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Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen am 21. Februar 2011 zum

Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Priska Hinz (Herborn), Fritz Kuhn, weiterer Abgeordneter
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Strategie statt Streit – Fachkräftemangel beseitigen (BT-Drucksache 17/3198)

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Zusammenfassung

Immer mehr Unternehmen haben Probleme, genü-
gend qualifizierte Fachkräfte zu finden. Dies gilt ins-
besondere für MINT-Fachkräfte sowie für Fachkräfte
im Gesundheits- und Pflegebereich und in einzelnen
Facharbeiterberufen in der Metall- und Elektroin-
dustrie. Mitte 2010 hatten lt. Umfrage des DIHK be-
reits 70 % der Unternehmen generell (20 %) oder
teilweise (50 %) Probleme bei der Besetzung offener
Stellen. Im Dezember 2010 lag die so genannte
„MINT-Lücke“ bei 98.600, davon umfasst die Inge-
nieurlücke knapp 50.000 Stellen. Nach wissenschaft-
lichen Schätzungen droht die Fachkräftelücke bis
2030 auf 5,2 Mio. Arbeitskräfte anzuwachsen – und
dabei ist schon unterstellt, dass jedes Jahr 150.000
mehr Zuwanderer in Deutschland eine Beschäfti-
gung suchen als abwandern.

Der Antrag von Bündnis 90/ Die Grünen betont da-
her zu Recht die Notwendigkeit, zügig eine umfas-
sende und ausgewogene Strategie zur Beseitigung
des Fachkräftemangels zu entwickeln, die auch Er-
leichterungen bei der Zuwanderung qualifizierter
Fachkräfte beinhalten muss. Um die wachsenden
Herausforderungen zur Sicherung der Fachkräfteba-
sis in Deutschland zu bewältigen, ist es richtig, auf
einen Mix aus Bildung, Qualifizierung, Aktivierung
und Zuwanderung zu setzen. Allerdings sind ein-
zelne von Bündnis 90/ Die Grünen aufgezeigte Wege
insbesondere bei der Aus- und Weiterbildung oder
auch zur Erhöhung der Erwerbsbeteiligung wenig
sinnvoll (z. B. verstärkte überbetriebliche Ausbil-
dung im dualen Ausbildungssystem) und / oder ge-
hen von falschen Grundannahmen aus (z. B. werden
die Ursachen für eine niedrige Erwerbsbeteiligung
Älterer in einer vermeintlich „systematischen Aus-
steuerung Älterer aus dem Erwerbsleben“ gesehen).

Im Einzelnen

Defizite im Bildungsbereich beheben

Im Bildungsbereich fordern Bündnis 90/ Die Grü-
nen:

 einen Rechtsanspruch auf einen ganztägigen
und qualitativ hochwertigen Kita-Platz ab 1. Le-
bensjahr,

 den flächendeckenden Ausbau echter Ganztags-
schulen bis 2020 und individuelle Förderung
jedes einzelnen Kindes,

 eine Weiterentwicklung des Berufsausbildungs-
systems entsprechend dem Modell „DualPlus“,

 die Umsetzung des Grünen Pakts für Hochschu-
len für 500.000 zusätzliche Studienplätze und
Studienfinanzierung nach dem „Zwei-Säulen-
Modell“,

 umfassende Bildungsberatung: In Schulen als
Berufs- und Studienorientierung, in der Fort-
und Weiterbildung als flächendeckend
niedrigschwellige Angebote.

Bewertung

Die Stärkung der frühkindlichen Bildung und ein
bedarfsgerechter Ausbau von qualitativ hochwerti-
gen Kinderbetreuungseinrichtungen und Ganztags-
schulen sind zentrale Ansatzpunkte, um künftig
mehr jungen Menschen einen erfolgreichen Start ins
Berufsleben zu ermöglichen und die Fachkräftesi-
cherung in Zukunft zu erleichtern. Zur Stärkung der
frühkindlichen Bildung ist als ein wichtiger erster
Schritt erforderlich, ein obligatorisches beitragsfreies
Vorschuljahr mit einem systematischen Vorschul-
curriculum inkl. obligatorischer Sprachstandtests
einzuführen.
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Auch ist es ein richtiges Ziel, individuelle Förde-
rung in der Bildung allgemein und in der Berufsaus-
bildung im Besonderen zu stärken und beruflich
Qualifizierten den Zugang zur Hochschule zu er-
leichtern. Das von den Grünen vorgeschlagene Kon-
zept „DualPlus“ in der Berufsbildung ist dafür aber
kaum geeignet. Es birgt die Gefahr einer Abkehr von
betrieblich verantworteter Ausbildung (in Partner-
schaft mit den Berufsschulen) hin zu einem fremd
gesteuerten Ausbildungssystem, in dem Betriebe
bzw. Betriebsphasen nur eine Ausbildungsressource
neben anderen sind. „DualPlus“ sieht zwar Praxis-
phasen in der Ausbildung vor, gewährleistet den
Praxisbezug aber nicht so, wie dies in Betrieben
möglich ist. Ein Plus überbetrieblicher Ausbildung
ist angesichts des zunehmenden Bewerbermangels
weder sinnvoll noch notwendig.

Die Hochschulfinanzierung muss stärker investiti-
onsorientiert erfolgen und sich nach den Aufgaben
und Leistungen der Hochschulen richten. Die BDA
hat dafür ein eigenes Modell entwickelt. Wesentli-
che Elemente einer zielgenauen öffentlichen Studi-
enfinanzierung sind die strenge Orientierung am
Grundsatz der Bedürftigkeit, ein einheitlicher An-
spruch auf Bildungsdarlehen sowie Studiengebüh-
ren als weiterer Baustein.

Die BDA unterstützt das Anliegen, die Berufsorien-
tierung in Schulen flächendeckend zu verankern. Al-
lerdings müssen hierbei die vorrangig zuständigen
Länder eng eingebunden und an den Kosten beteiligt
werden.

Gezielte Qualifizierung voranbringen statt auf För-
derung nach dem überholten Motto „viel hilft viel“
zu setzen

Bündnis 90/ Die Grünen fordern:

 die von der Bundesregierung geplante, stärkere
Konzentration der Mittel zur Arbeitsförderung
zurückzunehmen und die Arbeitsförderung auf
eine Qualifizierung für Zukunftsberufe zu kon-
zentrieren,

 eine doppelte 50 %-Quote für Weiterbildungs-
maßnahmen einzuführen (50 % der Maßnahmen
für Geringqualifizierte von denen 50 % zum Be-
rufsabschluss führen sollen),

 das Meister-BaFöG durch ein „Erwachsenenbil-
dungsförderungsgesetz“ zu ersetzen,

 Transfergesellschaften zu „regionalen, unter-
nehmensübergreifenden Einrichtungen“ weiter-
zuentwickeln und Bezugsdauer von Transfer-
Kug auf 24 Monate auszuweiten,

 WeGebAU unbefristet im SGB III zu verankern
und Förderung auch für Beschäftigte mit „veral-
teter“ Qualifikation,

 Weiterbildungsberatung kleinerer und mittlerer
Unternehmen in regionalen Weiterbildungsbü-
ros,

 die Einführung eines Mindestlohnes in der
Weiterbildungsbranche.

Bewertung

Die BDA unterstützt die von der Bundesregierung
geplante Konzentration der Mittel für Arbeitsförde-
rungsmaßnahmen, die im Wesentlichen durch einen
noch konsequenteren Einsatz der Mittel nach Wir-
kung und Wirtschaftlichkeit sowie eine Einschrän-
kung künstlicher öffentlich geförderter Beschäfti-
gung erreicht werden soll.

Das Ziel, mehr Geringqualifizierte zum Abschluss zu
bringen, ist richtig und durch die Bundesagentur für
Arbeit (BA) bereits in der Umsetzung (Initiative zur
Flankierung des Strukturwandels), starre Quoten für
den Einsatz von Qualifizierungsmaßnahmen für Ar-
beitslose sind aber nicht sinnvoll. Qualifizierung
muss immer an den individuellen Kompetenzen so-
wie den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientiert
und auf schnelle Eingliederung in Beschäftigung
ausgerichtet sein.

Durch das BaFöG und das Meister-BaFöG bestehen
weitreichende Möglichkeiten der Bildungsförderung
für alle denkbaren Zielgruppen. Insbesondere das
Meister-BaFöG sieht dabei keine Altersbeschränkung
vor. Sofern Zielgruppen identifiziert werden kön-
nen, die bislang von der Förderung ausgeschlossen
sind, deren Förderung aber sinnvoll erscheint, muss
eine entsprechende Änderung der Förderregelungen
geprüft werden.

Bei Transfergesellschaften muss immer das Ziel der
zügigen Rückkehr in Beschäftigung im Mittelpunkt
stehen. Eine Verdopplung der Bezugsdauer von
Transfer-Kug leistet hierzu gerade keinen Beitrag:
Angesichts mit anhaltender Beschäftigungslosigkeit
sinkender Re-Integrationschancen sollte der Transfer
in neue Arbeit im Sinne einer frühzeitigen Aktivie-
rung und eventuell nötigen Neuorientierung inner-
halb der derzeit möglichen Laufzeit von zwölf Mona-
ten angestrebt werden. Bei Verlängerung der Be-
zugsdauer besteht gerade bei älteren Arbeitnehmern
die Gefahr, dass der Sprung zurück in den Arbeits-
markt nicht mehr gelingt und lediglich neue, teurere
Wege in die Frühverrentung eröffnet werden.

WeGebAU ist nur als befristete Anschubfinanzierung
zur Förderung Geringqualifizierter und Älterer ver-
tretbar; eine breite Qualifizierungsförderung für be-
schäftigte Arbeitnehmer ist nicht Aufgabe der solida-
risch finanzierten Arbeitslosenversicherung. Die
Verantwortung für die Qualifizierung Beschäftigter
liegt in erster Linie bei den Unternehmen und Be-
schäftigten selbst.

Beratung kann einen wichtigen Beitrag zur Stärkung
der Weiterbildung leisten, indem sie gerade kleinere
und mittlere Unternehmen noch stärker sensibili-
siert und Umsetzungsmöglichkeiten aufzeigt. Sinn-
voll sind dafür aber differenzierte und bedarfsge-
rechte Angebote, die auf existierenden und bewähr-
ten Strukturen aufbauen.

Ein gesetzlicher Mindestlohn in der Aus- und Wei-
terbildung wäre systematisch falsch und zudem kein
Instrument zur Qualitätssicherung. Bereits die Auf-
nahme der Aus- und Weiterbildung in das Entsende-
gesetz war verfehlt. Weder handelt es sich um eine
eigenständige Branche, noch besteht in diesem Be-
reich die Gefahr sozialer Verwerfungen durch Ent-
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sendearbeitnehmer. Zu Recht hat es das Bundesar-
beitsministerium abgelehnt, den von der Zweckge-
meinschaft ver.di / GEW vereinbarten Mindestlohn
zu erstrecken. Dieser ist im Rahmen eines "In-Sich-
Geschäfts" zwischen Gewerkschaften und gewerk-
schaftsnahen Weiterbildungsunternehmen zustande
gekommen und keinesfalls repräsentativ: Höchstens
5.000 der bis zu 100.000 vom Geltungsbereich des
Tarifvertrages betroffenen Arbeitnehmer sind bei
Mitgliedern der tarifschließenden Zweckgemein-
schaft organisiert.

Arbeitsmarktpotenziale insbesondere von Frauen,
Älteren und Menschen mit Behinderungen besser
erschließen

Bündnis 90/ Die Grünen fordern:

 die Rahmenbedingungen für Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu verbessern, um die Er-
werbsbeteiligung von Frauen zu erhöhen, vor al-
lem durch Ausbau Kinderbetreuung, Abschaf-
fung des Ehegattensplittings, Voranbringen der
Entgeltgleichheit von Frauen und Männern,

 die Gestaltung altersgerechter Arbeitsbedingun-
gen und den Ausbau des betrieblichen Arbeits-
und Gesundheitsschutzes sowie von Regelungen
gegen Altersdiskriminierung auszuweiten und
Ältere intensiv an Weiterbildungen und Um-
schulungen zu beteiligen,

 bei der Förderung von Menschen mit Behinde-
rungen individueller Förderung Vorrang vor in-
stitutioneller Förderung einzuräumen sowie
gemeinsames Lernen von behinderten und nicht
behinderten Kindern in Kindergarten und Schu-
le zu stärken,

 die Entwicklung gezielter Strategien um die Po-
tenziale von Menschen in der „Stillen Reserve“
für den Arbeitsmarkt zu erschließen (passge-
naues, individuelles Fallmanagement).

Bewertung

Auch die BDA setzt sich für eine bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf ein, um die Potenziale
von Frauen noch besser zu erschließen. Ein bedarfs-
gerechter Ausbau qualitativ hochwertiger Kinderbe-
treuungseinrichtungen und Ganztagsschulen ist da-
zu ebenso unerlässlich wie der Abbau negativer Er-
werbsanreize für Frauen im Steuer- und Sozialversi-
cherungsrecht. Solche Maßnahmen leisten einen er-
heblichen Beitrag, um die Chancengleichheit von
Frauen und Männern am Arbeitsmarkt zu verbessern
und helfen so auch, Entgeltunterschiede abzubauen.
Gerade die mangelnde Kinderbetreuungsinfrastruk-
tur ist ein nachweisliches Hindernis für eine schnel-
le Rückkehr von Frauen in Beschäftigung nach einer
Familienphase und den beruflichen Aufstieg.

Mehr Beschäftigung Älterer und längere Lebensar-
beitszeiten sind ein zentraler Baustein zur Fachkräf-
tesicherung. Die Arbeitgeber selbst haben daher den
Paradigmenwechsel hin zu mehr Beschäftigung Älte-
rer angestoßen, von einer „systematischen Aussteue-
rung von Älteren aus dem Erwerbsleben“ kann keine
Rede sein, im Gegenteil: Allein von 2000 bis 2009 ist
die Beschäftigungsquote 55- bis 64-Jähriger um die
Hälfte gestiegen – von 37,4 % auf 56,2 %. Bereits

zwei von drei Industriebetrieben bieten spezielle
personalpolitische Maßnahmen für über 50-jährige
Mitarbeiter an (IW Köln, 2009), um diese im Unter-
nehmen zu halten. Damit der erfolgreiche Kurs fort-
gesetzt werden kann, sind keine weiteren kontrapro-
duktiven Maßnahmen zur Bekämpfung einer ver-
meintlichen Altersdiskriminierung erforderlich,
sondern vielmehr eine weitere Verbesserung der
Rahmenbedingungen zur Beschäftigung Älterer. Da-
zu gehören eine konsequente Umsetzung der Rente
mit 67 und ein weiterer Abbau fortbestehender ge-
setzlicher Frühverrentungsanreize.

Um noch mehr Menschen mit Behinderung eine
Chance zu geben und den Einstieg in Arbeit zu er-
leichtern, müssen Beschäftigungsbarrieren abgebaut
werden. Es muss dabei – wie richtigerweise auch
von Bündnis 90/ Die Grünen gefordert – so früh wie
möglich angesetzt werden. Inklusive Schulbildung
ist ein wichtiger Schritt um schon frühzeitig eventu-
elle Vorurteile und Berührungsängste abzubauen.
Allerdings darf Inklusion nicht zum Selbstzweck
werden. Wo dem speziellen Förderbedarf behinder-
ter Kinder im normalen Schulsystem nicht hinrei-
chend Rechnung getragen werden kann, ist eine
pauschale Integration von behinderten Kindern in
das Regelschulsystem nicht sinnvoll.

Ein passgenaues, auf die individuellen Bedürfnisse
des Einzelnen und die Erfordernisse des Arbeits-
marktes abgestimmtes Fallmanagement ist nicht nur
zur besseren Ausschöpfung von Reserven am Ar-
beitsmarkt erforderlich, sondern muss zentraler Be-
standteil einer erfolgreichen Beratungs- und Vermitt-
lungsstrategie von Arbeitsuchenden insgesamt sein.
Das so genannte Vier-Phasen-Modell der BA ist hier-
für eine geeignete Grundlage.

Anerkennung ausländischer Qualifikationen ver-
bessern

Bündnis 90/ Die Grünen fordern:

 einen individuellen, zeitlich unbefristeten
Rechtsanspruch auf ein leicht zugängliches,
schnelles (Startphase: 6 Monate, dann 3 Monate)
und transparentes Verfahren zur Bewertung und
formalen Anerkennung ausländischer Abschlüs-
se und Qualifikationen,

 bei Teilanerkennungen verbindliche Auskünfte
über Anschluss- und Nachqualifizierungserfor-
dernisse; eine Verzahnung mit passgenauen
Brücken- und Weiterbildungsangeboten zur
Vollanerkennung,

 flächendeckend Anlaufstellen als „One-Stop-
Governments“: Zentrale Ansprechpartner, indi-
viduelle Begleitung, Überwindung der zersplit-
terten Zuständigkeiten,

 bundesweit einheitliche Verfahrensstandards,
bundesweit gültige Ergebnisse des Anerken-
nungsverfahrens,

 berufsbezogene Sprachförderung in SGB III/II
als Regelinstrument zu verankern,

 von den Arbeitsagenturen/ Jobcentern ausländi-
sche Abschlüsse und Qualifikationen unabhän-
gig von der Anerkennung bei der Vermittlung zu
berücksichtigen.
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Bewertung

Die bessere Erschließung im Ausland erworbener
Berufsqualifikationen für den deutschen Arbeits-
markt ist ein wichtiges Anliegen. Ein einheitliches,
transparentes Verfahren, dessen Ergebnis bundes-
weit gültig ist, ist daher ein Schritt in die richtige
Richtung.

Eine formale Anerkennung (im Sinne einer Gleich-
wertigkeit mit deutschen Abschlüssen) ist dabei zu-
nächst zweitrangig, entscheidend ist die Transpa-
renz der erworbenen Kompetenzen. Die Dokumenta-
tion bestehender „Defizite“ (im direkten Vergleich
zu deutschen Abschlüssen) ist zwar sinnvoll, falls
aber bereits eine Arbeitsmarktverwertbarkeit der aus-
ländischen Qualifikation gegeben ist, hat der Ein-
stieg in Arbeit Priorität. Über eine Nachqualifizie-
rung, die zur Anerkennung der Gleichwertigkeit
führt, muss individuell und bedarfsgerecht ent-
schieden werden.

Eine Überwindung der zersplitterten Zuständigkei-
ten ist zwar erstrebenswert, aber aufgrund der über-
wiegenden Länderkompetenz schwierig zu realisie-
ren. Zentrale Anlaufstellen können jedoch hilfreich
sein.

Eine berufsbezogene Sprachförderung von Migranten
ist bereits über § 77 ff SGB III möglich, eine weiter-
gehende Förderung aus Mitteln der Arbeitsförderung
ist nicht sinnvoll.

Unabhängig vom Anerkennungsverfahren sollten
sich die Arbeitsagenturen und Jobcenter bemühen,
im Ausland erworbene Qualifikationen bei der Ver-
mittlung zu berücksichtigen.

Gezielte arbeitsmarktorientierte Zuwanderung er-
leichtern

Bündnis 90/ Die Grünen fordern:

 ein Punktesystem einzuführen, auf dessen Basis
qualifizierte und integrationswillige Zuwande-
rer eine dauerhafte Einwanderungsperspektive
erhalten,

 den „restriktiven und mit vielen Ausnahmen ge-
spickten Anwerbestopp [zu] vereinfachen und
transparent [zu] gestalten“ und die Mindestge-
haltsgrenze für die Niederlassungserlaubnis
Hochqualifizierter auf 40.000 € abzusenken,

 die Europäische Blue Card-Richtlinie großzügig
unter Ausnutzung vorhandener Gestaltungs-
spielräume bei Mindestgehaltsschwelle oder
Gültigkeitsdauer umzusetzen,

 Ausländische Studierende: Dauer der Aufent-
haltserlaubnis an der Regelstudienzeit orientie-
ren; Erwerbsmöglichkeiten während des Studi-
ums erweitern und die Aufenthaltserlaubnis
zum Zwecke der Arbeitssuche für Absolventen
deutscher Hochschulen auf 2 Jahre zu verlän-
gern.

Bewertung

Richtigerweise wird klargestellt, dass allein die bes-
sere Förderung von inländischen Arbeitskräften zur
Bewältigung des wachsenden Fachkräftemangels
nicht ausreicht und es daher notwendig ist, den Zu-

zug von ausländischen Fachkräften zu vereinfachen
und transparenter zu gestalten.

Unabhängig von der Einführung eines Punktesys-
tems zur qualifiaktions- und bedarfsgerechten Zu-
wanderungssteuerung – welches die BDA gemein-
sam mit dem DGB seit Jahren fordert – sind spezifi-
sche Reformen im Zuwanderungsrecht notwendig.
So muss insbesondere die bürokratische und lang-
wierige Einzelfall-Vorrangprüfung abgeschafft wer-
den. Dazu müssen in einem ersten Schritt die derzei-
tigen Möglichkeiten genutzt und der Vorrang für
einzelne Berufsgruppen (insb. Ingenieure und IT-
Fachkräfte) pauschal und nicht im Einzelfall geprüft
werden.

Auch die Absenkung der Gehaltsgrenze zur Ertei-
lung einer Niederlassungserlaubnis für Hochqualifi-
zierte auf 40.000 € ist ein dringend notwendiger
Schritt, um Unternehmen die Anwerbung dringend
benötigter Fachkräfte zu erleichtern, die oft schon
heute im Inland nicht gefunden werden können.
Wichtig ist dabei, dass eine Neuregelung sicherstellt,
dass auch Berufsanfänger mit Abschluss in Mangel-
berufen erfasst werden.

Im Hinblick auf ausländische Absolventen deutscher
Hochschulen spricht grundsätzlich nichts dagegen,
die Dauer der Aufenthaltserlaubnis an der Regelstu-
dienzeit zu orientieren und die Erwerbsmöglichkei-
ten während des Studiums zu erweitern. Nicht
sachdienlich ist es hingegen, die Aufenthaltserlaub-
nis zur Arbeitssuche auf zwei Jahre zu verlängern.
Von einem guten Studienabsolventen kann erwartet
werden, dass er innerhalb eines Jahres eine Beschäf-
tigung findet. Unerlässlich ist es hingegen, denjeni-
gen, die bereits eine Beschäftigung in Deutschland
gefunden haben, eine Dauerperspektive in Deutsch-
land zu bieten. Nur so kann es gelingen, mehr aus-
ländische Studienabsolventen auf Dauer im Land zu
halten.



8

DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)416
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 15. Februar 2011
17. Wahlperiode
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und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Strategie statt Streit – Fachkräftemangel beseitigen (BT-Drucksache 17/3198)

Deutscher Industrie- und Handelskammertag

I. Vorbemerkung:

Die Unternehmen in Deutschland haben zunehmend
Schwierigkeiten, ihre offenen Stellen mit gut qualifi-
zierten Fachkräften zu besetzen. Laut einer DIHK-
Umfrage vom August 2010 hatten nur 30 Prozent der
Betriebe keinerlei Schwierigkeiten bei der Stellenbe-
setzung. In den kommenden fünf Jahren erwartet
rund jedes zweite Unternehmen einen Fachkräfte-
mangel im Bereich der Hochqualifizierten. Deutlich
wird zudem, dass nicht nur der Bereich der Hoch-
qualifizierten von Engpässen betroffen ist – auch bei
dualen Berufsabschlüssen und insbesondere bei
Weiterbildungsabschlüssen suchen viele Unterneh-
men zum Teil vergeblich. Der Fachkräftemangel
wird mittlerweile von nahezu jedem dritten Unter-
nehmen als Risiko für die eigene Geschäftsentwick-
lung gesehen, vor Jahresfrist waren es nur 16 Pro-
zent.

Eine wesentliche Ursache für die zunehmenden
Kräfteengpässe ist die demografische Entwicklung.
Bereits heute sinkt die Zahl der Schulabgänger – re-
gional in unterschiedlichem Ausmaß –, so dass viele
Betriebe Probleme haben, ihre Lehrstellen zu beset-
zen. In den kommenden 20 Jahren sinkt das Arbeits-
kräftepotenzial um mehr als 6 Mio. Menschen. Der
Anteil der 20 bis unter 30-Jährigen liegt derzeit bei
20 Prozent und der der 50 bis unter 65-Jährigen bei
31 Prozent. Diese Anteile verschieben sich innerhalb
der nächsten 10 Jahre auf 18 Prozent (bei den 20 bis
unter 30-Jährigen) bzw. 40 Prozent (bei den 50 bis
unter 65-Jährigen).

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung ist eine
adäquate Gesamtstrategie zur Fachkräftesicherung
unerlässlich, um Wachstum und Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Wirtschaft zu gewährleisten. Da-
zu müssen die hiesigen Fachkräftepotenziale besser
als bislang in den Erwerbsprozess integriert werden
und es bedarf gleichzeitig einer Erleichterung der

Zuwanderung. Beide Strategien sind nebeneinander
nötig und dürfen nicht im politischen Prozess ge-
geneinander ausgespielt werden. Im Folgenden wer-
den die wesentlichen Eckpfeiler einer solchen Ge-
samtstrategie – auch mit Blick auf die entsprechen-
den Aktivitäten der IHK-Organisation – aus Sicht
des DIHK kurz skizziert.

II. Im Einzelnen:

1. Aus- und Weiterbildung

Künftig muss es besser gelingen, alle Potenziale auf
dem Ausbildungsmarkt noch besser zu erschließen –
sowohl bei leistungsschwächeren als auch bei leis-
tungsstärkeren Jugendlichen und bei Jugendlichen
mit Migrationshintergrund. Ein zentraler Baustein
beim Engagement der IHK-Organisation zur Fach-
kräftesicherung ist der Nationale Pakt für Ausbil-
dung und Fachkräftenachwuchs, der am 26. Oktober
2010 bis zum Jahr 2014 verlängert wurde. Dabei set-
zen die Paktpartner neue inhaltliche Schwerpunkte.
Wichtige Säulen im Ausbildungspakt bilden künftig
Verbesserungen bei der Ausbildungsreife und der
Berufsorientierung. Es ist daher von entscheidender
Bedeutung für den Erfolg des Paktes, dass Kultusmi-
nisterkonferenz und die Integrationsbeauftragte der
Bundesregierung als neue Paktmitglieder künftig ei-
gene Beiträge leisten werden.

Hintergrund für die neue Schwerpunktsetzung sind
die veränderten Rahmenbedingungen auf dem Aus-
bildungsmarkt: Seit 2007 ist die Zahl der bei den
Arbeitsagenturen gemeldeten Bewerber um mehr als
ein Viertel zurückgegangen. In den neuen Bundes-
ländern haben sich die Bewerberzahlen vielerorts
sogar mehr als halbiert. Die Folge: Immer mehr Be-
triebe haben Probleme, ihre Ausbildungsplätze zu
besetzen. Allein im Bereich von Industrie, Dienst-
leistungen und Handel blieben im Jahr 2010 etwa
50.000 Plätze unbesetzt.
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IHK-Organisation und Wirtschaft werden weiter
substanzielle Beiträge leisten. So engagiert sich die
Wirtschaft für das Ziel, dass jede interessierte Schule
einen Partner aus der Wirtschaft erhalten soll. Auch
sollen verstärkt Jugendliche aus dem Übergangssys-
tem zu den Nachvermittlungsaktionen von IHKs,
Handwerkskammern und Arbeitsagenturen eingela-
den werden. Die Wirtschaft strebt an, wie bisher
jährlich 60.000 neue Ausbildungsplätze und 30.000
neue Ausbildungsbetriebe einzuwerben. Neu ist
auch das Einwerben so genannter Einstiegsqualifi-
zierungen Plus (EQ Plus). Hierbei handelt es sich um
Einstiegsqualifizierungen, die z. B. mit ausbildungs-
begleitenden Hilfen kombiniert werden, um lern-
schwächeren Jugendlichen den Einstieg in Ausbil-
dung zu erleichtern. Die Wirtschaft hat zugesagt,
jährlich 10.000 solcher EQ-Plus-Plätze einzuwerben.

Ein höheres Weiterbildungsengagement ist eine wei-
tere Antwort der Betriebe auf den drohenden Fach-
kräftemangel. Zwar engagieren sich nach der CVTS
3-Studie bereits 69 Prozent der Unternehmen mit
Weiterbildungskursen oder anderen Formen der
Weiterbildung, jedoch ist eine weitere Steigerung
unerlässlich. Auch die Erwerbspersonen sollten
mehr beitragen, beispielsweise durch den Einsatz
von Urlaubstagen. Daher trifft das von der Bundesre-
gierung mit der Qualifizierungsinitiative aufgestellte
Ziel, die Weiterbildungsbeteiligung bis 2015 von 43
Prozent auf 50 Prozent zu steigern, auf den Konsens
aller verantwortlichen Akteure. Vor allem die Ziel-
gruppen der älteren

Mitarbeiter, der Menschen mit Migrationshinter-
grund und der benachteiligten Jugendlichen gilt es,
künftig für den ersten Arbeitsmarkt beschäftigungs-
fähig zu machen und zu halten.

Die Qualitätssteigerung der Weiterbildung bleibt da-
bei eine Daueraufgabe: Darunter fallen der Einsatz
von Qualitätsmanagement-Modellen, die Professio-
nalisierung der Lehrkräfte, der Einsatz der neuen
Lernformen – vor allem der neuen Web
2.0.Technologien – sowie die Aktualität der Angebo-
te. Wichtige Voraussetzung hierfür ist ein plurales
Bildungsangebot, das den Marktkräften ausreichend
Raum lässt.

Die IHKs selbst versuchen vor allem durch das An-
gebot von Fortbildungsprüfungen einen Beitrag zu
leisten, wodurch jährlich rund 70.000 Fachkräften
die Gelegenheit gegeben wird, sich für höhere Auf-
gaben zu qualifizieren. Zudem stellen die IHKs und
ihre Bildungszentren Angebote bereit, um den kurz-
fristigeren Nachfragen nach spezifischeren Inhalten
nachkommen zu können.

2. Erhöhung der Erwerbsbeteiligung

Beschäftigungspotenziale Älterer heben

Zur besseren Nutzung hiesiger Potenziale bedarf es
einer Steigerung der Erwerbsbeteiligung von Älteren
und von Eltern – in erster Linie Frauen. Die Er-
werbsbeteiligung Älterer hat sich in den vergange-
nen Jahren bereits positiv entwickelt: So waren im
Jahr 2009 mit 39 Prozent fast doppelt so viele 60 bis
64-Jährige erwerbstätig wie vor 10 Jahren. Diesen
Trend gilt es fortzuschreiben. Dazu muss die Rente
mit 67 Jahren konsequent umgesetzt werden. Gerade

in Zeiten, in denen es immer weniger junge Erwerbs-
tätige geben wird, können die Betriebe nicht auf die
Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen älterer Ar-
beitnehmer verzichten. Eine längere Lebenserwar-
tung muss sich in einer längeren Lebensarbeitszeit
widerspiegeln. Es wäre kurzsichtig, diesen Zusam-
menhang in der aktuellen Diskussion auszublenden,
weil damit die Lasten der demografischen Entwick-
lung auf die Beitragszahler und die künftigen Gene-
rationen abgewälzt würden. Der Faktor Arbeit würde
durch einen steigenden Beitragssatz zusätzlich ver-
teuert, was letztlich Arbeitsplätze kostet.

Zu einem späteren Renteneintrittsalter gehört auch,
dass die Beschäftigungsmöglichkeiten Älterer weiter
verbessert werden. Auf der Seite der Betriebe sind
altersspezifische personalpolitische Maßnahmen nö-
tig, z.B. flexible Arbeitszeiten und -orte, betriebliche
Gesundheitsförderung, Personalentwicklung und
Karrierechancen für Ältere. DIHK-Umfragen zeigen
zudem, dass die Unternehmen vor dem Hintergrund
der Fachkräfteentwicklung künftig stärker auf die
Potenziale Älterer setzen wollen. Neben besseren
Beschäftigungsmöglichkeiten sind auch flexiblere
Übergänge in die Rente wichtig, die jedoch die Ge-
meinschaft der Beitragszahler nicht zusätzlich belas-
ten dürfen. Hier sind deshalb korrekte Abschläge bei
vorzeitiger Rente, aber auch uneingeschränkte
Hinzuverdienstmöglichkeiten nötig.

Zusätzlich müssen noch bestehende Anreize zur
Frühverrentung konsequent abgebaut werden. Zwar
ist der Wegfall der direkten Förderung der Alters-
teilzeit richtig, aber auch die indirekte Förderung
sollte auslaufen (z.B. Steuer- und Beitragsfreiheit der
Arbeitgeberaufstockungsbeiträge). Ein weiterer Fehl-
anreiz für die Beschäftigung Älterer ist die verlänger-
te Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I (ALG I) für
über 55-Jährige auf bis zu 24 Monate. Das ALG I soll-
te grundsätzlich für alle maximal zwölf Monate ge-
zahlt werden. Empirische Studien zeigen, dass mit
der Länge der Bezugsdauer die Dauer der Arbeitslo-
sigkeit steigt – eine Rückkehr in Beschäftigung wird
dadurch erschwert.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern

Auch die bessere Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf ist eine Maßnahme, um Potenziale – gerade von
Frauen – besser zu nutzen. Die Beschäftigungsquote
der Frauen liegt derzeit in Deutschland bei 66 Pro-
zent, die der Männer bei 76 Prozent. Im internationa-
len Vergleich liegt Deutschland damit zwar über
dem EU-Durchschnitt (59 Prozent), aber Länder wie
z.B. Dänemark (73 Prozent) und Schweden (70 Pro-
zent) zeigen, dass auch eine höhere Erwerbsbeteili-
gung möglich ist. Hinzu kommt, dass gerade in
Deutschland die Frauen in besonderem Maße Teil-
zeit arbeiten: Mit 45 Prozent der erwerbstätigen
Frauen sind es deutlich mehr als im EU-
Durchschnitt (32 Prozent).

Um die Erwerbstätigkeit der Frauen zu steigern, soll-
te die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter
verbessert werden. Dazu gehört der schnelle Ausbau
einer geeigneten Betreuungsinfrastruktur seitens der
Politik. Auch eine Flexibilisierung der Angebote ist
nötig. So sollten sich z.B. die Öffnungszeiten der
Einrichtungen an den Arbeitszeiten der Eltern orien-
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tieren. Für die Unternehmen ist es zunehmend wich-
tig, dass sie ihre Angebote zur Vereinbarkeit weiter
ausbauen – z.B. durch passende personalpolitische
Instrumente wie flexible Arbeitszeiten, eine flexible
Arbeitsorganisation sowie die Unterstützung bei der
Kinderbetreuung durch finanzielle Zuschüsse oder
Kooperationen mit bestehenden Einrichtungen.

Gerade mit Blick auf die Teilzeit fällt zudem auf,
dass diese hierzulande vielfach Halbtagsbeschäfti-
gung bedeutet. Im europäischen Vergleich liegt
Deutschland mit durchschnittlich 18 Wochenstun-
den bei Teilzeitbeschäftigten am unteren Ende. An
der Spitze stehen Länder wie z.B. Schweden und
Frankreich mit 24 Wochenstunden. Arbeitszeitmo-
delle, die stärker in Richtung vollzeitnahe Teilzeit
gehen, sind deshalb ebenfalls ein Instrument zur
Steigerung der Erwerbsbeteiligung von Eltern, die
zudem einen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie
und Beruf leisten.

Um an dieser Stelle Verbesserungen anzustoßen, ist
es wichtig, die Betriebe über die Möglichkeiten und
Chancen zu informieren, die sie bei dem Thema fle-
xible Arbeitszeiten haben. Die IHK-Organisation en-
gagiert sich daher dafür, Best-Practice-Beispiele be-
kannt zu machen und Tipps zu geben, wie flexible
Arbeitszeitmodelle – gerade auch in Form von der o.
g. vollzeitnahen Teilzeit –im Betrieb umgesetzt wer-
den können. Gemeinsam mit anderen Verbänden,
Gewerkschaften und der Bundesregierung hat der
DIHK Anfang Februar 2011 die Charta für familien-
freundliche Arbeitszeiten unterzeichnet und sich
damit verpflichtet, sich für flexible Arbeitszeiten
einzusetzen, die für alle Beteiligten – Betrieb und
Mitarbeiter – von Vorteil sind. Im Rahmen der damit
verknüpften Initiative werden Unternehmen zudem
durch eine umfangreiche Datenbank und einen Leit-
faden über Best-Practice-Beispiele informiert, und
durch Veranstaltungen der IHKs vor Ort wird das
Thema in die Fläche getragen.

Das Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“
ist ein weiteres Beispiel für das Engagement der
IHK-Organisation in Bezug auf eine bessere Verein-
barkeit. Es ist eine Gemeinschaftseinrichtung vom
DIHK und dem Bundesfamilienministerium, infor-
miert insbesondere kleine und mittlere Unterneh-
men über familienfreundliche Personalpolitik und
bietet die Möglichkeit zum Austausch. Knapp 3.300
Betriebe sind bereits Mitglied und das Netzwerk
wächst kontinuierlich.

Menschen mit Migrationshintergrund integrieren

Viele in Deutschland lebende Ausländer verfügen
über Bildungsabschlüsse aus ihrem Heimatland, die
in Deutschland jedoch teilweise nicht anerkannt
werden. Schätzungen für die Berufsbildung spre-
chen von rund 300.000 Personen, die mit einer Be-
stätigung der Gleichwertigkeit ihrer Bildungsab-
schlüsse aus dem Ausland adäquatere Positionen auf
dem Arbeitsmarkt besetzen könnten. Tatsächlich
kann die angekündigte zentrale Regelung für ein
Verfahren einen positiven Beitrag leisten. Daher
werden sich auch die beiden großen Kammerorgani-
sationen bei der Umsetzung des Gesetzes engagieren.
Wichtig wird dabei sein, Infrastruktur und weitere
Grundlagen sorgfältig vorzubereiten. Die Unterneh-

men bedürfen verlässlicher Angaben, um das Leis-
tungsprofil der Bewerber einschätzen zu können.
Daher sollten sich Gleichwertigkeitsprüfungen nicht
nur am Integrationsaspekt orientieren. Die Unter-
nehmen selbst können zudem durch eigenes Enga-
gement die Vielfalt ihrer Belegschaft verstärken.

Menschen mit Behinderung besser einbeziehen

Vor dem Hintergrund zunehmender Fachkräfteeng-
pässe ist die Integration von Menschen mit Behinde-
rung wichtig. Besondere rechtliche Regelungen wie
z.B. der spezielle Kündigungsschutz sind zwar gut
gemeint, wirken aber vielfach als Beschäftigungsbar-
riere. Das Schwerbehindertenrecht sollte deshalb auf
den Prüfstand gestellt werden. Die IHK-Organisation
macht sich stark für den im Berufsbildungsgesetz
statuierten Anspruch, nach Möglichkeit für alle Ju-
gendlichen mit Behinderung eine abgeschlossene
Berufsausbildung in einem regulären Ausbildungs-
beruf anzustreben. Denn eine betriebliche Ausbil-
dung in einem anerkannten Ausbildungsberuf ist die
beste Voraussetzung für eine dauerhafte Integration
in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Die IHK-
Organisation setzt sich außerdem dafür ein, die der-
zeit rund 1.000 Sonderregelungen für die Ausbil-
dung von behinderten jungen Menschen bundesweit
zu vereinheitlichen und damit deutlich zu reduzie-
ren. Das verbessert die Transparenz über die erwor-
benen Qualifikationen und erleichtert behinderten
Jugendlichen den Einstieg in Ausbildung.

3. Zuwanderung erleichtern

In ein schlüssiges Gesamtkonzept zur Fachkräftesi-
cherung gehört eine intelligente Steuerung der Zu-
wanderung – neben der besseren Nutzung hiesiger
Potenziale. Die Mobilität der gut qualifizierten Fach-
kräfte weltweit ist gestiegen, auch die der deutschen.
Migration wird dadurch immer mehr zur Option.
Deutschland muss sich im Wettbewerb um diese
mobilen „Eliten“ als attraktives, offenes Land positi-
onieren. Dabei geht es nicht darum, anderen Län-
dern ihre Fachkräfte abzuwerben, sondern für die
ohnehin Wanderungswilligen gute Angebote bereit-
zuhalten. Ein solcher Wettbewerb birgt die Chance,
dass alle Länder angehalten sind, ihre Standortbe-
dingungen zu verbessern. Im Ergebnis zeigen sich
dann insgesamt positive Effekte mit offeneren
Volkswirtschaften mit einer Willkommenskultur.
Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es
dabei auch immer darum gehen muss, für heimische
Fachkräfte attraktiv zu sein und temporäre Auswan-
derer zur Rückkehr zu bewegen.

Derzeit stellt sich Deutschland aus Sicht ausländi-
scher Fachkräfte nur als mäßig attraktives Einwande-
rungsland dar. Das zeigt eine aktuelle Umfrage bei
47 Auslandshandelskammern. Neben bestehenden
Sprachbarrieren sind dafür insbesondere die weitge-
hend als strikt und komplex empfundenen Zuwan-
derungsregelungen ursächlich, die vielfach als ab-
schreckend wirken. Auch mangelnde Anerkennung
ausländischer Abschlüsse werden als Grund genannt
– auch von EU-Ländern. Insgesamt ist die Willkom-
menskultur hierzulande ausbaufähig, was sich z.B.
im Verhalten der Ausländerbehörden, aber auch in
fehlenden Service- und Unterstützungsangeboten für
ausländische Studenten zeigt.
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Deutschland braucht mittelfristig eine am Arbeits-
markt orientierte, flexible Zuwanderungssteuerung.
Dies ermöglicht ein Punktesystem – z.B. nach kana-
dischem Vorbild. Dabei werden Kriterien wie Quali-
fikation, Berufserfahrung und Sprachkenntnisse be-
wertet und entsprechend Punkte vergeben. Je nach
erreichter Punktzahl ist die Zuwanderung möglich.
Die Politik kann vor dem Hintergrund der jeweiligen
Arbeitsmarktentwicklung ein flexibles Zuwande-
rungskontingent definieren. Ein solches System
schafft die nötige Transparenz und bietet die Mög-
lichkeit einer qualifikationsorientierten Steuerung
und kann damit helfen, hiesige Engpässe bei be-
stimmten Qualifikationen zu mindern. Nicht zu un-
terschätzen ist zudem die Signalwirkung in Richtung
Willkommenskultur.

Um auf aktuelle Engpässe kurzfristig zu reagieren
und die Zuwanderung von qualifizierten Fachkräf-
ten rasch zu erleichtern, sollten unabhängig von der
nötigen Implementierung eines Punktesystems

Änderungen der aktuellen Regelungen vorgenom-
men werden. Hierzu werden im Folgenden unter-
schiedliche Ansatzpunkte genannt:

 Einkommensgrenze: Eine sofortige Niederlas-
sungserlaubnis für Hochqualifizierte aus Dritt-
staaten (ohne Vorrangprüfung) setzt ein Brutto-
jahreseinkommen von derzeit 66.000 Euro vo-
raus (Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen
Rentenversicherung, §19 AufenthG). Diese
Grenze ist für viele Unternehmen zu hoch und
wirkt abschreckend. Die entsprechende Grenze
sollte daher auf 40.000 Euro herabgesetzt wer-
den.

 Vorrangprüfung: Derzeit prüft die Agentur für
Arbeit, ob für einen bestimmten Arbeitsplatz
Deutsche oder EU-Bürger zur Verfügung stehen,
bevor einem Drittstaatler eine Aufenthaltser-
laubnis zur Ausübung einer Beschäftigung er-
teilt wird (§ 39 AufenthG). Dieses Verfahren ist
in der Praxis häufig zeitaufwendig und bürokra-
tisch. Zudem vermittelt es keine Willkommens-
kultur, die Deutschland jedoch braucht, wenn es
im internationalen Wettbewerb um qualifizierte
Fachkräfte als attraktiver Arbeits- und Studien-
standort bestehen will. Um die Beschäftigung
ausländsicher Fachkräfte für die Betriebe zu er-
leichtern, sollte die Vorrangprüfung zumindest
für solche Berufe abgeschafft werden, in denen
derzeit und künftig Engpässe auftreten (z.B. In-
genieure, IT-Fachkräfte, Ärzte). In diesen Fällen
ist es ausreichend, einen Nachweis zu erbrin-
gen, dass die ortsüblichen / tarifvertraglichen
Löhne gezahlt werden. Dies kann mit wenig
Aufwand dokumentiert werden. Die Bundesre-
gierung erwägt, die Vorrangprüfung für einzelne
Berufe auszusetzen und prüft derzeit eine Posi-
tivliste. Diese Positivliste sollte aus Sicht des
DIHK nicht zu restriktiv ausgestaltet werden.
Dadurch entstünde die Gefahr, dass der tatsäch-
lichen Entwicklung ständig „hinterhergelaufen“
würde.

 Ausländische Studenten: Ausländische Absol-
venten (Drittstaatler) deutscher Hochschulen
können sich derzeit max. zwölf Monate nach er-

folgreicher Beendigung des Studiums zur Ar-
beitssuche in Deutschland aufhalten (§ 16 Abs.
4 AufenthG). Die Potenziale ausländischer Stu-
denten müssen besser genutzt werden. Dazu
sollte der Zeitraum zur Suche eines Arbeitsplat-
zes auf zwei Jahre verlängert werden. Vor allem
ist es aber wichtig, dass nach erfolgreichem Stu-
dium eine langfristige Perspektive besteht. Des-
halb sollte unmittelbar eine unbefristete Nieder-
lassungserlaubnis gewährt werden, wenn im
Anschluss an das Studium eine entsprechende
Beschäftigung angetreten wird. Nach erfolgrei-
chem mehrjährigem Studium in Deutschland –
in der Regel auf Kosten des Steuerzahlers –
können nicht nur eine Integration und Deutsch-
kenntnisse unterstellt werden. Vielmehr ist es
gesamtwirtschaftlich sinnvoll, nicht nur in das
Studium zu investieren, sondern dann auch die
so ausgebildeten Fachkräfte in Deutschland zu
halten. Zusätzlich sollten mit Blick auf die Be-
schäftigungsmöglichkeiten während der Phase
der Jobsuche Lockerungen erfolgen.

 Regionale Beschäftigungsbeschränkung: Die
Bundesagentur für Arbeit kann derzeit die Zu-
stimmung zur Beschäftigung eines Ausländers
regional beschränken (neben Dauer und berufli-
cher Tätigkeit, § 39 Abs. 4 AufenthG). Diese Be-
schränkung führt zu unnötigen bürokratischen
Lasten. Sofern ein Arbeitgeber in mehreren
Agenturbezirken tätig ist, erfordert der Einsatz
des Arbeitnehmers an unterschiedlichen Stan-
dorten aufwendige Zustimmungsverfahren. Die
regionale Beschränkung sollte daher entfallen.

 Informationskampagne im Ausland: Die deut-
schen Zuwanderungsregelungen – insb. die Er-
leichterungen von 2009 (z.B. Wegfall der Vor-
rangprüfung für Akademiker aus den neuen EU-
Staaten, Wegfall der Vorrangprüfung für Absol-
venten deutscher Auslandsschulen bei Aufnah-
me einer Ausbildung, Absenkung der Einkom-
mensgrenze für Niederlassungserlaubnis von
86.400 Euro auf derzeit 66.000 Euro, Absenkung
des Mindestinvestitionsvolumens für ausländi-
sche Existenzgründer von 500.000 Euro auf
250.000 Euro) – sind im Ausland kaum bekannt.
Die Informationspolitik der Auslandsvertretun-
gen ist verbesserungswürdig. Die Attraktivität
Deutschlands für qualifizierte Fachkräfte sowie
für ausländische Studenten sollte gesteigert
werden. Hierzu kann eine Informationskampag-
ne der Bundesregierung über die Zuwande-
rungsmöglichkeiten sowie über Fachkräfteeng-
pässe helfen. Dabei können u.a. Goethe-
Institute, Auslandsschulen sowie die Auslands-
handelskammern als Multiplikatoren dienen.
Verstärkte Angebote von Deutschkursen gehören
ebenso zu einer solchen Strategie wie mehr Ak-
tivitäten in Richtung ausländischer Universitä-
ten, um dort Informationen über Arbeits- und
Karrieremöglichkeiten in Deutschland bereitzu-
stellen sowie für deutsche Hochschulen auf ent-
sprechenden Messen zu werben.

 Bürokratie und Ausländerbehörden: Auch die
Bundesregierung selbst hat darauf hingewiesen,
dass in den Ausländerbehörden die Behandlung
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der dortigen Kunden verbessert werden
kann/sollte. Die Behandlung ausländischer
Fachkräfte in den Ausländerbehörden trägt zu
einer Willkommenskultur bei. Die Bundesregie-
rung sollte hier auf die verantwortlichen Länder
zugehen, um Schwachstellen und Probleme vor
Ort gemeinsam zu analysieren und abzustellen.
Qualitätsstandards für den Kundenkontakt müs-
sen hier ebenso selbstverständlich sein wie klare
Fristen für die Bearbeitung der Anträge durch
Ausländerbehörden und Agenturen für Arbeit.
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Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen am 21. Februar 2011 zum

Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Priska Hinz (Herborn), Fritz Kuhn, weiterer Abgeordneter
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Strategie statt Streit – Fachkräftemangel beseitigen (BT-Drucksache 17/3198)

Zentralverband des Deutschen Handwerks

Ausgangssituation für das Handwerk und einfüh-
render Überblick zu Lösungsansätzen

Deutschland steht vor einem grundlegenden Wandel
seiner Bevölkerungsentwicklung. In den kommen-
den Jahrzehnten wird nicht nur die Anzahl der Bun-
desbürger deutlich zurückgehen, vielmehr ver-
schiebt sich auch der Altersaufbau der Bevölkerung
stark: Immer mehr alte Menschen werden immer
weniger junge Menschen gegenüberstehen, die Be-
völkerung schrumpft und überaltert.

Die Verschiebungen im Altersaufbau werden sich im
Wesentlichen im Zeitraum von 2010 bis 2030 voll-
ziehen. Dies signalisiert der so genannte Altenquoti-
ent, der den Anteil der Personen im Rentenalter (ab
60 bzw. 65 Jahre und älter) zu 100 Personen im er-
werbsfähigen Alter von 20 bis 59 bzw. 64 Jahren ins
Verhältnis setzt. Kamen im Jahr 2001 noch 44 über
60-Jährige auf 100 Personen im erwerbsfähigen Al-
ter, werden es 2020 bereits 57 und im Jahr 2030 so-
gar 75,2 sein. Danach nimmt der Altenquotient deut-
lich langsamer zu.1

Der demografische Wandel wird erhebliche Auswir-
kungen auf Wirtschaft und Gesellschaft haben -
schon heute sind sie in den Finanzierungsproblemen
der Sozialversicherungssysteme deutlich spürbar.
Mittel- bis langfristig werden die Auswirkungen
noch deutlich zunehmen. Auch für das Handwerk
ergeben sich aus dem Rückgang der Bevölkerung
und dem sich ändernden Altersaufbau zahlreiche
Herausforderungen: Dazu zählen insbesondere die
Sicherung des Bedarfs an Auszubildenden und
Fachkräften und der Umgang mit alternden Beleg-
schaften.

Die rückläufige Zahl der Ausbildungsbewerber in
Verbindung mit der mangelnden Ausbildungsreife

1 Statistisches Bundesamt(2006), S. 32.

und einer unzulänglichen Berufsorientierung stellen
dabei die Handwerksbetriebe vor ganz neue Heraus-
forderungen. Galt es vor wenigen Jahren noch zu-
sätzliche Ausbildungsplätze einzuwerben, um die
Zahl der unversorgten Bewerber möglichst gering zu
halten, werden die Betriebe künftig immer mehr in
einen Wettbewerb um geeignete Bewerber eintreten.
Dies kann anhand der Lage am Ausbildungsstellen-
markt zum Ende des Jahres 2010 gezeigt werden, so
waren zu diesem Zeitpunkt im Handwerk immer
noch fast 7.000 Lehrstellen unbesetzt. Besonders be-
troffen sind hiervon die ostdeutschen Bundesländer.
Beispielsweise konnte im Einzugsgebiet der Hand-
werkskammer Stralsund etwa jeder sechste Ausbil-
dungsplatz (15,7 Prozent) aufgrund der mangelnden
Bewerberlage nicht besetzt werden. Dieser Trend
wird sich künftig verstärken. Für das Handwerk füh-
ren unbesetzte Ausbildungsplätze nahezu unmittel-
bar zu einem Anstieg des Gesellenmangels und in
einer etwas längeren Frist zu einem Unternehmer-
mangel, da das Handwerk seinen Nachwuchs tradi-
tionell überwiegend über den Weg der beruflichen
Bildung gewinnt.

Ebenfalls stellt die Alterung der Belegschaft die
Handwerksbetriebe vor große Herausforderungen.
Als Wirtschaftsbereich, dessen Wertschöpfungsan-
teile maßgeblich durch die Leistung der Arbeitskräf-
te erwirtschaft wird, bekommt das Handwerk die Al-
terung und künftige Verrentungswelle der geburten-
starken Jahrgänge besonders zu spüren. Die längere
Lebensarbeitszeit erfordert in den Berufen mit er-
höhten körperlichen Belastungen erhebliche An-
strengungen, um die Arbeitsfähigkeit zu erhalten
und Arbeitsplätze altersgerecht zu organisieren.

Bei der Entwicklung erfolgreicher Strategien zur
Fachkräftesicherung kann das Handwerk auf seine
traditionellen Stärken aufbauen. Dazu gehört die ho-
he Ausbildungsleistung der Handwerksbetriebe, die
weit über den eigenen Bedarf hinausgeht. Es ist her-



Ausschussdrucksache 17(11)393 Ausschuss für Arbeit und Soziales

14

vorzuheben, dass das Handwerk eine lange Ausbil-
dungstradition hat und schon Jahre über dem eige-
nen Bedarf ausbildet. In der Konsequenz führt das
dazu, dass nahezu jeder 10. Mitarbeiter im Hand-
werk ein Lehrling ist. Der Anteil der Auszubilden-
den an allen Erwerbstätigen ist damit im Handwerk
nach wie vor höher als in anderen Wirtschaftsberei-
chen in Deutschland. Das Handwerk leistet somit ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Fachkräftesicherung
und kommt seit vielen Jahren seiner gesellschaftli-
chen Verpflichtung zur beruflichen Integration der
Jugendlichen nach.

Es ist das Ziel des Handwerks, diese hohe Quote zu
halten. Daher werden Ausbildungsangebote im
Handwerk ständig verbessert. Gleichzeitig wird auf
unterschiedlichen Ebenen für die Ausbildung im
Handwerk geworben. So sind Handwerksunterneh-
men verlässliche Partner für allgemeinbildende
Schulen im Rahmen von Berufsorientierung und bei
Schulkooperationen. Ebenso führen handwerkliche
Bildungsstätten zielgruppengerechte Berufsorientie-
rungsprogramme durch.

Die Anstrengungen im Handwerk zur Steigerung der
Qualität und Attraktivität der Berufsausbildung zeigt
sich unter anderem bei den Neuordnungsverfahren:
in den letzten 10 Jahren sind 68 Handwerksberufe
modernisiert worden, über diesen Weg ist es gelun-
gen, leistungsfähige Berufsbilder zu schaffen. Gezielt
werden auch spezielle Angebote, wie der Meister-
Kompakt, Zusatzqualifikationen oder Auslandsauf-
enthalte, an leistungsstärkere Jugendliche gerichtet,
um auch für diese Zielgruppe noch interessanter zu
werden.

Im Jahr 2010 wurde eine große Image-Kampagne auf
den Weg gebracht. Jugendliche und Eltern sollen die
ganze Bandbreite der handwerklichen Berufe sowie
handwerkliche Attraktivität und Kompetenz kennen-
lernen. Sie sollen wissen, welche beruflichen Per-
spektiven sich bieten, wie viel High-Tech im Hand-
werk steckt. TV-Spots, Plakate, Internetangebote und
Unterrichtsmaterialien sollen Jugendliche für das
Handwerk begeistern und Neugier wecken auf einen
Wirtschaftsbereich, der so vielfältig und innovativ
ist wie kaum ein anderer.

Die Förderung des lebenslangen Lernens ist drin-
gend notwendig und ein besonderes Anliegen der
täglichen Handwerksarbeit. Gerecht wird das Hand-
werk diesem Anspruch über vielfältige bedarfsge-
rechte Weiterbildungsangebote auf unterschiedli-
chen Niveaustufen innerhalb der Bildungszentren.
Auch trägt das Berufslaufbahnkonzept des Hand-
werks – über das die chancenreichen Karrieremög-
lichkeiten im Handwerk transparent werden – zur
Verwirklichung dieses Anliegens bei.

Das Erfahrungswissen der Älteren hat im Handwerk
traditionell einen hohen Stellenwert. Um Hand-
werksorganisationen und Handwerksbetriebe auf
den zunehmenden Anteil älterer Mitarbeiter vorzu-
bereiten, Maßnahmen im Dienste der Beschäfti-
gungsfähigkeit zu fördern und für Schritte zur Fach-
kräftesicherung zu sensibilisieren, plant der Zentral-
verband des Deutschen Handwerks zeitnah mehrere
Aktivitäten durchzuführen:

 Konzeption eines Leitfadens zum Thema Rente
mit 67 und demografieorientierte Betriebsfüh-
rung,

 Forum zum Thema Demografie (BMAS hat per-
sonelle Unterstützung zugesagt),

 Entwicklung eines Demografieatlas mit Best-
Practice-Beispielen,

 Durchführung einer Reihe von Vorträgen bei be-
sonders betroffenen Gewerken,

 Konzeption eines Handlungsleitfadens für
Handwerkskammern/Betriebe.

Zur besseren Ausschöpfung des inländischen Er-
werbspersonenpotenzials gehört auch, dass es im
Handwerk immer besser gelingt, Frauen stärker zu
fördern: Seit 1991 hat sich der Anteil der Frauen, die
eine Meisterprüfung ablegen, verdoppelt (von 11 auf
20,1 Prozent). Außerdem erfolgt mittlerweile jede
vierte Gründung im Handwerk durch eine Frau.

Eine wichtige Säule der Fachkräftesicherung ist die
Gewinnung von Menschen mit Migrationshinter-
grund für die Ausbildung und Beschäftigung im
Handwerk. Mit seinen offenen Karrierewegen bietet
das Duale System einzigartige berufliche Perspekti-
ven von der Hauptschule bis zum selbstständigen
Unternehmertum und zur Hochschule und fördert
nachhaltig die gesellschaftliche Integration. Darüber
hinaus haben Migranten vielfältige interkulturelle
Kompetenzen, die einen wichtigen Beitrag zur Wett-
bewerbsfähigkeit der Betriebe leisten. Das Handwerk
hat das schon lange erkannt. Bereits heute hat etwa
jeder fünfte Beschäftigte im Handwerk eine Zuwan-
derungsgeschichte. Diese Quote soll weiter erhöht
werden – durch eine gezielte Ansprache von Jugend-
lichen und Eltern mit Migrationshintergrund, ziel-
gruppenspezifische Berufsorientierung, Vermittlung
und Ausbildungsbegleitung sowie Nachqualifizie-
rungsangebote. Zudem unterstützt das Handwerk
das Anliegen der Bundesregierung, die Transparenz
ausländischer Abschlüsse und deren Anerkennung
unter Wahrung der Qualifikationsstandards im
Handwerk zu verbessern.

A. Position des Handwerks

1. Überblick

In der Debatte um Fachkräftesicherung verfolgt das
Handwerk einen dreistufigen Ansatz. Zunächst gilt
es, das heimische Arbeitskräftepotenzial in seiner
ganzen Breite auszuschöpfen. Dies bedeutet neben
einer höheren Erwerbsbeteiligung von jungen Mig-
ranten, von Frauen und von Älteren insbesondere
die Nutzung und die qualitative Stärkung des Sys-
tems der dualen Berufsausbildung und der Fort- und
Weiterbildung im Handwerk.

Auf der zweiten Stufe ist zu beobachten, welche
Auswirkungen das Auslaufen der EU-
Übergangsregelungen für die Freizügigkeit osteuro-
päischer Arbeitnehmer im Mai 2011 haben wird. Die
Wirkung des Auslaufens der EU-Übergangsregelung
kann unterschiedlich sein. Angesichts der aktuellen
guten wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland
kann zum einen mit einem Sogeffekt für osteuropäi-
sche Arbeitnehmer auf den deutschen Arbeitsmarkt
gerechnet werden. Zum anderen besteht aber bereits
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aufgrund der demografischen Entwicklung auch in
zahlreichen osteuropäischen Ländern ein Fachkräf-
temangel.

Die dritte Stufe des Ansatzes bezieht sich darauf,
dass eine erleichterte Zuwanderung nach Deutsch-
land sorgfältig geprüft werden muss. Die Beherr-
schung der deutschen Sprache, die gerade auch für
viele Gewerke im Handwerk aufgrund der Nähe zu
Kunden unerlässlich ist, stellt für viele potenzielle
Zuwanderer eine nicht unerhebliche Hürde dar. Er-
leichterte Regelungen für eine Zuwanderung nach
Deutschland spielen dagegen eine eher untergeord-
nete Rolle.

Das Handwerk unternimmt eine Vielzahl an An-
strengungen, um den künftigen Fachkräftebedarf si-
cherzustellen. Auf bildungspolitischer Ebene kön-
nen mehrere Aktivitäten überblicksartig genannt
werden:

 Mit dem Konzept einer Nationalen Bildungsini-
tiative hat sich das Handwerk bereits früh für
einen ganzheitlichen und
bildungsbereichübergreifenden Ansatz in der
Bildungspolitik ausgesprochen. Nur durch
Unterstützungs- und Förderangebote schon
deutlich vor der Einschulung sowie eine qualifi-
zierte Begleitung und Beratung beim Übergang
zwischen den Bildungsabschnitten erhalten
auch Kinder aus bildungsfernen Familien adä-
quate Qualifizierungschancen. Der Zentralver-
band des Deutschen Handwerks begrüßt daher
die Initiative "Bildungsketten bis zum Ausbil-
dungsabschluss" der Bundesregierung, die mit
einer Potentialanalyse in der 7. Klasse, der
Ausweitung der Berufsorientierung ab den Vor-
abgangsklassen und einer Berufseinstiegsbeglei-
tung wesentliche Vorschläge des Handwerks
aufgreift. Ziel dieses Ansatzes ist es, Jugendliche
zu einem Schulabschluss zu führen und bei ih-
rem Übergang in eine duale Ausbildung zu un-
terstützen.

 Die Verlängerung des Ausbildungspaktes mit
neuen, qualitativen Schwerpunkten ist ein wei-
terer Schritt in diese Richtung. Angesichts des
drohenden Fachkräftemangels aufgrund nach-
lassender Schulabgängerzahlen haben sich die
Paktpartner das Ziel gesetzt, möglichst viele Po-
tentiale zur Sicherung des Fachkräftenachwuch-
ses zu erschließen. Dabei sollen insbesondere
auch Jugendliche, die bisher Schwierigkeiten
beim Übergang in Ausbildung hatten, künftig er-
folgreicher unterstützt werden. Das heißt, die
Ausbildungsreife der Schulabgänger ist zu ver-
bessern, schwächere Jugendliche sind stärker zu
fördern und die Integration von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund in Ausbildung ist zu
intensivieren. Darüber hinaus sollen durch den
Ausbau attraktiver Aus- und Weiterbildungsan-
gebote auch verstärkt Leistungsstarke für eine
duale Ausbildung gewonnen werden.

 Voraussetzung für den Erfolg der bisher be-
schlossenen Maßnahmen ist aus Sicht des Zent-
ralverbands des Deutschen Handwerks die Si-
cherung nachhaltiger Strukturen über die bis
2014 im Rahmen des BMBF-Programms geplan-
te Förderung hinaus. Das schließt auch eine ge-

sicherte Finanzierung entsprechender Länder-
initiativen im Rahmen der Qualifizierungsinitia-
tive (Dresdner Beschlüsse) mit ein. Das Hand-
werk sieht ferner die Notwendigkeit einer Wei-
terentwicklung der Qualifizierungsinitiative
nach den Vorschlägen der Nationalen Bildungs-
initiative: insbesondere durch den Ausbau ganz-
tägiger Bildungs- und Erziehungsangebote, die
Qualitätssteigerung des allgemeinbildenden
Schulsystems und die Optimierung der Berufs-
beratung und Berufsvorbereitung.

2. Vorberufliche Bildung optimieren

Maßnahmen, die das Handwerk zur Sicherung künf-
tigen Fachkräftebedarfs fokussiert, beziehen sich auf
alle Abschnitte der Bildung. Von der vorberuflichen
Bildung über die berufliche Ausbildung bis zur Fort-
und Weiterbildung (auch im fortgeschrittenen Er-
werbsalter). Eine zentrale politische Forderung des
Handwerks ist, den Übergang zwischen vorberufli-
cher und beruflicher Bildung systematisch auszuge-
stalten und in einem zunehmenden Maß beide Be-
reiche passfähig aufeinander abzustimmen.

a. Ausbildungsreife sicherstellen

Mangelnde Ausbildungsreife und fehlende Berufs-
orientierung tragen im Wesentlichen dazu bei, dass
Jugendlichen kein unmittelbarer Übergang von der
allgemeinbildenden Schule in die duale Berufsaus-
bildung gelingt, dass rund jeder fünfte Jugendliche
seinen Ausbildungsvertrag vorzeitig löst und dass
Handwerksbetriebe Stützunterricht in erheblichem
Maße leisten müssen. Für die Handwerksbetriebe
bedeutet das steigende Ausbildungskosten und im
schlimmsten Fall führt es dazu, dass Jugendliche
keinen beruflichen Ausbildungsabschluss erzielen.

Die Ausbildungsreife der Jugendlichen muss daher
verbessert werden: Jeder Jugendliche muss künftig
zumindest über einen Hauptschulabschluss nach
bundesweit definierten Mindeststandards verfügen.
Aus diesem Grund unterstützt das Handwerk auch
das Ziel der Bundesregierung, die Zahl der Schulab-
gänger ohne Abschluss bis zum Jahr 2012 zu halbie-
ren, den Anteil der so genannten Risikoschüler mit
Schwächen in den Kernkompetenzen spürbar zu
senken und die Leistungen jugendlicher Migranten
auf das durchschnittliche Niveau aller Schulabgän-
ger anzuheben.

b. Ganzheitlicher Bildungsansatz

Ein reibungsloser Übergang von Jugendlichen bzw.
Absolventen allgemeinbildender Schulen in das be-
rufliche Ausbildungssystem wird mittelfristig aus-
schließlich über einen ganzheitlichen Bildungsan-
satz zu erreichen sein. Mit seiner Nationalen Bil-
dungsinitiative hat der Zentralverband des Deut-
schen Handwerks als erster Spitzenverband bereits
im Jahr 2006 zusammengefasst, was für eine ganz-
heitliche Verbesserung der Bildung notwendig ist.
Fünf zentrale Punkte für die Phase der vorberufli-
chen Bildung sollen an dieser Stelle hervorgehoben
werden:

 Förderung der Vorschulkinder durch ein ver-
pflichtendes und qualitativ hochwertiges Bil-
dungsangebot. Die Förderung im Kindergarten
muss ganzheitlich erfolgen und dabei insbeson-
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dere die Sprach- und Lesekompetenz wie auch
soziale Kompetenzen in den Blick nehmen.
Hierbei gilt es bei Bedarf, für Kinder mit Migra-
tionshintergrund ergänzende Sprachkurse zu or-
ganisieren. Auch ist das Betreuungsangebot für
Kinder unter drei Jahren quantitativ auszubauen
und qualitativ zu steigern.

 Für die Schule ist ein ganzheitlicher Ansatz ent-
scheidend, der die Schülerin und den Schüler
in deren individueller Vielfältigkeit einbezieht.
Die Schule der Zukunft schafft es gleichzeitig,
Schwache zu fördern und Leistungsstarke zu
fordern. Die Schule muss sich viel stärker an
den Lernergebnissen und weniger an Lehrplä-
nen und Rahmenrichtlinien ausrichten. Die An-
schlussfähigkeit für nachfolgendes Lernen und
nicht die Abschlussorientierung muss im Vor-
dergrund stehen. Die Schule der Zukunft ist
entwicklungsfähig als lernendes System und sie
ist leistungsorientiert. Der flächendeckende
Ausbau des schulischen Ganztagsangebotes mit
einem ganztägigen Curriculum bildet eine we-
sentliche Stütze zur Erreichung dieser Ziele. Die
Schule der Zukunft ist zudem Partner des
Handwerks.

 Motivierte sowie pädagogisch und fachlich ver-
sierte Lehrer und Lehrerinnen ebenso wie Er-
zieher und Erzieherinnen sind eine Vorausset-
zung für eine qualitativ hochwertige Schulbil-
dung in der vorberuflichen Phase. In diesem Zu-
sammenhang sollte die aktuelle Lehrer- und
Pädagogenaus- und -weiterbildung auf den Prüf-
stand gestellt werden. Zudem sollten vermehrt
Lehramtsanwärter mit Zuwanderungsgeschichte
in den Schuldienst münden.

 Die Eltern sind aus ihrer pädagogischen Ver-
antwortung auch während Kindergarten und
Schulphasen nicht entlassen. Sie sind dazu ver-
pflichtet, die pädagogischen Einrichtungen, Er-
zieher und Lehrer sowohl moralisch als auch
praktisch, über Elternarbeit, Beteiligung an El-
ternabenden, etc., zu unterstützen. Nur wenn
Schule und Eltern Hand in Hand agieren, wird
es gelingen, Schulabsolventen als mündige Bür-
ger und damit auch ausbildungsreife Jugendli-
che aus der Schule zu entlassen.

c. Berufsorientierung und Berufsvorbereitung för-
dern und ausbauen

Eine leistungsfähige Berufsorientierung wirkt prä-
ventiv und ist geeignet, den Anteil der Jugendlichen
im Übergangssystem zu reduzieren. Berufsorientie-
rung muss frühzeitig beginnen, im Lehrplan der
Schulen und im Lehramtsstudium verankert sein.
Hierbei sind Qualitätsstandards zur Ausgestaltung
der Berufsorientierung zu definieren, Qualitätssiche-
rungssysteme zu etablieren und bestehende Berufs-
orientierungsprogramme auszubauen.

Jede weiterführende Schule sollte dazu verpflichtet
sein, ein leistungsfähiges Berufsorientierungskon-
zept zu entwickeln. Hierbei sind alle relevanten Ak-
teure einzubinden, insbesondere die Bildungsein-
richtungen des Handwerks können aufgrund ihrer
umfassenden Erfahrung gute Berater und Stützen ei-
nes solchen Konzepts sein. Beispiele guter Praxis

sollten als Vorbilder auch über die Region hinaus öf-
fentlich gemacht werden. Das Handwerk stellt u. a.
durch Handwerkskammern im Rahmen der Berufs-
orientierung die Vielfalt möglicher Karrierewege für
Jugendliche dar. Im Rahmen des Berufsorientie-
rungsprogramms (BOP), das gemeinsam mit dem
Bildungsministerium für Bildung und Forschung
initiiert wurde, werden Schülern der 8. Klasse die
Gelegenheit gegeben, zwei Wochen verschiedene Be-
rufe in den Bildungszentren der Handwerkskam-
mern praktisch auszuprobieren.

Ein weiteres Augenmerk muss im Rahmen der Be-
rufsorientierung auf Menschen mit Migrationshin-
tergrund gerichtet werden. Zielgruppenspezifische
Beratungsangebote für die Kinder von Zuwanderern
und die Eltern selbst stellen eine Möglichkeit dar,
über den gesellschaftlichen Stellenwert und die be-
ruflichen Chancen einer betrieblichen Ausbildung
zu informieren. Ein solches Beratungsangebot er-
scheint sinnvoll, da viele Migranten das berufliche
Bildungssystem in Deutschland nicht aus eigenem
Erleben kennen. Die Kombination von praktischem
und theoretischem Lernen sowie die Vielfalt der Be-
rufe sind ihnen fremd. Eine engere Zusammenarbeit
mit Eltern, Schulen, Konsulaten,
Migrantenorganisationen und ausländischen Unter-
nehmensvertretern ist daher zu forcieren. Auch soll-
te die ausbildungsvorbereitende und -begleitende
berufssprachliche Förderung für diese Zielgruppe
ausgebaut werden. Angesichts der Tatsache, dass 40
Prozent der Migranten über keinen oder keinen an-
erkannten beruflichen Abschluss verfügen, muss ein
besonderer Fokus auf die Nachqualifizierung dieser
Zielgruppe und die Vorbereitung auf die
Externenprüfung gerichtet werden.

Der Übergang aus der allgemeinbildenden Schule in
eine berufliche Ausbildung verläuft für viele Jugend-
liche nicht reibungslos. Ursachen sind so genannte
Missmatchsituationen: diese können regional oder
auch qualifikatorisch bedingt sein. Zwar besserte
sich die Lage für Ausbildungssuchende mit der de-
mografischen Entwicklung zunehmend, allerdings
wird auch künftig davon auszugehen sein, dass nicht
alle Jugendlichen direkt nach ihrem allgemeinbil-
denden Schulabschluss in ein Ausbildungsverhält-
nis münden werden. Um Übergangszeiten zwischen
allgemeiner und beruflicher Bildung nicht auszuwei-
ten, gilt es, das bestehende "Übergangssystem" ziel-
gerichteter zu systematisieren. Im Rahmen des Aus-
bildungspaktes unterstützt das Handwerk die Ein-
richtung von EQ- und EQPlus-Plätzen für eine ziel-
gerichtete betriebliche Hinführung auf die Berufs-
ausbildung.

Zur Verbesserung des Übergangssystems unterstützt
das Handwerk den Bildungskettenansatz des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung, in des-
sen Kontext Schüler und Schülerinnen an allge-
meinbildenden Schulen beim Übergang von der
Schule in Ausbildung individuell unterstützt wer-
den sollen. Die Begleitung bildungsgefährdeter jun-
ger Menschen ab der 7. Klasse bis zum Ausbildungs-
abschluss; die Vermeidung von Schul- und Ausbil-
dungsabbrüchen stellen wichtige Lösungsansätze zur
Sicherung des Fachkräftenachwuchses für die beruf-
liche Ausbildung dar. Durch frühzeitige Kompetenz-
feststellung und eine darauf aufbauende Förderung
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sowie durch Berufsorientierung soll die Ausbil-
dungsreife von leistungsschwächeren Jugendlichen
sichergestellt werden.

3. Berufliche Bildung stärken

a. Das System der dualen Berufsausbildung stär-
ken

Das System der dualen Berufsausbildung wird im in-
ternationalen Kontext als vorbildlicher und qualita-
tiv hochwertiger Weg zur Bewältigung des Erwerbs-
einstiegs proklamiert. Der große Handlungsbezug
verbunden mit einer hohen Verwertbarkeit am Ar-
beitsmarkt, eine im OECD-Vergleich niedrige Ju-
gendarbeitslosigkeit sowie die identitätsstiftende
Wirkung der dualen Berufsausbildung sind zentrale
Stärken dieses Systems. Nicht zuletzt deswegen for-
dert die Europäische Kommission in ihrer bildungs-
politischen Leitinitiative "Jugend in Bewegung" im
Rahmen der Strategie für Europa 2020, dass das Ler-
nen am Arbeitsplatz in Form einer betrieblichen
Ausbildung zu stärken ist.

Deutschland hat mit der dualen Berufsausbildung
und der engen Verzahnung von Theorie und Praxis
in der Ausbildung ein Alleinstellungsmerkmal, wel-
ches sich über qualifizierte Fachkräfte auch äußerst
positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands
auswirkt. Auch in der Zukunft muss daher die be-
triebs- und damit auftragsorientierte Qualifizierung
durch die Organisation der Berufsausbildung im Du-
alen System gesichert sein. Die kooperative Ausbil-
dung im Verbund zwischen Betrieben und Berufs-
schulen, das Berufsprinzip und die Sozialpartner-
schaft bei der Neuordnung von Berufen sind quali-
tätssichernde Elemente des Berufsbildungssystems.
Zudem gewährleisten diese Elemente eine grundle-
gende Verankerung und eine hohe Akzeptanz der
Berufsbildung in der Gesellschaft. Die hohe Qualität
in der dualen Berufsausbildung muss auch künftig
über eine bundesweit einheitliche Abschlussprüfung
vor der zuständigen Stelle sichergestellt werden, so
dass die Marktverwertbarkeit für Individuum wie
auch Betrieb gewährleistet ist. Die Berufsschulen
müssen daher zu starken Partnern des Handwerks
werden.

b. Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und
akademischer Bildung ausbauen

Das Handwerk gewinnt seine Fachkräfte und Unter-
nehmer zu wesentlichen Teilen über den Weg der
eigenen beruflichen Aus- und Fortbildung. Einseiti-
ge Forderungen zur Erhöhung der Akademikerquote
und zum Ausbau des akademischen Bildungssys-
tems schwächen unser qualitativ hochwertiges dua-
les Berufsbildungssystem und verschlechtern gleich-
zeitig die Fachkräftesituation im Handwerk. Längst
ist bewiesen, dass Absolventen einer beruflichen
Aufstiegsfortbildung den Akademikern ebenbürtig
sind. Diese Erkenntnis muss sich stärker in den Köp-
fen der politisch Verantwortlichen festsetzen und
auch wieder in der Gesellschaft ankommen. Der
Zentralverband des Deutschen Handwerks fordert
daher die berufliche Bildung gegenüber weiteren
Bildungssystemen, wie der akademischen Bildung,
zu stärken. Über eine bundesweite Imagekampagne
zu Gunsten des beruflichen Bildungssystems und
hier insbesondere zur Aufstiegsfortbildung sollten

eine solche Entwicklung gefördert werden. Denkbar
ist auch, eine Exzellenzinitiative für die Berufsbil-
dung in Anlehnung an die Initiative im akademi-
schen Bereich zu initiieren.

c. Qualitätssicherung durch überbetriebliche
Ausbildung

Um den hohen Qualifikationsanforderungen der Tä-
tigkeiten im Handwerk auch künftig gerecht zu wer-
den, ist eine qualitativ hochwertige Ausbildung der
Jugendlichen notwendig. Gerade im Handwerk ist
die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung unver-
zichtbar, um Ausbildungsinhalte zu vermitteln, die
von kleinen, oftmals stark spezialisierten Unterneh-
men innerhalb der betrieblichen Ausbildung nicht
abgedeckt werden können. Zudem trägt die überbe-
triebliche Lehrlingsunterweisung zu einem Techno-
logietransfer für die auszubildenden Betriebe bei.
Daher ist die überbetriebliche Ausbildung im Hand-
werk zu stärken. Die Förderung der überbetriebli-
chen Lehrlingsunterweisung sollte so ausgestattet
sein, dass technologische Neuerungen in adäquater
Form vermittelt werden können. Aufgrund der Be-
triebsnähe und erfahrener Bildungsexperten sind die
Bildungszentren der Handwerkskammern auch be-
sonders geeignet, den Betrieben und den Auszubil-
denden durch Dienstleistungen zu unterstützen.

d. Leistungsfähige Förderstrukturen während der
Berufsausbildung

Zur Sicherung des Fachkräftebedarfs darf auch künf-
tig nicht auf nicht ausbildungsreife Ausbildungsbe-
werber verzichtet werden. Dieser Zielgruppe müssen
vermehrt Nachhilfeangebote bzw. während einer
Ausbildung Stützunterricht angeboten werden, um
den Ausbildungsabschluss sicherzustellen. Eine
Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln
zeigt auf, dass bereits aktuell knapp zwei Drittel der
ausbildungsaktiven Unternehmen (64,4 Prozent)
Nachhilfe und Stützunterricht für einen Teil seiner
Auszubildenden anbietet. Betroffen sind hiervon vor
allem Jugendliche ohne bzw. mit Hauptschulab-
schluss (55,2 bzw. 37,2 Prozent). Ausbildungsaktive
Unternehmen äußern in dieser Studie in einem ho-
hen Maß zusätzlichen externen Förderbedarf vor al-
lem für leistungsschwächere Jugendliche. Das För-
derangebot soll über die derzeitigen Angebote, wie
etwa ausbildungsbegleitende Hilfen oder Förderkur-
se in den Berufsschulen, hinausgehen sowie verläss-
lich und verbindlich ausgestaltet sein (IW-
Qualifizierungsmonitor 2010, 32 ff).

e. Professionalisierung des Bildungspersonals

Eine hohe pädagogische und fachliche Professionali-
tät bei Ausbildern und Lehrern bildet die Grundlage
einer qualitativ hochwertigen Ausbildung. Mit der
Wiedereinsetzung der Ausbildungseignungsverord-
nung (AEVO), wofür sich das Handwerk mit Nach-
druck eingesetzt hatte, ist auf Seiten der Ausbilder
ein großer Schritt in Richtung Professionalisierung
getan worden. Trotzdem sieht das Handwerk noch
Handlungsbedarf. So sollten Handwerksmeistern
künftig über fundierte Kenntnisse im Bereich der
Mitarbeitergewinnung, -bindung und -entwicklung
verfügen. Ein erfolgreiches Employer Branding wird
für Handwerksbetriebe eine zentrale Stellgröße bei
der Fachkräftesicherung sein, auch hierauf muss der
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Handwerksunternehmer künftig stärker vorbereitet
werden. Mit der Überarbeitung und inhaltlichen
Ausrichtung auf den Unternehmenslebenszyklus
(inkl. Personalmanagement) des Teils III der Meis-
terprüfung ist im Rahmen der Meisterfortbildung ein
erster Schritt getan.

4. Personalarbeit in Handwerksbetrieben optimie-
ren – lebenslanges Lernen fördern

a. Förderung einer systematischen Personalarbeit
in KMU, Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Die Auswirkungen der demografischen Entwicklung
und der zunehmend auftretende Fachkräftemangel
erhöhen die Bedeutung einer vorausschauenden und
systematischen Personalarbeit. Gerade für kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) wird dieser Er-
kenntnisgewinn mit Blick auf die Sicherung ihres
Unternehmenserfolges künftig von zentraler Bedeu-
tung sein. Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen
sind sich zwar über die Herausforderungen des de-
mografischen Wandels bewusst, können aber auf-
grund ihrer Betriebsgröße nur in einem sehr be-
schränkten Rahmen personalpolitische Maßnahmen
ergreifen. Das Handwerk ist aufgrund seiner kleinbe-
trieblich dominierten Struktur von dieser Situati-
onsbeschreibung besonders betroffen.

Die Bundes- und Landesregierungen, Verbände und
Kammern sind gemeinsam gefordert, sowohl Aufklä-
rungsarbeit zu leisten als auch passgenaue Konzepte
zu entwickeln. Erste Lösungsansätze zeigen unter-
schiedliche Handwerksbetriebe auf (z. B. Schöneber-
ger Stahlbau und Metalltechnik in Wölsendorf /
Oberpfalz), die eine langfristige Personalplanung mit
familienfreundlichen Arbeitsbedingungen (z. B.
Sonderurlaub für Einschulung der Kinder) und fle-
xiblen Arbeitszeitmodellen (z. B. flexible Lebensar-
beitszeitkonten) koppeln. Die kleinbetriebliche
Struktur weist für individuelle Lösungen einige Vor-
teile im Vergleich zu größeren Betrieben auf. Die en-
ge Bindung zwischen Betriebsinhaber und Mitarbei-
ter in einem Handwerksbetrieb bieten Vorteile eines
flexiblen Personalmanagements, die insbesondere
Kleinstunternehmen im Handwerk nutzen. So kann
in Kleinst- und Kleinunternehmen in besonderem
Maße auf die Vorstellung und Wünsche des Einzel-
nen eingegangen werden.

b. Förderung des lebenslangen Lernens und flä-
chendeckende Umsetzung des Berufslaufbahn-
konzepts

Das Handwerk ist insbesondere durch das Angebot
vielfältiger Karriere- und Laufbahnplanungsmög-
lichkeiten darum bestrebt, den individuellen Inte-
ressen und Bedürfnissen Jugendlicher aber auch der
Gesellen und Mitarbeiter in den Betrieben gerecht zu
werden.

Im Grundsatzpapier "Ganzheitlich – Passgenau –
Anschlussfähig" hat der Zentralverband des Deut-
schen Handwerks ein Berufslaufbahnkonzept skiz-
ziert (siehe Anlage). Es stellt eine Grundlage für das
lebenslange Lernen im Handwerk dar. Für alle Ge-
werke ist damit eine Art Schablone geschaffen, die
es ermöglicht, spezifische Aus- und Fortbildungsan-
gebote zu entwickeln, die systematisch aufeinander
aufbauen. Die berufliche und persönliche Weiter-
entwicklung für Betriebsinhaber und Mitarbeiter im

Handwerk ist damit auf der Gesellen-, auf der Meis-
ter- und der MeisterPlus-Ebene möglich.

c. Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit Älterer

Es ist ein erklärtes Ziel des Handwerks, Menschen
bis zur Regelaltersgrenze zu beschäftigen. Das erfor-
dert eine regelmäßige Überprüfung, ob Beschäftigung
noch möglich ist und welche Alternativen entwi-
ckelt werden müssen. Betriebe und Arbeitnehmer
brauchen Unterstützung bei der Organisation alters-
gerechter Arbeitsplätze, bei der Beschäftigung in
weniger belastenden Bereichen, bei der Weiterbil-
dung und der frühzeitigen beruflichen Umorientie-
rung / Umschulung. Neben den Arbeitgebern, der
Bundesagentur für Arbeit und den Arbeitnehmern
sieht das Handwerk auch die Politik in der Pflicht,
in diesem Zusammenhang mit dem Handwerk ge-
meinsame Konzepte zu entwickeln.

Einen Lösungsansatz zur Sicherung der Beschäfti-
gungsfähigkeit im Alter und zum adäquaten Einsatz
älterer und älter werdender Mitarbeiter in Unter-
nehmen hat die Handwerkskammer Dortmund für
das Dachdecker-Handwerk entwickelt (siehe Anlage
zu diesem Papier). Der Lösungsansatz beinhaltet vier
Bausteine:

 Baustein 1: Management-Werkstatt für erfolgrei-
che demografiefeste Unternehmensführung im
Dachdecker-Handwerk

Die Handwerkskammer Dortmund bietet im
Rahmen ihrer Management-Werkstatt die Fort-
bildung zum UnternehmensManager an. Die Be-
sonderheit dieser Fortbildung ist die systemati-
sche Verknüpfung von formalisierten Fortbil-
dungsseminaren mit einer gezielten Betriebsbe-
ratung. Speziell für Dachdeckerbetriebe könnte
diese Fortbildung angeboten und um
demografieorientierte Themen erweitert werden.

 Baustein 2: Bildungsberatungsinitiative "Arbeit
bis 67" für Dachdecker in den Regionen

Die Handwerkskammern in Deutschland und
die Arbeitsagenturen verfügen über erfahrene
Weiterbildungs-Coaches/Weiterbildungsberater
und könnten gemeinsam mit dem Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales eine Bildungsbe-
ratungsinitiative "Arbeit bis 67" speziell für
Dachdecker starten.

 Baustein 3: Dachdecker-Offensive "Beschäfti-
gungsperspektiven trotz Krankheit"

Speziell qualifizierte Berater/innen bei den
Handwerkskammern und Fachverbänden sollen
aufgrund ihrer besonderen Nähe zu Dachde-
ckerbetrieben und deren Mitarbeitern individu-
elle Beratungsgespräche mit den Betriebsinha-
bern und gesundheitlich eingeschränkten Mitar-
beitern führen. Es sollen gemeinsam individuel-
le Lösungen für eine geeignete Weiterbeschäfti-
gung erarbeitet bzw. andere Unternehmen für
eine Neubeschäftigung akquiriert werden.

 Baustein 4: Dachdecker-Connect-Datenbank

Dachdecker, die aufgrund gesundheitlicher Ein-
schränkungen bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber
keine Beschäftigungsmöglichkeiten mehr haben
oder sich grundsätzlich neu orientieren wol-
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len/müssen, sollen die Möglichkeit erhalten,
sich in eine "Dachdecker-Connect-Datenbank"
einzutragen bzw. eintragen zu lassen. Das Ziel
besteht darin, einen reibungslosen Übergang in
ein neues Beschäftigungsverhältnis zu erreichen
und Entlassungen sowie Frühverrentungen zu
vermeiden.

5. Zusätzliche Erwerbspersonenpotenziale er-
schließen

a. Anerkennung ausländischer Qualifikationen

Für das Handwerk kommt der Aktivierung des in-
ländischen Fachkräftepotenzials größte Bedeutung
zu. Hierzu zählen auch im Inland lebende Migran-
ten. Auch beobachtet das Handwerk die Auswirkun-
gen des Auslaufens der Übergangsregelungen für die
Arbeitnehmerfreizügigkeit im Mai 2011 sehr genau.
Dennoch sollten parallel zu diesen Entwicklungen
schon jetzt Anstrengungen unternommen werden,
bestehende Hürden für die Zuwanderung ausländi-
scher Fachkräfte abzusenken, insbesondere durch
Beseitigung bürokratischer Hemmnisse im Bereich
der Vorrangprüfung.

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks be-
grüßt es, dass die bisher nur für bestimmte
Migrantengruppen bestehende Möglichkeit zur An-
erkennung ausländischer Abschlüsse durch ein all-
gemeines Anerkennungsgesetz erweitert wird. Es ist
sinnvoll, dass in Deutschland künftig je-
der Mensch mit einem im Ausland erworbenen Ab-
schluss die Chance erhält, diesen auf Gleichwertig-
keit mit einen deutschen Abschluss prüfen zu las-
sen. Entsprechende Bescheinigungen der Kammern
werden die Transparenz ausländischer Qualifikatio-
nen erhöhen und eine sinnvolle Unterstützung bei
der Eingliederung von Zuwanderern in den deut-
schen Arbeitsmarkt leisten.

Die Qualifikationsanforderungen des deutschen Bil-
dungssystems dürfen durch ein Anerkennungsgesetz
allerdings nicht abgesenkt werden: Nationale Be-
stimmungen über Mindestqualifikationen für die
Ausübung von bestimmten Berufen dürfen nicht un-
terlaufen oder gar abgeschafft werden. Für den Zent-
ralverband des Deutschen Handwerks ist entschei-
dend, dass die Vorschriften der Handwerksordnung
über den Zugang zur Selbstständigkeit in Handwer-
ken der Anlage A zur Handwerksordnung unangetas-
tet bleiben. Der Zentralverband des Deutschen
Handwerks ist allerdings bereit, Vorschriften der
Handwerksordnung insoweit bedarfsgerecht zu er-
gänzen, dass Qualifikationen, die außerhalb des EU-
Raums erworben wurden und der deutschen Meis-
terqualifikation gleichwertig sind, für den Berufszu-
gang nicht nur über die allgemeinen Regelungen des
Ausnahmebewilligungsrechts, sondern über eine
spezielle Regelung berücksichtigt werden können.

Aus Sicht des Zentralverband des Deutschen Hand-
werks ist die Entwicklung des Anerkennungsgeset-
zes insgesamt auf einem akzeptablen Weg: Die zent-
ralen Reglungen zur Gleichwertigkeitsfeststellung in
den uns bekannten Gesetzesentwürfen des BMBF
sehen im Wesentlichen einen seriösen Vergleichs-
maßstab und angemessene Vergleichskriterien vor.
Der Zentralverband des Deutschen Handwerks geht
folglich davon aus, dass Gleichwertigkeitsbescheini-

gungen keine reinen Gefälligkeitsbescheinigungen
für Zuwanderer sein werden. Die Bescheinigungen
werden vielmehr differenziert zum Ausdruck brin-
gen, was jemand im Vergleich zu einer deutschen
Fachkraft kann und wo ggf. seine Qualifikationsdefi-
zite liegen.

B. Stellungnahme zu Einzelforderungen des An-
trags

1. Bildung und Chance für alle

Beschreibung der Ausgangssituation

Es wird bemängelt, dass die Mittel zur Qualifizie-
rung und Aktivierung 2011 um 16 Mrd. Euro gekürzt
werden sollen. Bei dieser Kritik wird nicht berück-
sichtigt, dass die Zahl der Arbeitslosen in den ver-
gangenen Jahren deutlich zurückgegangen ist. Aus
ggf. sinkenden Ausgaben insgesamt wird also pau-
schal auf einen geringeren Mitteleinsatz pro Arbeits-
losen geschlossen. Dieser Rückschluss ist ohne ent-
sprechende Daten nicht zulässig.

Im Gegenteil sind die Bestandszahlen der Teilneh-
mer an beruflicher Weiterbildung in den letzten Jah-
ren trotz sinkender Arbeitslosenzahlen angestiegen,
nämlich von 121.793 (Jan. 2007), über 148.201 (Dez.
2007), 182.872 (Dez. 2008), 207.921 (Dez. 2009) auf
200.438 (Dez. 2010 vorläufig/ geschätzt) (Quelle: BA-
Statistik).

a und b)

Das Handwerk begrüßt die bereits flächende-
ckend eingeführten Bildungs- und Erziehungs-
pläne für den Elementarbereich und die Einfüh-
rung von Sprachstandserhebungen rechtzeitig
vor Schulbeginn für alle Kinder, verbunden mit
entsprechenden Förderangeboten. Die Forde-
rung einer früh einsetzenden und ganzheitli-
chen Förderung von Kindern und Jugendlichen
deckt sich im Wesentlichen mit der Nationalen
Bildungsinitiative des Handwerks.

Das Handwerk begrüßt die bereits ergriffenen
Maßnahmen zum Ausbau von Ganztagsschulen,
fordert aber über offene Ganztagsschulen hinaus
die flächendeckende Einführung von Ganztags-
schulen mit einem ganztägigen Curriculum als
Angebot an alle Schülerinnen und Schüler, ein-
schließlich einer entsprechenden Anpassung
der Lehr- und Lernmethoden. Außerdem fordert
der Zentralverband des Deutschen Handwerks
eine systematische individuellere Förderung der
Schülerinnen und Schüler sowie eine effiziente-
re Binnendifferenzierung im Unterricht.

Das deutsche Handwerk fordert insbesondere
die regelmäßige Überprüfung der Bildungs- und
Erziehungspläne und deren Ausweitung vom
Elementar- auf den Primarbereich, eine umfas-
sende, anspruchsvolle pädagogische Ausbildung
für Erzieherinnen und Erzieher.

c) Maßnahmen des Übergangsbereichs müssen
grundsätzlich subsidiär zum dualen Berufsbil-
dungssystem sein. Der Aufbau einer dritten
Qualifizierungssäule durch das Konzept
DualPlus darf dieses Prinzip nicht unterlaufen.

d) Eine vorrangige Werbung für Studienplätze ist
aus Sicht des Handwerks nicht erforderlich.
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Schon heute zeigt sich, dass die insbesondere
für die doppelten Abiturjahrgänge geschaffenen
zusätzlichen Kapazitäten nicht voll ausge-
schöpft werden. Zudem braucht Deutschland
nicht noch mehr Akademiker. Der künftige
Fachkräftebedarf sollte verstärkt aus der berufli-
chen Aus- und Weiterbildung gedeckt werden.
Schon heute belegen wissenschaftliche Studien
(z. B. IW 2010-09), dass Absolventen der Auf-
stiegsfortbildung ein geringeres Arbeitslosig-
keitsrisiko, eine bessere Bildungsrendite und ei-
ne geringere Einkommensstreuung haben als
Akademiker.

e) Auch für das Handwerk ist eine umfassende
Bildungsberatung von zentraler Bedeutung. Da-
her beteiligt sich das Handwerk sehr intensiv
am Projekt "Berufsorientierung" der Bundesre-
gierung (BMBF-Berufsorientierungsprogramm).
Dabei geht es um die frühzeitige, praxisbezogene
und systematische Berufsorientierung in überbe-
trieblichen und vergleichbaren Berufsbildungs-
stätten, mit deren Hilfe Jugendliche – vorrangig
der Schulformen, die den Hauptschulabschluss
anbieten – den Übergang von der Schule in eine
duale Berufsausbildung schaffen.

Das Herzstück der Fort- und Weiterbildung im
Handwerk ist die Meisterprüfung. Zudem bieten
die Handwerkskammern eine Vielzahl an "nied-
rigschwelligen" Kursen an. Dazu zählen vor al-
lem die so genannten Kammerregelungen, mit
denen der Qualifizierungsbedarf der Betriebe
sehr flexibel gedeckt werden kann. Oft entste-
hen erst aus diesen Angeboten umfassende,
bundesweit gültige Fort- und Weiterbildungs-
verordnungen.

2. Weiterbildung für Zukunftsberufe

Beschreibung der Ausgangssituation

Die Aus- und Weiterbildungsberufe des Handwerks
werden kontinuierlich überarbeitet. In den letzten
zehn Jahren wurden 68 der fast 150 Ausbildungsbe-
rufe im Handwerk neugeordnet. Ziel der Neuord-
nung der Ausbildungsberufe ist die Anpassung der
Berufsbildpositionen an aktuelle Qualifikationser-
fordernisse und die Steigerung der Attraktivität der
Berufe. Zudem sind die Berufsbildpositionen in den
Ausbildungsordnungen technikneutral beschrieben.
Es soll damit sichergestellt werden, dass die betrieb-
liche Ausbildung flexibel auf aktuelle technologi-
sche Erfordernisse angepasst werden kann.

a) Die Forderung, die von der Bundesregierung ge-
planten Kürzungen bei der aktiven Arbeits-
marktpolitik zurückzunehmen, lehnt das Hand-
werk mit Entschiedenheit ab. Die arbeitsmarkt-
politische Wirkungsforschung der vergangenen
Jahre hat eindeutig belegt, dass nicht allein der
finanzielle Umfang von arbeitsmarktpolitischen
Leistungen entscheidend ist für die Integration
von Arbeitslosen in reguläre Beschäftigung,
sondern von der Effektivität jedes einzelnen ar-
beitsmarktpolitischen Instruments. Deshalb for-
dert der Zentralverband des Deutschen Hand-
werks seit Jahren eine grundlegende Entrümpe-
lung des arbeitsmarktpolitischen Instrumenten-
kastens nach dem Grundsatz der Wirkung und

Wirtschaftlichkeit. Über die in dem Antrag an-
gesprochenen Ausweitungen der Qualifizie-
rungsangebote für besondere Berufsgruppen ist
im Einzelfall und nicht pauschal zu entschei-
den. Es muss bei dem Grundsatz bleiben, dass
die Bundesagentur für Arbeit die Weiterbildung
von Arbeitssuchenden nur in dem Maße unter-
stützt, die für den Wiedereintritt in den Ar-
beitsmarkt zwingend erforderlich ist. Darüber
hinausgehende umfassende Weiterbildungsan-
gebote sind keine Aufgabe der Bundesagentur
für Arbeit.

b) Eine 50 %-50 %-Quote ist aus Sicht des Hand-
werks abzulehnen. Zwar ist der grundsätzlichen
Intention, möglichst viele Geringqualifizierte zu
qualifizieren, und möglichst viele Qualifizie-
rungen zu einem anerkannten Berufsabschluss
zu führen, grundsätzlich richtig und findet die
volle Unterstützung des Handwerks. Es darf je-
doch keinesfalls die Nachfrageseite (vor allem
auch in der Region) außer Acht gelassen wer-
den, damit die Qualifikationen auch systemati-
sche Eingliederungen in den ersten Arbeits-
markt zur Folge haben. Es müssen auch die in-
dividuellen Voraussetzungen beachtet werden.
Eine Quotenvorgabe nach Grad der Qualifikati-
on und Anteil an Geringqualifizierten führt un-
mittelbar zu einer Quotenerfüllungsmentalität.
Ziel ist es dann vorrangig, die Quoten zu erfül-
len und nicht mehr die Menschen in Beschäfti-
gung zu bringen. Das darf es auf keinen Fall ge-
ben. Quotenvorgaben sind grundsätzlich und
mit Nachdruck abzulehnen.

c) Eine Ausweitung der Gruppe der Anspruchsbe-
rechtigten ist unproblematisch, sofern der An-
spruchsumfang der bisher Berechtigten dadurch
nicht verringert wird. Allerdings bestehen im
Weiterbildungsbereich unterschiedliche Auffas-
sungen zu Förderfragen: Die Einrichtung eines
allgemeinen ErwachsenenbildungsförderungsG
statt einer gezielten abschlussorientierten Auf-
stiegsförderung wird kritisch gesehen.

d) Die geforderte Verlängerung der Bezugsdauer
von Transferkurzarbeitergeld auf bis zu 24 Mo-
nate wird vom Handwerk mit Nachdruck abge-
lehnt. Wie schon unter 2 b) erwähnt, ist es nicht
Aufgabe der Bundesagentur für Arbeit, umfas-
sende Weiterbildungsangebote bereitzustellen
und zu finanzieren. Dies gilt erst recht für
Transfergesellschaften, die bei Massenentlas-
sungen größerer Betriebe eingerichtet werden.
Eine weitere arbeitsförderungsrechtliche Privi-
legierung von Transfergesellschaften und deren
Finanzierung durch die Beitragszahler darf es
nicht geben.

e) Eine Verankerung von WeGebAU im SGB III
lehnt das Handwerk ab. Es hat sich gezeigt, dass
dieses Instrument eine der wesentlichen Ziel-
gruppen – kleine Betriebe – nicht erreicht. Laut
einer Untersuchung des IAB nahmen 2008 nur
18 % (2006 22 %) der Betriebe mit bis zu 10
Mitarbeitern, die WeGebAU kennen (45% aller
Betriebe), das Instrument überhaupt in An-
spruch. Bei der Größenklasse 11-50 Mitarbeiter
kennen immerhin 54 % das Instrument, von de-
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nen es 30 % nutzen. Der Bekanntheitsgrad und
die Inanspruchnahme steigen mit zunehmender
Betriebsgröße. Leider geht daraus hervor, dass
die kleinen Unternehmen über WeGebAU den
größeren die Weiterbildung mitfinanzieren. Da-
rüber hinaus besteht der Verdacht der Mitnah-
meeffekte. Weiterbildung, die sowieso durchge-
führt würde, wird mit WeGebAU mitfinanziert.

f) Die Einrichtung von regionalen Weiterbildungs-
büros sieht das Handwerk kritisch. Die Hand-
werkskammern und die Bildungszentren im
Handwerk stellen Expertise und Angebote zur
Weiterbildungsberatung der Betrieb bereit. Zu-
dem sind die Experten der Handwerkskammern
mit den Problematiken und Situationen der Be-
triebe vor Ort bestens vertraut. Es wird vom
Zentralverband des Deutschen Handwerks abge-
lehnt, an dieser Stelle ein Parallelsystem einzu-
richten anstatt bestehende Expertise zu nutzen
und entsprechende Angebote auszubauen.

g) Die Weiterbildungsangebote und durchgeführ-
ten Weiterbildungsmaßnahmen der Bildungs-
zentren im Handwerk stehen für eine hohe Qua-
lität. Eine solche Qualitätssicherung beginnt be-
reits bei der Ordnung der Fortbildungsregelun-
gen. Zur Sicherung eines hohen Qualitätsstan-
dards hat der Zentralverband des Deutschen
Handwerks im Jahr 2009 ein Strukturkonzept
zur Optimierung der Ordnungsarbeit vorgelegt.
Im Rahmen der Erstellung von Grob- und Fein-
konzepten der Lehrgangsplanung und der Lehr-
gangsdurchführung existieren in den Bildungs-
zentren des Handwerks eine Vielzahl an Quali-
tätssicherungsmaßnahmen und Zertifizierungs-
prozesse. Das Handwerk sieht in solchen Maß-
nahmen eine fundiertere Möglichkeit, Qualitäts-
sicherung zu erzielen, als Mindestlöhne für Do-
zenten in der Weiterbildung dies realisieren
könnten.

3. Erhöhung der Erwerbsbeteiligung

Beschreibung der Ausgangssituation

Für das Handwerk steht die Ausschöpfung des ein-
heimischen Arbeitskräftepotenzials an erster Stelle.
Insoweit unterstützt das Handwerk den Ansatz, die
Erwerbsbeteiligung von Frauen, Älteren und auch
Behinderten zu steigern.

a) Das Handwerk fordert seit Jahren einen flächen-
deckenden Ausbau der Kinderbetreuungsinfra-
struktur. Diese ist eine entscheidende Voraus-
setzung für die bessere Vereinbarkeit von Beruf
und Familie und damit für verbesserte Zu-
gangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt insbe-
sondere von Frauen. Darüber hinaus haben zahl-
lose Handwerksbetriebe durch die Einführung
flexibler und damit familienfreundlicher Ar-
beitsbedingungen einen entscheidenden Beitrag
zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie gemacht. Viele Handwerksbetriebe
ermöglichen es ihren Mitarbeitern, über flexible
Arbeitszeitmodelle Familie, Kinderbetreuung
und Beruf in Einklang zu bringen. Auch ist die
tarifvertraglich festgelegte Entgeltgleichheit von
Männern und Frauen im Handwerk längst Reali-
tät.

b) Die Politik hat bereits einen wichtigen Schritt
zur Abkehr von der Frühverrentungsmentalität
vollzogen, indem sie die direkte Förderung von
Altersteilzeit auslaufen lässt und verschiedene
Frühverrentungsmöglichkeiten abgeschafft hat.
Es ist richtig, dass darüber hinaus von allen Be-
teiligten darauf hingewirkt werden muss, dass
eine Beschäftigung bis zur Regelaltersgrenze
möglich ist. Wichtige Instrumente hierbei sind
altersgerechte Arbeitsbedingungen, betriebliche
Gesundheitsförderung und eine das ganze Be-
rufsleben andauernde Weiter- und Fortbildung.
Hierzu gehört, dass die Arbeitsgeber diese Auf-
gabenfelder annehmen. Es gehört aber auch da-
zu, dass sich die Mentalität in Bezug auf ältere
Arbeitnehmer ändert – bei den Arbeitgebern
und auch bei den Arbeitnehmern. Die betriebli-
che Gesundheitsförderung kann z. B. nur einen
vergleichsweise kleinen Input für die Beschäf-
tigten geben. Eine gesunde Lebensweise außer-
halb des Arbeitsplatzes kann und darf der Ar-
beitgeber nicht erzwingen. Hier sind die Arbeit-
nehmer selbst gefordert. Auch ist bei der Wei-
terbildung der Einsatz von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern gefordert. Arbeitgeber müssen
sehen, dass auch die Weiterbildung älterer Be-
schäftigter mit Blick auf Fachkräftesicherung
und längere Lebensarbeitszeit notwendig ist.
Und auch die Arbeitnehmer müssen in höherem
Alter Weiterbildungen als Instrument zum Er-
halt der Beschäftigungsfähigkeit durchführen
wollen.

Das bestehende Regelwerk zum Arbeitsschutz
ist äußerst umfassend und ausreichend. Eine
Ausweitung ist nicht sinnvoll. Vereinfachungen
des Regelwerks und damit eine leichtere Umset-
zung im betrieblichen Alltag ist hingegen wün-
schenswert.

c) Diese Position entspricht dem Inklusionsgedan-
ken und wird vom Handwerk unterstützt. Das
setzt jedoch einen ganzheitlichen gesamtgesell-
schaftlichen Prozess voraus. Dieser beginnt mit
der Inklusion im maßvollem Umfang im Vor-
schulbereich, setzt Inklusion und individuelle
Förderung im Schulbereich voraus, der vor der
Umstrukturierung der Förderschule nicht halt
machen darf und setzt sich in der begleiteten
Ausbildung fort.

Im neuen, im Jahr 2010 abgeschlossenen und
verlängerten, Ausbildungspakt haben die
Paktpartner diesen Ansatz berücksichtigt und
insbesondere die lernschwachen Jugendlichen
in den Fokus gerückt.

Das Handwerk leistet hierbei seinen Beitrag,
insbesondere im Bereich der Ausbildung und
Beschäftigung. Jährlich werden im Handwerk
ca. 4.000 neue Ausbildungsverträge mit Ausbil-
dungsordnungen nach § 42m der Handwerks-
ordnung abgeschlossen. Das umfasst einen An-
teil von ca. 2,5 % aller Ausbildungsverträge im
Handwerk und 27 % aller Ausbildungsverhält-
nisse für behinderte Menschen nach § 42m
HWO/§ 66 BBiG in allen Wirtschaftsbereichen:

Der Hauptausschuss des Bundesinstitutes für
Berufsbildung hat die Rahmenrichtlinie für die
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Erarbeitung von Ausbildungsordnungen für be-
hinderte Menschen im Jahr 2009 verabschiedet.
Danach erfolgte unter Beteiligung der Sozial-
partner die Einrichtung von Arbeitsgruppen für
die Erarbeitung von Ausbildungsordnungen für
behinderte Menschen. Für das Handwerk wur-
den Ausbildungsordnungen im Bereich Farbe,
Holz und Metall eingerichtet. Die Ausbildungs-
ordnungen der letzten beiden Arbeitsgruppen
wurden im Hauptausschuss des Bundesinstitu-
tes für Berufsbildung im Dezember 2010 verab-
schiedet. Weitere Ausbildungsordnungen wer-
den erarbeitet.

Um eine qualitativ hochwertige Ausbildung der
behinderten Jugendlichen nach § 42 HWO zu
gewährleisten, sieht die Rahmenrichtlinie vor,
dass die Ausbilder eine besondere Befähigung
nachweisen sollen. Dazu werden spezielle Mo-
dule zur Ausbilderqualifikation erarbeitet, die
zum Einsatz kommen werden.

Um die Integration von behinderten Menschen
im Arbeitsprozess zu unterstützen und in Be-
schäftigung zu befördern, sind in den Hand-
werkskammern so genannte Integrationsberater
tätig. Diese klären auf und unterstützen Betrie-
be, die Arbeitnehmer mit Behinderungen be-
schäftigen oder beschäftigen möchten. Dieser
Bereich soll perspektivisch im Handwerk erwei-
tert werden.

d) Das Arbeitskräftepotential soll über die so ge-
nannte Stille Reserve hinaus erweitert werden,
z. B. Zuzug von Familien langjährig geduldeter
Flüchtlinge. Dieser Punkt ist äußerst kritisch zu
bewerten, da die Zuwanderer nach Deutschland
in den vergangenen Jahrzehnten im Durch-
schnitt ein schlechteres Qualifikationsniveau
aufwiesen als der deutsche Durchschnitt. Der
Fachkräftebedarf konnte damit gerade nicht ge-
sichert werden. Hinzu kommt, dass das Bil-
dungsniveau der Eltern auch maßgeblich das der
Kinder mitbestimmt. Die hohen Quoten von
Schulabbrechern und Jugendlichen ohne Be-
rufsausbildung mit Migrationshintergrund bele-
gen dies. Daher muss künftig bei der Zuwande-
rung ein Hauptaugenmerk auf die Qualifikation
gelegt werden. Flüchtlinge, die in Deutschland
geduldet sind, kommen selten aus Ländern mit
hohem Qualifikations- und Ausbildungsstan-
dards. Daher ist auch zu erwarten, dass über den
Familiennachzug gerade kein systematischer
Beitrag zur Fachkräftesicherung geleistet werden
kann. Im Gegenteil ist zu befürchten, dass der
Familiennachzug sich potenzieren und somit
sehr umfangreich ausfallen könnte. Fehlt diesen
Menschen jedoch eine gute Ausbildung, wird es
schwer, sie in Deutschland nachzuholen. Zu-
dem zeigen die erheblichen Integrationsschwie-
rigkeiten der deutschen Gesellschaft mit Teilen
von bestimmten Migrationsgruppen, dass große
Anstrengungen beider Seiten notwendig sind,
die bisher nicht geleistet wurden. Daher sollten
die Bemühungen in den kommenden Jahren und
vielleicht Jahrzehnten darauf fokussiert werden,
die Menschen, die bereits nach Deutschland
eingewandert sind, zu integrieren. Handelt es
sich im Einzelfall um hoch qualifizierte Fach-

kräfte, so müssen andere Wege gefunden wer-
den, diese Familienangehörigen nach Deutsch-
land zu holen (z. B. Punktesystem). Eine gesetz-
liche Regelung zum Familiennachzug gedulde-
ter Flüchtlinge ist mit Nachdruck abzulehnen.

4. Anerkennung ausländischer Qualifikationen

Beschreibung der Ausgangssituation

Die Problemdarstellung ist übertrieben: Nicht
jeder Migrant ist tatsächlich gut ausgebildet oder
gar hochqualifiziert. Umgekehrt scheitert die
Arbeitsmarktintegration von gut ausgebildeten
Migranten nicht zwingend an fehlenden Aner-
kennungsmöglichkeiten. Im Normalfall, in dem
ein Zuwanderer eine Beschäftigung aufnehmen
möchte, für die keine Mindestqualifikations-
standards gefordert werden, vollzieht sich der
Rekrutierungsprozess in der Praxis oft reibungs-
los und ohne staatliche Unterstützung. Dieser
Prozess könnte aber durchaus erleichtert wer-
den, wenn Arbeitgeber künftig die Einschätzung
einer zuständigen Stelle über ausländische Qua-
lifikationen und deren Einordnung im nationa-
len Qualifikationssystem erhielten.

Problemfälle bei der Anerkennung sind oftmals
auf landesrechtliche Berufszugangsregelungen
zurückzuführen: Diese als intransparent emp-
fundenen Regelungen kann ein Bundesgesetz
weder aufheben noch vereinheitlichen. Die Vor-
stellung, dass es künftig ein einheitliches deut-
sches Anerkennungsverfahren geben wird, ist
aufgrund des bundesdeutschen Föderalismus al-
lenfalls über eine so genannte Simultangesetz-
gebung realisierbar, wenn also die Länder die
bundesrechtlichen Regelungen für ihren Bereich
1:1 übernehmen.

Für den Bereich des Handwerks lässt sich fest-
stellen, dass die Handwerksordnung als Bun-
desgesetz den Berufszugang für Personen mit
Qualifikationen, die im EU-Raum erworben
wurden, klar und eindeutig regelt. Personen mit
so genannten Drittstaaten-Qualifikationen steht
hingegen bislang nur der Weg über die Ausnah-
mebewilligungsverfahren offen.

a) Der Zentralverband des Deutschen Handwerks
spricht sich für individuelle Verfahrensansprü-
che auf Gleichwertigkeitsprüfungen zwischen
im Ausland erworbenen und inländischen Qua-
lifikationen durch zuständige Stellen aus.

Allerdings darf Schnelligkeit dieser Verfahren
auf keinen Fall das einzige Gütekriterium sein:
Entscheidend für Vergleichsprüfungen zwischen
in- und ausländischen Berufsqualifikationen ist,
dass diese auf seriöse Weise erfolgen. Anerken-
nungen dürfen nur dann ausgesprochen werden,
wenn sich die Abschlüsse auch tatsächlich ent-
sprechen. Vergleiche von ausländischen und in-
ländischen Qualifikationen sind nicht trivial,
sondern erfordern ein hohes Maß an Sachkunde,
insbesondere fundierte Kenntnis über die aus-
ländischen Abschlüsse. Die größte Schwierigkeit
bei der Anerkennung ausländischer Qualifikati-
onen ist die Beschaffung von Informationen
über die Grundlagen der Bewertung. Dieses
Problem ist dann am größten, wenn die Ab-
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schlüsse aus Staaten stammen, die wenig Aus-
tausch mit Deutschland pflegen oder in denen
es keine systematischen Bildungsstrukturen
gibt. Für die Kammern wird es nicht immer ein-
fach sein, diese Informationen zu erhalten.

Gerade in der Anfangsphase eines Anerken-
nungsgesetzes ist mit einer erheblichen An-
tragswelle zu rechnen. Zum Abbau derselben
benötigen die zuständigen Stellen ausreichend
Zeit. Insofern muss die so genannte Erpro-
bungsphase, in der die zuständigen Stellen mehr
als 3 Monate Zeit haben, um über Anträge zu
bescheiden, ausreichend lang sein. Der Zentral-
verband des Deutschen Handwerks und auch
der DIHK sprechen sich für eine 2-jährige Über-
gangsphase aus. In dieser Phase sollte vorzugs-
weise keine Entscheidungsfrist gelten, da die zu
erwartenden Anträge sich stark akkumulieren
können.

b) Es ist wichtig, zwischen der Prüfung und Bewer-
tung von ausländischen Qualifikationen einer-
seits und sich gegebenenfalls anschließenden
Qualifizierungsprozessen sauber zu unterschei-
den:

Nach dem geplanten Anerkennungsgesetz wird
es Aufgabe der Anerkennungsstellen sein, die
Berufqualifikationen eines Migranten festzustel-
len und im Verhältnis zu einer deutschen Refe-
renzqualifikation zu bewerten. Wenn das Ergeb-
nis dieser Prüfung ist, dass keine vollständige
Gleichwertigkeit besteht, soll die Anerken-
nungsstelle soweit wie möglich aufschlüsseln,
welche Bereiche der deutschen Qualifikation
vorhanden sind und wo Defizite bestehen. Diese
Feststellung ist bei weitem nicht so einfach, wie
es scheint, denn die deutschen Berufsqualifika-
tionen sind aus gutem Grunde ganzheitlich kon-
zipiert und lassen sich nicht ohne Weiteres in
Bausteine oder Module zerteilen. Soweit es ge-
lingt, Bescheinigungen auszustellen, aus denen
sowohl die vorhandene Qualifikation eines Mig-
ranten als auch wesentliche Unterschiede zur
deutschen Vergleichsqualifikation hervorgehen,
können diese als „Teilanerkennungen“ bezeich-
net werden.

Es ist aus Sicht des Zentralverbands des Deut-
schen Handwerks nicht sinnvoll, obligatorische
Anpassungsmaßnahmen im Bereich der nicht-
reglementierten Berufe, für die eine formale An-
erkennung nicht erforderlich ist, einzuführen.
Grundsätzlich muss es der Einschätzung des In-
dividuums überlassen bleiben, ob es sich mit
einer vorhandenen Qualifikation auf dem Ar-
beitsmarkt zur Verfügung stellt oder ob es eine
Weiter- bzw. Höherqualifizierung anstrebt. Die
Entwicklung von passgenauen Anpassungsmaß-
nahmen für jeden individuellen Einzelfall wird
zudem nicht realisierbar sein.

Die Anerkennungsstellen sollten daher nicht
damit beauftragt werden, in jedem Anerken-
nungsverfahren den konkreten Qualifizierungs-
bedarf eines Antragstellers zu bescheinigen oder
gar umfassende Qualifizierungsberatungsleis-
tungen zu erbringen. Qualifizierungsprozesse
sind dem Anerkennungsverfahren grundsätzlich

nachgelagert und sollten daher nicht im Rahmen
des Anerkennungsgesetzes geregelt werden. Ent-
scheidend ist, dass die Ergebnisse der Anerken-
nungsverfahren, nämlich die differenzierten Be-
scheide der Anerkennungsstellen, bereits einen
objektiven Einstieg für eine daran anknüpfende
Nachqualifizierungsbedarfsanalyse liefern.

c) Es gelten im Wesentlichen die Ausführungen zu
b).

Der Ausbau von Nachqualifizierungsmaßnah-
men ist sinnvoll, wenn sich feststellen lässt,
dass für bestimmte Berufe mit Fachkräftebedarf
identische Qualifikationsdefizite bei vielen Mig-
ranten bestehen. Dies kann insbesondere bei be-
stimmten technischen Qualifikationen der Fall
sein. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass
die individuellen Qualifikationslücken indivi-
duelle Fördermaßnahmen erfordern, die sich
nur schwer im Rahmen von allgemeinen Maß-
nahmen realisieren lassen. In der Praxis wird
daher regelmäßig ein tragfähiger Kompromiss zu
suchen sein, zwischen einer möglichst passge-
nauen Weiterqualifizierung einerseits, sowie
wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen
andererseits, die Anbieter zu einem standardi-
sierten Qualifizierungsangebot zwingen.

Der Ausbau der spezifischen Bildungsberatung
für Migranten und eine berufsspezifische
Sprachförderung ist sinnvoll, um die Arbeits-
marktchancen dieser Zielgruppe zu erhöhen.

d) Die Vielfalt der Anerkennungsstellen ist sach-
lich durch die hohe Komplexität der Materie ge-
rechtfertigt: Für die Durchführung von Aner-
kennungsverfahren ist ein hohes Maß an fachli-
chem Sachverstand erforderlich. Dieser liegt nur
bei den jeweils für die Berufe zuständigen Stel-
len vor. Die häufig geforderten zentralisierten
Verfahren können daher keine Lösung sein.

Um den Migranten, denen das deutschen Bil-
dungssystem und die Untergliederungen der
deutschen Berufslandschaft unbekannt sind, zu
helfen, würde ein IT-basierter Zuständigkeits-
finder, der über das Internet sowohl für Indivi-
duen als auch für Beratungsstellen verfügbar ist,
helfen.

Neu zu schaffende Erstanlaufstellen werden
nicht für erforderlich gehalten, da die Verfahren
fachkundig bei den zuständigen Stellen durch-
geführt werden. Diese sind gesetzlich verpflich-
tet, die erforderliche Beratung zur Verfügung zu
stellen. Auch eine darüber hinausgehende Ver-
fahrensbegleitung durch andere Einrichtungen
ist weder erforderlich, noch sinnvoll, da Störun-
gen der Prozesse durch externe Akteure nicht
ausgeschlossen sind.

e) Das geplante Anerkennungsgesetz vereinheit-
licht die Anerkennungsverfahren in ausreichen-
dem Maß. Es legt sowohl die inhaltlichen Stan-
dards für Gleichwertigkeitsprüfungen fest als
auch die einschlägigen Verfahrensbestimmun-
gen, wie z. B. Beibringungs- und Mitwirkungs-
pflichten der Antragsteller, Entscheidungsfristen
und Vorschriften über die Bescheidung durch
die zuständigen Stellen. Weitergehende Verein-
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heitlichungen von Seiten des Bundes sind nicht
erforderlich, sondern dem Verwaltungsvollzug
des zuständigen Stellen bzw. der Länder zu
überlassen.

Die Verfahrensergebnisse der zuständigen Stel-
len nach dem Berufsqualifikationsfeststellungs-
gesetz (BerufsQFG) und nach den bundesrecht-
lichen Berufszugangsbestimmungen werden
bundesweit gültig sein. Auf die Gültigkeit von
Entscheidungen, die auf landesrechtlicher
Grundlage erfolgen, hat der Bund keinen unmit-
telbaren Einfluss.

Eine Verankerung der berufsbezogenen Sprach-
förderung als Element der aktiven Arbeits-
marktpolitik im SGB II und III als Regelinstru-
ment ist kritisch zu sehen. Es besteht keinerlei
Zweifel über die Notwendigkeit und den Sinn
berufsbezogener Sprachförderung. Eine Rege-
lung im SGB II und SGB III ist jedoch zu eng ge-
dacht. Auch die berufsbezogene Sprache, sofern
sie ausschließlich auf Personen mit Migrations-
hintergrund (also nicht mit Deutsch als Erst-
sprache) zielt, ist nämlich letztlich ein Instru-
ment der Integration von Migranten. Auch hier-
für muss es allgemeine gesetzliche Grundlagen
und Zuständigkeiten geben. Andernfalls kommt
es zu einer weiteren Belastung der Arbeits-
marktpolitik mit (eigentlich) versicherungs-
fremden Leistungen. Mit dem Argument, dass
'die Arbeitgeber und die Gesellschaft letztlich
davon profitieren' sind die arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumente schon öfters ausgeweitet
worden. Dieser Argumentationsstrang kann
dann aber beliebig für weitere Leistungen her-
angezogen werden. So gibt es derzeit schon ei-
nen gesetzlichen Anspruch auf Vorbereitung
zum Nachholen des Hauptschulabschlusses im
SGB II. Derartige Leistungen gehören jedoch in
den Bereich der Bildungspolitik und liegen in
der Hoheit der Länder. So muss nun aber die
Gemeinschaft der Beitrags- und Steuerzahler für
Versäumnisse in der Bildungspolitik der Länder
einstehen. Aber auf diese Weise könnte auch be-
reits eine vorzeitige Förderung in der Schule
(um zu verhindern, dass kein Schulabschluss
gemacht wird), oder gar in der vorschulischen
Förderung über die Finanzierung durch die BA
gerechtfertigt werden. Ebenfalls könnte die be-
rufsbezogene Sprachförderung von Personen mit
Migrationshintergrund über BA-Mittel ein Ein-
fallstor sein, um weitere allgemeine Integrati-
onsleistungen über die BA zu finanzieren. Dies
muss verhindert werden.

f) Diesem Punkt ist uneingeschränkt zuzustim-
men: Die Vermittlung von Arbeitslosen muss
immer von der individuell zu ermittelnden Be-
rufsqualifikation ausgehen. Nach Kenntnis des
Zentralverbands des Deutschen Handwerks
wurde die Erfassungssoftware der Bundesagen-
tur bereits so verändert, dass ausländische Qua-
lifikationen angemessen erfasst werden.

5. Fachkräfteeinwanderung liberal und transpa-
rent gestalten

Beschreibung der Ausgangssituation

Für das Handwerk steht die Ausschöpfung des
inländischen Erwerbspotenzials an erster Stelle
zur Sicherung des Fachkräftebedarfs. An zweiter
Stelle sind die beschäftigungspolitischen Aus-
wirkungen des Auslaufens der EU-
Übergangsregelungen für die Freizügigkeit der
Arbeitnehmer aus den 2004 beigetretenen EU-
Beitrittstaaten sorgsam zu beobachten. Ange-
sichts des demografisch bedingten strukturellen
Wandels auf dem Arbeitsmarkt von Jahren der
Massenarbeitslosigkeit hin zu einer zunehmen-
den Arbeitskräfteknappheit sind parallel zu bei-
den genannten Stufen erste Schritte zu einer er-
leichterten Zuwanderung von Drittstaatsangehö-
rigen zu unternehmen.

a) Die Einführung eines Punktesystems für qualifi-
zierte Zuwanderer ist überlegenswert, aber nicht
vordringlich. Kurzfristig wirksamer ist die Ent-
bürokratisierung und Beschleunigung des Ver-
fahrens zur Vorrangprüfung. So sollte die Vor-
rangprüfung für bestimmte Berufe, in denen ein
akuter Mangel an Fachkräften festgestellt wird,
zeitlich ausgesetzt werden.

b) und c)

Eine Absenkung der hohen Einkommensgrenze
für die Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis Hoch-
qualifizierter findet die Unterstützung des
Handwerks. Allerdings ist aus Sicht des Hand-
werks eine Absenkung der Einkommensschwel-
le auf 50.000 Euro ausreichend. Eine solche Ab-
senkung wäre ein wichtiges Signal für eine
„Willkommenskultur“ für hochqualifizierte Zu-
wanderer. Eine noch stärker abgesenkte Ein-
kommensgrenze könnte aber zur Folge haben,
dass diese privilegierende Zugangsmöglichkeit
zum deutschen Arbeitsmarkt in zu starkem Ma-
ße auch von weniger qualifizierten Zuwande-
rern genutzt wird.

d) Die Forderung, die Gültigkeitsdauer der Aufent-
haltserlaubnis zur Suche eines angemessenen
Arbeitsplatzes für ausländische Absolventen
deutscher Hochschulen auf zwei Jahre zu ver-
längern, findet die Unterstützung des Hand-
werks. Denn gerade diese Personengruppe kennt
bereits Deutschland, spricht zumeist gut deutsch
und ist qualifiziert, so dass es gerechtfertigt ist,
die Rahmenbedingungen für diese Personen-
gruppe für einen dauerhaften Aufenthalt in
Deutschland weiter zu verbessern.
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Strategie statt Streit – Fachkräftemangel beseitigen (BT-Drucksache 17/3198)

Deutscher Gewerkschaftsbund

A. Gesamtbewertung:

Kaum hat die Wirtschaft die Krise mit Entlassungen
und massiver Kurzarbeit hinter sich gelassen, wer-
den Klagen über einen Mangel an Fachkräften immer
deutlicher. Doch der Einstieg in betriebliche Ausbil-
dung ist für viele Jugendliche weiterhin schwierig.
Nach wie vor müssen aus dem Beitragsaufkommen
der Arbeitslosenversicherung Milliarden aufgewen-
det werden, um den oftmals schwierigen Übergang
von der Schule in Ausbildung und Beruf zu erleich-
tern. Bereits im Berufsbildungsbericht 2001 wurden
die Herausforderungen der älter werdenden Gesell-
schaft für das Ausbildungssystem thematisiert, ohne
dass wirksame Konsequenzen daraus gezogen wur-
den.

Im letzten Jahrzehnt sind viele ausbildungswillige
Jugendliche ohne Ausbildung geblieben. In der offi-
ziellen Bildungsberichterstattung für 2010 heißt es
denn auch, dass es 2009 keinen ausgleichenden
Ausbildungsstellenmarkt gegeben hat: „Berücksich-
tigt man den Teil der Jugendlichen, die ihren Aus-
bildungsplatzwunsch trotz Einmündung in eine Al-
ternative aufrecht erhalten, so bleibt eine Ausbil-
dungsplatzlücke von gut 60.000 Plätzen bzw. 10 %.“
Das betriebliche Ausbildungsverhalten folgt nach
wie vor dem Auf und Ab der Konjunktur.

Auch im Ausbildungsjahr 2010 lag die Zahl der ab-
geschlossenen Ausbildungsverträge noch leicht un-
ter dem Niveau von 2009. Nur gut die Hälfte der bei
der BA gemeldeten Jugendlichen nahm eine Berufs-
ausbildung auf. Hinzu kommt, dass auf fünf
ungeförderte Ausbildungsverhältnisse bereits eine
geförderte Berufsausbildung kommt.
Etwa ein Drittel der gemeldeten jugendlichen Aus-
bildungsbewerber ging wieder in die Schule, begann
ein Studium oder eine berufsvorbereitende Maß-
nahme.

Die Wirtschaft nimmt ihre Pflicht für die Ausbildung
der jungen Menschen nicht ausreichend wahr:

 Trotz des Aufschwungs wurde die Bilanz aus
dem Krisenjahr 2009 noch einmal unterboten.
Nach einem Minus von 50.000 Ausbildungs-
plätzen in 2009 gab es auch im Aufschwung
2010 einen Rückgang von 4.000 Verträgen.

 Jedes Jahr gelangen rund 400.000 Jugendliche
nach dem Schulabgang in Maßnahmen des so
genannten „Übergangssystems.

 Nur 24 Prozent der Betriebe in Deutschland bil-
den noch aus.

 Die junge Generation wird um Zukunftschancen
betrogen. Ihr Berufseinstieg ist geprägt von
Leiharbeit, Fristverträgen und schlechten Chan-
cen auf Übernahme nach der Ausbildung. 54
Prozent der Erwerbstätigen unter 25 Jahre arbei-
ten in solchen prekären Verhältnissen.

Hier liegt das wahre Potenzial der Fachkräfte der
Zukunft. Anstatt große Teile der jungen Generation
pauschal als nicht „ausbildungsreif“ abzustempeln,
muss sich die Wirtschaft endlich ernsthaft ihrer Ver-
antwortung stellen.

Bei anziehender Konjunktur gibt es punktuelle Be-
setzungsprobleme bei besonderen Fachkräften, so im
Metallbereich oder bei examinierten Altenpflegerin-
nen und Altenpflegern. Doch dies ist Ausdruck der
Defizite der Betriebe bei der beruflichen Ausbildung
oder der Versäumnisse der Länder im Bildungs-
bzw. schulischen Ausbildungssystem. Auch im Be-
reich der Ausbildung von Altenpflegekräften sind
die Länder insgesamt ihrer gesetzlichen Verpflich-
tung bisher nicht nachgekommen. Lediglich einzelne
Bundesländer wie Rheinland-Pfalz haben z. Bsp. von
der gesetzlichen Möglichkeit zur Umlagefinanzie-
rung der Altenpflegeausbildung Gebrauch gemacht,



Ausschussdrucksache 17(11)393 Ausschuss für Arbeit und Soziales

26

was Vorbild für andere Länder sein kann. Zugleich
muss es aber darum gehen, die Attraktivität der Be-
rufe und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Der Bund sollte die Kürzungen zu Lasten der Ar-
beitsförderung korrigieren und ein Bundesprogramm
zur Weiterbildung für jene Menschen zwischen 25
und 45 auflegen, die keinen Berufsabschluss haben
und häufig Opfer der Ausbildungsmisere der ver-
gangenen Jahre wurden. Die Länder müssen gleich-
falls ihre bildungspolitischen Initiativen ausbauen,
damit Bildungsarmut nicht länger vererbt wird.
Gleichfalls sollten die Arbeitgeber ihre betriebliche
Weiterbildung ausbauen und alle Beschäftigten-
gruppen einbeziehen. Sie sollten sich insbesondere
zum verstärkten Abschluss von Tarifverträgen und
zur altersgerechten Gestaltung der Arbeitswelt erklä-
ren, damit Deutschland im internationalen Vergleich
in der Weiterbildung nicht länger Mittelmaß bleibt.

B. Bewertung im Einzelnen

Zu 1.: Bildung und Chancen für alle

Nationale und internationale Vergleichsstudien stel-
len dem deutschen Bildungswesen ein schlechtes
Zeugnis aus: Die Zahl der Jugendlichen ohne Schul-
und Berufsabschluss ist erschreckend hoch. Haupt-
schülerinnen und Hauptschüler haben nach wie vor
kaum Chancen, direkt einen Ausbildungsplatz zu er-
gattern. Migrantinnen und Migranten verlassen die
Schule doppelt so häufig wie ihre deutschen Mit-
schülerinnen und -schüler ohne Abschluss. Rund
400.000 Jugendliche gelangen ins Übergangssystem
zwischen Schule und Beruf – die meisten von ihnen
in Warteschleifen ohne Chance auf eine qualifizie-
rende Ausbildung. Gleichzeitig gelingt es nicht, sig-
nifikant mehr Jugendliche für ein Studium zu ge-
winnen. Menschen ohne Abitur, die sich im Berufs-
leben bewährt haben, bleiben die Türen zu den
Hochschulen meist verschlossen. Trotz Nachholbe-
darfs sind die Budgets in der Weiterbildung in den
vergangenen Jahren drastisch gekürzt worden. Der
Abstand zu internationalen Anforderungen wächst.

In kaum einem anderen Land hängen die Bildungs-
chancen der Kinder so sehr vom Geldbeutel der El-
tern ab wie in Deutschland. Selbst bei gleicher Leis-
tung hat das Kind eines Akademikers gegenüber ei-
nem Arbeiterkind eine drei Mal so große Chance das
Gymnasium zu besuchen. Gute Bildung bleibt ein
vererbtes Privileg der höheren Schichten. Deshalb
brauchen wir umfassende Reformen in sämtlichen
Bereichen des Bildungswesens.

a) Stärkung der frühkindlichen Bildung:

Ein Rechtsanspruch auf ganztägige Kinderbetreuung
ist überfällig. Dieser Anspruch muss unabhängig
vom sozialen Status der Eltern von Geburt an gelten.

Doch es reicht nicht nur aus, die Quantität der Ta-
geseinrichtungen für Kinder zu erhöhen. Um soziale
Chancengleichheit zu erreichen, ist vor allem die
Qualität in der frühkindlichen Bildung zu verbes-
sern. Die Anforderungen sind gestiegen: Bildungs-
pläne, Sprachförderung und individuelle Bildungs-
begleitung und -dokumentation sollten eigentlich
den Alltag in den Tageseinrichtungen für Kinder
prägen. Um den Kindern den Übergang aus dem
Kindergarten in die Grundschule zu erleichtern, sind

die Erziehungs- und Bildungsziele sowie die Metho-
den zwischen beiden Einrichtungen besser mitei-
nander abzustimmen. Für eine solche Qualitätsof-
fensive muss das Personal besser aus- und weiterge-
bildet werden. Der DGB und seine Mitgliedsgewerk-
schaften fordern Bund und Länder auf, für die Si-
cherung von guter Qualität bundesweite Standards
(Aus- und Weiterbildung der Erzieherinnen und Er-
zieher, Gruppengröße, Zeit für Vor- und Nachberei-
tung) zu entwickeln, die in allen Ländern umzuset-
zen sind. Diese Standards müssen für alle Einrich-
tungen gelten - unabhängig von deren Trägerschaft.

b) Ganztagsschulen:

In kaum einem anderen Industrieland setzt der Staat
seine Kinder schon mittags vor die Tür. In Deutsch-
land hingegen sind Halbtags-Schulen noch immer
die Regel und in vielen Regionen sind Kindertages-
stätten auf den Vormittag beschränkt. Langsam setzt
sich auch in der Bundesrepublik die Erkenntnis
durch, dass Ganztagsangebote ein wichtiger Baustein
sind, um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu gewährleisten – und so sowohl Männern als
auch Frauen Chancengleichheit beim Zugang zur
Arbeitswelt zu bieten.

Der DGB unterstützt deshalb die Forderung nach ei-
nem flächendeckenden Ausbau von Ganztagsschu-
len. Nachdem im Rahmen des Ganztagsschulpro-
gramms I allerdings vor allem in Schulgebäude in-
vestiert wurde, gilt es nun, die Qualität der Ganz-
tagsschulen auszubauen. Der DGB fordert daher ein
Ganztagschulprogramm II. Auch nach der Födera-
lismus-Reform kann der Bund – aufgrund seiner Zu-
ständigkeit für die Kinder- und Jugendhilfe - mit ei-
nem Zwei-Milliarden-Paket mehr als 40.000 Sozial-
arbeiter-Stellen für Ganztagsschulen schaffen.

c) Das Recht auf Ausbildung stärken, das so genann-
te „Übergangssystem“ straffen:

Jedes Jahr münden ausweislich des Nationalen Bil-
dungsberichts rund 400.000 Jugendliche in die Er-
satz-Maßnahmen und Warteschleifen des so genann-
ten „Übergangssystems“ ein. Im Übergang von der
Schule zum Beruf gibt es so einen Wildwuchs ver-
schiedenster Maßnahmen für diverse Zielgruppen.
Dieses vermeintliche System ist nicht nur für Ju-
gendliche überkomplex und intransparent. Ein nicht
unerheblicher Teil der Maßnahmen ist nicht an-
schlussfähig und wird auf dem Arbeitsmarkt nicht
akzeptiert. Über die Jahre hat ein Ansehensverlust
von Berufsvorbereitungsmaßnahmen eingesetzt. Die
Folge: Eine Stigmatisierung der Jugendlichen durch
„Maßnahmekarrieren“, die die Chance auf einen be-
trieblichen Ausbildungsplatz weiter sinken lassen.

Der DGB fordert deshalb, den Übergang von der
Schule in den Beruf klarer zu strukturieren und den
Maßnahmedschungel zu lichten. Vorbild für eine
solche Reform könnte das „Hamburger Modell“ mit
seiner Ausbildungsgarantie sein. Dass Ziel: Jugendli-
che bekommen nach erfolglosen Bewerbungen um
einen betrieblichen Ausbildungsplatz die Chance, in
einer Berufsfachschule ein erstes Ausbildungsjahr zu
absolvieren. Nach diesem Jahr wechseln die Jugend-
lichen in eine duale Ausbildung, wobei die Anrech-
nung durch die Betriebe zu sichern ist – oder sie set-
zen ihre Ausbildung bei einem Träger fort. In allen
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Maßnahmen muss ein hoher Anteil der betrieblichen
Praxis garantiert sein.

Das Modell „Dual Plus“ von Bündnis 90/Die Grünen
ist zwar auch der anerkennenswerte Versuch, eine
Alternative zum so genannten „Übergangssystem“ zu
formulieren. Gegenüber dem Hamburger Modell
weist dieses Konzept jedoch zentrale Schwächen
auf: Es zerstückelt durch Modularisierung die Aus-
bildung in kleine Teile und wird damit dem Berufs-
prinzip nicht gerecht. Mit den angestrebten Modul-
prüfungen an den jeweiligen Lernorten würde zu-
dem das Prinzip „der Ausbildende kann nicht prü-
fen“ durchbrochen.

d) Hochschulpakt und Studienfinanzierung:

Auch die zweite Programmphase des Hochschul-
pakts von Bund und Ländern trotz der Aufstockung
wegen des Aussetzens von Wehr- und Zivildienst
nicht ausreichend ausgestattet. Nötig sind mindes-
tens 500.000 zusätzliche Studienplätze. Zudem muss
die Fördersumme pro Studienplatz erhöht werden.

Zudem brauchen wir eine Reform der Studienfinan-
zierung. Grundsätzlich ist das BAföG zu einem el-
ternunabhängigen Studienhonorar für alle Studie-
renden weiterzuentwickeln. Ein Stipendiensystem
kann das BAföG nur ergänzen und nicht ersetzen.
Wir brauchen klare Rechtsansprüche jedes oder je-
der Einzelnen auf eine angemessene Studienförde-
rung – und kein „Mäzenatentum“, das auf dem
Wohlwollen von Stiftungen und Unternehmen ba-
siert. Kurzfristig müssen die Mittel für die Ausbil-
dungsförderung deutlich erhöht und die Förderung
verbessert werden. Eine dynamische Anpassung der
BAföG-Fördersätze an die Einkommensentwicklung
und die Lebenshaltungskosten ist unverzichtbar. Der
Darlehensanteil ist zu Gunsten eines nicht rückzah-
lungspflichtigen Zuschusses zu senken.

Darüber hinaus regt der DGB an:

Hochschulen für beruflich Qualifizierter öffnen:
Noch immer haben nur ein Prozent der Studieren-
den kein Abitur. Wir müssen die Hochschulen ver-
stärkt für beruflich Qualifizierter öffnen. Trotz des
Stralsunder KMK-Beschlusses vom März 2009 sind
die Zugangsregelungen der einzelnen Bundesländer
noch sehr unterschiedlich. Noch immer bauen zu
viele Bundesländer mit Zugangsprüfungen unnötige
Hürden für beruflich Qualifizierte auf dem Weg zu
den Hochschulen auf. Neben vereinfachten Zugangs-
regelungen brauchen wir zudem mehr berufsbeglei-
tende Studiengänge, eine vereinfachte Anerkennung
beruflicher Qualifikationen, veränderte Curricula
sowie eine gesicherte Finanzierung des Studiums.
Damit sich Hochschulen auch tatsächlich für Men-
schen ohne Abitur öffnen, sollte eine Tranche des
Hochschulpakts (mindestens 5 Prozent der neuen
Studienplätze) mit der Auflage verknüpft werden,
Studienplätze für Menschen ohne Abitur zu schaf-
fen.

All diese Reformen werden Geld kosten. Der DGB
unterstützt daher nachdrücklich das Versprechen
des Dresdner Bildungsgipfels von Bund und Län-
dern im Herbst 2008, die Investitionen in Bildung
und Forschung bis zum Jahr 2015 auf 10 Prozent des
BIP anzuheben. Gemessen am internationalen Stan-

dard müssen Bund, Länder und Kommunen insge-
samt 40 Milliarden Euro mehr als bisher in das Bil-
dungswesen investieren. Bund und Länder konnten
sich seit dem Herbst 2008 in mehreren Gipfel-
Gesprächen nicht auf einen konkreten Plan einigen,
welche Anteile Bund, Länder und Kommunen in
welche Bereiche des Bildungswesens investieren.
Soll die Umsetzung der Qualifizierungsinitiative
nicht zu einem bildungspolitischen Fiasko werden,
müssen sich Bund und Länder schnell auf einen ge-
meinsamen Plan für eine bessere Bildungsfinanzie-
rung einigen. Denn die neuesten OECD-Zahlen ha-
ben eindrucksvoll bestätigt, dass Deutschland bei
der Höhe seiner Bildungsausgaben im internationa-
len Vergleich sehr schlecht dasteht: im Jahr 2007
wurden lediglich 4,7 % des hiesigen BIP für Bildung
aufgewendet. Unter den OECD-Ländern rangiert
Deutschland damit nur noch vor der Slowakei,
Tschechien und Italien.

Zu 2. Weiterbildung für Zukunftsberufe

Wer die Weiterbildung in Deutschland voranbringen
will, muss wie im Berufsbildungsgesetz für die Aus-
bildung eindeutige Kompetenzstrukturen in dieser
„vierten Säule“ des Bildungswesens schaffen. Sie
müssen geeignet sein, mehr Verbindlichkeit, Verläss-
lichkeit und Planungssicherheit für alle Beteiligten
herzustellen. Die Empfehlungen des Innovations-
kreises Weiterbildung müssen durch finanzielle und
gesetzliche Instrumente ergänzt werden. Wir brau-
chen einen konkreten Aktionsplan, der zeigt, wie die
tiefe Krise der Weiterbildung überwunden werden
kann und wie nachhaltige Strukturen geschaffen
werden können.

Bundesregelungen für die Weiterbildung sind un-
verwechselbarer Bestandteil einer neuen Weiterbil-
dungsstruktur. Länder wie Frankreich, Dänemark
und Schweden zeigen, dass mehr öffentliche Ver-
antwortung wichtige Impulse geben kann. In einem
Bundesgesetz muss der Staat Rahmenbedingungen
setzen für ein Recht auf Weiterbildung, für rechtlich
garantierte Lernzeiten, für unterstützende Finanzie-
rung, für mehr Beratung und Transparenz, für besse-
re Qualitätssicherung und Zertifizierung.

Wir wollen die Finanzierung der betrieblichen Wei-
terbildung erweitern – unter anderem durch die
Förderung von Branchenfonds der Tarifvertragspar-
teien. Für Erwerbslose müssen Rechtsansprüche auf
berufliche Weiterbildung im Arbeitsförderungsrecht
eingeführt werden. Die Finanzierung der individuel-
len Weiterbildung soll mit einem Erwachsenen-
BaföG für das Nachholen eines Hochschulstudiums
und beruflicher Abschlüsse gewährleistet werden.
Die Teilnahme an der Aufstiegsfortbildung soll wie
bisher durch das Meister-BAföG finanziert werden,
alle anderen individuellen Weiterbildungsmaßnah-
men mit einem einkommensunabhängigen, sozial-
verträglich ausgestalteten Darlehen.

Zur Behebung des Fachkräftemangels ist es richtig,
das einheimische Arbeitskräftepotential besser zu
nutzen und allen Menschen sowohl Ausbildungs-
als auch Weiterbildungsmöglichkeiten bereitzustel-
len.

Allerdings ist die Bereitstellung von Bildung und
Weiterbildung nicht in erster Linie Aufgabe der
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Bundesagentur für Arbeit, sondern Aufgabe der Un-
ternehmen bzw. eine gesamtgesellschaftliche Aufga-
be. Die Bundesagentur für Arbeit muss sich konzent-
rieren auf die Erhaltung des Kenntnisstandes und
Weiterbildung von Erwerbslosen, kann aber nicht
die Defizite der beruflichen oder betrieblichen Wei-
terbildung ausgleichen.

Dies gilt z. B. auch für den Pflegeberuf. Trotz er-
kennbar steigendem Bedarf an Fachkräften ist die
Ausbildung in der Altenpflege in den letzten Jahren
gesunken. Seit 2003/04 ist die schulische Ausbil-
dung in der Altenpflege bundesweit zurückgegangen
auf etwa 41.500 schulische Ausbildungsplätze. In
den letzten Jahren war es so, dass es für die dreijäh-
rige Ausbildung an Schulen mehr Bewerberinnen
gab als praktische Ausbildungsplätze zur Verfügung
standen.

Die ambulanten Pflegedienste bilden bisher kaum
aus. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen,
dass sie im Gegensatz zur stationären Pflege die
praktischen Ausbildungskosten in den Leistungsent-
gelten kaum refinanzieren können. Sie bieten ver-
stärkt Praktikumsplätze an und beschäftigen auch
Zivildienstleistende.

Soweit die Finanzierung der Schulen durch die
Länder nicht ausreicht, können freie – aber für die
Ausbildung anerkannte – Schulträger von Altenpfle-
ge Schülern/innen ein Schulgeld verlangen. Die
dringend gesuchten Nachwuchskräfte müssen so
zum Teil noch für ihre Ausbildung bezahlen.

Arbeitsmarktpolitik muss immer wieder kompensa-
torisch einspringen, weil das Ausbildungsniveau
unzureichend ist. Allein im vergangenen Jahr haben
rd. 6.900 Menschen eine arbeitsmarktpolitisch ge-
förderte Altenpflegeumschulung begonnen. Ar-
beitsmarktpolitik leistete auch in den Jahren davor
einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung in
der Altenpflege. Die arbeitsmarktpolitischen Ausga-
ben für Weiterbildung im Bereich Altenpflege sum-
mierten sich allein 2009 auf rd. 144 Mio. €.

Die Altenpflegeausbildung und deren Finanzierung
ist primäre Aufgabe der Pflegekassen und der Län-
der. Die arbeitsmarktpolitische Förderung soll und
kann diese Verantwortung nicht ersetzen. Sie muss
allerdings ergänzend für besondere Zielgruppen des
Arbeitsmarktes Umschulungen für Arbeitslose eröff-
nen. Der Gesetzgeber hatte denn auch entschieden,
dass das dritte Jahr in den nicht verkürzten Ausbil-
dungsberufen nicht mehr arbeitsmarktpolitisch ge-
fördert werden kann.

Solidarische Finanzierungsregelungen sind notwen-
dig, damit ausbildungsbedingte Wettbewerbsverzer-
rungen in der Branche verhindert und zukünftig
dauerhaft genügend praktische Ausbildungsplätze
zur Verfügung stehen. Dies sollte mit einer Verein-
heitlichung und Entbürokratisierung der Fördermo-
dalitäten einhergehen.

Zugleich sollte bundesweit dringend sichergestellt
werden, dass Auszubildende in der Altenpflege
nicht noch Schulgeld bezahlen müssen und tatsäch-
lich auch alle Auszubildenden eine tarifliche Aus-
bildungsvergütung erhalten. Da größtenteils Frauen

im Pflegebereich arbeiten, sind hier auch insbeson-
dere familienfreundliche Arbeitszeitmodelle gefragt.

Die nicht verausgabten Mittel im SGB II-
Eingliederungsbudget 2010 sollten für eine Qualifi-
zierungsinitiative für Hartz IV-Empfänger/innen in
der Gesundheits- und Altenpflege genutzt werden.

b) Die Einführung einer Quote für Weiterbildungs-
maßnahmen führt nur dann zu einem Ziel, wenn
auch ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt wer-
den. Doch insbesondere im SGB II werden bis zum
Jahr 2013 die Mittel deutlich gekürzt, so dass weder
für Ausbildung noch für Weiterbildung das Geld rei-
chen dürfte. Dennoch ist es zu begrüßen, insbeson-
dere im SGB II, verstärkt abschlussbezogene Maß-
nahmen durchzuführen.

c) Der DGB begrüßt ebenfalls die Ausweitung von
Möglichkeiten der Weiterbildung für Erwachsene.
Ein an das BaFöG angelehntes Erwachsenenbil-
dungsförderungsgesetz kann ein Weg sein. Die Ein-
zelheiten können erst dann beurteilt werden, wenn
Details zu dem Förderungsgesetz vorliegen.

d) Transfergesellschaften haben den Sinn, die beruf-
liche Qualifikation zu sichern und ggf. zu verbessern
und so eine ausbildungsadäquate Beschäftigung zu
erreichen. Den Teilnehmern einer Transfergesell-
schaft muss deswegen ohne „Zumutungsdruck“ Ge-
legenheit gegeben werden, eine qualifikationsgerech-
te Stelle zu finden. Die gesetzliche Neuregelung ab
dem 1.1.2011 führt hier zu Unsicherheiten und pro-
voziert Reibungsverluste.

Falls die Qualifikation veraltet ist oder keine berufli-
che Qualifikation vorliegt, sollte in der Transfer-
maßnahme eine berufliche Ausbildung erfolgen. Bei
Teilnahme an abschlussbezogenen Ausbildungen
sollte deswegen das Transferkurzarbeitergeld auf 24
Monate verlängert werden.

e) Der DGB unterstützt die unbefristete Übernahme
des WeGebAU-Programms in das SGB III und regt
an, ein ähnliches Programm auch im SGB II zu ver-
ankern. Im SGB II kann sich das WeGebAU-
Programm insbesondere an die Gruppe der
Aufstocker richten, denen durch Qualifizierung ein
beruflicher Aufstieg und damit finanzielle Unabhän-
gigkeit ermöglicht werden könnte.

g) Der DGB unterstützt die Einführung eines Min-
destlohns in der Weiterbildungsbranche. Auch für
Honorarmitarbeiter müssten Mindesttarife vorgese-
hen werden, wie dies bspw. in Österreich der Fall
ist.

Allerdings dürfte die Einführung von Mindestlöhnen
und Mindesthonoraren allein nicht ausreichen, um
die Qualitätsdefizite zu beseitigen. Auch in der
Weiterbildungsbranche muss das Ziel sein, zu unbe-
fristeter dauerhafter Beschäftigung zu kommen, die
es auch den Beschäftigten ermöglicht, selbst an
Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Nur so
kann sichergestellt werden, dass das Personal auf
dem neuesten Stand ist. Die Systeme zur Sicherung
der Qualität sollten ausgebaut werden.

Zu 3.: Erhöhung der Erwerbsbeteiligung

Die Aussteuerung von Älteren aus dem Erwerbsle-
ben findet faktisch in vielen Betrieben noch statt,
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jenseits aller Arbeitgebererklärungen zur Notwen-
digkeit längeren Arbeitens. Deshalb ist es wichtig,
die Arbeitsbedingungen alternsgerecht zu gestalten,
den Zugang zu Qualifikationsangeboten für alle Al-
tersgruppen zu erweitern und den betrieblichen Ar-
beits- und Gesundheitsschutz zu verbessern. Viel-
fach werden Ältere deswegen entlassen, weil sie ge-
sundheitlich eingeschränkt und deswegen nicht
mehr voll leistungsfähig sind oder zumindest so gel-
ten. Hier kann die Zuweisung anderer Aufgaben im
Unternehmen helfen. Dafür sind u.U. Anpassungs-
qualifizierungen notwendig.

Das Hauptproblem ist allerdings die Wiedereinglie-
derung von erwerbslos gewordenen Älteren. Viele
bleiben auch nach langjähriger Beschäftigung im hö-
heren Alter arbeitslos, weil bei den Arbeitgebern
Vorurteile bestehen bzw. Arbeitgeber nicht in die
Einarbeitung und Ausbildung investieren wollen.
Deswegen sollte dieser Zielgruppe besondere Auf-
merksamkeit zuteil werden. Eventuell kann auch
über ein spezielles Qualifikationsangebot nachge-
dacht werden.

Zu 4.: Anerkennung ausländischer Qualifikationen

Die Anerkennung beruflicher Qualifikationen muss
ein verbindlicher Bestandteil der Integrationspolitik
werden. Verankert werden muss ein Rechtsanspruch
auf ein zeitlich festgelegtes Anerkennungsverfahren
von im Ausland erworbenen beruflichen Abschlüs-
sen.

Bei einer erheblichen Abweichung vom entspre-
chenden deutschen Referenzberuf hinsichtlich Dau-
er, Inhalt und Niveau sollten Anerkennungsinteres-
sierte einen Anspruch auf eine Bescheinigung über
fehlende – für eine Vollanerkennung notwendige –
Qualifikationsteile haben. Dabei muss auch geprüft
werden, ob andere Abschlüsse bescheinigt werden
können.

Im Ausland erworbene Bildungsabschlüsse sind hin-
sichtlich ihrer Studien- und Ausbildungsinhalte
nicht immer mit deutschen Abschlüssen vergleich-
bar. Sollten die vorhandenen Qualifikationen bezo-
gen auf den jeweiligen Referenzberuf nicht ausrei-
chend sein, müssen Möglichkeiten einer Kompetenz-
feststellung sowie einer Nach- oder Anpassungsqua-
lifizierung gegeben werden, um die Anerkennung im
Ganzen oder in Teilbereichen zu erwerben. Dabei
müssen auch die Bestimmungen des Berufsbil-
dungsgesetzes beachtet werden. Sofern die Nach-
oder Anpassungsqualifizierung nicht mit einem öf-
fentlich rechtlichen Abschluss verbunden ist, kann
nur eine Kompetenzbescheinigung erteilt werden.

Die EU-Anerkennungsstandards sollen auch für
Drittstaatsangehörige und Drittlandsdiplome ange-
wendet werden. Damit sollen nicht nur vorhandene
Qualifikationsnachweise, sondern auch vorhandene
Berufserfahrungen sowie Ausgleichsmaßnahmen im
Zuge einer Teilanerkennung gewürdigt werden.
Während Drittstaatsangehörige, die über
Drittlandsdiplome verfügen, keinen Anspruch auf
Prüfung der Berufserfahrung sowie auf Ausgleichs-
maßnahmen in Form von Praktika oder einer indivi-
duellen Prüfung haben, haben EU-Bürger im Falle
einer Teilanerkennung die Wahl zwischen Anpas-
sungsmaßnahmen oder Eignungsprüfung. Um Chan-

cengleichheit herzustellen, sollten die für EU-Bürger
genutzten Instrumente der Anerkennung für alle
Migranten gelten.

Die Kriterien zur Feststellung von im Ausland er-
worbenen Qualifikationen sollten bundesweit gelten
und für alle Beteiligten transparent sein.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) sollte ihre
Profilinginstrumente für ausländische Qualifikatio-
nen öffnen und in VerBIS (Profiling-Software) eine
eigene, abrufbare Kategorie für ausländische Ab-
schlüsse einrichten.

Nach dem Vorbild europäischer Nachbarländer sol-
len Kompetenzfeststellungsverfahren für Zuwande-
rer eingeführt werden, insbesondere, wenn keine
schriftlichen Nachweise vorliegen. Die Anerkennung
und Feststellung von Kompetenzen und Qualifikati-
onen auch durch Gutachten soll Teil einer Förder-
kette im Rahmen eines Integrationsprogramms sein.
Dazu gehört auch die Anerkennung non-formaler
und informell erworbener Kompetenzen.

Das Berufsbildungsgesetz enthält die Möglichkeit
der sog. Externenprüfung. Voraussetzung für die Zu-
lassung ist eine Beschäftigungszeit im Prüfberuf, die
mindestens der eineinhalbfachen Zeit der Ausbil-
dungszeit entspricht. Ausländische Bildungsab-
schlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland
sind dabei zu berücksichtigen. Vorbild für den Aus-
bau der Externenprüfung für Migrantinnen und Mig-
ranten könnte das Programm Perspektive Berufsab-
schluss – des BMBF sein.

Der DGB erwartet, dass zumindest das Feststellungs-
verfahren sowie die möglicherweise notwendige
Kompetenzfeststellung nicht durch Gebühren der
Antragsteller finanziert werden.

Der Bund muss die erforderlichen Mittel zum Auf-
bau der Anlaufstellen sowie für weitere Angebote
der Anpassungs- und Nachqualifizierung zur Verfü-
gung stellen.
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)395
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 10.Februar 2011
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen am 21. Februar 2011 zum

Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Priska Hinz (Herborn), Fritz Kuhn, weiterer Abgeordneter
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Strategie statt Streit – Fachkräftemangel beseitigen (BT-Drucksache 17/3198)

Bundesagentur für Arbeit

Auf Grund der demografischen Entwicklung wird
das sogenannte Erwerbspersonenpotenzial, also die
Gesamtzahl von Personen in Deutschland, die theo-
retisch in der Lage sind, einer Arbeit nachzugehen,
bis zum Jahr 2025 um rund 6,5 Millionen Personen
sinken und damit auch das Angebot an qualifizierten
Fachkräften.

Deutschland hat alle Möglichkeiten, um ein ausrei-
chendes Fachkräfteangebot sicherzustellen. Das
kann jedoch nur gelingen, wenn über eine Vielzahl
der verfügbaren Stellhebel das gesamte Potenzial an-
gesprochen und aktiviert wird.

Das Fachkräfteangebot lässt sich grundsätzlich auf
zwei Wegen steigern. Erstens: Die Anzahl der Er-
werbspersonen (unabhängig von deren Qualifikati-
onsgrad) wird erhöht, so dass echte „zusätzliche
Köpfe“ dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.
Zweitens: Die von den Beschäftigten erwirtschaftete
Wertschöpfung wird erhöht - dies vermehrt zwar
nicht die „Kopfzahl“, entspricht aber im Effekt zu-
sätzlichen Arbeitskräften (sogenannte Vollzeitäqui-
valente).

Aus der Vielzahl der Analysen zu Potenzialen und
gegenseitigen Abhängigkeiten lassen sich zehn
Handlungsfelder ableiten, die sich zur Erhöhung der
Zahl qualifizierter Erwerbspersonen innerhalb
Deutschlands eignen und Teil eines Gesamtmix zur
Bekämpfung des drohenden Fachkräftemangels sein
könnten. Sie eröffnen eine greifbare Chance, dem
Arbeitsmarkt bis zum Jahr 2025 zusätzliche Fach-
kräfte und hochqualifizierte Akademiker zur Verfü-
gung zu stellen:

1. Schulabgänger ohne Abschluss reduzieren und
Übergänge in den Beruf verbessern

2. Ausbildungsabbrecher reduzieren

3. Studienabbrecher reduzieren

4. Erwerbspartizipation und Lebensarbeitszeit von
Menschen über 55 erhöhen

5. Erwerbspartizipation und Arbeitszeitvolumen
von Frauen steigern

6. Zuwanderung von Fachkräften steuern

7. Arbeitszeit von Beschäftigten in Vollzeit stei-
gern

8. Qualifizierung und Weiterbildung vorantreiben

9. Arbeitsmarkttransparenz erhöhen

10. Flankierende Maßnahmen im Steuer- und Abga-
benbereich prüfen

Die Vielzahl und die Verschiedenheit der Hand-
lungsfelder machen deutlich, dass der Fachkräfte-
mangel umso wirksamer bekämpft werden kann, je
breiter der Ansatz und je stärker die Mitwirkung der
Akteure ist. Insbesondere wird deutlich, dass es
nicht die eine, universell wirkende Maßnahme gibt,
die allein der Schlüssel zur Lösung des Problems
wäre. Vielmehr liegen die geschätzten Potenziale bei
den meisten Handlungsfeldern eng beieinander; erst
deren Zusammenspiel kann das nötige Gegenge-
wicht zum drohenden Defizit bei den Fachkräften
bilden. Neben inländischen Potenzialen gilt es im
Sinne einer Doppelstrategie auch ausländische Po-
tenziale durch eine gesteuerte Zuwanderung zu nut-
zen. Ebenso wenig wie eine einzelne Maßnahme
kann ein einzelner Akteur im Arbeitsmarkt allein
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den Fachkräftemangel abwenden. Dazu ist vielmehr
die Zusammenarbeit verschiedener Arbeitsmarktak-
teure und Politikbereiche nötig.

Alle diese Hebel hat die Bundesagentur für Arbeit in
ihrer Broschüre „Perspektive 2025 – Fachkräfte für
Deutschland“ näher präzisiert und im Sinne einer

Potenzialabschätzung quantifiziert. Diese ist als An-
lage zur ausführlichen Information beigefügt.

Anlage:
Broschüre der Bundesagentur für Arbeit:
„Perspektive 2025: Fachkräfte für Deutschland“

Bundesagentur für Arbeit
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)417
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 15. Februar 2011
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen am 21. Februar 2011 zum

a) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann, Diana Golze, Agnes Alpers, weiterer Abgeordneter
und der Fraktion DIE LINKE.

Fachkräftepotential nutzen - Gute Arbeit schaffen, bessere Bildung ermöglichen, vorhandene Qualifikationen
anerkennen (BT-Drucksache 17/4615)

b) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Priska Hinz (Herborn), Fritz Kuhn, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Strategie statt Streit – Fachkräftemangel beseitigen (BT-Drucksache 17/3198)

Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung

1. Allgemeine Einschätzung zum Fachkräfte
bedarf23

1.1 Zur derzeitigen Situation

Allgemein kann von einem Arbeitskräftemangel auf
einem in geeigneter Weise regional abgegrenzten Ar-
beitsmarkt gesprochen werden, wenn die Zahl der
benötigten Arbeitskräfte die Zahl der verfügbaren
Arbeitskräfte dauerhaft übersteigt. In der betriebli-
chen Realität würde sich dies regelmäßig darin äu-
ßern, dass es keine oder nur wenige Bewerbungen
auf (bestimmte) offene Stellen gibt.

Fachkräftemangel dagegen ist dadurch gekennzeich-
net, dass Qualifikationsprofile bzw. Qualifikations-
potenziale betriebsinterner und –externer Arbeits-
kräfte, die rein quantitativ durchaus im ausreichen-
den Umfang vorhanden sein können, nicht den An-
forderungsprofilen der vorhandenen Arbeitsplätze
genügen. Dabei kann es sich sowohl um formale
Qualifikationen als auch um soziale Kompetenzen
oder Zusatzkenntnisse handeln.

2 Stellungnahme zu den jeweiligen Abschnitten „I. Der
Deutsche Bundestag stellt fest:[…]“ der beiden Anträge.
3 Die Stellungnahme wurde verfasst von Juliane Achatz,
Prof. Dr. Herbert Brücker, Dr. Hans Dietrich, Dr. Martin
Dietz, Michael Feil, Dr. Anette Haas, PD Dr. Guido

Heineck, Marion König, Dr. Thomas Kruppe, Margit Lott,
Dr. Hannelore Plicht, Angela Rauch, Dr. Eugen Spitznagel,
Dr. Jens Stegmaier, Michael Stops, Dr. Ulrich Walwei und

Jürgen Wiemers.

Derzeit übersteigt die Zahl der Arbeitslosen das ge-
samtwirtschaftliche Stellenangebot etwa um das
Dreifache. Es liegt demnach kein allgemeiner Mangel
vor, in einzelnen Berufsfeldern ist er allerdings nicht
auszuschließen. Die Auswertung der IAB-Erhebung
des gesamtwirtschaftlichen Stellenangebotes für das
dritte Quartal 2010 zeigt bspw., dass das Verhältnis
zwischen der Zahl der Arbeitslosen und der offenen
Stellen in den Erzieherberufen und in den Ingeni-
eurberufen unter Eins lag. Hier kann aus rein quanti-
tativer Perspektive von Mangelsituationen gespro-
chen werden: Selbst wenn alle einschlägig berufs-
fachlich qualifizierten Arbeitslosen auf die offenen
Stellen vermittelt werden könnten, gäbe es demnach
noch unbesetzte Stellen, soweit aus anderen Berufs-
feldern oder aus der Gruppe der Nicht-
Erwerbstätigen niemand für die Aufgabe gewonnen
werden kann.

Die Beobachtung einzelner Arbeitsmarktindikatoren,
wie der Zahl der offenen Stellen, der Zahl der Ar-
beitslosen, der Zahl der Beschäftigten oder der Zahl
der Neueinstellungen allein ist jedoch wenig aussa-
gefähig, denn die Entwicklung dieser Größen spie-
gelt bereits das Ergebnis der stattgefundenen Aus-
gleichsprozesse am Arbeitsmarkt wider. In der be-
trieblichen Praxis kommen Mangelsituationen in
Rekrutierungsproblemen zum Ausdruck. Die Ergeb-
nisse der IAB-Erhebung des gesamtwirtschaftlichen
Stellenangebotes zeigen außerdem, dass die Betriebe
bisher nur in wenigen Fällen die Personalsuche ab-
brechen mussten. In den meisten dieser Fälle kommt
es zu einer Verteilung der Arbeit auf die Beschäftig-
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ten, z.B. durch Überstundenaufbau oder Aufsto-
ckung von Teilzeit- in Vollzeit-Verträge, oder es
werden Subunternehmer beauftragt. Nur selten kön-
nen Betriebe Aufträge wegen Arbeitskräftemangel
nicht erledigen. Die meisten offenen Stellen werden
nach wie vor erfolgreich besetzt, wenn auch zuletzt
häufiger Kompromisse bei der Bewerberauswahl
eingegangen werden müssen oder die Personalsuche
in Einzelfällen länger dauert als früher. Im Durch-
schnitt aller Berufe ist bislang keine eindeutige Ent-
wicklung hin zu einer Verlängerung der Suchdauern
zu beobachten. Derzeit ist deshalb eher von Fach-
kräfte-Engpässen zu sprechen, nicht jedoch von ei-
nem breiten Fachkräftemangel, der dazu führt, dass
in vielen Tätigkeitsfeldern Einstellungen unterblei-
ben müssen. Es ist jedoch durchaus möglich, dass
die Ausgleichprozesse am Arbeitsmarkt aufgrund
der Verknappung des Arbeitsangebots längerfristig
zumindest in Teilbereichen schwieriger werden.

1.2 Erwartungen für die Zukunft

Ausgleichsprobleme und das Ausmaß von Fachkräf-
teengpässen lassen sich nur schwer prognostizieren,
weil sich in Marktwirtschaften Löhne und Preise,
Arbeitsangebot und -nachfrage fortlaufend anpassen.
Dauerhafte Lücken zwischen Arbeitsnachfrage und -
angebot sind auch deshalb vor allem in Bereichen zu
beobachten, in denen die Löhne wie im Gesund-
heits- und Erziehungsbereich nur bedingt den
Marktgesetzen unterliegen. Lücken zwischen Ar-
beitsnachfrage und -angebot treten grundsätzlich
eher in akademischen Berufen und hier vor allem in
Berufen mit technischer Ausrichtung auf, allerdings
gibt es auch hier noch erhebliche ungenutzte Poten-
ziale.

Nach den demographischen Szenarien des IAB, die
durch die Befunde anderer Institute gestützt werden,
wird das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland
ohne Zuwanderung und bei konstanter Erwerbsquo-
te von knapp 45 Millionen Personen im Jahr 2010
bis zum Jahr 2050 auf knapp 27 Millionen Personen
sinken. Dieser Rückgang beginnt allmählich und be-
schleunigt sich ab dem Jahr 2020. Bis zum Jahr 2020
würde das Erwerbspersonenpotenzial auf knapp 41
Millionen Personen und bis zum Jahr 2025 auf 38,1
Millionen Personen sinken. Durch nationale Poli-
tikmaßnahmen – etwa die Unterstützung der Er-
werbspartizipation von Frauen und die Heraufset-
zung des Rentenalters auf 67 Jahre – kann der Rück-
gang des Erwerbspersonenpotenzials sowohl in 2025
als auch langfristig im Jahr 2050 um rund 2 Millio-
nen Personen reduziert werden. Durch eine Netto-
zuwanderung von 200.000 Personen p.a. könnte der
Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials bis zum
Jahr 2050 auf 36 Millionen Personen und durch eine
Nettozuwanderung von 100.000 Personen auf 32,3
Millionen Personen begrenzt werden. Im Jahr 2025
würde das Erwerbspersonenpotenzial bei einer Net-
tozuwanderung von 100.000 Personen und bei ei-
nem Anstieg der Erwerbsquote noch 41 Millionen
Personen betragen.

Eine Nettozuwanderung von 200.000 Personen pro
Jahr (150.000 ausländische und 50.000 deutsche
Staatsbürger) entspräche dem langfristigen histori-
schen Durchschnitt des Wanderungssaldos in
Deutschland. Allerdings ist seit dem Jahr 2000 die

Nettozuwanderung kontinuierlich gesunken, gegen-
wärtig verzeichnen wir ein Wanderungssaldo von
fast Null. Vor allem das Wanderungssaldo der deut-
schen Bevölkerung ist seit dem Ende der Zuwande-
rung von Spätaussiedlern deutlich negativ. Ohne
substantielle Veränderungen der Einwanderungspo-
litik ist deshalb zu erwarten, dass das Wanderungs-
saldo in Deutschland unter 100.000 Personen p.a.
liegen wird.

Der Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials führt
jedoch nicht zwingend zu einem zunehmenden
Fachkräftemangel, d.h. einem wachsenden Über-
schuss der Arbeitsnachfrage über das Arbeitsangebot
auf dem Arbeitsmarkt. Die Kapital- und Gütermärkte
einer Volkswirtschaft und folglich auch die Arbeits-
nachfrage passen sich zumindest zeitverzögert an
das Erwerbspersonenpotenzial an. Mehrfach wurde
empirisch gezeigt, dass die sogenannte "Capital-
Output-Ratio", also das Verhältnis von Kapital zu ge-
samtwirtschaftlicher Produktion langfristig konstant
bleibt. Das bedeutet, dass bereinigt um den techni-
schen Fortschritt die Kapitalintensität der Produkti-
on auch bei einer Zu- oder Abnahme des Arbeitsan-
gebots konstant bleibt. Die deutsche Volkswirtschaft
wird folglich bei einem Rückgang des Erwerbsperso-
nenpotenzials schrumpfen, es wird weniger inves-
tiert und der Kapitalstock nimmt ab.

Für den Arbeitsmarkt kann der demographische
Wandel deshalb, anders als häufig erwartet wird,
auch erhebliche Risiken nach sich ziehen: Aufgrund
der steigenden Belastungen der Sozialsysteme wer-
den die Belastung des Faktors Arbeit durch Steuern
und Abgaben steigen und folglich die Erwerbsanrei-
ze sinken. Aufgrund der Anpassung der Investoren
an das schrumpfende Erwerbspersonenpotenzial
und die steigende Abgabenlast ist ein massiver
Rückgang der Arbeitslosigkeit deshalb auch dann
nicht zwingend, wenn die absolute Zahl der Er-
werbspersonen erheblich zurückgeht. Zu erwarten
ist allerdings, dass sich durch die Alterung der Er-
werbspersonen die Nachfrage verschiebt: Knapper
werden vor allem jüngere Arbeitskräfte, so dass de-
ren Arbeitslosenquoten voraussichtlich sinken.

Die vorgestellten Befunde legen nahe, dass neben be-
trieblichen oder individuellen Strategien flankieren-
de politische Maßnahmen entwickelt werden soll-
ten, die das Arbeitskräfteangebot qualitativ und
quantitativ langfristig auf einem möglichst hohen
Niveau erhalten.

2. Zu den einzelnen Punkten der Anträge der
Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN „Strategie
statt Streit – Fachkräftemangel beseitigen“ (Druck-
sache 17-3198) und der Fraktion DIE LINKE „Fach-
kräftepotential nutzen – gute Arbeit schaffen, besse-
re Bildung ermöglichen, vorhandene Qualifikatio-
nen anerkennen“

2.1 Stellungnahme zu II.1. „Bildung und Chan-
cen für alle“ (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) sowie
II.3. „Kehrtwende in der Bildungspolitik“ (DIE
LINKE)

Vorbemerkung

Im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
wird zur Erreichung des Zieles „Bildung und Chan-



Ausschuss für Arbeit und Soziales Ausschussdrucksache 17(11)393

89

cen für alle“ unter anderem gefordert, die frühkind-
liche Bildung zu stärken, Ganztagesschulen auszu-
bauen, ein „grünes Konzept ‚Dual Plus‘“ ebenso wie
einen „grünen Pakt“ für Hochschulen umzusetzen
sowie eine umfassende Bildungsberatung anzubie-
ten.

Die Fraktion DIE LINKE fordert eine bestmögliche
Förderung von Kindern im öffentlichen Bildungssys-
tem, insbesondere durch die Schaffung von flächen-
deckenden Ganztagesschulen. Zudem fordert sie ei-
ne solidarische Finanzierung der Berufsausbildung
durch die Schaffung eines Umlagesystems.

Zunächst kann man der Auffassung folgen, dass ein
den gesamten Lebensverlauf ins Auge nehmendes,
wo notwendig präventives Bildungskonzept indivi-
duell wie gesellschaftlich langfristig höhere Erfolgs-
chancen eröffnet, als Maßnahmen, die nur einzeln
und korrigierend eingesetzt werden. Auch kann ge-
sellschaftlich kaum Dissens über die Ansicht herr-
schen, den Anteil von Personen ohne bzw. mit un-
genügendem Schulabschluss bzw. ohne beruflich
qualifizierenden Abschluss auf ein möglichst niedri-
ges Niveau zurückzuführen. Erschwerend gilt
gleichwohl, dass die Bundesregierung die Weiter-
entwicklung des Schul- und Hochschulsystems
nicht ohne die Länder betreiben kann.

Inhaltlich zu präzisieren ist an dieser Stelle der An-
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der
von einem Anteil von bis zu 20 Prozent eines Jahr-
gangs spricht, der ohne oder mit einem ungenügen-
den Schulabschluss die Schule verlässt. Basierend
auf Daten des Mikrozensus ist aber den Bildungsbe-
richten der Jahre 2006, 2008 und 2010 zu entneh-
men, dass der Anteil von Personen ohne Schulab-
schluss bei unter 5 Prozent liegt, indessen lag der
Anteil von Personen, die keinen beruflich qualifizie-
renden Abschluss haben, in der Vergangenheit bei
16 bis 18 Prozent (Konsortium Bildungsberichterstat-
tung 2006, Autorengruppe Bildungsberichterstattung
2008, 2010).

Stärkung frühkindlicher Bildung und flächende-
ckender Ausbau von Ganztagesschulen (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE)

Zur Notwendigkeit (a) der „Stärkung frühkindlicher
Bildung“ und (b) des „flächendeckenden Ausbaus
von echten Ganztagsschulen“ kann nur auf externe
Untersuchungen verwiesen werden, da diese The-
men keine Kernfragen des IAB berühren. Gleichwohl
ist anzumerken, dass die mittel- und langfristigen
Wirkungen frühkindlicher Bildung für etwa Schul-
besuch und Arbeitsmarkterfolg nach Jahrzehnten des
Interesses im angloamerikanischen Raum nun auch
zunehmende Aufmerksamkeit in der deutschspra-
chigen ökonomischen Forschung findet (Spieß
2010a). Während die Arbeiten aus den USA auf ei-
ner Reihe von Interventionsprogrammen zur Förde-
rung benachteiligter Kinder aufsetzen, stehen hierzu-
lande noch Analysen von Umfragedaten wie dem
Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) oder von Kom-
petenzerhebungen wie PISA oder TIMSS im Vorder-
grund. Demnach ist festzuhalten, dass etwa der Be-
such frühkindlicher Bildungseinrichtungen meist
positiv mit späteren kognitiven und sozialen Kompe-
tenzen zusammenhängt.

So finden die Untersuchungen empirische Belege
dafür, dass frühkindliche Bildung einem möglichen
Schulversagen vorbeugen kann (Stamm et al. 2009),
und dass ein längerer Besuch frühkindlicher Bil-
dungseinrichtungen sowohl mit signifikant besseren
Schülerleistungen in Mathematik und Naturwissen-
schaften gegen Ende der Mittelstufe einhergeht als
auch die Durchsetzungsfähigkeit und die Fähigkeit,
Freundschaften zu schließen, erhöht (Schlotter und
Wößmann 2010). Auch gehen manche Autoren so
weit, einen gesamtwirtschaftlichen Nutzen abzulei-
ten, denn mit einem Ausbau frühkindlicher Bildung
über direkte und indirekte Effekte der Humankapi-
talerweiterung würde ein moderater Wachstumsef-
fekt induziert (Anger und Plünnecke 2008).

Unabhängig von den einzelnen Befunden besteht in
der ökonomischen Literatur Konsens darüber, dass
der frühkindlichen Bildung und Betreuung ein hö-
herer Stellenwert beizumessen sei als später im Le-
bensverlauf angesiedelte, korrigierende Eingriffe,
wie sie sich in Deutschland im sogenannten Über-
gangssystem mit Maßnahmen wie etwa dem Berufs-
vorbereitungsjahr finden.

Unterschiedliche Finanzierungsformen frühkindli-
cher Bildung und deren Wirkungsweise auf die Bil-
dungspraxis werden derzeit wissenschaftlich kont-
rovers diskutiert (Bock-Famulla et al. 2010, Spieß
2010b), abschließend gesicherte empirische Befunde
existieren nicht.

Gesicherte Erkenntnisse existieren auch nicht zur
Wirkung von Ganztagsschulen, da insbesondere die
Längsschnittforschung hierzu erst seit wenigen Jah-
ren mehr Aufmerksamkeit findet. Ungeachtet des öf-
fentlichen Interesses am Thema Ganztagsschule zei-
gen indessen empirische Untersuchungen bisher
keine oder keine gravierenden Leistungsunterschie-
de zwischen Schülern an Ganztagsschulen im Ver-
gleich zu Schülern an Halbtagsschulen (Holtappels
und Heerdegen 2005, Radisch et al. 2006). Aktuelle
Befunde der ‚Studie zur Entwicklung von Ganztags-
schulen‘ (StEG) deuten gleichwohl darauf hin, dass
die Teilnahme an Ganztagsangeboten positive Aus-
wirkungen auf das Sozialverhalten der Jugendlichen
und das häusliche Familienklima hat und dass bei
ausreichend hoher pädagogischer Qualität der Ange-
bote sich auch die Schulnoten verbessern (StEG-
Konsortium 2010).

Konzept „DualPlus“ (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Immer noch setzt der Zugang in sozialversicherungs-
rechtlich abgesicherte und dauerhafte Beschäftigung
den Nachweis eines zertifizierten und vollqualifizie-
renden beruflichen Ausbildungsabschlusses mindes-
tens auf der Ebene von Sekundarstufe II voraus. So-
mit trifft das Grundanliegen des Vorschlags der
Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ei-
nen zentralen Schwachpunkt des bundesdeutschen
Bildungssystems, das bislang rund vier Fünftel der
Bevölkerung zu beruflichen Abschlüssen führt. Nach
dem Mikrozensus 2008 verfügen rund 85 Prozent der
35-jährigen Wohnbevölkerung nach dem Abschluss
der individuellen Ausbildungsphase über einen be-
ruflichen Abschluss (hier: duale Berufsausbildung
bzw. gleichwertige berufsfachschulische Ausbildung
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oder höherwertige Ausbildung wie ein Hochschul-
studium).

Dabei ist der Zugang zu beruflich vollqualifizieren-
den Abschlüssen insbesondere für leistungsschwä-
chere Jugendliche sowie Jugendliche in struktur-
schwächeren Regionen vielfach mit längeren Vor-
laufzeiten verbunden (siehe Dietrich et al 2009, Au-
torengruppe Bildungsberichterstattung 2008). Diese
Vorlaufzeiten können in unterschiedlichem Umfang
Anteile der Qualifizierung, der beruflichen Orientie-
rung und der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch
Such- bzw. Wartezeiten enthalten und sind deshalb
im Einzelfall differenziert zu bewerten. Dennoch
sind Ansätze, diese Zeiten effizienter zu gestalten
und vielfach auch zu verkürzen, aus einer sozialwis-
senschaftlichen Perspektive in mehrfacher Hinsicht
zu befürworten. Dazu kann unter Umständen auch
eine Ausweitung beruflich vollqualifizierender An-
gebote beitragen, die der betrieblichen Berufsausbil-
dung nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) bzw. Hand-
werksordnung (HWO) gleichgestellt sind und in
überbetrieblichen Ausbildungsstätten realisiert wer-
den.

Gleichwohl sind die möglicherweise nicht intendier-
ten Effekte des Konzeptes „DualPlus“ zu bedenken.
Ausgehend von den bekannten Kostengrößen für au-
ßerbetriebliche, trägerbasierte Angebote beruflicher
Ausbildung4 wird der zu erwartende Gesamtauf-
wand für die Umsetzung des Konzepts erheblich
sein. Zudem setzt der Vorschlag die Bereitschaft der
Betriebe, die erforderlichen Praktikumsstellen in den
jeweils benötigten Berufen und in curricular defi-
nierten Zeiträumen konjunkturunabhängig bereitzu-
stellen, voraus.

Frühere Erfahrungen, etwa aus der Evaluation au-
ßerbetrieblicher Ausbildung nach Artikel 4 des
JUMP-Programms, zeigen, dass eine Überführung
außerbetrieblicher Auszubildender in betriebliche
Ausbildung nur in begrenztem Umfang realisiert
werden kann. Ebenfalls ergab sich, dass das Spekt-
rum der Ausbildungsberufe, das in außerbetriebli-
chen Ausbildungsgängen angeboten wurde, sich sys-
tematisch von dem unterscheidet, das in betriebli-
cher Ausbildung realisiert wird. Betriebstechnische,
organisatorische oder ähnliche Gründe dürften hier-
bei eine Rolle spielen.

Weiterhin ist schwer abzuschätzen, welche Effekte
ein erweitertes Angebot außer- bzw. überbetriebli-
cher Ausbildung auf die betriebliche Berufsausbil-
dung haben wird. Aktuelle Forschungsbefunde bele-
gen jedoch, dass die betriebliche Rationalität der
Ausbildungsentscheidung komplex ist und differen-
zierte Kosten-Ertrags-Aspekte zu berücksichtigen
sind, wobei die Konjunktur und die einzelbetriebli-
che Geschäftserwartung (Dietrich/Gerner 2008)
wichtige, aber keineswegs die ausschließlichen Ent-
scheidungsgrundlagen darstellen. Dies ist von Be-
deutung, da die betrieblich bereitgestellte Ausbil-
dungsleistung den Staatshaushalt deutlich weniger

4 Laut Eingliederungsbilanz der Bundesagentur für Arbeit

für das Berichtsjahr 2009 betrugen die Kosten für die au-
ßerbetriebliche Ausbildung im Rahmen der Förderung der
Berufsausbildung 1. 096 Euro pro Person und Monat (Quel-

le: Statistik der Bundesagentur für Arbeit).

belastet als primär öffentlich bereit gestellte Ausbil-
dungsleistungen.

Schließlich ist zu bedenken, dass mit dem Bologna-
Prozess derzeit nicht nur das Bildungswesen an den
Hochschulen neu gestaltet wird, sondern auch hö-
herwertige betriebliche Ausbildungsgänge und dua-
lisierte Bachelor-Bildungsgänge neu abgegrenzt wer-
den. Der Ausgang dieses Prozesses ist derzeit noch
nicht abzusehen. Das Engagement der Wirtschaft,
sich gerade auch in diesem Segment beruflicher Bil-
dung stärker zu engagieren, ist jedoch bemerkens-
wert.

Umsetzung des grünen Paktes für Hochschulen
(BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN)

Zur Notwendigkeit der Umsetzung des grünen Pakts
für Hochschulen seien zunächst einige Fakten ange-
führt: Seit Jahrzehnten ist das deutsche Hochschul-
system unterfinanziert und erfüllt seine Funktion
unter Überlast. Zudem weist seit Anfang der 1990er
Jahre die preisbereinigte Entwicklung einen stetigen
Rückgang der Ressourcenausstattung des Hoch-
schulsystems auf, was zusammen mit steigenden
Studierendenzahlen zu sinkenden realen Hoch-
schulausgaben pro Studierendem/Studierender ge-
führt hat (Timmermann 2010). Auch im internatio-
nalen Vergleich liegt Deutschland mit den Bildungs-
ausgaben der öffentlichen Hand allgemein sowie
insbesondere im Tertiärbereich unter dem Durch-
schnitt der OECD-Länder. So wird kaum variierend
seit 1995 etwas mehr als ein Prozent des Bruttoin-
landsprodukts für Tertiärbildung ausgegeben. Im
OECD-Durchschnitt lag dieser Anteil zuletzt bei 1,5
Prozent (OECD 2010). Die Hochschulen sehen sich
zudem derzeit mit den Herausforderungen der dop-
pelten Abiturjahrgänge sowie der Aussetzung der
Wehrpflicht konfrontiert, was die bereits bestehen-
den Probleme in den nächsten Jahren nochmals ver-
schärfen dürfte.

Die Forderung des Antrags der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN, 500.000 zusätzliche Studienplätze
zu schaffen, ist unter Würdigung unterschiedlicher
Aspekte zu beurteilen. Zunächst ist festzuhalten,
dass im Studienjahr 2009 mit gut 424.000 Studien-
anfängern ein neuer Höchststand erreicht wurde, der
nach vorläufigen Berechnungen im Studienjahr 2010
mit über 440.000 Studienanfängern noch einmal
übertroffen wurde (Statistisches Bundesamt 2010).
Ungeachtet einzelner Abweichungen stimmen die
Prognosen zur weiteren Entwicklung (Autorengrup-
pe Bildungsberichterstattung 2010, Dohmen 2010,
Gabriel und von Stuckrad 2007, Kultusministerkon-
ferenz 2007) darin überein, dass die Studienanfän-
gerzahlen bis 2013 noch weiter zunehmen, ab 2014
aber wieder sukzessive zurückgehen werden.

Hinsichtlich der Kapazitäten an den Hochschulen ist
festzuhalten, dass der im Hochschulpakt vereinbarte
Aufbau von 91.370 zusätzlichen Studienplätzen mit
realisierten 182.193 zusätzlichen Studienplätzen
deutlich übertroffen wurde. Der Großteil dieses
Aufwuchses findet sich dabei nicht an Universitä-
ten, sondern an Fachhochschulen (BMBF 2011).
Nachdem von der Bundesregierung für die Zeit zwi-
schen 2011 und 2015 zusätzlich 275.000 Studienan-
fänger erwartet werden, mag in Summe die o.a. For-
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derung nach 500.000 zusätzlichen Studienplätzen zu
hoch erscheinen. Es ist gleichwohl zu beachten, dass
die Studienanfängerquote allein zwischen 2008 und
2009 von 34 Prozent auf 43 Prozent angestiegen ist,
was allerdings teilweise auf Zugänge durch die dop-
pelten Abiturjahrgänge zurückzuführen ist. Würde
diese Entwicklung dennoch anhalten und berück-
sichtigt man die eingangs angeführte nach wie vor
bestehende Überlast insbesondere der Universitäten,
so sollte der von der Bundesregierung angestrebte
Aufwuchs an zusätzlichen Studienplätzen als Unter-
grenze aufgefasst werden. Dies gilt auch umso mehr,
als dass die Prognosen des Bildungsberichts 2010 für
diesen Zeitraum auf einen Bedarf von 340.000 zu-
sätzlichen Plätzen verweisen. Die Prognosen von
Dohmen, welcher bei den Bedarfsrechnungen als
bisher einziger die Aussetzung von Wehr- und Zi-
vildienst berücksichtigt, verweisen sogar auf einen
Bedarf von über 500.000 zusätzlichen Studienanfän-
gerplätzen (Dohmen 2010).

Zur Studienfinanzierung existieren unterschiedli-
che, teils gegensätzliche Reformvorschläge. Festzu-
halten ist zunächst, dass Studierende ihren Unter-
halt in aller Regel nicht aus einer, sondern einem
Mix mehrerer Einnahmequellen bestreiten. Mit im
Mittel 48 Prozent stellen in 2009 die Eltern den größ-
ten Beitrag zu den Einnahmen zur Verfügung,
zweitwichtigste Finanzquelle ist mit 26 Prozent An-
teil ein eigener Verdienst und erst danach folgt mit
15 Prozent Anteil das BAföG (Isserstedt et al 2010).
Insgesamt wurden in 2009 550.000 Studierende ge-
fördert, davon 212.000 in Vollförderung und 338.000
in Teilförderung, der mittlere Förderungsbetrag lag
bei 434 Euro im Monat.

Das grüne „Zwei-Säulen-Modell“ der Studienfinan-
zierung setzt daran an, dass die Studienbeteiligung
bei hochschulfernen Schichten deutlich unter der
bei hochschulnahen Schichten liegt: Während in
2007 71 Prozent der Kinder von Akademikern den
Hochschulzugang finden, sind es nur 24 Prozent der
Kinder von Nicht-Akademikern, womit sich die Re-
lationen gegenüber 2005 (83 Prozent zu 24 Prozent)
leicht verändert haben (Isserstedt et al 2010). Der Re-
formvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN zielt darauf ab, das Rekrutierungspotenzial ge-
rade bei hochschulfernen Schichten stärker auszu-
schöpfen. Vorgesehen ist demnach eine als nicht zu-
rückzuzahlender Vollzuschuss zu gewährende Kom-
bination aus einem Studierendenzuschuss von 200
Euro/Monat als Sockelförderung und einem Bedarfs-
zuschuss in Höhe von 260 Euro/Monat. Zuzüglich
etwaiger Wohngeldansprüche und Ausgaben für die
Krankenversicherung könnten Studierende Beträge
bis etwa 800 Euro/Monat und damit 130 Euro mehr
als beim derzeitigen BAföG-Höchstsatz (670 Euro)
erhalten. Ohne Gegenfinanzierung würde mit den
o.a. Eckzahlen konservativ geschätzt ein Finanzauf-
wand in Höhe von etwa 6.75 Milliarde Euro pro Jahr
anfallen. Die Finanzierung des Modells soll vor al-
lem durch eine Überführung des derzeitigen BAföGs,
des Kindergelds sowie der steuerlichen Freibeträge
der Eltern von Studierenden getragen werden, was
den genannten Finanzaufwand aber wohl nicht de-
cken würde. In Summe ergibt sich damit eine deut-
lich stärkere staatliche Studienfinanzierung als bis-
her. Der Absicht, hochschulfernere Schichten an die

Hochschulen zu führen, dürfte vor allem die Vollzu-
schuss-Gestaltung des Modells zuträglich sein.
Schwer abzuschätzen ist jedoch, in welchem Um-
fang durch die Verwirklichung des Modells mit zu-
sätzlichen Studierenden gerechnet werden kann.

Umfassende Bildungsberatung (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Im Rahmen der (erweiterten) vertieften Berufsorien-
tierung nach § 421q SGB III wurden bzw. werden
neben einer Vielzahl anderer Formate auch eine
Reihe von Maßnahmen umgesetzt, die neben Modu-
len verschiedenster Art auch eine längerfristige Bil-
dungsbegleitung der Jugendlichen vorsehen. Hierzu
gehört z.B. auch das Programm „Berufsstart plus“ in
Thüringen, dass bereits in der 7. Klasse ansetzt. Au-
ßerdem beinhalten Instrumente wie die Berufsein-
stiegsbegleitung nach § 421s SGB III und die Berufs-
einstiegsbegleitung im Rahmen der Initiative „Bil-
dungsketten“ des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung eine intensive Betreuung abschluss-
gefährdeter Jugendlicher, um sie beim Erreichen des
Schulabschlusses, bei der Berufswahl und beim
Übergang in Berufsausbildung zu unterstützen.

Das Programm „Berufsstart plus“ wird derzeit evalu-
iert, empirische Befunde werden Ende 2012 vorlie-
gen. Auch das im Schulverlauf später ansetzende In-
strument der Berufseinstiegsbegleitung nach § 421s
SGB III (Beginn in den Vorabgangsklassen) wird ei-
ner Evaluation unterzogen. Bis Ende 2014 wird die
Begleitforschung Ergebnisse vorlegen.

Sowohl in diesen als auch bei der Umsetzung des
Programms der „Bildungsketten“ wird untersucht, in
welchem Maße die eingesetzten Module sowie eine
längerfristige Bildungsbegleitung die in sie gesetzten
Erwartungen (höhere Motivation und dadurch besse-
re Bildungsabschlüsse, höhere Stabilität der Berufs-
wahlentscheidung, bessere Übergänge etc.) erfüllen
können und für welche Gruppen von Jugendlichen
sie in welchem Umfang wirksam sind. Zudem sollen
Implementationsanalysen Informationen darüber lie-
fern, welche einzelnen Maßnahmebestandteile kon-
kret wie umgesetzt werden, wie die Akteure zusam-
menwirken und auch, wie die Resonanz auf einzelne
Programmbestandteile aus den verschiedenen
Blickwinkeln ausfällt. Im Hinblick auf die Bildungs-
begleitung bedeutet dies z.B. auch die Gewinnung
von Informationen darüber, ob der derzeit umgesetz-
te Betreuungsschlüssel ausreicht, welche Qualifika-
tionen die Bildungsbegleiter benötigen und vieles
mehr.

In Anbetracht des derzeitigen Forschungsstandes
kann daher noch keine Aussage zur optimalen Aus-
gestaltung der Berufsorientierung und Bildungsbe-
gleitung – auch im Vergleich zu anderen
Maßnahmeformen – getroffen werden. Aus ebendie-
ser Sicht ist auch noch keine Empfehlung möglich,
ob und wenn ja, in welcher Weise eine flächende-
ckende Einführung erfolgen sollte.

Finanzierung der Berufsausbildung durch Umlage-
system (DIE LINKE)

Die Fraktion DIE LINKE fordert, die Berufsausbil-
dung über ein Umlagesystem zu finanzieren, damit
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jede und jeder Jugendliche eine qualifizierte Ausbil-
dung abschließen kann.

Der Vorschlag einer Ausbildungsumlage wurde in
jüngster Zeit und in modifizierter Form bereits
mehrfach auch im Kontext von Gesetzgebungsver-
fahren erörtert.

Als Ausgangspunkt für die Bewertung des Vor-
schlags einer Ausbildungsumlage wird nachfolgend
das Modell einer Kosten-Ertrags-Funktion als Be-
stimmungsgrund der betrieblichen Ausbildungsent-
scheidung und seiner Determinanten herangezogen.
Die Literatur zeigt, dass die Kosten-Ertrags-Funktion
kostenseitig wesentlich von den Aufwendungen für
die Ausbildungsvergütung sowie den kompensatori-
schen Kosten für betriebliche Mitarbeiter bestimmt
wird, die für Ausbildungsleistungen abgestellt wer-
den, während kurzfristig betrachtet und somit auf
den Zeitraum der Ausbildung selbst begrenzt, der Er-
trag der Ausbildung für den Betrieb aus der produk-
tiven Leistung der Auszubildenden während der
Ausbildungszeit resultiert. Für die betriebliche Ent-
scheidung, Ausbildung anzubieten, ist der produkti-
ve Beitrag der Auszubildenden selbst eine wichtige
Bestimmungsgröße. Dieser hängt etwa vom bereits
erreichten Stand der Ausbildung, aber auch der be-
trieblichen Einsatzlogik sowie der konjunkturellen
bzw. einzelbetrieblichen Geschäftsentwicklung ab.
So zeigt sich, dass bei einem relevanten Teil der
Ausbildungsverhältnisse die Erträge mindestens so
hoch sind wie die Kosten. Daneben gibt es aber auch
Ausbildungsverhältnisse, die für die Ausbildungsbe-
triebe zunächst mehr Kosten verursachen. Bei der
Bewertung kostenintensiver Ausbildungsgänge kann
ferner eine längerfristige Betrachtung des Produkti-
onsbeitrags und damit der potenziellen Erträge der
Auszubildenden einerseits sowie der Opportunitäts-
kosten der Ausbildung andererseits angelegt werden.
Dabei sind etwa zusätzliche Kosten der Rekrutierung
von Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt bei Nichtaus-
bildung zu berücksichtigen. Auf Basis einer Kosten-
Ertrags-Betrachtung der betrieblichen Ausbildung
für die lange Frist ergeben sich selbst für Ausbil-
dungsgänge mit kurzfristig negativen Nettoerträgen
der Ausbildung neutrale bis positive Nettoerträge für
den Ausbildungsbetrieb. Demzufolge sind bei der
Bewertung der Kosten-Ertrags-Funktion kurz- und
längerfristige Effekte sowie die Frage der Übernahme
bzw. Nicht-Übernahme der Auszubildenden zu be-
rücksichtigen, die in der Summe die einzelbetriebli-
che Ausbildungsentscheidung beeinflussen.

In die kurz– bzw. längerfristige Kosten-Ertrags-
Relation würde eine Ausbildungsumlage eingreifen
und zusätzliche Kosten für nichtausbildende sowie
Erträge (abzüglich etwaiger Beiträge für die Umlage)
für ausbildungsaktive Betriebe verursachen. Wäh-
rend eine Umlage somit für die Wirtschaft insgesamt
zusätzliche Kosten generiert (nur etwa ein Drittel al-
ler Betriebe bildet aus), ist die Umlage für ausbil-
dende Betriebe differenziert zu bewerten. Im Falle
positiver oder neutraler Nettoausbildungserträge aus
einer kurzfristigen Perspektive ist der zusätzliche Er-
trag aus einer Umlage für die positive Ausbildungs-
entscheidung nicht nötig. Vielmehr besteht neben
Mitnahme-Effekten das Problem, dass Fehlanreize

gesetzt werden, etwa in Berufen auszubilden, die am
Markt bereits über Bedarf vorhanden sind.

Auch im Bereich relativ kostenintensiver Ausbil-
dungsgänge dürfte eine Umlage kein relevanter An-
reiz sein, zumal hier das Moment der Rekrutierung
für den eigenen Personalbedarf ein treibendes Ele-
ment der Ausbildungsentscheidung darstellt.

Der gewünschte Effekt der Ausweitung der Ausbil-
dungsaktivitäten aufgrund einer veränderten Aus-
bildungsentscheidung dürfte somit lediglich da zu
erwarten sein, wo die Umlage gerade zu positiven,
kurzfristigen Nettoerträgen der Ausbildung führt.
Hier könnte die Ausbildungsumlage Betriebe tat-
sächlich dazu bewegen, (mehr) Ausbildung anzubie-
ten bzw. ausbildende Betriebe zu einer Ausweitung
des Ausbildungsangebots zu motivieren.

Gleichwohl ist der kalkulatorische wie organisatori-
sche Aufwand einer Umlage, die zudem – um sinn-
volle Anreize zu setzen – branchen- und regional-
spezifisch auszudifferenzieren wäre, aus einer ge-
samtwirtschaftlichen Perspektive kritisch zu hinter-
fragen. Hier sind direkte Formen der Förderung, die
etwa in Mangelberufen ansetzt, denkbar und vermut-
lich auch effizienter; wobei aber auch hier bspw. das
Problem von Mitnahme-Effekten gleichermaßen zu
berücksichtigen wäre.

2.2 Stellungnahme zu II. 2. „Weiterbildung für
Zukunftsberufe“ (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und
II.3. „Kehrtwende in der Bildungspolitik (DIE LIN-
KE)

Vorbemerkung

Beide Fraktionen beantragen, die beschlossenen
Kürzungen für die Förderung der beruflichen Wei-
terbildung (FbW) zurückzunehmen. Darüber hinaus
fordert die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN un-
ter anderem eine Quotenvorgabe für bestimmte Teil-
nehmergruppen an FbW, die Schaffung eines Er-
wachsenenbildungsförderungsgesetzes als Ersatz für
das Meister-BaFöG, eine stärkere Koppelung von
Transferkurzarbeit mit Qualifizierungs- und Um-
schulungsmaßnahmen, eine Ausweitung des WeGe-
bAU-Programms sowie eine gezielte Förderung der
Weiterbildungsaktivitäten kleinerer und mittlerer
Unternehmen.

Allgemeine empirische Befunde zur Wirkung von
Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung

Maßnahmen zur Förderung beruflicher Weiterbil-
dung (§ 77 ff. SGB III) lassen sich grob unterteilen in
a) berufliche Weiterbildungen mit einem Abschluss
in einem anerkannten Ausbildungsberuf und b)
sonstige Maßnahmen zur Qualifikationserweiterung.
Unter die letzte Kategorie fallen beispielsweise das
Nachholen einer Abschlussprüfung, berufsbezogene
übergreifende Weiterbildungen, berufliche Auf-
stiegsweiterbildungen und Qualifizierungen in
Übungsfirmen oder Übungswerkstätten.

Die Eintritte in Maßnahmen zur Förderung berufli-
cher Weiterbildung gingen von 523.000 (2000) auf
131.000 (2005) zurück. Seitdem stiegen sie wieder
stetig bis auf 618.000 (2009). Allerdings ging dieser
Zuwachs fast ausschließlich auf das Konto der kür-
zeren „sonstigen Maßnahmen zur Qualifikationser-
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weiterung“. Während diese mittlerweile das Niveau
aus dem Jahr 2000 deutlich überschritten haben, lie-
gen die Eintritte in Fördermaßnahmen zum Erwerb
eines anerkannten Berufsabschluss - verglichen mit
denen im Jahr 2000 - bei nur 43 Prozent. Vorläufige
Ergebnisse für das Jahr 2010 deuten darauf hin, dass
sich die Zahl der Eintritte in Maßnahmen zur Förde-
rung beruflicher Weiterbildung insgesamt wieder um
ca. ein Fünftel verringert hat. Dies geht vor allem auf
den Rückgang kürzerer Maßnahmen sowohl im
Rechtskreis des SGB III (zum größeren Teil) als auch
im Rechtskreis des SGB II (zum kleineren Teil) zu-
rück. Der Anteil der Maßnahmen mit dem Ziel, ei-
nen Abschluss in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf zu erlangen, scheint dagegen von 2009 auf
2010 in beiden Rechtskreisen gestiegen zu sein.5

Es existiert eine Vielzahl von Studien, die sich mit
der Wirkung der Teilnahme an geförderten berufli-
chen Weiterbildungsmaßnahmen auf der Mikroebe-
ne befassten. Dabei kommt die Mehrzahl zu dem Er-
gebnis, dass die Maßnahmen die Arbeitsmarktchan-
cen der Teilnehmenden längerfristig erhöhen. Die
geschätzten Wirkungen unterscheiden sich hinsicht-
lich der einzelnen Varianten der Förderung berufli-
cher Weiterbildung und der Teilnehmergruppen. Bei
kürzeren Maßnahmen tritt die positive Wirkung
schneller ein, längerfristig scheint jedoch die Wir-
kung von Maßnahmen, die auf den Abschluss in ei-
nem anerkannten Ausbildungsberuf abzielen, auf die
Beschäftigungschancen deutlich größer zu sein.6

Auch für Arbeitslosengeld-II-Empfänger, die an
Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung teilge-
nommen haben, ermittelte das IAB (Bern-
hard/Kruppe 2010) ca. 2 ½ Jahre nach Abschluss der
Weiterbildung eine um bis zu 10 Prozentpunkte hö-
here Eingliederungswahrscheinlichkeit als für
Nichtgeförderte. Dabei profitierten arbeitsmarktferne
Gruppen, Migranten, Ältere sowie beruflich bereits
qualifizierte Weiterbildungsteilnehmer und Männer
in stärkerem Ausmaß von der Teilnahme als andere
Gruppen.

Rücknahme der geplanten Kürzungen der Arbeits-
marktpolitik (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE
LINKE)

Kürzungen der Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik
sollten insbesondere nicht in den Bereichen der
Förderung beruflicher Weiterbildung durchschlagen,
wo positive Wirkungen auf die Arbeitsmarktchancen
der Teilnehmer nachgewiesen wurden. Auch ist dem
Ansatz zuzustimmen, solche Maßnahmen soweit wie
möglich an zukünftige, insbesondere regional identi-
fizierte Bedarfe zu orientieren. Allerdings darf die
persönliche Eignung und Motivation nicht außer-
Acht gelassen werden, um vorzeitige Abbrüche zu
vermeiden. Hierbei spielen neben den Arbeitsbedin-
gungen im zukünftigen Tätigkeitsfeld die finanzielle
Absicherung des Lebensunterhalts während der Wei-

5 Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Be-
rechnungen.
6 Ein umfassender, aktueller Überblick findet sich im

„Sachstandsbericht der Evaluation der Instrumente“, in
den dem das IAB im Auftrag des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales (BMAS) die Instrumente der Arbeits-

marktpolitik analysiert und bewertet hat.

terbildung aber auch die Weiterbildungskosten
selbst eine bedeutende Rolle. Deshalb wäre – wie im
Antrag gefordert – die Übernahme der Weiterbil-
dungskosten auch für das dritte Jahr sinnvoll, wenn
die Ausbildung aufgrund der Ausbildungsordnung
nicht entsprechend verkürzbar ist.

Quotenvorgabe für bestimmte Teilnehmergruppen
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die Ziele, Geringqualifizierte stärker zu fördern so-
wie Maßnahmen auszuweiten, die zu einem aner-
kannten Berufsabschluss führen, ist problemadäquat.
Allerdings konkurrieren die beiden Ziele teilweise
miteinander: Insbesondere für beruflich nicht formal
Qualifizierte stellen Umschulungen oft eine erhebli-
che Hürde dar. Modular aufeinander aufgebaute
Teilqualifikationen mit Recht auf Teilnahme an al-
len Modulen, die insgesamt zu einem voll qualifizie-
renden Berufsabschluss führen, könnten eher zum
Ziel führen. Feste Quoten – wie im Antrag gefordert
– sind deshalb problematisch und führen darüber
hinaus möglicherweise zu Fehlallokationen, wenn
sie dem Weiterbildungsbedarf vor Ort nicht entspre-
chen. Zuzustimmen ist dem Vorschlag, bei Gruppen
mit spezifischen, insbesondere multiplen Problemen
am Arbeitsmarkt auf das Bildungsgutscheinverfah-
ren zumindest teilweise zu verzichten. Auswertun-
gen des IAB (Kruppe 2009) zeigen für das Jahr 2005,
dass die Ausgabe von Bildungsgutscheinen selektiv
erfolgt – so erhielten z.B. Personen ohne schulischen
und beruflichen Abschluss einen solchen Bildungs-
gutschein seltener. Darüber hinaus lösten diese Per-
sonengruppen den Gutschein mit geringerer Wahr-
scheinlichkeit ein und nahmen entsprechend selte-
ner tatsächlich an einer Maßnahme teil. Da Personen
mit deutlichen Vermittlungshemmnissen mit der
Auswahl eines Maßnahmeträgers teilweise überfor-
dert sind, verstärkt der Bildungsgutschein die Selek-
tion wettbewerbsstärkerer Arbeitsloser in Bildungs-
maßnahmen. Ein teilweiser oder völliger Verzicht
auf das Bildungsgutscheinverfahren für Gruppen mit
spezifischen Problemen am Arbeitsmarkt würde hier
Abhilfe schaffen.

Schaffung eines Erwachsenenbildungsförderungsge-
setzes (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Eine Verzahnung von Bildungs- und Arbeitsmarkt-
politik im Rahmen der Erwachsenenbildung kann
helfen, um die notwendige Flexibilität für den Ar-
beitsmarkt bei individuellen Lebensplanungen und -
phasen verstärkt zu erreichen.

Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen von Trans-
ferkurzarbeit (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Langfristige Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen
von Transferkurzarbeit würden das Instrument über-
fordern, weil das Instrument auf eine möglichst kur-
ze Verweildauer im Transferkurzarbeitergeldbezug
zielt. Stattdessen wäre ein möglichst schneller mit
der Agentur für Arbeit koordinierter Übergang aus
der Transfergesellschaft in eine Teilnahme an eine
Maßnahme der Förderung der beruflichen Weiter-
bildung sinnvoll.

Unbefristetes und erweitertes WeGebAU-Programm
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Ein auf Dauer gestelltes WeGebAU-Programm könnte
der geförderten betrieblichen Weiterbildung zusätz-
liche Impulse geben. Allerdings ist zu beachten, dass
die betriebliche Weiterbildung nicht primär eine
Aufgabe der Bundesagentur für Arbeit ist.

Außerdem wären Maßnahmen angezeigt, die das
Programm noch bekannter machen. Das IAB hat im
Herbst 2006 und 2008 jeweils etwa 14.000 Betriebe
zu Bekanntheit, Nutzung und Einschätzung des Pro-
gramms WeGebAU befragt. Diese Befragung ergab,
dass knapp die Hälfte der Unternehmen mindestens
eine der im Rahmen von WeGebAU geförderten
Maßnahmen kannte. Etwa ein Viertel davon hat in
den vergangenen Jahren mindestens eine der Maß-
nahmen in Anspruch genommen. Betriebe, die keine
der Fördermöglichkeiten nutzten, begründeten dies
vor allem mit dem fehlenden betrieblichen Bedarf.
Gründe wie zu hoher Verwaltungsaufwand oder
mangelndes Interesse der Beschäftigten wurden ver-
gleichsweise selten genannt. Während im ersten Jahr
des Programms nur wenig Beschäftigte gefördert
wurden, stiegen die Förderzahlen in 2007 und 2008
stark an, nicht zuletzt wohl auch aufgrund der inten-
siven Informationskampagne der BA.

Im Jahr 2008 war das Programm WeGebAU besser
bekannt als früher. So wussten in 2008 mehr Betrie-
be über alle in WeGebAU geförderten Maßnahmen
Bescheid als noch im Jahr 2006 (34 Prozent gegen-

über 12 Prozent). Aber noch immer kannte gut die
Hälfte der Betriebe keine der Maßnahmen. Eine Dif-
ferenzierung der Ergebnisse nach der Betriebsgröße
zeigte, dass die Zunahme des Bekanntheitsgrades
und der Förderfälle überwiegend größere Unterneh-
men betraf. Kleine Betriebe sind offensichtlich
schwerer für zusätzliche Maßnahmen der betriebli-
chen Weiterbildung zu gewinnen, auch wenn diese
finanziell gefördert werden.

Weiterbildung in Klein- und Großbetrieben
(BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN)

Bei der Betrachtung der betrieblichen Weiterbil-
dungsaktivitäten (Anteil der Betriebe, die im ersten
Kalenderhalbjahr mindestens einen Beschäftigten
weitergebildet haben) nach Betriebsgröße (Tabelle 1)
werden zwei Phänomene deutlich: Zunächst erkennt
man, dass die Weiterbildungsaktivität positiv mit
der Betriebsgröße korreliert. Während in kleineren
Betrieben nur 36 Prozent (2009) der Betriebe Weiter-
bildung anbieten oder unterstützen, steigert sich dies
bis zu den Großbetrieben, die nahezu alle weiterbil-
dungsaktiv sind (96%). Eine Betrachtung der Ent-
wicklung seit 2001 ergibt schließlich, dass die
Weiterbildungsaktivitäten insgesamt zugenommen
haben und dass dies auf eine Zunahme der Aktivität
bei den mittleren Betrieben aber auch bei den klei-
nen Betrieben zurückzuführen ist (Stegmaier 2010a).

Tabelle 1: Weiterbildungsaktivität nach Betriebsgröße (Anteil der Betriebe in %)

2001 2003 2005 2007 2008 2009

1-9 Besch. 28% 34% 34% 37% 40% 36%

10-49 Besch. 57% 59% 62% 63% 68% 62%

50-499 Besch. 81% 85% 84% 86% 88% 82%

500+ Besch. 97% 97% 97% 95% 98% 96%

Quelle: IAB-Betriebspanel 2001-2009

Als Ursache für die niedrigere Weiterbildungsaktivi-
tät der kleineren Betriebe wird immer wieder ange-
führt, dass in diesen Betrieben Anlässe, die Weiter-
bildungsmaßnahmen notwendig machen, sehr viel
seltener gegeben sind als in größeren Betrieben. So
werden z.B. in kleineren Betrieben seltener neue
technische Ausrüstungsgegenstände angeschafft, die
eine Fortbildung notwendig machen. Auch weisen
größere Betriebe – absolut betrachtet – eine höhere
Anzahl an Einstellungen auf, die eine Einarbeitung
nach sich ziehen. So erklärt sich auch nicht, dass der
Anteil der inaktiven kleineren Betriebe bei der Be-
trachtung eines längeren Zeitraums geringer wird,
obschon gerade im kleinbetrieblichen Segment mit
weniger als 20 Beschäftigten noch immer ein deutli-
cher Anteil (27%) an Betrieben zu finden ist, der –
auch bei der Betrachtung längerer Zeiträume (hier:

2001 bis 2008) – keine Weiterbildungsaktivitäten ge-
zeigt hat (Bechmann et al. 2010).

Betrachtet man die Weiterbildungsquote, also den
Anteil der Beschäftigten, die an Weiterbildungsmaß-
nahmen im ersten Kalenderhalbjahr teilgenommen
haben, an allen Beschäftigten nach Betriebsgröße
(Tabelle 2), so wird deutlich, dass kleinere Betriebe,
wenn sie sich dann zur Weiterbildung entscheiden,
den großen Betrieben hinsichtlich der Reichweite
der Maßnahme in der Belegschaft in nichts nachste-
hen und deren Quote sogar übertreffen. Besonders
gut stehen dabei in den kleineren Betrieben die qua-
lifizierten Beschäftigten da, deren Anteil zuletzt
rund 10 Prozentpunkte über dem Anteil der in Wei-
terbildung mit einbezogenen Beschäftigten in Groß-
betrieben liegt (Stegmaier 2010a).
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Tabelle 2: Weiterbildungsquote nach Betriebsgröße

2001 2003 2005 2007 2008 2009

1 bis 9
Besch.

Alle Beschäftigte 15% 19% 20% 22% 25% 23%

Qualifizierte Besch. 26% 30% 30% 37% - 39%

Besch. in einf. Tätigkeiten 6% 8% 6% 6% - 6%

10 bis 49
Besch.

Alle Beschäftigte 17% 23% 22% 23% 28% 26%

Qualifizierte Besch. 23% 30% 26% 32% - 35%

Besch. in einf. Tätigkeiten 7% 11% 10% 9% - 11%

50 bis
499
Besch.

Alle Beschäftigte 17% 24% 21% 22% 26% 26%

Qualifizierte Besch. 19% 29% 22% 27% - 31%

Besch. in einf. Tätigkeiten 7% 13% 8% 12% - 15%

500 +
Besch.

Alle Beschäftigte 21% 24% 20% 20% 24% 26%

Qualifizierte Besch. 18% 23% 15% 21% - 29%

Besch. in einf. Tätigkeiten 6% 10% 6% 9% - 13%

Quelle: IAB-Betriebspanel 2001-2009

Bisher sind die Ursachen für die betriebsgrößenbe-
dingten Unterschiede im Weiterbildungsverhalten
selten empirisch beforscht. Ein Erklärungsansatz
findet sich in der unterschiedlichen Ausstattung der
kleinen und größeren Betriebe mit Einrichtungen ei-
ner Personalvertretung (Bellmann/Leber 2006). Ins-
besondere die Existenz eines Betriebsrats wirkt sich
positiv auf Weiterbildungsaktivitäten aus (Stegmaier
2010b), was meist darauf zurückgeführt wird, dass
solche Vertretungsorgane für vertrauensvolle Bezie-
hungen und Kommunikation zwischen den Beschäf-
tigten und dem Arbeitgeber sorgen. Dies führt zu
stabileren Beschäftigungsverhältnissen und bildet
somit die Basis für längerfristige Personalentwick-
lungsmaßnahmen.

Die Erzielung von Skalenerträgen spielt dabei aber
möglicherweise die wichtigste Rolle: Auch bei
Weiterbildungsaktivitäten sind Fixkosten, etwa für
Räumlichkeiten, Material oder Trainerhonorare etc.,
zu berücksichtigen. Diese dürften je Weiterbildungs-
teilnehmer für größere Betriebe aufgrund des höhe-
ren und kontinuierlicheren Bedarfs niedriger ausfal-
len als für eher kleine Betriebe (vgl. z.B. Black, Noel
& Wang 1999). Aufgrund ihrer Marktposition und
des Umfangs ihrer Aufträge können sie darüber hin-
aus weitere Erträge realisieren: Großunternehmen,
die häufig Weiterbildungsmaßnahmen in großem
Umfang einkaufen, können nicht zuletzt aufgrund
ihrer Marktmacht günstigere Konditionen erzielen
als kleine und mittlere Betriebe. Damit stellt sich für
kleinere Betriebe auch die Frage, wie die knappen
Ressourcen eingesetzt werden sollten und ob nicht
eine Konzentration auf intensive aber seltene
Weiterbildungsaktivitäten sinnvoller ist.

Vor diesem Hintergrund ist es fraglich, ob eine Wir-
kung allein durch das Angebot einer reinen Weiter-
bildungsberatung für kleinere Unternehmen erzielt
werden kann. Vielmehr sollten darüber hinaus koor-
dinierende Maßnahmen bspw. durch regionale
Weiterbildungsbüros auch darauf zielen, etwaige be-

triebsindividuelle Kostennachteile beim Einkauf von
Weiterbildungsmaßnahmen zu kompensieren.

Gezielte Förderung von Weiterbildungsaktivitäten
kleiner und mittlerer Unternehmen (BÜNDNIS 90 /
DIE GRÜNEN)

Um Qualifizierungsberatung und die Umsetzung von
Qualifizierungen in kleinen und mittleren Betrieben
zu fördern, könnten lokale Bildungsstützpunkte mit
lokalen Netzwerken aufgebaut werden, die – von In-
teressen und Fördertöpfen unabhängig – als Anlauf-
stellen für Qualifizierungsberatung und -planung für
Betriebe und Arbeitnehmer fungieren. Diese Einrich-
tungen könnten möglicherweise auch die bereits an-
gesprochenen Kostennachteile beim
Maßnahmeeinkauf für kleinere und mittlere Unter-
nehmen ausgleichen.

2.3 Stellungnahme zu II. 3. „Erhöhung der Er-
werbsbeteiligung“ (BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN)
und II.4. „Hindernisse für die Erwerbsbeteiligung
abbauen“ (DIE LINKE)

Beide Fraktionen, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
DIE LINKE, fordern unter anderem die stärkere Er-
werbsbeteiligung von Frauen und behinderten Men-
schen sowie altersgerechte Arbeitsbedingungen.

Stärkere Erwerbsbeteiligung von Frauen (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE)

Empirische Befunde zur Erwerbsbeteiligung von
Frauen belegen, dass einige Teilgruppen unter-
durchschnittlich erwerbstätig sind. Dabei handelt es
sich insbesondere um Mütter mit jüngeren Kindern,
wobei ausgeprägte regionale und sozialstrukturelle
Unterschiede vorliegen. Mütter in Ostdeutschland
üben eher eine Vollzeitbeschäftigung aus, während
westdeutsche Mütter eher einer Teilzeittätigkeit oder
einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen. Au-
ßerdem ist der Anteil der Nichterwerbspersonen un-
ter Müttern in Westdeutschland deutlich höher als
in Ostdeutschland, ostdeutsche Mütter sind hinge-
gen häufiger erwerbslos. Studien zur gewünschten
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Arbeitszeit zeigen ferner, dass sich die gewünschte
und die tatsächliche ausgeübte Arbeitszeit bei west-
deutschen Frauen weitgehend decken, während ost-
deutsche Frauen den Wunsch nach einer längeren
Arbeitszeit oft nicht realisieren können. Zudem hat
sich im zeitlichen Verlauf eine zunehmende bil-
dungsspezifische Polarisierung der Erwerbsmuster
von Müttern herausgebildet. Der Anteil der vollzeit-
erwerbstätigen Mütter ist unter Akademikerinnen
deutlich höher als unter Müttern ohne beruflichen
Abschluss.

Die angestrebten Strategien des flächendeckenden
Ausbaus von Kinderbetreuungsmöglichkeiten, wie
auch eine stärkere Verbreitung von familienfreundli-
chen Arbeitsbedingungen, von Bildungsangeboten
zur Förderung des Wiedereinstiegs ins Erwerbsleben
nach einer Familienpause und steuerrechtliche Re-
formen sind wesentliche Schritte zur Unterstützung
der Erwerbsbeteiligung von Müttern. Allerdings ist
bei der Ausgestaltung im Einzelnen eine Vielzahl
von institutionellen Rahmenbedingungen zu beach-
ten, die eine stärkere Erwerbsbeteiligung teils för-
dern, teils aber auch hemmen können.

Um die Erwerbszeiten von Müttern zu erhöhen, wird
ein bedarfsgerechtes Netz an qualitativ hochwertigen
Betreuungsmöglichkeiten für Kinder aller Altersstu-
fen benötigt, das Eltern eine zeitlich flexible Nut-
zung ermöglicht. Für gering qualifizierte Frauen sind
neben den schlechten Arbeitsmarkt- und Einkom-
menschancen jedoch auch Kinderbetreuungskosten
eine zusätzliche Barriere für die Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit. Zudem können familienpolitische
Transferzahlungen Erwerbspausen fördern aber auch
Erwerbsneigung von gering qualifizierten Frauen
aufgrund ihrer niedrigeren Einkommenschancen
überproportional reduzieren.

Mit Blick auf Maßnahmen zur besseren Vereinbar-
keit von Familie und Erwerbsleben zeichnen sich
wenige Fortschritte ab. Analysen des IAB-
Betriebspanels zeigen, dass sich der Anteil der Be-
triebe, die tarifliche, betriebliche oder freiwillige
Vereinbarungen oder Initiativen anbieten, auf einem
konstant niedrigen Niveau bewegt. Eine Vereinbar-
keitspolitik sollte dabei nicht nur auf die Mütter zu-
geschnitten sein. Flexible Arbeitszeiten und eine
hohe Zeitsouveränität für Beschäftigte mit Kinderbe-
treuungspflichten sind in diesem Zusammenhang
von hervorgehobener Bedeutung. Familiengerechte
Arbeitsplätze zu schaffen kann bspw. auch bedeu-
ten, besonders lange Arbeitszeiten abzubauen, um in
Familien eine gleichmäßigere Aufteilung von Fami-
lien- und Erwerbsarbeit zu unterstützen. Betriebliche
Arbeitszeitsysteme, die die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf fördern, müssen einerseits sicherstel-
len, dass die Beschäftigten ihre täglichen Arbeitszei-
ten verlässlich planen können, und andererseits aber
auch Flexibilität für kurzfristige familienbedingte
Änderungsbedarfe vorsehen.

Will man die Erwerbsbeteiligung von Frauen erhö-
hen, so sind nicht zuletzt auch Arbeitsbedingungen
in den Berufsfeldern in den Blick zu nehmen, in de-
nen Frauen überproportional beschäftigt sind. Als
Beispiel kann hier auf das Berufsfeld Pflege mit ei-
nem Anteil der weiblichen Beschäftigten in Höhe
von 86 Prozent verwiesen werden. Hier zeigen sich

bspw. vor allem bei Berufseinsteigerinnen hohe Ab-
bruchquoten, die mit schwierigen Arbeitsbedingun-
gen in einem insgesamt eher wenig attraktiven Be-
rufsfeld in Verbindung gebracht werden. Deshalb
sollte insbesondere darauf hingewirkt werden, dass
Pflegeeinrichtungen und deren Träger verstärkt Stra-
tegien zur Personalentwicklung, Qualifizierung wie
auch zur Nachwuchsgewinnung entwickeln und be-
triebliche Strukturen etablieren, die geeignet sind,
die Attraktivität des Berufsfeldes zu steigern.

Insgesamt sollten Strategien zur Förderung der Er-
werbsbeteiligung von Frauen somit Anreizstrukturen
in sehr unterschiedlichen Handlungsfeldern berück-
sichtigen und in Einklang bringen.

Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE)

Da in die Projektion des Erwerbspersonenpotentials
Erwerbstätige, Arbeitslose und Stille Reserve einflie-
ßen, hat das Ausmaß der Erwerbsbeteiligung Älterer
zunächst keinen Einfluss auf die grundsätzlichen
Entwicklungen. Allerdings wäre es wünschenswert,
dass das zur Verfügung stehende Erwerbspersonen-
potential auch genutzt wird. Hier bestehen bei den
Älteren noch ungenutzte Möglichkeiten, denn deren
Erwerbsbeteiligung liegt trotz eines positiven Trends
in den vergangenen Jahren noch immer unterhalb
von anderen Altersgruppen (Arlt et al. 2009). Insbe-
sondere bei den rentennahen Altersgruppen über 60
Jahren, bei Frauen und bei Älteren mit einer niedri-
gen formalen Qualifikation besteht Luft nach oben.

Eine höhere Erwerbsbeteiligung Älterer ist mit Blick
auf den demographischen Wandel, die Einführung
der Rente mit 67 und die Finanzierung der Sozial-
versicherungssysteme wünschenswert (siehe die
Stellungnahme des IAB zur Rente mit 67). Inwiefern
dadurch ein drohender Fachkräftemangel entschärft
werden könnte, hängt jedoch von der qualitativen
Passung von Arbeitskräftenachfrage und Arbeitskräf-
teangebot (hier: der Älteren) ab. Auswertungen von
Arbeitslosigkeit und Erwerbsbeteiligung nach Quali-
fikationsniveau zeigen, dass sich die Erwerbsbeteili-
gung von älteren Akademikern (mit Hoch- und
Fachhochschulabschluss) kaum von den Werten der
Jüngeren in diesem Segment unterscheidet. Erst ab
60 Jahren geht die Erwerbsbeteiligung in allen Quali-
fikationssegmenten deutlich zurück. Die Abstände
zwischen den Altersgruppen vergrößern sich mit ab-
nehmendem Ausbildungsniveau und zeigen sich am
deutlichsten bei Personen ohne beruflichen Ausbil-
dungsabschluss. Es erscheint jedoch fraglich, ob ge-
rade die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung dieser
Personengruppen geeignet sein kann, einen drohen-
den Fachkräftebedarf zu decken.

Naturgemäß liegt der formale Ausbildungsabschluss
bei den Älteren schon lange zurück. Damit erhält die
Weiterbildung im Erwerbsverlauf eine besondere
Bedeutung für die Beschäftigungschancen Älterer.
Hier ist nicht nur an der unzureichenden Weiterbil-
dungsbeteiligung älterer Arbeitnehmer zu arbeiten
(Bellmann/Leber 2008, 2010), es gilt vielmehr die
Weiterbildungsaktivitäten in Deutschland generell
zu erhöhen. Denn eine Weiterbildungsabstinenz in
jüngeren Jahren erschwert die Qualifizierung im
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fortgeschrittenen Alter und verschlechtert entspre-
chend die Beschäftigungschancen der Älteren.

Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Behinderung
(BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN und DIE LINKE)

Zur Situation der Erwerbsbeteiligung von Menschen
mit Behinderung

Die Aussage, dass Menschen mit Behinderung im-
mer noch überwiegend in Werkstätten und nicht auf
dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt werden, kann
nicht nachvollzogen werden. Deshalb werden in die-
sem und im nächsten Abschnitt zunächst empirische
Befunde zur Erwerbstätigkeit und Förderung von
Menschen mit Behinderung vorgestellt.

Dabei muss festgestellt werden, dass über die Lage
behinderter Menschen in Deutschland, trotz eines
großen und stetig wachsenden Anteils an der Bevöl-
kerung nur wenig bekannt ist. Dies gilt im Besonde-
ren für die Integration und Teilhabe behinderter
Menschen am Erwerbsleben. Zudem wird in den
verschiedenen Datenquellen auf unterschiedliche
Abgrenzungen zurückgegriffen (vgl. Schnell/Stubbra
2010):

 Menschen mit Behinderung (anerkannter Grad
der Behinderung zwischen 20 und 100)

 schwerbehinderten Menschen (Grad der Behin-
derung von 50 und mehr)

 Behinderte und von Behinderung bedrohten
Menschen (Zielgruppe berufliche Rehabilitati-
on)

Ende 2009 lebten in Deutschland lt. Statistischem
Bundesamt 7,1 Mio. schwerbehinderte Menschen,
darunter etwa 3,1 Millionen im erwerbsfähigen Alter
(zwischen 15 und 65 Jahre). Dabei ist gut die die
Hälfte (54%) über 65 Jahre alt. Nur vier Prozent der
Behinderungen sind angeboren. Der überwiegende
Teil ergibt sich als Folgewirkungen aus Krankheiten
im Laufe des Lebens. Über die Erwerbsbeteiligung
können keine Aussagen getroffen werden, da neben
der Zahl der schwerbehinderten Menschen mit gül-
tigem Ausweis lediglich persönliche Merkmale wie
Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit und Wohnort
sowie die Art und Ursache der Behinderung erhoben
werden, jedoch keine weiteren Daten.

Angaben zur Erwerbsbeteiligung behinderter Men-
schen finden sich im Mikrozensus. Hier wird z.Zt.
alle vier Jahre das Modul "Behinderung" erhoben. Er
weist für die jüngsten verfügbaren Daten aus dem
Jahr 2005 8,6 Millionen behinderte Menschen aus,
darunter 6,7 Millionen Schwerbehinderte. Dabei
sind 4,4 Millionen behinderte Menschen im er-
werbsfähigen Alter. Allerdings nimmt mit rund 2,3
Millionen Erwerbspersonen nur gut die Hälfte am
Erwerbsleben teil. Ihre Erwerbsquote liegt damit bei
50 Prozent und deutlich niedriger als bei Nichtbe-
hinderten (76%; hier und im Folgenden: Pfaff 2006).
Insgesamt waren im Jahr 2005 rund 1,9 Millionen
Behinderte erwerbstätig und lt. Mikrozensus rund
330.000 erwerbslos.7

7 Im Jahr 2005 waren bei der BA 194.000 (JD) schwerbehin-
derte Menschen arbeitslos gemeldet. Damit weist der Mik-

rozensus eine weitaus größere Zahl von Erwerbslosen aus.

Fast alle behinderten Menschen haben einen allge-
mein bildenden Schulabschluss, allerdings sind die
Schulabschlüsse bei Nichtbehinderten im Schnitt
höherwertiger. Deutlich mehr Behinderte als Nicht-
behinderte haben keinen Berufsabschluss. Die beruf-
liche Bildung variiert mit dem Alter: Ältere Behin-
derte sind häufig besser beruflich qualifiziert als
Jüngere. Dafür gibt es verschiedene Erklärungen, die
jedoch anhand der verfügbaren Daten nicht über-
prüft werden können: Möglicherweise absolvieren
behinderte Menschen erst zu einem späteren Zeit-
punkt eine berufliche Ausbildung oder die Ausbil-
dungszeiten sind deutlich länger. Ebenso könnte es
eine Rolle spielen, dass die Wahrscheinlichkeit einer
Behinderung mit dem Alter steigt und die berufliche
Ausbildung schon vorher abgeschlossen wurde.

Auf der Grundlage der Daten der Bundesagentur für
Arbeit lassen sich einige Aussagen zur aktuellen Si-
tuation für schwerbehinderte Menschen auf dem Ar-
beitsmarkt treffen: Die Zahl der beschäftigten
schwerbehinderten Menschen ist in den letzten Jah-
ren kontinuierlich von 906.766 Personen im Jahr
2004 auf 986.881 im Jahr 2008 gestiegen (bei be-
schäftigungspflichtigen Arbeitgebern mit 20 und
mehr Beschäftigten; Daten entstammen dem Anzei-
geverfahren, aktuellere Zahlen liegen z.Zt. nicht
vor.) Der Frauenanteil liegt bei 42 Prozent. Der grö-
ßere Teil der beschäftigten Schwerbehinderten ist äl-
ter: nur 25 Prozent sind jünger als 46 Jahre, 38 Pro-
zent sind zwischen 45 und 55 Jahre alt und 37 Pro-
zent sind älter als 55 Jahre.

Zur Förderung der Integration Schwerbehinderter in
das Erwerbsleben hat der Gesetzgeber für Unterneh-
men eine Pflichtquote zur Beschäftigung von 5 Pro-
zent festgelegt. Die tatsächliche Beschäftigungsquote
stieg von 2004 (4,1%) auf 2008 (4,3%) leicht an. Da-
bei ist die Quote bei Öffentlichen Arbeitgebern mit
6,1 Prozent deutlich höher als bei privaten Arbeitge-
bern mit 3,7 Prozent. Unterschiede zeigen sich auch,
wenn die einzelnen Sektoren betrachtet werden: Im
primären Sektor liegt die Quote im Jahr 2008 mit 2,8
Prozent am niedrigsten, im sekundären Sektor bei
4,1 Prozent und im tertiären Sektor bei 4,4 Prozent.
Im Jahr 2004 lag der Anteil im primären Sektor noch
bei 3,1 Prozent und ist somit in den letzten Jahren
gesunken, im sekundären (2004: 3,9%) und tertiären
Sektor (4,2%) hingegen gestiegen.

Im Jahr 2009 waren 167.379 schwerbehinderte Men-
schen arbeitslos. Damit stieg ihr Anteil im Vergleich
zum Vorjahr um 2 Prozent an, längerfristig gesehen
sinkt er (194.000 im Jahr 2005). Die Quote der
schwerbehinderten Arbeitslosen folgt im Zeitverlauf
immer derjenigen der allgemeine Arbeitslosenquote,
liegt aber mit 14,6 Prozent im Jahr 2009 deutlich da-
rüber.

Die Differenz kann zum Teil durch das Erfassungskonzept

des Mikrozensus erklärt werden, der die ILO-Definition für
Erwerbslosigkeit nutzt. Jedoch werden auch unterschiedli-
che Personenkreise erfasst, der Behindertenbegriff im Mik-

rozensus bezieht sich auf alle Menschen mit Behinderung.
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Fördermöglichkeiten für Menschen mit Behinde-
rung

Eine Unterstützung zur Erwerbsintegration Behin-
derter und von Behinderung bedrohter Menschen
stellt die berufliche Rehabilitation dar. Dabei ist zu
bedenken, dass hier ein anderer Personenkreis ange-
sprochen ist: Eine amtlich anerkannte Behinderung
ist keine Grundvoraussetzung zur Förderung mit
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA). Ins-
gesamt wurden im Jahr 2009 72.888 Personen als be-
rufliche Rehabilitanden bei der BA anerkannt. Der
größere Teil der Zugänge in diese Personengruppe
findet mit 49.766 Personen im Rahmen der Erstein-
gliederung statt; im Bereich der beruflichen Wieder-
eingliederung waren es 23.122 Personen. Im glei-
chen Jahr wurden 85.149 Maßnahmen im Bereich
der Ersteingliederung und 33.735 Maßnahmen im
Bereich der Wiedereingliederung begonnen.

Die berufliche Rehabilitation ist im Gegensatz zum
Bereich der medizinischen Rehabilitation oder vieler
anderer Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik
wenig erforscht. Eine IAB-Studie über Rehabilitan-
den in Wiedereingliederung untersucht auf Basis
von Befragungsdaten die Determinanten für eine
Teilnahme von Rehabilitanden an Orientierungs-
und Trainings-, Weiterbildungs- und Qualifizie-
rungs- oder Beschäftigung schaffenden Maßnahmen:
Je geringer die Schulbildung ist, desto eher nehmen
Rehabilitanden an Orientierungs- und Trainings-
oder an Beschäftigung schaffenden Maßnahmen teil.
Lange Arbeitslosigkeitsdauern sowie fortgeschritte-
nes Alter verringern die Chancen auf Weiterbildung
signifikant. Die kumulierte Dauer der Krankheitszei-
ten, aber auch das Alter, in dem die Behinderung
eingetreten ist, spielen hingegen keine Rolle.

Daneben existieren für schwerbehinderte Menschen
weitere Fördermöglichkeiten zur Integration wie
bspw. Eingliederungszuschüsse oder den Ausbil-
dungszuschuss für Schwerbehinderte. Ein weiteres
integratives Förderinstrument, dass die BA 2009 als
erster Reha-Träger eingeführt hat, ist die "Unterstütz-
te Beschäftigung (UB)". Im Dezember 2010 waren rd.
2.500 Personen in UB. Diese zielt auf einen Perso-
nenkreis, dem mit den herkömmlichen Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben keine Integration in
Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt er-
öffnet werden konnte und für die Eingliederung in
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) zu-
meist der einzige Weg zur Teilhabe am Arbeitsleben
war. UB zielt ausschließlich auf ein sozialversiche-
rungspflichtiges Arbeitsverhältnis ab und umfasst –
im Sinne der Zielsetzung der Konvention der Ver-
einten Nationen zu den Rechten behinderter Men-
schen – eine individuelle betriebliche Qualifizierung
und bei Bedarf auch Berufsbegleitung.

Behinderte Menschen, die wegen Art und Schwere
ihrer Behinderung nicht oder noch nicht auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sind, können in einer
Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) eine be-
rufliche Bildung oder Beschäftigung erhalten. In
Deutschland arbeiten zurzeit ca. 275.000 behinderte
Menschen in weit über 700 anerkannten Werkstät-
ten.

Zudem existieren Fördermöglichkeiten (durch BA
und Integrationsämter) für Arbeitgeber und schwer-
behinderte Menschen zur Unterstützung des behin-
dertengerechten Ausbaus vorhandener Arbeitsplätze.
So haben die Integrationsämter bspw. im Jahr 2008
mit einer Summe von 21 Mio. Euro Arbeitgeber für
die behindertengerechte Einrichtung von Arbeits-
und Ausbildungsplätzen gefördert, insgesamt haben
sie 46 Millionen Euro für die Schaffung und den Er-
halt von fast 11.000 Arbeitsplätzen aufgebracht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass schwerbe-
hinderte Menschen im Schnitt älter sind, im Schnitt
einen niedrigeren Bildungsgrad als Nichtbehinderte
haben und dass ihre Arbeitslosenquote deutlich über
der nichtbehinderter Menschen liegt. Auch die Er-
werbsquote der behinderten Menschen ist deutlich
niedriger als die nichtbehinderter Menschen. Damit
gestaltet sich die Arbeitsmarktintegration schwerer
als für nichtbehinderte Menschen.

Stellungnahme zu den Vorschlägen

Behinderte Menschen haben ein Recht auf selbstbe-
stimmte und umfassende Teilhabe. Dieses Recht be-
inhaltet auch die Teilhabe am Arbeitsleben. Diese ist
im SGB IX "Rehabilitation und Teilhabe" festgelegt
und "entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten
dauerhaft zu sichern" (§ 4 Abs. 3 SGB IX). Danach
sind alle gesellschaftlichen und arbeitsmarktbezoge-
nen Integrationsleistungen für behinderte und von
Behinderung bedrohte Menschen auszurichten. Die-
se Auffassung korrespondiert mit dem Grundgedan-
ken der UN-Behindertenrechtskonvention und ist
eine zentrale sozialpolitische Aufgabe. Vor dem Hin-
tergrund einer kontinuierlichen Zunahme von psy-
chischen Erkrankungen (RKI 2007), aber auch mit
Blick auf längere Lebenszeiten, längere Lebensar-
beitszeiten, alternde und damit krankheitsanfälligere
Erwerbspersonen wird die Integration von Menschen
mit gesundheitlichen Einschränkungen und Behin-
derungen künftig noch mehr Anstrengungen erfor-
dern als bisher. Denn die meisten Behinderungen
werden erst im Laufe des Lebens erworben. Nicht
zuletzt würde man damit ein bisher zu wenig beach-
tetes Arbeitskräftepotenzial besser ausschöpfen und
einen Beitrag leisten zur Verringerung des längerfris-
tigen Fachkräftemangels. Und dies auch unter der
Prämisse, dass nur ein Teil der Menschen mit Be-
hinderungen im erwerbsfähigen Alter tatsächlich
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen kann.

Ob und wie viel Fachkräftepotential tatsächlich mit
einer Erhöhung der Erwerbsbeteiligung behinderter
Menschen einhergeht, ist empirisch kaum vorher-
sagbar. Die Forschung stößt hier an Grenzen, es feh-
len Analysen zur gesundheitlichen Situation im
Kontext von Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit.
Es klaffen auch deshalb viele Forschungslücken,
weil die Daten es nicht erlauben, eine Lebensver-
laufsperspektive einzunehmen und weil nicht erfasst
wird, wie sich Behinderungen, institutionelle Rah-
menbedingungen wie bspw. etwa Regelungen zur
Frühverrentung, Arbeitsbedingungen, Gesundheits-
versorgung und familiäre Verhältnisse zueinander
verhalten. Zudem sind "mit den vorhandenen Da-
tenbeständen in Deutschland bislang kaum differen-
zierte Aussagen über die Erwerbsbeteiligung von
Menschen mit Behinderung möglich" (Schnell 2010).
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Fördermöglichkeiten der unterschiedlichsten Art
und Trägerschaft sind vorhanden. Deren Wirksam-
keit wurde bisher nur selten untersucht. Bei der
Entwicklung von Eingliederungsstrategien mit dem
Ziel einer dauerhaften Integration und Teilhabe soll-
te man vermeiden, dass lediglich
Maßnahmekarrieren aufgebaut werden, die länger-
fristig nur demoralisierend wirken und die, je länger
sie andauern, eine dauerhafte Eingliederung in den
Arbeitsmarkt wohl unwahrscheinlicher werden las-
sen.

Ebenso zu diskutieren ist, wie die schulische Integ-
ration von Menschen mit Behinderung verbessert
werden kann. Eine Frage, die sozialpolitische Belan-
ge berührt, ist diejenige eines integrativen Schulkon-
zeptes. Laut PISA-Studie 2003 gibt es – im Gegensatz
zu bspw. den nordischen Ländern – in Deutschland
besonders häufig getrennte Klassen bzw. Schulen für
behinderte und nichtbehinderte Menschen. Dabei ist
die Situation in den einzelnen Bundesländern recht
unterschiedlich. In Bayern und Baden-Württemberg
bspw. gibt es eher getrennte Klassen. Schleswig-
Holstein hingegen hat sich als Ziel einen möglichst
hohen Anteil integrativer Schulklassen gesetzt.

2.4 Stellungnahme zu II.4. „Anerkennung aus-
ländischer Qualifikationen“ (BÜNDNIS 90/ DIE
GRÜNEN und DIE LINKE)

Beide Fraktion, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE
LINKE, fordern eine Reformierung des Verfahrens
zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen. Die
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN geht dabei de-
tailliert auf einzelne Elemente des Verfahrens ein,
die im Folgenden ebenfalls bewertet werden sollen.

Vorbemerkung: Empirische Befunde

Bislang gibt es kaum repräsentative empirische Stu-
dien über das Ausmaß von im Ausland erworbenen
Abschlüssen, die aber in Deutschland formal nicht
anerkannt werden. Aktuelle Zahlen zeigen, dass so-
gar unter akademisch qualifizierten Aussiedlerinnen
und Aussiedlern die Arbeitslosigkeit höher ist als
unter Aussiedlerinnen und Aussiedlern mit einer
beruflichen Qualifikation (Brück-Klingberg et al.
2007, Grundig/Pohl 2006). Diese Befunde deuten
insgesamt darauf hin, dass die schlechteren Ar-
beitsmarktchancen von Personen mit Migrationshin-
tergrund in Deutschland sowohl durch schlechtere
individuelle Voraussetzungen (u.a. fehlende Qualifi-
kationsabschlüsse) als auch teilweise durch den
Umgang von Arbeitgebern und Institutionen mit den
im Ausland erworbenen Qualifikationsabschlüssen
verursacht werden (Englmann/Müller 2007,
Nohl/Weiß 2009).

Eine aktuelle Untersuchung des IAB von Hochfell-
ner/Wapler (2010) betrachtet die Art der Beschäfti-
gung von hochqualifizierten Personen mit und ohne
Migrationshintergrund im Jahr 2007: Während bei
den Deutschen ohne Migrationshintergrund ledig-
lich weniger als 10 Prozent der hochqualifizierten
einer nicht qualifizierten Beschäftigung nachgehen,
ist dies bei (Spät-)Aussiedlern in einem viel höheren
Ausmaß der Fall. Von denjenigen, die weniger als
zehn Jahre in Deutschland tätig waren, befinden sich
im Jahr 2007 lediglich 70 Prozent in einer qualifi-
zierten Beschäftigung. Erstaunlicherweise sinkt die-

ser Anteil mit zunehmender Berufserfahrung noch
weiter. Unter den (Spät-)Aussiedlern, die länger als
zehn Jahre auf dem deutschen Arbeitsmarkt aktiv
sind, arbeiten nur knapp die Hälfte in einer qualifi-
zierten Beschäftigung. Daher kommen die Autoren
zur Einschätzung, dass selbst wenn die formelle An-
erkennung beruflicher Abschlüsse bei den Hochqua-
lifizierten erfolgte, eine gleichwertige Anerkennung
auf dem Arbeitsmarkt keineswegs gewährleistet ist.

Reformierung des Verfahrens zur Anerkennung
ausländischer Qualifikationen (BÜNDNIS 90/ DIE
GRÜNEN und DIE LINKE)

Ein einheitliches, transparentes und effizientes
Anerkennungssystem schafft eine Voraussetzung für
den Einsatz der Potenziale von Zuwanderinnen und
Zuwanderern, die Qualifikationen und Berufserfah-
rungen in ihren Herkunftsländern erworben haben.

Bereits 2009 wurden durch eine Sonderauswertung
des Mikrozensus Daten zum Potenzial ausländischer
Abschlüsse, über die Zugewanderte in Deutschland
verfügen, veröffentlicht: Demnach lag die Zahl der
Menschen mit Migrationshintergrund, die über eine
im Ausland erworbene Berufsqualifikation verfüg-
ten, bei 2,8 Millionen. Seit der Veröffentlichung des
Mikrozensus 2008, der ein Modul des European La-
bour Force zu Migrantinnen und Migranten enthielt,
ist bekannt, dass nur bei knapp 15 Prozent der Zu-
gewanderten in Deutschland mit ausländischem Ab-
schluss dieser auch eine Anerkennung erfährt. Aus
den Zahlen geht hervor, dass selbst Spätaussiedle-
rinnen und Spätaussiedler, die schon heute einen
grundsätzlichen Anspruch auf ein Anerkennungs-
verfahren haben, nur zu einem geringen Anteil von
diesem Anspruch Gebrauch machen. Die erstaunlich
geringe Anzahl der Anträge zeigt, dass das System
der Anerkennung seine Ziele nicht ausreichend er-
füllt. Dies liegt nicht nur an bestehenden rechtlichen
Lücken, sondern auch an Informations- und Bera-
tungsdefiziten.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind
zwei Drittel der in Deutschland lebenden Menschen
mit Migrationshintergrund im Ausland geboren und
mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren einge-
reist. 15 Prozent dieser Zugewanderten sind Akade-
miker/-innen, 42 Prozent haben einen Ausbildungs-
abschluss. Insgesamt haben 2,9 Millionen Migran-
tinnen und Migranten in Deutschland ihre berufli-
che Qualifikation im Ausland erworben. Viele der
Zugewanderten bringen eine gute berufliche Qualifi-
kation mit, arbeiten aber – aus formalen Gründen
oder wegen fehlender Bewertungsmöglichkeiten –
nicht in Jobs, die ihren formalen Qualifikationen
entsprechen. Sie werden oft als unqualifiziert einge-
stuft und sind deshalb häufig auf staatliche Transfer-
leistungen angewiesen.

Für die berufliche Integration dieser Gruppe steigert
ein formal anerkannter Abschluss die Chancen auf
eine berufliche Integration um 50 Prozent zumindest
für zugewanderte ALG-II-Bezieher (laut Studie des
Instituts Arbeit und Qualifikation an der Universität
Duisburg-Essen). Für einen Großteil sind Ergän-
zungsqualifizierungen notwendig, um mit ihren
Qualifikationen – auch wenn sie formal anerkannt
sind – auf dem hiesigen Arbeitsmarkt angemessene
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Stellen zu finden. Darüber hinaus sind Nach- und
Anpassungsqualifizierungen notwendig, um im Falle
von Nicht- und Teilanerkennungen den Zugang zum
Arbeitsmarkt zu schaffen.

Stellungnahme zu detaillierten Vorschlägen der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ein individueller und zeitlich unbefristeter Rechts-
anspruch auf ein leicht zugängliches, schnelles und
transparentes Verfahren zur Bewertung und forma-
len Anerkennung von ausländischen Abschlüssen
und Qualifikationen unabhängig von Staatsangehö-
rigkeit und Herkunft ist ein Weg, um weiteres Fach-
kräftepotenzial zu erschließen. Über die genaue
Dauer der Anerkennungsprozesses (6 bzw. 3 Monate)
sind derzeit keine begründeten Aussagen möglich.

Auch das Ziel im Falle von Teilanerkennungen,
Strukturen zur Erteilung von verbindlichen Aus-
künfte über Anschluss- und Nachqualifizierungser-
fordernisse sowie eine Verzahnung mit passgenauen
Weiterbildungsangeboten für eine Vollanerkennung
zu schaffen, ist nachvollziehbar. Dasselbe gilt für
den Ausbau der Möglichkeiten von Anpassungs-
und Nachqualifikationen, hierzu gehören auch die
Bildungsberatungsfunktionen.

Bezüglich des Vorschlags, Anlaufstellen nach dem
One-Stop-Government-Prinzip zu organisieren, ist
grundsätzlich wichtig, dass alle Anerkennungsstel-
len dafür sensibilisiert werden sollten, dass ver-
ständliche, differenzierte und umfassende Informa-
tionen über den Verfahrensablauf eine wichtige Vo-
raussetzung für effektive Anerkennungsverfahren
sind. Möglichweise könnten existierende Initiativen
wie das Netzwerk IQ entsprechende Schulungs- und
Beratungsangebote entwickeln.

Generell sollten Angebote der Anerkennungsbera-
tung vor Ort weiter ausgebaut werden, um die Be-
gleitung im Verfahren sicherzustellen. Oft benötigen
gerade Personen, die einen positiven Anerken-
nungsbescheid erreichen, qualitativ hochwertige
Sprachkurse, die berufsspezifisch ausgerichtet wer-
den müssen. Vorhandene Integrationsangebote am
Arbeitsmarkt und im Bildungssystem sollten besser
verzahnt und für individuelle Anfragen verfügbar
gemacht werden. Ausländische Fachkräfte und
Hochqualifizierte benötigen spezialisierte Informati-
ons- und Serviceleistungen, die mit Aspekten der
Bildungsberatung und der Arbeitsmarktorientierung
verknüpft sind.

Auch bundesweit einheitliche Verfahrensstandards
für die Anerkennung der ausländischen Qualifikati-
onen sind hilfreich. Den Bewertungsmaßstab bilden
die deutschen Ausbildungs- und Qualifikationsstan-
dards. Um einen einheitlichen Regelungsstand und
einheitliche Verfahren zu erreichen, besteht aller-
dings ergänzend auch im Zuständigkeitsbereich der
Länder gesetzlicher Regelungsbedarf bei den landes-
rechtlich reglementierten Berufen sowie den schuli-
schen Abschlüssen in beruflichen Bereich.

2.5 Stellungnahme zu II.5. „Fachkräfteeinwan-
derung liberal und transparent gestalten“ und II.4.
„Andere Integrationspolitik“ (BÜNDNIS 90/ DIE
GRÜNEN und DIE LINKE)

Die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordert
eine liberale und transparente Gestaltung der Fach-
kräftezuwanderung. Im Einzelnen soll dies durch die
Einführung eines Punktesystems, die Absenkung der
Mindestgehaltsgrenze für die Niederlassungserlaub-
nis für Hochqualifizierte auf 40.000 Euro, die groß-
zügige Umsetzung der Hochqualifiziertenrichtlinie
(die sogenannte "Blue Card"-Richtlinie) der EU
(Richtlinie 2009/50/EG) und attraktive Bedingungen
für ausländische Studierende erreicht werden.

Die Fraktion DIE LINKE spricht sich für die Abschaf-
fung des Arbeitsverbots, des Vorrangprinzips und
der Arbeitsmarktbedingungsprüfungen aus und ins-
besondere gegen eine auf „Quoten, Kontingenten
oder Punktesystemen“ basierende Einwanderungs-
politik.

Vorbemerkung, Hintergrund, internationale Erfah-
rungen

Die Zuwanderung nach Deutschland war in den ver-
gangenen Jahren zu gering, um das Erwerbsperso-
nenpotenzial zu stützen. Zudem ist die ausländische
Bevölkerung in Deutschland deutlich geringer quali-
fiziert als im Durchschnitt der OECD-Länder. Der
Saldo aus Zu- und Fortzügen belief sich in den ver-
gangenen vier Jahren auf etwa Null. Zwar ist es nicht
realistisch, den demographischen Wandel und die
Alterung des Erwerbspersonenpotenzials durch Zu-
wanderung aufzuhalten. Zuwanderung kann diesen
Prozess aber deutlich abmildern (vgl. weiter oben,
Abschnitt „Allgemeine Einschätzung zum Fachkräf-
tebedarf“). Nach Berechnungen von Holger Bonin
(2006) ergeben sich schon bei der gegenwärtigen
Struktur der ausländischen Bevölkerung in Deutsch-
land erhebliche Nettogewinne für den Sozialstaat:
Im Jahr 2004 belief sich der Finanzierungsbeitrag der
gegenwärtig in Deutschland lebenden Bevölkerung
zu den öffentlichen Haushalten, definiert als die
Summe aller individuellen Steuern und Abgaben
abzüglich aller empfangenen monetären Transfers
und geldwerten Bildungsleistungen, auf 2.000 Euro
pro Kopf. Das entspricht einem jährlichen Nettobei-
trag der ausländischen Bevölkerung in Deutschland
von 14 Milliarden Euro. Dieser positive Nettobeitrag
reflektiert den günstigeren Altersaufbau der auslän-
dischen Bevölkerung. Der Beitrag der ausländischen
Bevölkerung würde deutlich steigen, wenn die Qua-
lifikation der ausländischen Bevölkerung in
Deutschland höher und ihre Integration in den Ar-
beitsmarkt besser wäre: Falls die ausländische Be-
völkerung den gleichen Finanzierungsbeitrag wie die
einheimische Bevölkerung gleichen Alters zu den öf-
fentlichen Finanzen leisten würde, würde der lau-
fende Finanzierungsbeitrag auf 5.900 Euro pro Kopf
steigen. Das entspräche im Berechnungsjahr 2004 42
Milliarden statt 14 Milliarden Euro (Bonin 2006).

Deutschland könnte deshalb von einer Verbesserung
der Qualifikationsstruktur der Zuwanderung und ei-
ner verbesserten Arbeitsmarktintegration der Mig-
ranten erheblich profitieren. Gegenwärtig fällt das
Qualifikationsniveau der ausländischen Bevölkerung
jedoch deutlich hinter das der anderen OECD-
Länder zurück. Wie internationale Vergleiche zei-
gen, gelingt es anderen Ländern sehr viel besser
hochqualifizierte Zuwanderer zu gewinnen: In Ka-
nada verfügen 59 Prozent der Migranten über eine
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tertiären Bildungsabschluss (Hochschulabschluss
und vergleichbare Bildungsabschlüsse), in den USA
43 Prozent und in Australien 40 Prozent (OECD
Durchschnitt: 36%). In Deutschland haben dagegen
nur 22 Prozent der ausländischen Bevölkerung einen
tertiären Bildungsabschluss. Insbesondere in Län-
dern, die die Zuwanderung nach Humankapitalkrite-
rien steuern, ist das Qualifikationsniveau der aus-
ländischen Bevölkerung – z.B. gemessen am Anteil
der Hochschulabsolventen – genauso hoch oder hö-
her als in der einheimischen Bevölkerung.

Ziel der Einwanderungspolitik in Deutschland sollte
es deshalb sein, durch den Anstieg der Zuwande-
rung und die Verbesserung der Qualifikationsstruk-
tur der Einwanderer zu einer nachhaltigen Entwick-
lung des Erwerbspersonenpotenzials in Deutschland
beizutragen.

Das gegenwärtige System der Steuerung der Zuwan-
derung in Deutschland wird diesen Anforderungen
nicht gerecht. Zwar hat das zum 1.1.2005 in Kraft ge-
tretene und zum 1.1.2009 novellierte Zuwande-
rungsgesetz die rechtlichen Voraussetzungen für die
Zuwanderung von hochqualifizierten Arbeitskräften
aus Drittstaaten geschaffen. Zu unterscheiden sind
grundsätzlich zwei verschiedene Aufenthaltstitel,
die für unterschiedliche Personengruppen gedacht
sind: Spitzenwissenschaftler und hochqualifizierte
Arbeitskräfte, deren Jahreseinkommen die Beitrags-
bemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung (66.000€) übersteigt, können nach § 19 Aufent-
haltsgesetz (AufenthG) eine Niederlassungserlaubnis
erhalten, die ein dauerhaftes Bleiberecht in Deutsch-
land beinhaltet. Von dieser Regelung machen jedes
Jahr nur einige hundert Personen Gebrauch (2009:
681, 2008: 473). Diese niedrigen Zahlen sind vom
Gesetzgeber intendiert, nicht zuletzt um eine Zu-
wanderung in die Sozialsysteme zu vermeiden. Al-
lerdings hat dieser Kanal damit auch keinen Einfluss
auf die Qualifikationsstruktur der Zuwanderung.

Der zweite Aufenthaltstitel richtet sich an andere
qualifizierte Arbeitskräfte, insb. Hochschulabsolven-
ten, IT-Fachkräfte und äquivalente Qualifikationen,
die ein in der Regel auf zunächst drei Jahre befriste-
tes Aufenthaltsrecht (§ 18 AufenthG) erhalten. Hier
muss die Bundesagentur für Arbeit (BA) einer Be-
schäftigung zustimmen, das befristete Aufenthalts-
recht kann verlängert und später in ein Daueraufent-
haltsrecht umgewandelt werden. Auch dieser Weg
wird nur von wenigen Fachkräften genutzt: 16.534
Fachkräfte haben im Kalenderjahr 2009 von der BA
eine Zustimmung erhalten, so dass es sich also auch
hier nur um eine vergleichsweise kleine Gruppe
handelt. Davon wurde bei 11.651 Fällen keine Vor-
rangprüfung, also eine Arbeitsmarktprüfung, ob die
entsprechenden Arbeitsplätze auch durch Inländer
besetzt werden können, durchgeführt. Genauer han-
delte es sich hier um inländische Hochschulabsol-
venten, Unternehmensspezialisten und Fachkräfte,
die im Rahmen von internationalen Personalaus-
tauschprogrammen von Konzernen nach Deutsch-
land gekommen sind.

Bei einer Zuwanderung von mehr als 600.000 aus-
ländischen Staatsbürgern nach Deutschland pro Jahr
wird also de facto nur ein kleiner Teil nach Qualifi-
kation gesteuert. Dies gilt auch dann, wenn berück-

sichtigt wird, dass rund ein Drittel der Zuwanderung
nach Deutschland aus der EU und dem Europäi-
schen Wirtschaftsraum erfolgt, also Staaten, bei de-
nen die Zuwanderung keiner Steuerung unterliegt.
Bei einer Fortsetzung dieses Trends ist deshalb zu
erwarten, dass sich die ungünstige Qualifikations-
struktur der Zuwanderer in Deutschland und damit
langfristig der Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund verfestigt.

Weltweit können bei der Steuerung der Zuwande-
rung grundsätzlich angebots- und nachfrageseitige
Ansätze unterschieden werden. Angebotsseitige An-
sätze beruhen auf humankapitaltheoretischen Über-
legungen und versuchen als Zulassungskriterium
diejenigen Eigenschaften der Zuwanderer zu Grunde
zu legen, die eine günstige Prognose für ihre Integra-
tion in Arbeitsmarkt und Gesellschaft erwarten las-
sen. Diese Ansätze liegen den sogenannten "Punkte-
systemen" in Australien, Kanada und Neuseeland zu
Grunde. Gemeinsam ist diesen Systemen, dass sie
Punkte für Bildung und Ausbildung, Beruf, Alter,
Sprachkompetenz, Arbeitserfahrungen im Zielland
vergeben. Einige dieser Länder vergeben zusätzlich
noch Punkte für Kriterien, die eine günstige Integra-
tion in das Zielland versprechen, wie Familienbin-
dungen und ggf. das Bildungsniveau des Partners.
Beim Erreichen der Mindestpunktzahl wird in der
Regel eine Niederlassungserlaubnis, also ein Dauer-
aufenthaltsrecht erteilt. Der Zugang zu diesen Län-
dern erfolgt deshalb in der Regel zunächst über ein
befristetes Aufenthalts- und Arbeitsrecht, dem weni-
ger restriktive Kriterien als das Daueraufenthalts-
recht nach den Punktesystemen zugrunde liegen.
Ausgewählte Gruppen von besonders Hochqualifi-
zierten wird mitunter ein sofortiges Daueraufent-
haltsrecht gewährt. Eine Prüfung, ob die entspre-
chenden Arbeitsplätze auch durch Inländer besetzt
werden können, findet in der Regel nicht statt. Statt-
dessen steuern die Systeme den Arbeitsmarktbedarf
nach dem Kriterium des Berufs über eine Positivlis-
te. Häufig ist ein nicht gelisteter Beruf ein Aus-
schlusskriterium. Das Vorliegen eines Arbeitsver-
trags ist entweder notwendig oder wird durch Punk-
te gewürdigt. Diese Kriterien werden fortlaufend
evaluiert und entsprechend angepasst. In den ver-
gangenen Jahren hat das Kriterium der Sprachkom-
petenz in den meisten dieser Länder an Gewicht ge-
wonnen.

In Europa wurde ein solches angebotsorientiertes
Punktesystem von Großbritannien eingeführt. Die
Zuwanderung von Drittstaatsangehörigen richtet
sich dort für hochqualifizierte Arbeitskräfte (so gen.
Tier A) und qualifizierte Arbeitskräfte (Tier B) je-
weils nach einem Punktesystem, wobei hochqualifi-
zierte Arbeitskräfte (Tier A) ein dauerhaftes Aufent-
haltsrecht erhalten können. Es handelt sich aber zah-
lenmäßig um eine sehr kleine Gruppe. Ähnlich wie
in Australien, Kanada und Neuseeland werden für
Ausbildung, Beruf, Alter und Sprachkompetenz
Punkte vergeben. Anders als in diesen Ländern wer-
den auch für das im Ausland verdiente Gehalt Punk-
te vergeben. Mit diesem Kriterium soll die potenziel-
le Leistungsfähigkeit im Arbeitsmarkt gewürdigt
werden.
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Demgegenüber orientieren sich nachfrageorientierte
Systeme an dem kurzfristigen Bedarf im Arbeits-
markt. In der Regel stellen Arbeitgeber einen Antrag
auf Beschäftigung eines Ausländers, danach führt
eine Institution wie das Arbeitsministerium oder ei-
ne Arbeitsagentur einen Arbeitsmarkttest durch, der
prüft, ob die entsprechende Stelle nicht auch durch
einen Inländer bzw. in Europa durch einen EU-
Bürger besetzt werden kann. Prominentestes Beispiel
ist die Vergabe von H1B-Visa in den USA, über die
ein Großteil des Arbeitsmarktzugangs in den USA
für Ausländer geregelt wird. Auch die beschäfti-
gungsbasierte Vergabe von Greencards in den USA
verlangt eine Arbeitsmarktprüfung. Viele Länder
verzichten in bestimmten Mangelberufen auf einen
Arbeitsmarkttest um das Verfahren zu beschleuni-
gen.

Angebotsseitige Systeme haben grundsätzlich den
Vorteil, dass sie sich an langfristigen Arbeitsmarkt-
und Integrationszielen und nicht an kurzfristigen
Bedingungen, die sich beispielweise im Konjunktur-
verlauf auch schnell ändern können, orientieren.
Andererseits haben sie den Nachteil, dass sie die
Zuwanderung auch am Bedarf des Arbeitsmarktes
vorbei steuern können, so dass Zuwanderer für län-
gere Zeit arbeitslos werden und mithin die Sozial-
systeme belasten können. Um diese Probleme zu
vermeiden, wurden auch von den Punktesystemen
immer stärker nachfrageorientierte Elemente aufge-
nommen, etwa die Steuerung des Berufskriteriums
durch ein Arbeitsmarktmonitoring sowie die Prü-
fung der vorliegenden Arbeitsangebote und -
verträge.

Nachfrageorientierte Systeme gewährleisten zwar die
kurzfristige Integration in den Arbeitsmarkt, häufig
können sich jedoch langfristig erhebliche Probleme
der Arbeitsmarktintegration ergeben, wenn die ein-
gewanderten Arbeitskräfte nicht die notwendigen
qualifikatorischen Voraussetzungen mitbringen. Zu-
dem erweisen sich diese Systeme, wie vor allem Er-
fahrungen in den USA gezeigt haben, als anfällig ge-
gen den Lobbyismus von Unternehmen und das Un-
terlaufen von Arbeitsmarkttests.

Stellungnahme zum Punktesystem und zu anderen
Handlungsoptionen für Deutschland (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE)

Vor dem Hintergrund internationaler Erfahrungen
bietet es sich folglich an, angebots- und nachfrage-
seitige Elemente bei der Zuwanderungssteuerung zu
verbinden. Dies könnte durch die Berücksichtigung
von Humankapitalkriterien wie Bildung- und Aus-
bildung, Sprachkompetenz usw. in Verbindung mit
dem Vorliegen eines Arbeitsplatzangebotes, ggf.
nach einer kurzen Periode für die Arbeitsplatzsuche,
gewährleistet werden.

Grundsätzlich gilt, dass immer nur ein Teil der Zu-
wanderung nach Arbeitsmarktkriterien gesteuert
werden kann. Familiennachzug und humanitäre
Migration werden immer wichtige Eintrittskanäle
bleiben. Die nach Arbeitsmarktkriterien gesteuerte
Zuwanderung muss deshalb erheblich ausgeweitet
werden, wenn die Struktur der Migranten beein-
flusst werden soll. Dabei wird es nicht allein darum
gehen, höchstqualifizierte Arbeitskräfte für Deutsch-

land zu gewinnen, sondern einen Mix aus Akademi-
kern in den sogenannten MINT-Berufen und mana-
gementnahen Wirtschaftsberufen, aus anderen Aka-
demikern und qualifizierten Facharbeitern in Beru-
fen, in denen Nachfrageüberschüsse bestehen, zu er-
reichen. Dafür stehen, neben dem in dem Antrag von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN genanntem Punktesys-
tem auch andere Optionen offen. Wichtig ist, dass
die entwickelten Systeme konsistent sind. Hier wer-
den zwei Handlungsalternativen diskutiert, die zu
recht ähnlichen Ergebnissen führen könnten: die
Einführung eines Punktesystems und die Erweite-
rung des bestehenden Rechtsrahmens, um die
Schwellen für die Zuwanderung von jungen Hoch-
qualifizierten und anderen qualifizierten Fachkräf-
ten zu senken.

(1) Zweistufiges Punktesystem

Grundsätzlich sind auch in Europa Punktesysteme
möglich, wie das Beispiel von Großbritannien zeigt.
In Deutschland könnten wie schon jetzt auch bei ei-
nem Punktesystem zwei Arten des Zugangs unter-
schieden werden: Erstens einen "Premiumzugang",
der eine Niederlassungserlaubnis und damit ein
Daueraufenthaltsrecht für hochqualifizierte Fach-
kräfte und ihre Familienangehörigen begründet. Die-
ser Zugang müsste weiterhin einer kleinen Gruppe,
die keine Risiken für die Sozialversicherungssyste-
me darstellt, vorbehalten bleiben. Darum bietet es
sich an, diese Gruppe wie bisher auf Spitzenwissen-
schaftler und Hochqualifizierte zu beschränken, die
einen Arbeitsvertrag mit einem Gehalt nachweisen
können, der eine hohe Schwelle überschreitet. Ne-
ben der recht kleinen Gruppe, deren Jahreseinkom-
men die Beitragsbemessungsgrenze zur Rentenversi-
cherung übersteigen (66.000€) und sogenannten
Spitzenwissenschaftlern, sollte die Gruppe um
hochqualifizierte Berufe erweitert werden, in denen
sich weltweit ein zunehmender Wettbewerb ab-
zeichnet: Ärzte und die sogenannten MINT-Berufe.
Hier sind die Arbeitslosenquoten verschwindend ge-
ring und folglich die Risiken einer Abhängigkeit von
Sozialleistungen vernachlässigbar.

Die zweite Gruppe enthält ein befristetes Aufent-
haltsrecht von drei Jahren, das bei Vorliegen eines
qualifikationsadäquaten Arbeitsverhältnisses nach
Auslaufen der Frist in ein Daueraufenthaltsrecht
umgewandelt werden kann. Die Erteilung des Dau-
eraufenthaltsrechts kann auch von der Erwerbsbio-
graphie während der drei Jahre abhängig gemacht
werden, z.B. der Dauer von Arbeitslosigkeitsperio-
den. Der Zugang zum Aufenthaltsrecht für diese
Gruppe wird nach einem Punktesystem reguliert.
Punkte werden für Beruf, Bildung, Berufserfahrung,
Alter und Sprachkompetenz vergeben. Zusätzlich
sollte das Vorliegen eines Arbeitsvertrages gefordert
werden, um die Integration in den Arbeitsmarkt si-
cher zu stellen. Diese zweite Gruppe kann gleicher-
maßen Hochschulabsolventen und qualifizierte
Facharbeiter umfassen. Der Arbeitsvertrag sollte ein
Gehalt sicher stellen, das mindestens den tariflichen
Mindestlöhnen entspricht. Eine Vorrangprüfung fin-
det nicht statt, stattdessen wird die Orientierung am
Bedarf im Arbeitsmarkt durch das Berufskriterium
sicher gestellt.
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Ein Arbeitsmarktmonitoring überprüft fortlaufend
das Berufskriterium und passt es an die Anforderun-
gen im Arbeitsmarkt an. Auch die übrigen Kriterien
werden fortlaufend evaluiert, um zu überprüfen, ob
die Integration in den Arbeitsmarkt tatsächlich
nachhaltig gelingt. Familienangehörige sollten vom
Aufenthaltsstatus her gleich gestellt werden, um An-
reize für eine nachhaltige Integration nach Deutsch-
land zu erhöhen.

Darüber hinaus wird es neben dem Punktesystem
auch noch weitere Kanäle für den Arbeitsmarktzu-
gang geben müssen, etwa für ausländische Studie-
rende nach ihrem Studienabschluss und die Entsen-
dung von Fachkräften in multinationalen Unter-
nehmen. Schließlich wird es weiterhin notwendig
sein, ein befristetes Aufenthaltsrecht nach einer Vor-
rangprüfung für qualifizierte Fachkräfte, die die
Mindestpunktzahl noch nicht erreichen, zu erteilen.
So wird auch in den klassischen Einwanderungslän-
dern, die die Zuwanderung nach Punktesystemen
steuern, verfahren.

(2) Weiterentwicklung des bisherigen Rechts-
systems

Bei einer Weiterentwicklung des bisherigen Rechts-
systems sollte ebenfalls an den gegenwärtig beste-
henden zwei Arten des Zugangs zum Arbeitsmarkt
angesetzt werden: Der "Premium"-Zugang über die
Erteilung einer unbeschränkten Niederlassungser-
laubnis nach § 19 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
könnte weiterhin einer kleinen Gruppe vorbehalten
werden. Ähnlich wie bei dem Punktesystem sollte
dies weiterhin einer kleinen Gruppe von Hochquali-
fizierten mit spezifischen Qualifikationen und Per-
sonen, die eine hohe Mindestgehaltsschwelle über-
schreiten, vorbehalten werden. Abweichend vom ge-
genwärtigen Gesetzesstand sollte diese Gruppe ne-
ben den Spitzenwissenschaftlern noch um die
Gruppe der sogenannten MINT-Berufe und Ärzte
erweitert werden, die einen Arbeitsvertrag vorlegen,
aber nicht die Mindesteinkommensschwelle über-
schreiten müssen (siehe oben).

Der Regeltatbestand ist die Erteilung eines zunächst
auf drei Jahre befristeten Aufenthaltsrechts analog zu
dem bereits geltenden § 18 AufenthG für qualifizier-
te und hochqualifizierte Fachkräfte. Nach Ablauf der
Frist kann dieses Aufenthaltsrecht bei Vorliegen ei-
nes qualifikationsadäquaten Arbeitsverhältnisses in
ein Daueraufenthaltsrecht umgewandelt werden. Es
ist zu prüfen, ob für die Erteilung des Daueraufent-
haltsrechts eine höhere Rechtssicherheit und damit
eine höhere Berechenbarkeit für die Zuwanderer als
bisher hergestellt werden kann, indem bei Vorliegen
eines qualifikationsadäquaten Arbeitsverhältnisses
ein Rechtsanspruch auf die Erteilung des Dauerauf-
enthaltsrechts gewährt wird.

Anders als bisher sollte der Zugang zu dem befriste-
ten Aufenthaltsrecht für hochqualifizierte und quali-
fizierte Fachkräfte geregelt werden: Erstens erhalten
Hochschulabsolventen, die einen Arbeitsvertrag, der
ein Mindesteinkommen erreicht, das dem durch-
schnittlichen Jahreseinkommen eines Hochschulab-
solventen mit geringer Berufserfahrung entspricht,
ein befristetes Aufenthaltsrecht ohne Vorrangprü-
fung. Nach Schätzungen des IAB auf Grundlage von

Daten der sozialversicherungspflichtigen Beschäftig-
ten liegt das Durchschnittseinkommen von Hoch-
schulabsolventen in Deutschland mit 25 Jahren bei
36.000 Euro, mit 30 Jahren bereits bei 46.000 Euro.
Gerade wenn junge Hochschulabsolventen aus dem
Ausland gewonnen werden sollen, bietet sich daher
eine Einkommensschwelle von 36.000 bis 40.000
Euro an. Die Einkommensschwelle könnte auch
nach Alter oder Berufserfahrung gestaffelt werden.

Zweitens erhalten qualifizierte Fachkräfte, die min-
destens über eine abgeschlossene Berufsausbildung
verfügen, ohne Vorrangprüfung eine befristete Ar-
beitserlaubnis, sofern sie einen Beruf ausüben, bei
dem ein Fachkräftebedarf besteht. Es wird auf
Grundlage eines Arbeitsmarktmonitors eine Positiv-
liste der entsprechenden Berufe erstellt. Die Positiv-
liste kann auch nach Regionen unterschieden wer-
den, um den jeweiligen regionalen und lokalen Ge-
gebenheiten des Arbeitsmarktes Rechnung zu tragen.

Drittens erhalten qualifizierte Fachkräfte, die min-
destens über eine abgeschlossene Berufsausbildung
verfügen, eine befristete Arbeitserlaubnis nach einer
Vorrangprüfung durch die Bundesagentur für Arbeit,
wenn der Beruf nicht auf der Positivliste vermerkt
ist.

Beide Gruppen müssen einen Arbeitsvertrag mit ei-
nem Gehalt nachweisen, das mindestens dem bran-
chen- und qualifikationsüblichen Tariflohn ent-
spricht. Familienangehörige werden vom Aufent-
haltsrecht gleich gestellt, um Anreize für eine dau-
erhafte Integration nach Deutschland zu schaffen.

Bestehende Regelungen, wie für die Entsendung von
ausländischen Fachkräften in multinationalen Un-
ternehmen, bleiben bestehen. In folgenden Berei-
chen besteht noch weiterer Anpassungsbedarf des
bestehenden rechtlichen Rahmens:

Ausländische Absolventen inländischer Hochschu-
len sollten ohne Prüfung der Bundesagentur für Ar-
beit eine qualifikationsadäquate Beschäftigung auf-
nehmen dürfen und entsprechende Aufenthaltsrech-
te erhalten. Aus BA-Sicht erscheint eine Prüfung der
Beschäftigungsbedingungen nicht zwingend erfor-
derlich. Es wird daher empfohlen, diese Art der Be-
schäftigung in Abschnitt 1 der Beschäftigungsver-
ordnung zustimmungsfrei zu stellen.

In der Beschäftigungsverordnung wird ein weiterer
Arbeitsmarktzugang für Ausländer geschaffen, die in
Deutschland eine betriebliche Ausbildung (bzw. ver-
gleichbare Ausbildung an berufsbildenden Schulen)
absolviert haben. Ein Arbeitsmarktzugang im An-
schluss an die Ausbildung ist nicht geregelt. Ähnlich
wie bei Hochschulabsolventen sollte hier der Ar-
beitsmarktzugang im Anschluss an die Ausbildung
ausdrücklich geregelt werden. Es kommt ein Ar-
beitsmarktzugang ohne Vorrangprüfung in Betracht
mit dem Argument, der Arbeitsmarkt sei bereits bei
der Zustimmung zur Ausbildung geprüft worden.
Der Verzicht auf die Vorrangprüfung für die An-
schlussbeschäftigung könnte jedoch politische
Streitfragen provozieren, wenn sich der Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt für Jugendliche verschlech-
tern sollte.
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(3) Würdigung von Punktesystem vs. Weiter-
entwicklung des Rechtssystems

Die Unterschiede zwischen dem hier vorgeschlage-
nem Punktesystem und einem System, das das be-
stehende Rechtssystem weiterentwickelt, sind also
nicht sehr groß. Es werden ähnliche Personen und
Berufe als Zielgruppen angesprochen. Im Punktesys-
tem wird über das Berufskriterium die Orientierung
am Arbeitsmarktbedarf gesteuert, in dem Fall einer
Erweiterung des Rechtssystems über die Höhe des
Gehalts bei Hochschulabsolventen und über die Po-
sitivliste der Berufe bei anderen qualifizierten Fach-
kräften. Das Punktesystem stellt durch Kriterien wie
Sprachkompetenz, Alter und Berufserfahrung zu-
sätzliche Anforderungen an die Eigenschaften der
Zuwanderer, während im Falle der Weiterentwick-
lung des Rechtssystems nachfrageorientierte Elemen-
te eine etwas stärkere Berücksichtigung finden.

Beide Systeme der Zuwanderungssteuerung setzen
ein funktionierendes Arbeitsmarktmonitoring vo-
raus. Auch ist es bei beiden Systemen sinnvoll, die
Arbeitsmarktintegration der zugewanderten Fach-
kräfte und ihrer Familienangehörigen langfristig auf
der Grundlage von Mikrodatensätzen zu evaluieren,
um die Zugangskriterien ggf. anpassen zu können.
Beide Systeme werden nur dann Erfolg haben, wenn
sie transparenter als bisher sind und von einem
Ausbau internationaler Vermittlungs- und Anwer-
bungsbemühungen um qualifizierte und hochquali-
fizierte Fachkräfte begleitet werden.

Umsetzung der EG-Richtlinie 2009/50/EG (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Die sogenannte Blue Card-Richtlinie der EU (Richt-
linie 2009/50/EG) muss bis zum 19. Juni 2011 in na-
tionales Recht umgesetzt werden. Die Richtlinie
sieht vor, dass Angehörige von Drittstaaten, die ein
Hochschulstudium abgeschlossen haben, ein Auf-
enthaltsrecht erhalten können, wenn sie über drei
Jahre Berufserfahrung verfügen und einen Arbeits-
vertrag mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr
vorweisen können, bei dem das Gehalt eine Min-
destschwelle überschreitet. Die Mindestgehalts-
schwelle kann durch nationales Recht festgelegt
werden, sie muss mindestens das 1,5-fache des
Durchschnittsgehaltes des jeweiligen Landes betra-
gen, in bestimmten Berufen kann sie auf das 1,2-
fache gesenkt werden. Schließlich können die ein-
zelnen Mitgliedsstaaten Quoten für die Blue Card
festlegen. Die Blue Card berechtigt nach einer Min-
destaufenthaltsdauer zu einem Aufenthalt in ande-
ren Ländern des Gemeinsamen Binnenmarktes.

Die Blue Card ist ihrem Selbstverständnis nach ein
nachfrageorientiertes Instrument der Zuwanderungs-
steuerung, das allerdings mit dem Kriterium des
Hochschulabschlusses und der Berufserfahrung auch
angebotsseitige Elemente enthält. Zudem soll es die
Arbeitsmobilität innerhalb des gemeinsamen Bin-
nenmarktes fördern, was wiederum sinnvoll ist, um
die Anpassung der Arbeitsmärkte an konjunkturelle
oder strukturelle Schocks zu erleichtern.

Allerdings sind die Einkommensschwellen zu hoch,
damit die Blue Card tatsächlich zu einem quantitativ
bedeutendem Instrument für die Zuwanderung von
qualifizierten und hochqualifizierten Arbeitskräften

werden kann: Bei einem durchschnittlichen Jahres-
einkommen der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten von rund 34.500 Euro in Deutschland
(2008) entspräche das 1,5-fache einem Jahresein-
kommen von 51.800 Euro. Das durchschnittliche
Jahreseinkommen junger Hochschulabsolventen liegt
deutlich darunter (siehe weiter oben) und damit
kann eine wichtige Zielgruppe nicht erreicht wer-
den. Insofern richtet sich die Blue Card nur an Ar-
beitskräfte, die bereits über eine längere Berufserfah-
rung verfügen und ein höheres Alter erreicht haben.
Da die Migrationsbereitschaft mit zunehmendem Al-
ter sinkt, dürfte diese Gruppe nicht sehr groß sein.
Deshalb würde es naheliegen, insbesondere in Beru-
fen, für die Hochschulabschlüsse erforderlich sind,
diese Einkommensschwelle auf das 1,2-fache des
durchschnittlichen Jahreseinkommens zu senken.

Anwerbung ausländischer Studenten (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Die Anwerbung ausländischer Studenten ist ein
wichtiges Instrument, um Qualifikationspotentiale
der ausländischen Bevölkerung zu erschließen. Die
Zahl der ausländischen Studenten in Deutschland
hat in der vergangenen Dekade deutlich zugenom-
men, rund ein Drittel verbleibt nach dem Studienab-
schluss in Deutschland. Der Anstieg der ausländi-
schen Studentenzahlen in Deutschland entspricht
einem globalen Trend in den entwickelten Ländern,
der auf europäischer Ebene u.a. durch den Bologna-
Prozess unterstützt wurde. Deshalb geht auch der
Anstieg der Zahl ausländischer Studenten in
Deutschland einher mit einem Anstieg der Zahl
deutscher Studenten im Ausland.

In Ländern, in denen das Studium im Wesentlichen
durch Studienbeiträge finanziert wird, können durch
ausländische Studenten erhebliche Gewinne erzielt
werden. Einige dieser Länder wie Australien haben
deshalb Anwerbestrategien für ausländische Studen-
ten entwickelt. Im Rahmen des weitgehend staatlich
finanzierten Hochschulsystems sind die Anreize für
die Anwerbung ausländischer Studenten zwar gerin-
ger, aber dennoch kann dies ertragreich sein, wenn
die Studienabsolventen einen Teil ihrer Erwerbsbio-
graphie in Deutschland verbringen. Zudem kann
durch die Bildung von qualifizierten Netzwerken die
Qualifikationsstruktur der ausländischen Bevölke-
rung insgesamt gestärkt werden. Insofern ist eine ge-
zielte Anwerbung ausländischer Studenten in Ver-
bindung mit einer gezielten Integration in den deut-
schen Arbeitsmarkt eine sinnvolle Strategie. Die Ver-
längerung der Gültigkeit der Aufenthaltserlaubnis
zur Suche eines angemessenen Arbeitsverhältnisses
auf zwei Jahre kann in diesem Zusammenhang sinn-
voll sein, wichtiger ist eine konzertierte Aktion von
Hochschulen und Unternehmen zur Anwerbung und
Integration ausländischer Studenten in den Arbeits-
markt.

2.6 Stellungnahme zu II.1. „Mehr gute Arbeit
schaffen“ (DIE LINKE)

Unter der Überschrift „Mehr gute Arbeit schaffen“
fordert die Fraktion DIE LINKE unter anderem einen
flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, die
„Zurückdrängung prekärer Beschäftigungsformen“,
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eine Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze auf 500 Euro
und eine Senkung des Renteneintrittsalters.

Flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn

Ein flächendeckender, gesetzlicher Mindestlohn
verbessert zwar die Einkommensposition von betrof-
fenen Personen. Mögliche Beschäftigungswirkungen
eines Mindestlohns dürfen allerdings keinesfalls
vernachlässigt werden. Dabei kommen zwei gegen-
sätzliche Wirkungsmechanismen zum Tragen: Un-
ternehmen reduzieren bei einer Lohnerhöhung
durch die Einführung eines Mindestlohnes (automa-
tisch) die Nachfrage nach Beschäftigung – damit ge-
hen Arbeitsplätze verloren. Allerdings sind auch ar-
beitsangebotsseitige Effekte bei Einführung eines
Mindestlohns zu nennen. Je segmentierter, differen-
zierter und intransparenter (also unvollkommener)
der Arbeitsmarkt ist, desto geringer wird demnach
das für einen einzelnen Arbeitnehmer relevante Ar-
beitsplatzangebot und desto größer ist die Markt-
macht der Unternehmen. Ein Mindestlohn kann in
einer solchen Situation einen Impuls zu mehr Be-
schäftigung geben. Ebenfalls ist es zum Beispiel
möglich, dass die Produktivität eines Arbeitnehmers
durch höhere Löhne gesteigert wird. Auch eine
schnellere Besetzung der offenen Stellen durch hö-
here Lohnangebote seitens der Unternehmen führt
zu positiven Beschäftigungseffekten und damit auch
zu möglicherweise steigender Binnennachfrage.

Die Wirkungsrichtung von Mindestlöhnen auf die
Beschäftigung hängt letztlich davon ab, welcher der
beiden genannten Effekte dominiert. Der Nettoeffekt
auf die Beschäftigung ist somit unbestimmt und
letztlich von der Höhe des Mindestlohns abhängig.
Generell muss eindringlich vor einem zu hohen
Mindestlohn gewarnt werden, da dann ohne Zweifel
die negativen Auswirkungen auf die Beschäftigungs-
situation überwiegen und damit die Binnennachfra-
ge möglicherweise sogar reduziert wird.

Zusätzliche, zu einem allgemeinen Mindestlohn
noch branchenspezifische für allgemeinverbindlich
erklärte Lohnuntergrenzen sind kritisch zu sehen, da
überwiegend nur in solchen Branchen ein
sektorspezifischer Mindestlohn eingeführt wird, in
denen starke Tarifpartner existieren und die Tarif-
bindung verhältnismäßig hoch ist. Zudem entsteht
die Gefahr einer Intransparenz verschiedener Lohn-
untergrenzen und einer inadäquat hohen Festset-
zung von Branchenmindestlöhnen.

Zurückdrängung prekärer Beschäftigungsformen

In den vergangenen Jahren haben sogenannte atypi-
sche Erwerbsformen wie Leiharbeit, Befristungen,
Teilzeitarbeit und geringfügige Beschäftigung an Be-
deutung gewonnen. Auch der Niedriglohnsektor ist
gewachsen. Dieser Trend geht tendenziell mit einer
höheren Einkommens- oder Beschäftigungsunsi-
cherheit einher. Bei der Beurteilung dieser Entwick-
lung ist jedoch zu beachten, dass Niedriglohnbe-
schäftigung und atypische Erwerbsformen für wett-
bewerbsschwächere Personen nicht selten den Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt erleichtern. In einer dy-
namischen Betrachtung können die damit verbun-
denen Perspektiven für die Betroffenen immer noch
besser sein als andauernde Arbeitslosigkeit
(Dietz/Walwei 2010, Lehmer/Ziegler 2010). Soge-

nannte atypische Erwerbsformen oder niedrig ent-
lohnte Beschäftigung sind also dann weniger prob-
lematisch, wenn es sich um ein Übergangsphänomen
und nicht um eine Sackgasse handelt. Nichtsdesto-
weniger lässt sich die Brückenfunktion aus flexibler
und gering entlohnter Beschäftigung heraus noch
stärken. Das gilt bspw. für die Leiharbeit
(Lehmer/Ziegler 2010) aber auch für die in Deutsch-
land nur gering ausgeprägte Aufwärtsmobilität aus
dem Niedriglohnsektor (Schank et al. 2008).

Die beste „Versicherung“ gegen Beschäftigungsver-
hältnisse mit einer relativ hohen Einkommens- oder
Beschäftigungsunsicherheit sind frühzeitige Investi-
tionen in Bildung sowie die systematische Förde-
rung der Beschäftigungsfähigkeit durch eine mög-
lichst gute Ausbildung und Weiterbildung sowie die
Stärkung des lebenslangen Lernens.

In einem ersten Schritt ist aber wichtig, dass im Sin-
ne einer makroökonomischen Beschäftigungssicher-
heit möglichst viele Erwerbsmöglichkeiten verfügbar
sind und damit eine hinreichende Aufnahmefähig-
keit des Arbeitsmarktes gegeben ist. In einem zwei-
ten Schritt wären dann die Arbeitsbedingungen be-
hutsam zu verbessern und die Chancen auf Übergän-
ge aus den Rand- in die Kernbelegschaften sowie auf
Lohnsteigerungen zu erhöhen.

Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze auf 500 Euro

Simulationsrechnungen zeigen, dass eine drastische
Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze mit erheblichen
Negativwirkungen einhergehen würden. Erstens wä-
re zu erwarten, dass das gesamtwirtschaftliche Ar-
beitsangebot deutlich zurückgeht und zweitens ist
fraglich, wie die zusätzlichen fiskalischen Belastun-
gen kompensiert werden können.

Die Erhöhung der Regelbedarfe würde zu einer deut-
lichen Ausweitung des anspruchsberechtigten Per-
sonenkreises führen. Bis zu 1,5 Millionen zusätzli-
che Haushalte hätten einen Anspruch auf Leistungen
nach dem SGB II. Gut zwei Drittel des Effektes ergä-
be sich durch den Wechsel vom Wohngeldbezug in
den Bezug von Kosten der Unterkunft und ergän-
zendem Arbeitslosengeld II. Die Ausgaben nach dem
SGB II würden um gut 15 Milliarden Euro steigen.
Hinzukommen zusätzliche Ausgaben in Höhe von
1,6 Milliarden Euro für die Grundsicherung im Alter
und nichterwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem
SGB XII. Mit der Erhöhung der Regelsätze würden
sich auch die Freibeträge in der Einkommenssteuer
erhöhen. Das gilt jedenfalls dann, wenn man die
Freibeträge nach der bisher üblichen Vorgehenswei-
se (vgl. 7. Existenzminimumbericht) berechnet.
Durch die Anhebung der Freibeträge entstünden
Mindereinnahmen von knapp 9 Milliarden Euro.
Dem stünden verringerte Ausgaben für Wohngeld
und Kinderzuschlag von zusammen knapp 2 Milli-
arden Euro entgegen. Insgesamt könnte sich die fis-
kalische Zusatzbelastung auf nahezu 24 Milliarden
Euro summieren. Diese Rechnungen beruhen allein
auf den zusätzlichen Ausgaben für die heutigen
ALG-II-Empfänger und die zusätzlich anspruchsbe-
rechtigten Personen. Fiskalische Belastungen durch
Verhaltensveränderungen der betroffenen Personen
sind dabei noch nicht einmal berücksichtigt.
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Die deutliche Anhebung der Regelsätze würde auch
das Erwerbsverhalten beeinflussen. Es ist zu erwar-
ten, dass Erwerbstätige im Niedrigeinkommensbe-
reich zum Teil ihre derzeitige Beschäftigung aufge-
ben, da der materielle Abstand zum (aufstockenden)
Bezug der Grundsicherung als unzureichend bewer-
tet würde.Ein höheres staatlich garantiertes Exis-
tenzminimum verändert insbesondere die Attraktivi-
tät von Vollzeitbeschäftigungsverhältnissen mit ge-
ringen Stundenlöhnen. Das Arbeitsangebot in den
niedrigen Stundenkategorien (Minijobs, kleine Teil-
zeitumfänge) nimmt dagegen zu. Der aufstockende
Bezug von Kosten der Unterkunft bzw. ergänzendem
Arbeitslosengeld II wird somit gegenüber dem Status
Quo attraktiver. Das Arbeitsangebot könnte um meh-
rere 100 Tausend Vollzeitäquivalente zurückgehen.

Die in der Summe negativen Arbeitsangebotseffekte
führen zu weiteren Belastungen der öffentlichen
Haushalte. Auf der Ausgabenseite ergibt sich zusätz-
licher Finanzierungsbedarf durch steigende Kosten
für die Leistungen der Grundsicherung. Diese ver-
haltensbedingten Zusatzaufwendungen im Rahmen
des SGB II summieren sich auf etwa 8 Milliarden
Euro. Die Aufgabe bestehender Beschäftigungsver-
hältnisse und die Reduktion der Arbeitszeiten wir-
ken sich nachteilig auf das Aufkommen aus Sozial-
versicherungsbeiträgen (-7,8 Milliarden Euro) und
Einkommensteuer (-2,9 Milliarden Euro) aus. Insge-
samt entstünden dem Staat also noch einmal Zu-
satzkosten in Höhe von fast 19 Milliarden Euro, die
allein auf Verhaltensanpassungen der Arbeitsanbie-
ter zurückzuführen sind.

Die fiskalischen Belastungen der untersuchten Re-
gelsatzerhöhung könnten sich damit in der Summe
auf ca. 43 Milliarden Euro belaufen.

Senkung des Renteneintrittsalters und kürzere Wo-
chenarbeitszeiten

In den letzten Dekaden hatte sich durch unterschied-
liche öffentlich geförderte Angebote zu frühzeitigen

Rentenübergängen eine Art Frühverrentungsmentali-
tät herausgebildet, die in den vergangenen Jahren
langsam durchbrochen wurde. Die Erwerbsbeteili-
gung Älterer steigt und es wurden renten- und ar-
beitsmarktpolitische Weichen gestellt, damit dieser
Weg weiter beschritten werden kann. Eine Senkung
des Renteneintrittsalters würde dieser Richtungsent-
scheidung entgegenlaufen. Vielmehr sind Maßnah-
men zu ergreifen, um die Beschäftigungsfähigkeit Äl-
terer zu erhalten und vermehrt Übertritte aus aktiver
Erwerbstätigkeit in den Ruhestand zu erreichen.
Über einige vor allem präventive Maßnahmen, die
zu einer Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit
beitragen könnten, scheint grundsätzlich Konsens zu
bestehen, bspw. bei den Vorschlägen zum al-
ter(n)sgerechten Arbeiten, zur Verbesserung der
Work-Life-Balance sowie zur stärkeren Einbeziehung
Älterer in Weiterbildungsaktivitäten bei gleichzeiti-
ger Stärkung des lebenslangen Lernens. Hier sind
Beschäftigte, Betriebe, Sozialpartner und der Staat
gefordert, gemeinsam Verbesserungen zu erzielen.

Die Beschäftigungseffekte einer kürzeren Wochenar-
beitszeit sind abhängig von der damit einhergehen-
den Lohnanpassung. Strebt man die Verkürzung der
Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich an, so verteu-
ert sich der Arbeitseinsatz absolut und relativ zum
Einsatz von Kapital, was tendenziell negative Be-
schäftigungswirkungen entfalten dürfte. Dabei ist zu
erwarten, dass sich durch eine solche Maßnahme vor
allem die Arbeitsmarktchancen von wettbewerbs-
schwächeren Personen verschlechtern würden. Ver-
zichtet man vollständig auf einen Lohnausgleich, so
entstehen Einkommensverluste, die gerade im unte-
ren Lohnsegment mit einem erhöhten Armutsrisiko
einhergehen. Tendenziell dürfte hiermit auch eine
Ausweitung des Niedriglohnsektors sowie eine stei-
gende Zahl erwerbstätiger Hilfebedürftiger im SGB II
verbunden sein.
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Zusammenfassung

Der fortschreitende demografische und strukturelle
Wandel führt zu einem Fachkräftemangel in
Deutschland. Dieser ist bereits deutlich absehbar,
obgleich noch schwer quantifizierbar. Neben aka-
demischen Qualifikationen wird auch für mittlere
Qualifikationsstufen ein Nachfrageüberschuss be-
stehen. Um den deutschen Arbeitsmarkt für diese
Herausforderungen zu wappnen und demografiefest
zu machen, bedarf es neben einer verstärkten Nut-
zung und Aktivierung inländischer Potenziale auch
einer Neuausrichtung der deutschen Zuwande-
rungspolitik. Dies ist nicht zuletzt ein Gebot ökono-
mischer und gesellschaftlicher Fairness, denn in der
sich öffnenden Schere zwischen höher qualifizierter
und gering qualifizierter Arbeit liegt eine hohe ge-
sellschaftspolitische Brisanz. Ohne qualifizierte Zu-
wanderung wird sich diese Schere weiter öffnen.
Qualifizierte Zuwanderung schafft Arbeitsplätze
auch für geringer qualifizierte Arbeitnehmer. Die
Schaffung eines kombinierten Punkte- und Quoten-
systems zur bedarfsorientierten Steuerung der Zu-
wanderung ebnet den Weg zur dringend benötigten
Transparenz und Berechenbarkeit in diesem Politik-
feld.

1. Ausgangslage: Fachkräftemangel und ungenutztes
Humankapital

Deutschland sieht sich mit einem aus demografi-
schen Gründen wachsenden Fachkräftemangel kon-
frontiert. Knappheiten betreffen nicht nur den Be-
reich der akademischen Qualifikation, sondern
ebenso mittlere Qualifikationsstufen. Zugleich steht
der deutsche Arbeitsmarkt vor einem verfestigten
Überangebot geringer qualifizierter Arbeit, das er
nicht absorbieren kann. Dies führt zu einer sich wei-

ter öffnenden sozialen Schere und zu neuen Anfech-
tungen der innergesellschaftlichen Gerechtigkeit:
Während sich die Beschäftigungsperspektiven nach-
rückender qualifizierter Arbeitskräfte kontinuierlich
verbessern werden, wird für Ungelernte und gering
Qualifizierte die Perspektive zunehmend prekär –
dies um so mehr, als ihr Anteil an den
Absolventenkohorten des Bildungssystems im Zeit-
verlauf deutlich zu hoch ist. Die Schrumpfung des
Erwerbspersonenpotenzials wird nicht per se zu ei-
ner Entschärfung dieser Situation führen. Im Gegen-
teil, es droht bei ausbleibender Beschäftigung von
Qualifizierten aufgrund negativer Komplementäref-
fekte ein weiterer Rückgang der Nachfrage nach ein-
facher Arbeit.

Gleichzeitig liegen in Deutschland Humankapital-
ressourcen in erheblichem Umfang brach: Die Ar-
beitsmarktintegration von Älteren macht Fortschrit-
te, wird aber auf Unternehmensebene zu oft noch in
ihrer strategischen Bedeutung unterschätzt. Die Be-
nachteiligung von Frauen durch mangelhafte Ver-
einbarkeit von Familie und Berufsalltag ist eklatant
und äußert sich in einer noch immer zu geringen
Erwerbsbeteiligung. Deutschland verliert überdies zu
viele gut ausgebildete Fachkräfte und Hochschulab-
solventen an das Ausland. Potenziale von hier le-
benden Migranten bleiben zugleich durch mangeln-
de Chancengleichheit im Bildungssystem oder im
Zuge der oft ausbleibenden formalen Anerkennung
ihrer Qualifikationen ungenutzt. Die Möglichkeiten
einer ökonomischen Steuerung von Arbeitsmigration
werden nicht ausgeschöpft. Diese Ausgangslage lässt
auf mittlere Sicht keine wirksame Linderung des
Fachkräftemangels erwarten, zumal eine teils erheb-
liche zeitliche Verzögerung beim Eintreten von posi-
tiven Wirkungen etwaiger Politikmaßnahmen ein-
kalkuliert werden muss. Damit wird auch die quali-
tative Dimension des demografischen Wandels in
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Form beschleunigter Alterungsprozesse und ausblei-
bender Innovationskraft aus heutiger Sicht weitge-
hend ungebremst Wirkung zeigen.

2. Fehlende Diagnoseinstrumente zur Detailanalyse
des Fachkräftemangels

Aufgrund einer unzureichenden Datengrundlage
und in Ermangelung belastbarer Indikatoren können
die bevorstehenden bzw. aktuell bereits auftauchen-
den Fachkräfte-Engpässe bislang nicht ausreichend
präzise definiert werden. Dies gilt für die genaue
Zahl fehlender Fachkräfte ebenso wie für die Zuord-
nung nach Branchen oder gar Berufsfeldern. Weder
die Lohnentwicklung noch die Zahl der offenen Stel-
len allein ist beispielsweise ein hinreichendes Krite-
rium zur Ermittlung des tatsächlichen Fachkräfte-
mangels. Politik und Wissenschaft sind deshalb
dringend aufgefordert, Indikatormodelle zu entwi-
ckeln und zu erproben, die eine verlässlichere Diag-
nose ermöglichen.

Vor zu großen Erwartungen muss dabei dennoch
gewarnt werden. In kurzfristiger Perspektive wird
eine präzise Engpassdiagnose nur schwer möglich
sein, weil der moderne, vernetzte Arbeitsmarkt per-
manenten Schwankungen in der Arbeitsnachfrage
unterworfen ist. Ein kurzfristiges Diagnoseinstru-
ment vermag immerhin eine nützliche Orientierung
zu bieten, kann jedoch nicht völlig vermeiden, dass
seine Ergebnisse erst dann vorliegen, wenn der fakti-
sche Bedarf sich schon wieder verändert haben
kann. In langfristiger Perspektive sind Indikatoren
eher geeignet, Trends abzubilden und Angebots- wie
auch Nachfrageveränderungen vor dem Hintergrund
der demografischen Entwicklung zu modellieren. Da
sie jedoch naturgemäß Entwicklungen und Verhal-
tensweisen aus Vergangenheit und Gegenwart prog-
nostisch fortschreiben, Verhaltensänderungen aber
nur schwer perspektivisch erfassen können, beinhal-
ten auch sie ein Element der Unsicherheit. Dieser
Hinweis auf den begrenzten Nutzen von Engpass-
Indikatoren sollte gleichwohl nicht missverstanden
werden: Deutschland steht unvermeidbar vor einem
Fachkräftemangel auf breiter Front, der sich umso
nachhaltiger negativ auf die Wirtschaft auswirken
wird, je punktueller die Politik auf diese Herausfor-
derung reagiert.

3. Maximum an Fachkräften mobilisieren

Dies gilt es bei einer Strategie zur Bewältigung des
Fachkräftemangels angemessen in Rechnung zu stel-
len. Erforderlich ist ein umfassendes "Programm zur
Demografiefestigkeit". Die Elemente einer solchen
Strategie müssen sowohl bei der Steigerung des Qua-
lifikationsniveaus im Arbeitsangebot als auch bei der
gezielten Ausschöpfung bislang nicht genutzter Po-
tenziale ansetzen. Die Qualifikationsanforderungen
an die Arbeitsplätze werden in Zukunft weiter kon-
tinuierlich zunehmen. Für Deutschland als Hoch-
lohnstandort kann es in diesem Zusammenhang kein
„Zuviel“ an Fachkräften geben. Vielmehr wird der
größte ökonomische Nutzen dann erreicht werden,
wenn auch die Zahl der für den Arbeitsmarkt ver-
fügbaren Fachkräfte maximiert wird.

Dabei sollten die kurz- und langfristigen Dimensio-
nen im Blick behalten werden. Während etwa Maß-

nahmen im Bildungssektor oder zur Familienförde-
rung viel Zeit zur Entfaltung erster Wirkungen benö-
tigen, kann eine dosierte Zuwanderung im Grund-
satz rascher zur Behebung von Engpasskonstellatio-
nen auf dem Arbeitsmarkt führen. Auch deshalb
stellen Strategien zur Mobilisierung vorhandener
Humankapitalressourcen und zur gezielten Gewin-
nung qualifizierter Zuwanderer wichtige Komple-
mente dar. Erst im Zusammenwirken werden sie ei-
nen angemessenen Beitrag zur Entschärfung von
Mangelsituationen bei Fachkräften leisten können.

4. Bewertung des Antrags der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen (BT-Drs. 17/3198)

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen be-
tont zu Recht die Notwendigkeit eines Politikmixes
zur Bewältigung des Fachkräftemangels durch Bil-
dung, Qualifizierung, Aktivierung und Zuwande-
rung.

Als sinnvolle Forderungen sind insbesondere der
Ausbau von Kinderbetreuungs- und Ganztagsschul-
angeboten zu nennen. Damit wäre zugleich ein zent-
raler Beitrag zur Mobilisierung von mehr Frauen für
den Arbeitsmarkt verbunden. Eine aktuelle IZA-
Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sich über 1,5
Millionen vollzeitäquivalente Erwerbswünsche von
Müttern mit Kindern unter 16 Jahren in die Tat um-
setzen ließen, wenn das Angebot öffentlicher und
betrieblicher Kinderbetreuungsmöglichkeiten ent-
sprechend ausgebaut und zugleich von Arbeitgeber-
seite eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung angeboten
werden würde. Drei Viertel dieses potenziellen Be-
schäftigungseffekts entfallen auf den Bereich qualifi-
zierter Beschäftigung. Auch die Forderung des An-
trags zur Ablösung des Ehegattensplittings durch In-
dividualbesteuerung ist unter Anreizgesichts-
punkten äußerst stichhaltig und war Gegenstand
früherer IZA-Analysen. Insbesondere Zweitverdiener
sehen sich in der gegenwärtigen Situation Grenz-
steuersätzen gegenüber, die einen Eintritt in den Ar-
beitsmarkt vielfach nicht lohnend erscheinen lassen.

Die nachhaltige Arbeitsmarktintegration älterer Be-
schäftigter ist nach der weitgehenden Abschaffung
von Frühverrentungsmöglichkeiten inzwischen pri-
mär Aufgabe der Unternehmen und ihrer betriebli-
chen Personalplanung. Sie wird in dem Maße Fort-
schritte machen, wie die Arbeitgeber den strategi-
schen Wert ihrer älteren Mitarbeiter im Zeichen des
demografischen Wandels neu bemessen und unter
anderem auch Qualifizierungsinitiativen daran aus-
richten. Unterstützt werden sollte dies durch erwei-
terte Möglichkeiten zur Individualisierung des Ren-
teneintrittsalters.

Gemessen an den vorliegenden Evaluationsergebnis-
sen scheint der Antrag - auch unabhängig von der
Frage einer möglichen Mindestlohnanwendung in
diesem Bereich - die Chancen von Weiterbildungs-
programmen für Geringqualifizierte tendenziell zu
überschätzen.

Insgesamt positiv zu bewerten sind die Anregungen
des Antrags zur beschleunigten und entbürokrati-
sierten Anerkennung ausländischer Qualifikationen
(die im Übrigen durch die Bundesregierung im
Grundsatz bereits auf den Weg gebracht worden ist).
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Dies gilt auch für die Forderung, bis zum Übergang
zu einer aktiven Zuwandererauswahl mit Hilfe eines
Punktesystems zunächst rasch die Mindesteinkom-
mensgrenze für Hochqualifizierte (Aufenthaltsge-
setz) auf 40.000 Euro herabzusetzen. Unklar lässt der
Antrag, ob die Qualifikationen im Rahmen eines
Punktesystem zu einem sofortigen Daueraufenthalts-
recht führen soll. Unverständlich erscheint das in
einem Begleitantrag (Drs. 17/3862) formulierte Aus-
wahlkriterium der Herkunft aus einem Entwick-
lungsland. Insoweit ein Punktesystem „die Besten“
innerhalb eines Kontingents auswählt, würde ein
Herkunftslandkriterium dieses Ziel aufweichen und
zu neuer Intransparenz beitragen. Auch ist nicht zu
erkennen, dass die Bevorzugung von Arbeitskräften
aus Entwicklungsländern einen sinnvollen Beitrag
zur Entwicklungszusammenarbeit leisten könnte.
Ein Punktesystem ist nicht der Ort für eine Steue-
rung der Zuwanderung unter humanitären Gesichts-
punkten, die sinnvollerweise auch künftig separat
organisiert werden sollte.

5. Fachkräftemangel mit gezielter Arbeitskräftemig-
ration entgegenwirken

Die Notwendigkeit zur raschen Neuformulierung der
deutschen Zuwanderungspolitik ist offensichtlich.
Denn weder gelingt aktuell die Gewinnung gefragter
ausländischer Fachkräfte auch nur annähernd, noch
kann die Einreise geringer qualifizierter Zuwanderer
vermieden oder zumindest begrenzt werden. Für
beide Gestaltungsaufgaben – qualitative und quanti-
tative Steuerung des Zuzugs – ist ein kombiniertes
Auswahl- und Quotensystem unverzichtbar und die
einzige plausible Handlungsoption. Erst über ein
solches System können Transparenz und Berechen-
barkeit Einzug in das Zuwanderungsverfahren hal-
ten. Das bestehende Regelwerk des Zuwanderungs-
gesetzes hat diese elementaren Ziele einer glaub-
würdigen Migrationspolitik bislang klar verfehlt. Ein
attraktives Zuwanderungsangebot wurde mit dem
Gesetz nicht geschaffen, wie die zu vernachlässigen-
de Nachfrage danach zeigt. Auch zeichnet sich die
bisherige Gesetzgebung insgesamt durch gerade die-
jenige Bürokratie aus, die gelegentlich – unberechtig-
terweise – einem Punktesystem gegenüber zum
Vorwurf erhoben wird. Faktisch, dies zeigen auch
die Erfahrungen anderer Länder, stellt jedoch ein
Punkte- und Quotensystem eine vergleichsweise un-
bürokratische und besonders flexibel nachsteuerbare
Gestaltungsmöglichkeit dar. Es macht nicht zuletzt
eine Vielzahl gegenwärtig geltender, breit verstreuter
und intransparent geregelter Zuwanderungsoptionen
verzichtbar.

Ein solches System einer selektiven Steuerung des
Zuzugs geeigneter ausländischer Arbeitskräfte be-
deutet das exakte Gegenteil einer „unkontrollierten
Öffnung“ des Arbeitsmarktes für Zuwanderer. Viel-
mehr sorgt erst ein Punkte- und Quotensystem dafür,
dass die Zuwanderung aus Nicht-EU-Staaten eng an
den wirtschaftlichen Interessen des Landes orientiert
und bei Bedarf explizit begrenzt werden kann. Dies
ist gegenwärtig nicht der Fall – aus dieser unbefrie-
digenden Konstellation resultieren mangelnde Bere-
chenbarkeit, Transparenz und Akzeptanz. Es ist da-
von auszugehen, dass mit der Einführung eines akti-
ven Auswahl- und Quotensystems auch die Akzep-

tanz von Zuwanderung und Zuwanderern in der Ge-
sellschaft weiter wachsen wird. Bewerber, die sich
durch das Erreichen einer Mindestpunktzahl für
vorgegebene Auswahlkriterien für das weitere Ver-
fahren qualifizieren, erhalten eine Einreiseerlaubnis
ausdrücklich nur nach Maßgabe der jeweiligen Quo-
te; es entsteht kein Rechtsanspruch auf Zuwande-
rung. Das Verfahren bleibt damit zu jeder Zeit be-
herrschbar.

Nicht ausgeschöpfte Kontingente zeigen Informati-
onsdefizite des Arbeitsmarktes und mangelnde At-
traktivität für die Zielgruppen an, dokumentieren
aber die Beherrschbarkeit des Systems (im Unter-
schied zur aktuellen Konstellation völliger Unklar-
heit über den Umfang der Zuwanderung). Zu niedri-
ge Quoten liefern Knappheitssignale auch für das
Bildungssystem und lassen sich bei Bedarf nach-
steuern.

Sinnvoll wäre darüber hinaus eine Differenzierung
zwischen permanenter und temporärer Arbeitsmig-
ration. Die Arbeitsmärkte sind zunehmend von
schwankenden Bedarfslagen gekennzeichnet.
Gleichzeitig nimmt die Bedeutung befristeter Wan-
derungsentscheidungen im internationalen Migrati-
onsgeschehen zu, und es treten neue Formen von
Ketten- und zirkulärer Migration auf. Erforderlich ist
ein Konzept, das permanente und temporäre Ar-
beitsmigration in einem separaten Verfahren regelt,
um den unterschiedlichen Anforderungen an die je-
weilige Zielgruppe gerecht zu werden.

Die Einführung der vollen Arbeitnehmerfreizügigkeit
für Bürger der neuen EU-Staaten in Mittel- und Ost-
europa macht ein solches flexibles Regelwerk umso
notwendiger. Je nach Entwicklung der Wanderungs-
bewegungen innerhalb der EU und nach Deutsch-
land kann über ein Punkte- und Quotensystem zu
jeder Zeit der weitere Bedarf im Interesse des Ar-
beitsmarkts gedeckt werden. Die Dimension jüngster
ökonomischer Krisen der weltweiten bzw. europäi-
schen Wirtschaft, aber auch der erfolgreiche Erho-
lungsprozess in Deutschland lassen die Implemen-
tierung eines flexiblen Steuerungssystems für die
Immigration von Arbeitskräften zu einer zentralen
Gestaltungsaufgabe werden. Erst dieses System ge-
stattet es, zu Beginn mit vorsichtigen Größenord-
nungen zu experimentieren, dann bedarfsorientiert
nachzusteuern, aber ebenso bei externen ökonomi-
schen Schocks rasch die Zuwanderung drosseln zu
können.

Die nach dem 1. Mai 2011 (volle Freizügigkeit) zu
erwartende Immigration nach Deutschland wird nur
vergleichsweise geringe Größenordnungen anneh-
men. Vor allem aber wird sie den gegebenen Be-
darfssituationen auf dem heimischen Arbeitsmarkt
nur zufällig gerecht werden, weil keine Auswahl
stattfinden kann. Deutschland wäre gut beraten,
würde es nach der Realisierung der Freizügigkeit ge-
zielt um die Ansiedlung höher qualifizierter EU-
Bürger aus Osteuropa werben, sollte aber nicht da-
von ausgehen, auf eine große Nachfrage nach einem
solchen Angebot zu treffen. Dazu werden die Ver-
säumnisse der Vergangenheit – insbesondere das
Fehlen eines glaubwürdig nach außen vertretenen
Zuwanderungs- und Integrationsprogramms – zu
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schwer wiegen. Überdies hat sich voraussichtlich
der übergroße Anteil der Wanderungsbewegungen in
Richtung Westeuropa im Hinblick auf qualifizierte
Arbeitskräfte bereits in den Jahren nach 2004 (zu-
gunsten der Arbeitsmärkte etwa Schwedens oder
Großbritanniens) vollzogen. Es ist auch nicht davon
auszugehen, dass die Zuwanderung von EU-Bürgern
überwiegend dauerhafter Natur sein wird. Mit eini-
ger Wahrscheinlichkeit werden Formen der tempo-
rären und zirkulären Migration vorherrschend sein.

Soll die dauerhafte Zuwanderung von Fachkräften
als Baustein einer Gesamtstrategie zur Bewältigung
der Demografiefolgen Wirkung entfalten, muss sich
ein solches Angebot demnach sehr gezielt an Ein-
wanderer aus Drittstaaten richten. Ziel muss sein,
über entsprechende Punkte-Auswahlverfahren
Hochqualifizierte mit akademischer Ausbildung und
Fachkräfte der mittleren Qualifikationsstufen zu ge-
winnen. Auf beiden Ebenen ist zukünftig mit wach-
senden Engpässen zu rechnen. Gleichzeitig sollte
das Konzept darauf hinwirken, einfach qualifizierte
oder ungelernte Arbeitsmigration aus Drittstaaten
stark einzuschränken oder zu vermeiden.

Die gezielte Auswahl von ausländischen Fachkräften
leistet einen Beitrag zu ökonomischer und gesell-

schaftlicher Fairness. Je mehr Fachkräfte in einer
Volkswirtschaft zusätzlich zum Einsatz kommen,
umso größer auch die Nachfrage nach einfacheren
Dienstleistungen in deren Umfeld mit der Folge ver-
besserter Perspektiven und Lohnsteigerungen für ge-
ringer qualifizierte Arbeitsuchende. Fachkräfte si-
chern ihre eigene Beschäftigung und die anderer. In
der Konsequenz steigt der Wohlstand aller. Insoweit
kann es kein „Zuviel“ an Fachkräften geben. Nicht
zuletzt ist eine aktive Zuwandererauswahl auch das
Gebot einer mittelstandsfreundlichen Wirtschaftspo-
litik: Sie sorgt dafür, dass auch kleine und mittlere
Unternehmen als die eigentlichen deutschen Ar-
beitsmarktmotoren leichter ihren Fachkräftebedarf
decken können.

Dieses Ziel tritt, darauf sei nochmals hingewiesen,
nicht in Konflikt mit dem durch den Fachkräfteman-
gel neu entfachten Interesse an der besseren Nutzung
inländischer Potenziale. Eine behutsam dosierte und
qualitativ lenkende Zuwanderungspolitik verschafft
einerseits Politikmaßnahmen an anderer Stelle die
nötige Zeit, um Wirkung zu zeigen. Andererseits ist
sie angesichts des globalen Wettstreits um knapper
werdendes Humankapital eine zentrale strategische
Entscheidung der deutschen Wirtschaftspolitik.
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1. Altern

Altern ist ein lebenslanger Veränderungsprozess. Im
biologischen Sinne bezieht sich der Begriff Altern
auf die Tatsache, dass die lebende Substanz über
den gesamten Lebenslauf einer fortschreitenden
Wandlung (Biomorphose) unterworfen ist. Unter Al-
tern ist dabei jede irreversible Veränderung der le-
benden Substanz als Funktion der Zeit zu verstehen.
Hier ist die Frage zu stellen, ob der Alternsbegriff
nicht durch jenen der Entwicklung ersetzt werden
kann, wobei Entwicklung sowohl Differenzierung
und Kompetenzzuwachs als auch De-Differenzierung
und Kompetenzverluste umfasst. Die Biomorphose
und das dahinter stehende Verständnis von Altern
(oder Entwicklung) lässt sich anhand des in der rö-
misch-lateinischen Literatur zu findenden Bildes der
„Stufenleiter der Natur“ (scala naturae) veranschau-
lichen: „Natura non facit saltum“, die Natur kennt
keine Sprünge. Dies heißt: Veränderungen des Orga-
nismus und der Persönlichkeit sind prinzipiell gra-
dueller Natur.

Im Kontext einer theoretisch und empirisch fundier-
ten Untersuchung des Alternsprozesses ist die Diffe-
renzierung zwischen physiologisch-biologischem,
psychologischem und sozialem Altern wichtig. In
der physiologisch-biologischen Dimension lassen
sich Verringerungen der Anpassungsfähigkeit und
Leistungskapazität des Organismus beobachten, die
langfristig in eine erhöhte Verletzlichkeit oder Anfäl-
ligkeit des Menschen für (chronische) Erkrankungen
münden. In der psychologischen Dimension finden
sich sowohl Gewinne als auch Verluste: Gewinne
sind in jenen kognitiven und emotionalen Bereichen
erkennbar, die auf Wissenssystemen wie auch auf
der gelungenen Auseinandersetzung mit Entwick-
lungsaufgaben in früheren Lebensjahren beruhen.
Verluste treten hingegen eher in Bereichen auf, die
in hohem Maße an die Umstellungsfähigkeit von

Nervenzellverbänden gebunden sind, wie zum Bei-
spiel das Kurzzeitgedächtnis oder eine hohe Ge-
schwindigkeit im Denken. In der sozialen Dimension
ist mit Alter auf der einen Seite der Verlust bedeut-
samer sozialer Rollen verbunden. Zugleich bedeutet
das Ausscheiden aus dem Beruf für nicht wenige
Menschen eine „späte Freiheit“, da sie zu diesem
Zeitpunkt nicht nur über eine gute Gesundheit, son-
dern auch über ausreichende materielle Ressourcen
verfügen und die Alterssicherung (verglichen mit
anderen Ländern, verglichen mit der Sicherung von
Kindern) relativ hoch und stabil ist. Die soziale Di-
mension zeigt auch, dass der Einfluss kultureller
Deutungen des Alternsprozesses auf den gesell-
schaftlichen und individuellen Umgang mit Alter
hoch ist. Erst allmählich setzt sich in unserer Gesell-
schaft ein kultureller Entwurf des Alters durch, der
die seelisch-geistigen und sozialkommunikativen
Stärken älterer Menschen betont und in diesen eine
Grundlage für die kreative Lösung von gesellschaft-
lich relevanten Fragen sieht (hier ist vor zum Bei-
spiel das zivilgesellschaftliche Engagement zu nen-
nen).

Neben der Differenzierung zwischen physiologisch-
biologischem, psychologischem und sozialem Altern
ist es wichtig, die positive Beeinflussbarkeit von
Entwicklungsprozessen im Alter aufzuzeigen. Die
Plastizität körperlicher und seelisch-geistiger Pro-
zesse im Alter wird heute erheblich unterschätzt.
Von den tatsächlich erbrachten Leistungen älterer
Menschen (Performanz) darf nicht auf potenzielle
Leistungen (Kompetenz) geschlossen werden, die
unter fördernden, anregenden, herausfordernden
Umweltbedingungen erkennbar sind; zudem ist auch
im Alter von bestehender Reservekapazität, also der
Fähigkeit des Erwerbs neuartiger Strategien und In-
formationen auszugehen. Die positiven Effekte des
körperlichen und geistigen Trainings auf die Leis-
tungsfähigkeit im Alter sind empirisch dokumen-
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tiert; diese sprechen für erhaltene Plastizität und
damit für positive Beeinflussbarkeit von Entwick-
lungsprozessen im höheren und hohen Lebensalter.

2. Potenziale älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter

Welche Potenziale lassen sich bei älteren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern beobachten? Mit dem Be-
griff der Potenziale ist zunächst angedeutet, dass es
sich um Entwicklungsmöglichkeiten handelt, das
heißt um potenzielle Stärken und Kräfte. Ob und
inwieweit sich diese Entwicklungsmöglichkeiten
schließlich verwirklichen, ist von mehreren Bedin-
gungen abhängig: (1) Konnte das Individuum in der
Biografie Ressourcen aufbauen? Hier sind vor allem
Bildungs-, auch Fort- und Weiterbildungsfragen an-
gesprochen. (2) Ist das Individuum offen für neue
Anforderungen und Anregungen? Begegnet es diesen
mit Neugier, mit Freude an Neuem? (3) Wird es aus-
reichend gefordert und gefördert? (4) Sind die Al-
tersbilder im Unternehmen oder Betrieb ausreichend
differenziert? Motivieren diese Bilder? (5) Fühlt sich
das Individuum ausreichend gefördert und gefor-
dert? Die Potenziale älterer Mitarbeiter werden in
der empirischen Literatur wie folgt charakterisiert:

• Erprobte kommunikative Fertigkeiten

• Lebens- und Berufserfahrung, die den
Überblick über komplexe Sachverhalte er-
leichtern

• Fähigkeit, eigene Möglichkeiten und Gren-
zen abzuschätzen und Entscheidungen ab-
zusichern

• Persönliche Arbeitserleichterungen und
Handlungssicherheit durch Erfahrungswis-
sen

• Stärker werdendes Bedürfnis nach Selbst-
verantwortung und Mitverantwortung

In einer US-amerikanischen Studie wurden die be-
ruflichen und persönlichen Stärken älterer leitender
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untersucht, die gu-
te Unternehmensbilanzen erzielt hatten und von ih-
ren Teams als „erfolgreich“ eingestuft wurden. Es
wurden folgende Stärken ermittelt:

• Planungsverhalten und kausales Denken

• Synthetisches und konzeptuelles Denken

• Aktive Suche nach relevanten Informatio-
nen

• Ausüben von Kontrolle

• Motivation von Mitarbeiten

• Kooperation und Teamarbeit

• Modellfunktion für andere Menschen

• Selbstbewusstsein und Motivation

Auch in dieser Studie wurden die Stärken als Poten-
ziale im Altern gedeutet, die sich nur in dem Maße
entwickeln und verwirklichen, in dem Menschen in
ihrer Biografie unter leistungs-, motivations- und
zufriedenheitsförderlichen Bedingungen gearbeitet
und ein positives berufs- und leistungsbezogenes
Selbstkonzept ausgebildet haben. Es handelt sich

hier somit um potenzielle Kräfte des höheren Er-
wachsenenalters, in denen sich letztlich auch eine
erfolgreiche Berufsbiografie widerspiegelt.

3. Entwicklung und Sicherung des Erwerbsperso-
nenpotenzials

Das Altern der europäischen Erwerbsbevölkerung ist
eine unumkehrbare Tatsache: Im Jahre 2015 wird
erstmals in der Geschichte mehr als die Hälfte der
Bevölkerung Europas älter als 40 sein, in Deutsch-
land und Italien sogar 60 Prozent der Einwohner.
Die Zahl der 50 bis 65-Jährigen wird in den fünf
größten Volkswirtschaften der EU um 16 Prozent
steigen und die Zahl der 20 bis 40-Jährigen um rund
10 Prozent sinken. Bis 2050 wird sich der Anteil der
Menschen über 65 verdoppelt haben und 30 Prozent
der Gesamtbevölkerung ausmachen. Der Anteil der
Erwerbstätigen, die 55 Jahre oder älter sind, wird
sich in der Bundesrepublik Deutschland von heute
bis zum Jahr 2035 von etwa 12 Prozent auf fast 25
Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
verdoppeln. In Zukunft wird deren Beschäftigung
die zentrale Maßnahme zur Sicherung des Wirt-
schaftsstandortes Deutschland bilden. Es liegen Sze-
narien vor, die annehmen, dass ab 2015 ein Mangel
an qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern in Deutschland bestehen wird, wenn Initia-
tiven zur vermehrten Nutzung dieser Ressourcen
ausbleiben. Die Enquête-Kommission „Demographi-
scher Wandel“ des Deutschen Bundestages schon
hat in ihrem Abschlussbericht aus dem Jahre 2002
hervorgehoben, dass sich der Anteil der 60-64-
jährigen Menschen, die berufstätig sind, bis zum Jah-
re 2020 um mehr als 70 Prozent erhöhen muss, da-
mit der Wirtschaftsstandort Deutschland erhalten
bleibt. Dabei weisen schon heute einzelne Industrie-
branchen und das Handwerk Rekrutierungslücken
auf.

Seit dem Jahre 2000 lässt sich für die EU 15-Länder
eine Zunahme der Erwerbsbevölkerung8 in der Ge-
samtgruppe der 55-64-Jährigen nachweisen. In 2000
waren nur 37.8 Prozent dieser Altersgruppe erwerbs-
tätig, in 2009 hingegen 48.6 Prozent. In der Bundes-
republik Deutschland gingen in 2000 nur 37.6 Pro-
zent dieser Altersgruppe einer Erwerbstätigkeit nach,
während es im Jahre 2009 schon 54.1 Prozent waren.
In kaum einem anderen Land fiel der Anstieg der
Beschäftigungsquote der 55-64-Jährigen so steil aus
wie in Deutschland. Allerdings sollten wir die Hän-
de nicht in den Schoß legen, denn: In anderen Län-
dern liegt die Beschäftigungsquote über 55 Prozent,
zum Teil sogar über 65 Prozent. Im Bemühen um ei-
ne nachhaltige Erhöhung der Beschäftigungsquote
sollte also der Blick auch immer auf das Ausland ge-
richtet werden: Welche Anreizsysteme finden sich
dort – zum Beispiel mit Blick auf eine lebenszyklus-
orientierte Personalpolitik? Schon hier sei auf die
hervorgehobene Stellung der beruflichen Weiterbil-
dung über die gesamte Zeitspanne der Berufstätig-

8 Zur Erwerbsbevölkerung werden in der Eurostatistik alle
Frauen und Männer gezählt, die während der Referenzwo-
che irgendeine Tätigkeit gegen Entgelt oder Ertrag mindes-
tens eine Stunde ausgeübt haben oder die nicht gearbeitet
haben, weil sie vom Arbeitsplatz vorübergehend abwesend
waren.
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keit und auf die streng leistungsbezogene Entloh-
nung als Anreize hingewiesen, die bereits seit meh-
reren Jahren in den nordeuropäischen Staaten ver-
wirklicht werden.

Die OECD (2008) nimmt bei der Bewertung der Ar-
beitsmarktreformen in den verschiedenen Ländern
ausdrücklich auf derartige Anreizsysteme Bezug,
wenn sie feststellt:

„Die in einer Reihe von OECD-Ländern durchgeführ-
ten Arbeitsmarktreformen haben die Erwerbsbeteili-
gung unterrepräsentierter Gruppen gefördert. Dazu
gehörten die Umsetzung von ‚Aktivierungsmaßnah-
men’ und auf gegenseitigen Verpflichtungen beru-
henden Strategien im Sinne von ‚Fördern durch
Fordern’, bei denen wirksame Dienste zur Wieder-
eingliederung in den Arbeitsmarkt mit starken An-
reizen für die Arbeitssuche kombiniert werden, Re-
formen des Steuer- und Transfersystems mit dem
Ziel, die Steuer- und Abgabenbelastung zu reduzie-
ren und Arbeit lohnend zu machen, insbesondere für
gering bezahlte Arbeitskräfte, und die Beseitigung
von Negativanreizen für eine längere Erwerbstätig-
keit in den Altenrentensystemen und die Abschaf-
fung von Frühverrentungsmöglichkeiten. Für Frauen
brachten diese Reformen zudem flexible Arbeitszeit-
regelungen, angemessenen Erziehungs-urlaub sowie
qualitativ hochwertige und erschwingliche Kinder-
betreuungsleistungen.“

Trotz dieser insgesamt positiven Bewertung hebt die
OECD hervor, dass auch zukünftig ein

„zentrales beschäftigungspolitisches Anliegen darin
bestehen muss, potenzielle Arbeitskräfte aus am Ar-
beitsmarkt unterrepräsentierten Gruppen bei der Ar-
beitssuche zu unterstützen; in vielen Ländern sind
die Beschäftigungsquoten von Frauen, Jugendlichen,
älteren Menschen und Behinderten relativ niedrig.“

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels,
der sich vor allem in der Schrumpfung wie auch in
der Alterung der Bevölkerung widerspiegelt, wird
argumentiert, dass die heute bestehenden Probleme
auf dem Arbeitsmarkt – zu denen zu zählen sind: ei-
ne Arbeitslosenquote von 6.6 Prozent [Dezember
2010], in der Gruppe der 55-64-Jährigen von 8.2 Pro-
zent [Dezember 2010] – in den kommenden Jahren
automatisch zurückgehen werden. Diese Argumenta-
tion scheint Unternehmen und Betriebe von der
Aufgabe zu befreien, notwendige Personalentwick-
lungsmaßnahmen zu entwerfen und einzuleiten, die
auf die Sicherung einer ausreichend qualifizierten
Belegschaft gerichtet sind. Dass diese Argumentation
aufgrund ihrer Vereinfachung hoch problematisch
und zudem mit Risiken verbunden ist, verdeutlicht
folgende Aussage des Mannheimer Ökonomen
Börsch-Supan:

„Oft wird behauptet, dass die Bevölkerungsalterung
die derzeitige Massenarbeitslosigkeit automatisch
abbauen wird, da Erwerbstätige relativ zur Bevölke-
rung knapp werden. Diese Behauptung ist nur in ih-
rer Tendenz korrekt, übersieht jedoch eine mögliche
Diskrepanz (‚Mismatch’) zwischen dem Arbeitskräf-
tebedarf und den vorhandenen Qualifikationen. Es
ist damit zu rechnen, dass sich die zu erwartende
zusätzliche Nachfrage nach Arbeitskräften auf dem
höher qualifizierten Segment des Arbeitsmarktes ab-

spielt, während hingegen auf dem gering qualifizier-
ten Segment die Nachfrage stagniert oder weiter ab-
nimmt.“

Mit anderen Worten: Im Hinblick auf die Sicherung
eines ausreichend qualifizierten, flexiblen und pro-
duktiven Erwerbspersonenpotenzials sind Personal-
entwicklungsmaßnahmen von allergrößter Bedeu-
tung. Ein Schwerpunkt ist dabei vor allem auf die
Förderung und Erhaltung von Flexibilität zu legen,
die sich in der Fähigkeit ausdrückt, einen Arbeits-
platz zu wechseln und neue berufliche Anforderun-
gen zu meistern. Börsch-Supan setzt fort:

„Die Strukturveränderungen einer alternden Volks-
wirtschaft verlangen daher eine erhöhte sektorale
Mobilität auf dem Arbeitsmarkt. Diesen erhöhten
Mobilitätsanforderungen steht entgegen, dass ältere
Arbeitnehmer tendenziell eher in angestammten Be-
rufen verbleiben möchten als jüngere.“

4. Ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Po-
tenzial

Aus folgendem Grund sind Aussagen zu den Leis-
tungspotenzialen älterer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wichtig: Es handelt sich hier um Leistungs-
möglichkeiten, die in dem Maße ausgebildet und
verwirklicht werden, in dem Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Verlauf ihrer Berufstätigkeit kontinu-
ierlich gefördert wurden sowie offen für neue An-
forderungen und Herausforderungen gewesen sind.
Daraus folgt: Nicht das Altern trägt zur Ausbildung
von Leistungsmöglichkeiten bei, sondern die syste-
matische Förderung des Individuums über die ge-
samte Zeitspanne des Berufs. Daraus folgt aber auch:
Bleibt diese Förderung aus, so ist dies gerade in ei-
ner Berufs- und Arbeitswelt mit hoher Innovations-
kraft gleichzusetzen mit einem Prozess wachsender
„Dequalifizierung“. In diesem Falle ist die Gefahr
gegeben, dass ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter nur noch ein geringes Maß an Flexibilität zeigen,
das heißt, zur Bewältigung von Innovationen nicht
mehr fähig sind. Unternehmen, die beklagen, dass
die älteren Mitglieder ihrer Belegschaft nur ein ge-
ringes Maß an Flexibilität, Motivation und Produkti-
vität zeigen, sehen sich im Kern dem Vorwurf ausge-
setzt, nicht ausreichend in Maßnahmen (wie zum
Beispiel berufliche Weiterbildung, Jobrotation) in-
vestiert zu haben, die für die Erhaltung von Flexibi-
lität, Motivation und Produktivität zentral sind. Und
auf ein Weiteres ist hinzuweisen: Gerade unter dem
Aspekt veränderter Personalaltersstrukturen ist diese
Investition unerlässlich, denn – dies wurde ja bereits
gezeigt – in Zukunft werden die Belegschaften im
Durchschnitt älter sein als heute.

In zahlreichen empirischen Studien wurden die be-
ruflichen Stärken älterer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter untersucht, die wie folgt charakterisiert
werden können: Hohe Kompetenz im Umgang mit
komplexen, vertrauten Situationen, Entscheidungs-
und Handlungsökonomie, ausreichend vorbereitete
Entscheidungen, weiter reichende Zeit- und Zielpla-
nungen, Überblick über vertraute Arbeitsgebiete so-
wie über effektive kognitive und handlungsbezogene
Strategien zur Bewältigung zugehöriger Problemsitu-
ationen, Erkennen eigener Leistungsmöglichkeiten
und Leistungsgrenzen, hohe Motivation im Falle ei-
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ner als bedeutsam eingeschätzten Tätigkeit, hohe
Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber, hohe soziale
Kompetenz, zeitliche Verfügbarkeit. Die beruflichen
Schwächen werden vor allem unter den folgenden
Arbeitsbedingungen sichtbar: Monotone körperliche
Belastungen, langes Arbeiten ohne Pausen, enge
Spezialisierung, fehlende Weiterbildung.

Ein Befund empirischer Studien bezieht sich auf die
Fähigkeit zur Kompensation eingetretener Einbußen
durch Erfahrung und Wissen: Im Kontext der Analy-
se beruflicher Stärken und Schwächen konnte ge-
zeigt werden, dass Rückgänge in der Mechanik der
Intelligenz – in der Merkfähigkeit, in der Wahrneh-
mungsgeschwindigkeit, in der Geschwindigkeit der
Informationsverarbeitung sowie im schlussfolgern-
den Denken – in Teilen durch die Stärken in der er-
fahrungs- und wissensbasierten Intelligenz (die auch
mit dem Begriff der Pragmatik der Intelligenz um-
schrieben wird) kompensiert werden können. Eine
bedeutende Komponente der erfahrungs- und
wissensbasierten Intelligenz bildet dabei der Über-
blick über ein vertrautes Arbeitsgebiet. Durch größe-
ren Überblick gelingt es vielen älteren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, die Einbußen in der Mechanik
der Intelligenz in Teilen auszugleichen. Die Stärken
in der Pragmatik der Intelligenz dienen auch als
Grundlage für die Kreativität älterer Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer. Kreativität wird dabei im
Sinne der Auswahl von originellen, gerade nicht na-
he liegenden, höchst effektiven Lösungen für ein
Problem verstanden. Dabei setzt Kreativität ein ho-
hes Maß an Erfahrung im Umgang mit einem spezifi-
schen Aufgabengebiet voraus, zugleich die Offenheit
des Menschen für neue Lösungsansätze. – In Bezug
auf potenzielle Effekte von Aktivierung, Übung und
Training ließ sich zeigen, dass bis in das Alter zahl-
reiche kognitive Fertigkeiten reaktiviert, gelernt und
mit Erfolg trainiert werden können. Dabei ist auch
entscheidend, dass Trainingseffekte nur auf die trai-
nierte Fertigkeit bezogen werden dürfen.

Doch sind auch die Kompensationsgrenzen im ho-
hen Erwachsenenalter zu beachten, da sie für Ar-
beitsbereiche sensibilisieren, in denen nach Mög-
lichkeit ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nicht eingesetzt werden sollten. Altersunterschiede
finden sich vor allem bei der Lösung ganz neuer
Aufgaben, also bei einem Mangel an Erfahrung mit
dem entsprechenden Aufgabengebiet. Zudem lassen
sich in kognitiv stark belastenden Berufen alterskor-
relierte Einbußen finden: Hier kann Erfahrung nicht
mehr Defizite in der Mechanik der Intelligenz aus-
gleichen. Und schließlich finden sich Kompensati-
onsgrenzen in jenen Aufgabenbereichen, die in be-
sonders hohem Maße von der Verarbeitungskapazität
beeinflusst sind. In Berufen, in denen (a) geschwin-
digkeitsbezogene und psychomotorische Fähigkeiten
betont werden, in denen (b) hohe physische Leistun-
gen erbracht werden müssen und in denen (c) die
Tätigkeit nur auf wenige Handgriffe beschränkt
bleibt, sind mit Beginn des fünften Lebensjahrzehnts
Einbußen der Arbeitsfähigkeit erkennbar. In Berufen
mit hohen psychischen und kognitiven Belastungen
findet sich mit Beginn des sechsten Lebensjahr-
zehnts ein wachsender Anteil von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die im Vergleich zu den früheren
Messzeitpunkten schlechtere Leistungen erbringen.

Schließlich lassen die Befunde die Folgerung zu,
dass mit zunehmendem Lebensalter die individuel-
len Unterschiede in der Arbeitsfähigkeit deutlich an-
steigen.

5. Sich auf Veränderungen in der Altersstruktur der
Belegschaft einstellen

Eine bedeutende Aufgabe ist darin zu sehen, dass
Unternehmen und Betriebe eine deutlich höhere
Sensibilität für den demografischen Wandel und der
mit diesem verbundenen Alterung der Belegschaften
entwickeln, dass sie sich reflektiert und verantwort-
lich mit Erkenntnissen der Alternsforschung ausei-
nandersetzen, die Entwicklungsmöglichkeiten älte-
rer Beschäftigter wie auch deren kognitive, verhal-
tensbezogene und psychische Plastizität aufzeigen,
und dass sie die Förderung von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern über die gesamte Zeitspanne ihrer
Berufstätigkeit als eine strategische Aufgabe begrei-
fen. Der Blick in das Ausland gibt hier wichtige An-
regungen hinsichtlich der Entwicklung entspre-
chender Planungsstrategien. Doch sind gerade in den
letzten Jahren auch in Deutschland vermehrt Ten-
denzen erkennbar, sich auf das Altern der Beleg-
schaften und auf wachsende Schwierigkeiten bei der
Gewinnung von Nachwuchskräften einzustellen.
Dies zeigen Befunde einer vom Institut der deut-
schen Wirtschaft und dem Adecco Institut ausge-
richteten Studie, in der Unternehmen und Betriebe
in acht europäischen Ländern angeben sollten, in-
wieweit sie bereits heute die Folgen des demografi-
schen Wandels für den Arbeitsmarkt antizipieren
und sich systematisch auf diese vorbereiten. In Ta-
belle 1 ist sowohl für alle acht Länder als auch ge-
sondert für die Bundesrepublik Deutschland angege-
ben, wie hoch der Anteil jener Unternehmen und
Betriebe ist, die die in der Tabelle genannten, spezi-
fischen Maßnahmen bereits umgesetzt haben. Dabei
zeigt sich, dass die Bundesrepublik Deutschland im
Vergleich zu den anderen sieben Ländern eine füh-
rende Position im Hinblick auf die Entwicklung von
Planungsstrategien zur Bewältigung der Folgen des
demografischen Wandels einnimmt.

Hier ist hervorzuheben, dass die zehn aufgeführten
Maßnahmen als ein Kategoriensystem zu verstehen
sind, welches den Unternehmen und Betrieben
wertvolle Anregungen geben kann, Strategien zur
Schaffung einer demografiesensiblen Unterneh-
menskultur zu entwickeln.
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Spezifische Maßnahme Europa Deutschland

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Arbeitsplatzbezogene Schulungen
Leistungsorientiertes Entlohnungssystem
Altersgemischte Arbeitsgruppen
Regelmäßige Gesundheitschecks
Kooperation mit Hochschulen
Gesunde Verpflegung
Verzeichnis der Wissensträger im Unternehmen
Runder Tisch von jüngeren und älteren Mitarbeitern
Mentorenprogramme
Sensibilisierungsworkshops für Führungskräfte

84
65
47
63
53
28
28
28
34
15

81
78
66
60
46
36
24
19
18
9

Tabelle 1: Prozentsatz der Unternehmen in acht europäischen Ländern, die sich mit den nachfolgend aufge-
führten Maßnahmen darauf eingestellt haben, dass das Durchschnittsalter der Belegschaft steigen wird und
Nachwuchskräfte inZukunft schwieriger zu finden sein werden (gesondert aufgeführt für die teilnehmenden
europäischen Länder insgesamt und für Deutschland).
Aus: Institut der deutschen Wirtschaft und Adecco Institut (2006). Köln und London.

In einem Überblick über zentrale Demografietools
stellt Hüther (2007) zunächst die Familie in das
Zentrum: „Die Familie als Brennpunkt aller wirt-
schafts- und sozialpolitischen Maßnahmen bestimmt
unmittelbar zwei wachstumstreibende Merkmale:
Die Quantität und Qualität des Potenzials der Er-
werbstätigen.“ Damit deutet er an, dass familien-
freundliche Beschäftigungsstrukturen auch unter
dem Gesichtspunkt der Leistungsbereitschaft und
der Leistungsfähigkeit, mithin der Produktivität von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sehen sind.
Zudem akzentuiert er die Bedeutung von Bildung:
„Bildungsausländer integrieren; Bildungszeiten effi-
zienter nutzen: vor allem durch die Ganztagsschule
und das Abitur nach zwölf Jahren; eher einschulen;
Wiederholungen reduzieren; Studienzeiten verkür-
zen; materielle Anreize stärken: hier bieten BA- und
MA-Studiengänge Realoptionen.“ Schließlich fordert
er von Unternehmen und Betrieben die Entwicklung
langfristiger, generationenübergreifender Perspekti-
ven: „Gleichwertigkeit und Chancen der Generatio-
nen sichern; Indikatoren für die Nachhaltigkeit von
menschlichen Ressourcen auf allen Ebenen nutzen;
bei der Schaffung von attraktiven Arbeitswelten
grundsätzlich die Generationenbalance sichern, das
heißt, keine Generation zu benachteiligen; ertragsop-
timierende Abstimmungen zwischen Prozessen und
Fähigkeiten aller Generationen herbeiführen; vielfäl-
tige, altersgerechte Arbeitszeitkulturen schaffen; Ge-
sundheit und Interesse im Arbeitsprozess fördern;
sicherstellen, dass die Grundprinzipien des Unter-
nehmens für alle gelten.“

In dem – im Jahre 2006 mit dem Carl Bertelsmann
ausgezeichneten – finnischen System einer voraus-
schauenden Qualifizierung künftiger Kohorten älte-

rer Beschäftigter werden drei Ebenen der Problem-
analyse und Problemlösung differenziert:

(1) Individuum,

(2) Unternehmen,

(3) Gesellschaft.

Nachfolgend sind – differenziert für diese Ebenen –
die im finnischen Modell entwickelten Lösungen
und Methoden aufgeführt.

Lösungen / Methoden auf der Ebene des Individu-
ums

1. Stärkung von physischen, psychischen und so-
zialen Ressourcen

2. Förderung der Gesundheit

3. Erhöhung der beruflichen Kompetenz

4. Bewältigung von Veränderungen

5. Partizipation

Lösungen / Methoden auf der Ebene des Unterneh-
mens:

1. Altersmanagement

2. Individuelle Lösungen

3. Altersgemischte Teams

4. Altersergonomie

5. Arbeitspausen

6. Flexible Arbeitszeitvereinbarungen

7. Teilzeitarbeit

8. Maßgeschneiderte Weiterbildung

Lösungen / Methoden auf der Ebene der Gesellschaft
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1. Veränderung der Einstellungen zum Alter

2. Vermeidung von Altersdiskriminierung

3. Entwicklung der Gesetzgebung zur Beschäfti-
gung

4. Entwicklung der Rentensicherheit

5. Entwicklung der Rentensysteme

6. Vereinbarkeit von Familie und Beruf

6. Flexibilität fördern

Mit dem Begriff der „Flexicurity“ wird im internati-
onalen Kontext ein Konzept umschrieben, das die
Steigerung der Flexibilität auf den Arbeitsmärkten
und zugleich die Erhöhung der Sicherheit von Ar-
beitnehmern beim Übergang zwischen Arbeitsplät-
zen anstrebt. Eine von der Europäischen Kommissi-
on (2007) in Auftrag gegebene Befragung von Unter-
nehmen und Betrieben zur Umsetzung dieses Kon-
zepts macht deutlich: Flexibilität in der Arbeitswelt
wird übereinstimmend als zentrale Beschäftigungs-
strategie gewertet. Einige Ergebnisse seien hier stell-
vertretend aufgeführt.

Zunächst zeigt sich, dass die Mehrheit der befragten
Unternehmen und Betriebe zwischen Flexibilität
und Sicherheit keinen Gegensatz sehen, sondern
Möglichkeiten ihrer Verbindung erkennen.Es ist
möglich, Flexibilität und Sicherheit gleichzeitig zu
steigern. 57.6 %

Mehr Sicherheit für Arbeitnehmer wird immer zu
Lasten der

Flexibilität für die Unternehmen gehen.
25.9 %

Mehr Flexibilität wird immer zu Lasten der Sicher-
heit der

Arbeitnehmer gehen.
10.8 %

Weiß nicht
5.7 %

Doch ist auch zu bedenken: Flexibilität, die eine
zentrale Grundlage für Produktivität und Kreativität
darstellt, entwickelt sich keinesfalls unabhängig von
den Rahmenbedingungen, die ein Unternehmen oder
Betrieb bietet. Vielmehr muss in die Förderung von
Flexibilität investiert werden – und dies tun Unter-
nehmen und Betriebe, wie nachfolgendes Ergebnis
zeigt:

Welche der nachstehenden Aspekte zur Förderung
der Arbeitnehmerflexibilität haben Sie in Ihrem Un-
ternehmen bereits eingeführt? (Mehrere Antworten
sind möglich)

Möglichkeit, unterschiedliche Aufgaben wahrzu-
nehmen 77.6 %

Möglichkeit, die Arbeitszeiten der Arbeitnehmer an-
zupassen 70.5 %

Möglichkeit, den Lohn an die individuelle Leistung
anzupassen 45.8 %

Möglichkeit, die Beschäftigtenzahl anzupassen
40.0 %

Keine der genannten Aspekte
3.7 %

Weiß nicht
0.0 %

Dabei ist zu beachten, dass hier verschiedene Aspek-
te von Flexibilität angesprochen sind: die funktio-
nelle, zeitliche, lohnbezogene und numerische Fle-
xibilität. Produktivität und Kreativität über die ge-
samte Zeit der Berufstätigkeit werden in dem Maße
gefördert, in dem sich Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in ihrer Flexibilität gefordert sehen. Und
die Ergebnisse zeigen: In der Arbeitswelt wird diese
Aussage weitgehend geteilt:

Ist die Förderung der Arbeitnehmerflexibilität ein
wichtiger Teil Ihrer Strategie zur Erhaltung Ihrer
Wettbewerbsfähigkeit?

Ja 81.4 %

Nein 18.6 %

Die von Wissenschaftlern hervorgehobenen Potenzi-
ale der Arbeitsplatzrotation mit Blick auf die Ent-
wicklung und Erhaltung von Produktivität und Krea-
tivität über die gesamte Berufstätigkeit werden in der
Berufs- und Arbeitswelt nur in Teilen erkannt und
umgesetzt. Dies zeigen die beiden folgenden Ergeb-
nisse:

Die Arbeitsplatzrotation ein nützliches Fortbildungs-
instrument

Auf jeden Fall 19.6 %

Eher ja 42.1 %

Unentschieden 24.4 %

Eher nicht 11.1 %

Auf keinen Fall 2.8 %

7. Vermehrt in die Gesundheit investieren

Neben Weiterbildungsangeboten ist betrieblichen
Gesundheitsangeboten besondere Bedeutung für die
Erhaltung von physischer und kognitiver Leistungs-
fähigkeit wie auch für die Produktivität im Berufsle-
ben beizumessen. Für die Konzeptentwicklung be-
trieblicher Gesundheitsangebote ist auch heute noch
eine von der Bertelsmann und Hans-Böckler-Stiftung
(2004) herausgegebene Schrift mit dem Titel Zu-
kunftsfähige betriebliche Gesundheitspolitik wert-
voll. Deren Ausgangspunkt bildete die folgende Aus-
sage: „Die Vision betrieblicher Gesundheitspolitik ist
gesunde Arbeit in gesunden Organisationen. Gesun-
de Organisationen fördern beides: Wohlbefinden
und Produktivität ihrer Mitglieder.“ Deren Leitbild
lautete: „Gesundheitliche Probleme müssen an ihrer
Quelle bekämpft werden. Der Arbeitswelt kommt
dabei – auch wegen ihrer Rückwirkung auf Privatle-
ben und Freizeit – herausragende Bedeutung zu. Das
Hauptgewicht sollte bei der Verhütung gesundheitli-
cher Probleme liegen und nicht bei ihrer nachge-
henden Bewältigung. Gesundheitsförderung und
Prävention müssen als Führungsaufgabe wahrge-
nommen und nicht nur von nachgeordneten Fachab-
teilungen bearbeitet werden. Betriebliche Gesund-
heitspolitik ist unter Einbeziehung der Betroffenen
zu praktizieren und nicht nur Top-down zu verord-
nen. Und sie muss in ihrer Ausgestaltung vielfältig
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sein, d.h. den unterschiedlichen Bedürfnissen ein-
zelner Branchen und Betriebsgrößen entsprechen.
Betriebe, die so verfahren, fördern die Gesundheit
ihrer Mitarbeiter und verbessern ihre Wettbewerbs-
fähigkeit.“ (2004, S. 21)

Es werden folgende Merkmale gesunder Organisati-
onen genannt: (1) Eine sinnstiftende Betätigung ist
stark verbreitet. (2) Soziale Kompetenz ist stark aus-
geprägt und verbreitet. (3) Stabilität und Funktions-
fähigkeit primärer Beziehungen (Familie, Arbeits-
gruppe etc.) sind stark ausgeprägt und verbreitet. (4)
Umfang sozialer Kontakte jenseits primärer Bezie-
hungen ist groß. (5) Gegenseitiges Vertrauen und Zu-
sammenhalt unter Mitgliedern (Klima) sind groß. (6)
Das Ausmaß der persönlichen Beteiligung an der
systemischen Willensbildung wie auch an der Ent-
scheidungsfindung (Partizipation) ist hoch. (7) Das
Vertrauen in Führung ist groß. (8) Die Identifikation
der Mitglieder mit den übergeordneten Zielen und
Regeln ihres sozialen Systems (Wir-Gefühl,
Commitment) ist stark ausgeprägt. (9) Vorrat an ge-
meinsamen Überzeugungen, Werten, Regeln („Kul-
tur“) ist groß. (10) Das Ausmaß sozialer Ungleichheit
(Bildung, Status, Einkommen) ist moderat.

Die Merkmale gesunder Organisationen können als
Rahmenbedingungen einer Personalstrategie ver-
standen werden, die auf die Förderung der Beschäf-
tigten über die gesamte Zeitspanne der Berufstätig-

keit zielt. Zum Beispiel ist unter diesen Bedingun-
gen die Verwirklichung der Forderung nach alters-
gemischten Teams oder nach der Schaffung von
Mentor-Mentee-Verhältnissen möglich. Zudem spie-
gelt sich in diesen Bedingungen eine Unterneh-
menseinstellung wider, die Werte, Kompetenzen
und Interessen der Beschäftigten ernst nimmt und
dabei die Entwicklungsaufgaben in den verschiede-
nen Lebensphasen ausdrücklich berücksichtigt. Ge-
rade unter solchen Bedingungen entwickelt sich Lo-
yalität gegenüber dem Unternehmen. Die hier ge-
nannten Merkmale gesunder Organisationen legen in
besonderer Weise nahe, ältere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter dafür zu gewinnen, ihre sozialen und
psychologischen Kompetenzen einzusetzen, um die
Kommunikation zwischen den Beschäftigten wie
auch das Klima innerhalb des Unternehmens bzw.
Betriebs zu fördern. Kompetenzen wie Gelassenheit,
Erfahrung im Umgang mit Konflikten, Mitverantwor-
tung für jüngere Menschen (im Sinne der Generativi-
tät) und Überblick werden, wie bereits dargelegt
wurde, vielen älteren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern bescheinigt: Diese Kompetenzen bilden eine
wertvolle Grundlage für die Umsetzung der Merkma-
le gesunder Organisationen. Die Zusammenführung
dieser Merkmale mit den Kompetenzen älterer Be-
schäftigter bildet eine bedeutsame, innovative, hoch
interessante Aufgabe.
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Strategie statt Streit – Fachkräftemangel beseitigen (BT-Drucksache 17/3198)

Dr. Jürgen Pfister

0. Zusammenfassung

Die wirksamste politische Strategie gegen den Fach-
kräftemangel besteht grundsätzlich darin, die Rah-
menbedingungen für eine konsequente Ausschöp-
fung aller vorhandenen Wissens-, Fähigkeits- und
Begabungspotentiale zu verbessern. Nach Einschät-
zung des Demographie Netzwerks ddn e.V. liegt da-
bei die größte arbeitsmarktpolitische Herausforde-
rung dieses Jahrzehnts darin, die Erwerbsbeteiligung
der 55- bis unter 65-Jährigen zu steigern und ihre In-
tegration in das Arbeitsleben zu verbessern. In der
betrieblichen Praxis sind dazu bereits eine Vielzahl
vorbildlicher Ansätze („Best Practices“) entwickelt
worden, wie insbesondere auf den Handlungsfel-
dern:

 Entwicklung von Unternehmenskulturen mit
hoher Altersakzeptanz,

 alterns- und salutogerechte Gestaltung von Ar-
beitsbedingungen,

 betriebliche Gesundheitsvorsorge,

 betriebliche Weiterbildung,

 Einrichtung von altersgemischten Teams

 Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Es zeigt sich, dass Lernprozesse immer dann beson-
ders erfolgreich sind, wenn die betroffenen Unter-
nehmen und Arbeitnehmer selbst Thema und Ziel
ihres Engagements bestimmen können und selbst die
Lösung mitgestalten. Die Politik sollte deshalb einen
Rahmen schaffen, der die Betroffenen zu Beteiligten
macht und ihnen ermöglicht, ihre innovativen Lö-
sungsansätze darzustellen, auszutauschen und im
Experiment zu erproben. Diese selbstorganisierten
Prozesse des Wissensaustauschs und des Wissens-
transfers liefern im Ergebnis vorbildliche Unterneh-

mensbeispiele, die in der Praxis eine hohe Akzep-
tanz finden und erfolgreich in der Fläche verbreitet
und umgesetzt werden können. Das Demographie
Netzwerk ddn e.V. (im folgenden kurz „ddn“) ist ein
gutes Beispiel dafür, wie der selbstgesteuerte Erfah-
rungsaustausch von Unternehmen für Unternehmen
aussehen kann, um eine nachhaltige Versorgung mit
Fachkräften sicherzustellen. Von diesem gemeinsa-
men Lern-, Vergleichs- und Weiterentwicklungspro-
zess profitieren schon heute mehr als 230 Unter-
nehmen und Institutionen. Wenn die Politik die
Bürger auf die komplexen und dynamischen Heraus-
forderungen des demographischen Wandels in der
Wissensgesellschaft vorbereiten will, sollte sie die
Vernetzung und den selbstgesteuerten Erfahrungs-
austausch der Betroffenen ermöglichen, den Wis-
senstransfer zwischen den Betroffenen unterstützen
und so die Betroffenen zu Beteiligten machen.

Diese Politik des „ermöglichenden Staatshandelns“
kann durch angemessene Förderungs- und
Anreizsysteme sowie durch eine grundlegende Re-
form des staatlichen Rentenversicherungssystems
flankiert und unterstützt werden. Die Abschaffung
der starren Altersgrenzen und die Schaffung eines
flexiblen Renteneingangskorridors würde den Un-
ternehmen die Möglichkeit bieten, das Know how
der älteren Fachkräfte länger zu nutzen und den
Wissenstransfer besser zu managen. Die Politik sollte
konsequent sämtliche Anreize zur Frühverrentung
abschaffen, die in der Vergangenheit jahrzehntelang
systematisch die vorzeitige Aussteuerung von Älte-
ren aus dem Erwerbsleben bewirkt haben. Stattdes-
sen sollte sie die in der Praxis entwickelten Ansätze
fördern, die auf die nachhaltige Erhaltung der Be-
schäftigungsfähigkeit abzielen und es den Menschen
ermöglichen, länger gesund in Arbeit zu altern. Hier
bietet sich insbesondere die (z.B. auch steuerliche)
Förderung des betrieblichen Gesundheitsmanage-
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ments sowie die Schaffung von Anreizen für Maß-
nahmen der alternsgerechten Gestaltung von Ar-
beitsbedingungen, der beruflichen Weiterbildung
sowie zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie an. Ferner könnte die Politik durch die Ein-
richtung eines leicht zugänglichen, transparenten
und bundeseinheitlichen Verfahrens zur Bewertung
und Anerkennung von im Ausland erworbenen Ab-
schlüssen einen wichtigen Beitrag zur besseren In-
tegration der in Deutschland lebenden ausländi-
schen Fachkräfte in den deutschen Arbeitsmarkt
leisten und direkt zur Mobilisierung der hier liegen-
den Wissens- und Fähigkeitspotentiale beitragen.

Im Übrigen ist es Zeit, dass die Politik die Dimensi-
onen der demographischen Herausforderungen ver-
steht und zur Chefsache macht. Eine ganzheitliche
Demographiepolitik, in der Maßnahmen verschiede-
ner Ministerien so koordiniert werden, dass sie inei-
nandergreifen, ist dringend geboten.

1. Demographischer Wandel und Fachkräftemangel
in Europa – eine Bilanz

Die Zahl der Erwerbstätigen in Europa wird bis zum
Jahr 2030 um 20,8 Millionen bzw. um 6,8 % sinken.
Der Anteil der Gruppe der 55 bis 65-Jährigen an der
Erwerbsbevölkerung in Europa wird bis 2030 um 24
Millionen, d.h. um 8,7 % steigen. Dies ist dann auch
die einzige Altersklasse, die wachsen wird. Der An-
teil aller übrigen Altersklassen (jünger als 55 Jahre)
wird zwischen 20 bis 25 % abnehmen. Zeitgleich
mit den demographischen Schrumpfungs- und Alte-
rungsprozessen entsteht eine globale Wissensgesell-
schaft. 80 von 210 Millionen Arbeitnehmern in Eu-
ropa arbeiten heute bereits in hochqualifizierten
Jobs. Bis zum Jahre 2015 werden 13 Millionen zu-
sätzliche Jobs in den wissensintensiven Sektoren Eu-
ropas entstehen.

Das Jahr 2010 markiert am europäischen Arbeits-
markt so etwas wie eine demographische Zeiten-
wende. Erstmals lag die Zahl der potentiellen Ruhe-
ständler (Altersklasse 60 – 64 Jahre) in Europa er-
kennbar über der Zahl der potentiellen Berufsein-
steiger (Altersklasse 15 – 19 Jahre). Arbeitsmarktex-
perten sprechen von einer Nachwuchslücke von
200.000 Personen. Bedingt durch den Renteneintritt
der Babyboomer (Jahrgänge 1955 – 1967) in den
kommenden 2 Jahrzehnten, wird diese Nachwuchs-
lücke auf 8,3 Millionen bis zum Jahre 2030 anwach-
sen. Folgt man dieser Prognose, dann erscheint die
Debatte darüber, ob der Fachkräftemangel in
Deutschland bereits angekommen ist, oder erst noch
bevorsteht, als eher zweitrangig. Bei unveränderten
Rahmenbedingungen ist ein struktureller Fachkräf-
temangel vorprogrammiert. Kann die Nachwuchslü-
cke nicht geschlossen werden, wird es schwer, im
internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu
bleiben. Innovationsfähigkeit, wirtschaftliches
Wachstum und sozialer Wohlstand sind in hohem
Maße gefährdet. Damit stellt sich die Frage, wie wir
dieser Entwicklung bereits heute in Wirtschaft und
Politik wirksam entgegentreten können.

2. Strategien gegen den Fachkräftemangel

Die wirksamste politische Strategie gegen den Fach-
kräftemangel besteht grundsätzlich darin, die Rah-
menbedingungen für eine konsequente Ausschöp-

fung der Wissens-, Fähigkeits- und Begabungspoten-
tiale in Deutschland nachhaltig zu verbessern. Hier
bleibt gegenwärtig zuviel Potential auf der Strecke:

 Zwischen 15 und 20% der Absolventen allge-
meinbildender Schulen gelten als nicht ausbil-
dungsreif und rund ein Viertel der 21 - 25 Jähri-
gen ist in Deutschland immer noch ohne Beruf-
sabschluß. Die Anstrengungen auf dem Gebiet
der schulischen Bildung und der Berufsausbil-
dung müssen massiv verstärkt werden!

 Nur 55 % der erwerbstätigen Frauen gehen einer
Vollzeitbeschäftigung nach. Im EU-15-Ranking
ist das der vorletzte Platz. Um die Erwerbsbetei-
ligung von Frauen zu erhöhen, müssen z.B.
Rahmenbedingungen für eine bessere Verein-
barkeit von Beruf und Familie geschaffen wer-
den.

 Viele Menschen mit ausländischen Abschlüssen
finden keine angemessene Tätigkeit, weil ihre
Qualifikationen hier nicht anerkannt werden.
Die Rahmenbedingungen und Prozesse für die
Integration der hier lebenden ausländischen
Fachkräfte in den deutschen Arbeitsmarkt müs-
sen entscheidend verbessert werden.

 Die größte arbeitsmarktpolitische Herausforde-
rung dieses Jahrzehnts liegt nach Einschätzung
von ddn jedoch in der Steigerung der Erwerbs-
beteiligung der 55- bis unter 65-Jährigen. Die
durchschnittliche Erwerbsbeteiligung dieser
Gruppe liegt in der EU gerade mal bei 33 %.
Wenn es gelingen würde, sie europaweit auf das
Niveau von Schweden (= 63 %) anzuheben –
und das hieße, sie zu verdoppeln – dann wür-
den dem europäischen Arbeitsmarkt rund 8 Mil-
lionen zusätzliche Arbeitskräfte zur Verfügung
stehen. Das wäre gerade mal genug, um die
prognostizierte Nachwuchslücke im Jahre 2030
zu schließen. In Deutschland hat sich die
Erwerbstätigenquote bei älteren Arbeitnehmern
in den letzten zehn Jahren deutlich erhöht.
Dennoch sieht ddn bei der Integration älterer
Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt noch großes
Verbesserungspotential: Nahezu die Hälfte der
Unternehmen in Deutschland beschäftigt nach
wie vor überhaupt keine über 50-Jährigen. In der
Altersklasse der 55- bis unter 65-Jährigen waren
2009 nur 37,3 % sozialversicherungspflichtig
beschäftigt, im Vergleich zu rund 57 % bei den
unter 55-Jährigen (Quelle: Bundesagentur für
Arbeit). Die Rahmenbedingungen für eine höhe-
re Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer
müssen gezielt verbessert werden, so dass ein
gesundes Altern in Arbeit ermöglicht und die
Beschäftigungsfähigkeit der Menschen nachhal-
tig erhalten werden kann. Gleichzeitig muss die
systematische Aussteuerung von Älteren aus
dem Arbeitsleben beendet werden, die in den
letzten Jahrzehnten in Deutschland mit flächen-
deckenden Frühverrentungs- und Vorruhe-
standsmodellen betrieben wurde.
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3. Was können die Unternehmen selbst tun, um dem
Fachkräftemangel durch Integration von älteren
Arbeitnehmern entgegenzuwirken?

3.1. Unternehmenskulturen entwickeln, die das Al-
ter als Chance begreifen

Von Dr. Jürgen Tenckhoff wurde kürzlich der Begriff
der „Altersakzeptanz“ eingeführt, um die Stärke der
in den Unternehmen noch vorhandenen Altersstere-
otype zu messen. Die Altersakzeptanz der deutschen
Unternehmen liegt gemessen auf einer Skala von 0
(= keine) bis 100 (= maximale Altersakzeptanz) bei
gerade mal 37, wobei erst Werte über 60 auf eine
ausgeglichene Situation deuten.

Weil die Veränderung der Unternehmenskultur für
die erfolgreiche Gestaltung des demographischen
Wandels von zentraler Bedeutung ist, haben die Un-
ternehmen im ddn das Thema „Unternehmenskul-
tur“ auch in der ersten ihrer zehn goldenen Regeln –
die so etwas wie das Programm des Netzwerks ver-
körpern – zur Chefsache erklärt. Vor allem gilt es,
eine Unternehmenskultur zu entwickeln, die das Al-
ter nicht diskriminiert, sondern als Chance begreift.
Ein solcher kultureller Veränderungsprozess liefert
die Grundlage, auf der die Produktivitätsreserven
der älteren Mitarbeiter überhaupt erst mobilisiert
werden können. Gegenwärtig ist in insbesondere in
den ddn Unternehmen zunächst einmal eine funda-
mentale Neubewertung des Alters zu beobachten,
die sich verstärkt an den folgenden Erkenntnissen
der Arbeitswissenschaft orientiert:

In arbeitswissenschaftlichen Studien erwiesen sich
ältere Mitarbeiter zwar als langsamer, aber sie bezo-
gen mehr Informationen ein und waren umsichtiger,
flexibler und selbstkritischer. Vorwiegend bei Älte-
ren wurden Stärken festgestellt wie:

 Leichtigkeit im Umgang mit komplexen Sach-
verhalten;

 Toleranz in Bezug auf alternative Handlungssti-
le;

 große Entscheidungs- und Handlungsökonomie;

 angemessene Einschätzung eigener Fähigkeiten
und Grenzen;

 Sinn für das Machbare;

 geringere Belastung durch private und familiäre
Sorgen.

Der negative Zusammenhang zwischen Alter und
Leistung geht zurück, wenn die Länge der Berufser-
fahrung einbezogen wird. Berufserfahrung beein-
flusst die Entwicklung von Arbeitstechniken und
führt insbesondere bei komplexen Arbeitstätigkeiten
zu größerer Effizienz. Hier werden die besten Leis-
tungen überhaupt erst in höherem Alter gezeigt, weil
die Kombination von Erfahrung und Expertise er-
folgskritisch ist. Gerade die Stärken älterer Arbeit-
nehmer können im Kontext der Wissensökonomie
ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein.

Wenn die Unternehmen den Blick von den Defiziten
auf die Stärken älterer Arbeitnehmer richten, dann
wird deutlich, warum es sich zukünftig für sie im-

mer mehr lohnen wird, auch ältere Arbeitnehmer zu
beschäftigen:

 Ältere können Entscheidungen fundiert vertre-
ten und angemessen umsetzen.

 Ältere übernehmen Verantwortung. Sie sind be-
rufserfahren und dort besonders gut, wo selb-
ständiges und eigenverantwortliches Handeln
gefragt ist.

 Ältere verfügen über ein ausgeprägtes Qualitäts-
bewusstsein. Sie kennen die betriebsinternen
Abläufe und ihre Kunden, können die Konse-
quenzen ihrer Handlungen und Veränderungen
gut einschätzen.

 Ältere können wertvolles Erfahrungswissen, das
sie durch eine oftmals lange
Betriebzugehörigkeit erworben haben, in alters-
gemischten Teams umfassend über einen länge-
ren Zeitraum auch über informelles Lernen wei-
tergegeben.

 Die Unternehmen müssen sich mit entspre-
chenden Angeboten auf ihre alternde Kund-
schaft einstellen. Ältere Mitarbeiter können da-
bei einen wertvollen Beitrag leisten, weil sie die
Bedürfnisse und Denkweise der älteren Kunden
kennen.

Vor allem die Führungskräfte eines Unternehmens
müssen diese Neubewertung des Alters in ihren
Köpfen vornehmen und dann im Sinne einer wert-
schätzenden Führung im Unternehmen vorleben.
Gleichzeitig müssen die Instrumente der Vergangen-
heit, wie insbesondere die Praktiken der Frühverren-
tung, die einer gewollten Altersdiskriminierung Vor-
schub geleistet haben, ersatzlos abgeschafft werden.
Wenn die Unternehmen dagegen weiterhin diejeni-
gen, die das 55. Lebensjahr überschritten haben, re-
flexhaft in den Vorruhestand schicken, dann signali-
sieren sie bereits den jüngeren Mitarbeitern von heu-
te, d.h. den älteren Mitarbeitern des Jahres 2030,
dass auch sie mit dem Erreichen eines bestimmten
Lebensalters morgen nichts mehr wert sind. – Mit
dem Unterschied allerdings, dass die Unternehmen
auf die älteren Mitarbeiter des Jahres 2030 dringen-
der angewiesen sein werden denn je!

Die Metro AG hat bereits im Jahre 2004 die bis dato
existierenden Vorruhestandsregelungen aufgekün-
digt und konnte innerhalb von drei Jahren die Zahl
der Frühverrentungen von jährlich 1200 auf 200 Fäl-
le reduzieren.

3.2. Alterns- und salutogerechte Gestaltung der Ar-
beitsbedingungen

So wie die Altersvorsorge das ganze Berufsleben
hindurch ein Thema ist, sollte es zukünftig auch der
Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit (Employability)
sein. Einerseits liegt die Erhaltung der Beschäfti-
gungsfähigkeit in der Verantwortung jedes einzelnen
Arbeitnehmers. Andererseits haben die Arbeitsbe-
dingungen und das gesamte Arbeitsumfeld darauf
einen maßgeblichen Einfluss. „Es ist nicht entschei-
dend, wie alt man wird, sondern wie man alt wird“,
so hat es die Gerontologin und ehemalige Bundes-
ministerin Ursula Lehr (auch Mitglied des wissen-
schaftlichen Beirats ddn) einmal trefflich formuliert.
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Im Kern geht es darum, Arbeitsbedingungen zu
schaffen, die ein gesundes Altern über die gesamte
Erwerbsbiographie ermöglichen. Wichtige Orientie-
rungen dafür geben die von der Arbeitswissenschaft
– exemplarisch sei hier ddn-Beiratsmitglied Eber-
hard Ulich genannt – entwickelten Kriterien für eine
gesundheitsförderliche Aufgabengestaltung wie
„Vollständigkeit“, „Aufgabenvielfalt“, „soziale Inter-
aktionsmöglichkeiten“ , „Autonomie“, „Lern- und
Entwicklungsmöglichkeiten“ sowie „Sinnhaftigkeit“.
Neben den Arbeitsaufgaben müssen die Anforderun-
gen, die Belastungen und die Ressourcensituation,
d.h. unterstützende Faktoren in den Blick genom-
men und gestaltet werden.

Die BMW Group hat in ihrem Pilotprojekt „Arbeits-
system 2017“, durch das die Altersstruktur der Be-
legschaft im Jahr 2017 simuliert wird, veranschau-
licht, wie anhand einfach umzusetzender Maßnah-
men, Arbeit zukunftsorientiert und alternsgerecht
gestaltet werden kann. Dabei wurden ca. 70 Maß-
nahmen umgesetzt, von Holzböden über Ruhemög-
lichkeiten bis hin zu Leselupen zur Erleichterung
der Arbeit. Dabei hat sich gezeigt, dass bei einer
ganzheitlichen Gestaltung der Rahmenbedingungen
eine im Durchschnitt ältere Belegschaft genauso
produktiv ist wie ein jüngeres Team.

3.3. Betriebliches Gesundheitsmanagement einrich-
ten

Das betriebliche Gesundheitsmanagement ist ein zu-
nehmend wichtiges Instrument, um den einzelnen
Mitarbeiter über die Interventionsebenen der Verhal-
tensprävention (z.B. Informationsangebote zu einem
gesunden Lebensstil), der Verhältnisprävention (z.B.
Veränderungen von Arbeitsaufgaben und -
bedingungen) und des Rehabilitations- und Einglie-
derungsmanagements bei der nachhaltigen Erhaltung
seiner Beschäftigungsfähigkeit zu unterstützen. Das
betriebliche Gesundheitsmanagement zielt in erster
Linie darauf ab, Mitarbeiter in ihrer Selbstverantwor-
tung zu unterstützen, gesund zu leben und zu arbei-
ten. Charakteristisch für die „Wissensarbeitsgesell-
schaft“ ist die rasche Zunahme der psychischen Er-
krankungen. Deren Zahl hat seit dem Jahr 2000 um
75 % zugenommen. Allein die durch psychische Er-
krankungen bedingte Zahl der Frühverrentungen ist
seit 2006 um ein Drittel gestiegen. Inzwischen gehen
4 von 10 Frühverrentungen auf psychische Erkran-
kungen zurück. Ursache können Faktoren sein wie
z.B. zu geringe Einflussmöglichkeiten auf die Gestal-
tung und Organisation der eigenen Arbeit, übermä-
ßiger Zeit- und Verantwortungsdruck, chronische
Über- oder Unterforderungssituationen, repetitive
Tätigkeiten, die ein hohes Maß an Konzentration er-
fordern, sowie ein Arbeitsklima, das wenig persönli-
che Anerkennung vermittelt.

Aus diesem Grunde haben namhafte Unternehmen,
wie z.B. Unilever, SAP oder die Metro AG ihr be-
triebliches Gesundheitsmanagement durch ein soge-
nanntes Employee Assitance Programm – kurz EAP
– ergänzt. Dieses Programm bietet Mitarbeitern früh-
zeitige professionelle und absolut vertrauliche Bera-
tung in beruflichen wie in privaten Problem- und
Konfliktsituation und vermittelt bei Bedarf auch ge-
zielte Unterstützungs- und Therapieangebote. Das
Programm ermöglicht gleichzeitig einen offensiven,

präventiven Umgang mit Tabuthemen (d.h. z.B.
Suchterkrankungen) im Unternehmen.

Dass es besser ist, die Arbeitsfähigkeit zu fördern als
die Krankenstände zu messen, haben die Berliner
Wasserbetriebe erkannt. Ab Anfang 2011 haben Mit-
arbeiter und ihre Angehörigen 7 Tage die Woche
und 24 Stunden am Tag die Möglichkeit, externe
professionelle Berater (zumeist Psychologen) ano-
nym anzurufen, um dort individuelle Unterstützung
zu bekommen. Dabei spielt es im Sinne eines inte-
grierten Gesundheitsmanagements keine Rolle, ob es
sich um betriebliche oder private Probleme handelt.
Denn Störungen im privaten Umfeld wirken sich
auch negativ auf die Leistungsfähigkeit im Betrieb
aus.

3.4. Betriebliche Weiterbildung

Unternehmen sollten Möglichkeiten schaffen, dass
Mitarbeiter aller Altersstufen kontinuierlich dazu-
lernen. Angesichts immer häufiger auftretender
Technologiewechsel und Reorganisationsprozesse
wächst die Bedeutung eines „lebenslangen Lernens“.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamts hat
sich jedoch mit 21% nur gut jeder Fünfte der 15- bis
64-jährigen Erwerbstätigen überhaupt an einer beruf-
lichen Weiterbildung beteiligt. Bislang hinkt vor al-
lem die Weiterbildung Älterer hinterher. Die Weiter-
bildungsquote bei älteren Arbeitnehmern ab 55 liegt
mit 16% deutlich noch unter diesem Durchschnitt.
Dabei wäre eine fundierte Weiterbildung gerade für
Ältere besonders wichtig, um ihre Anschlussfähig-
keit an aktuelle Entwicklungen zu gewährleisten.

Die Galeria Kaufhof GmbH hat ein Weiterbildungs-
programm „Fit für die Zukunft im Einzelhandel“ für
rund 500 Mitarbeiter in 23 Filialen durchgeführt.
Dieses Programm sollte insbesondere älteren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern ohne abgeschlossene
Ausbildung in einem Handelsberuf dabei helfen,
sich weiterzuqualifizieren und dadurch ihre Be-
schäftigungsfähigkeit nachhaltig zu erhalten.
Schwerpunkt war die arbeitsplatznahe Vermittlung
von Fähigkeiten in den Bereichen Kundenmanage-
ment“, „Neue Marken und Sortimentsstrategien“,
„Systemkenntnisse“ sowie „handelsübliche Kassen-
systeme“. Die Teilnehmer berichteten, dass sie
durch das Programm Sicherheit gewonnen und
Lernhemmungen abgebaut haben. Sie haben auf eine
neue Art gelernt, im Beruf selbständiger zu werden,
neue Lebens- und Arbeitsinhalte zu entdecken und
kaufmännische Fähigkeiten wieder zu trainieren.

Dass sich lebenslanges Lernen und Weiterqualifizie-
rung lohnen, zeigt auch die mittelständische SICK
AG. Um das Erfahrungswissen der seit langem im
Lager- und Transportbereich beschäftigten, un- und
angelernten Mitarbeiter zu erhalten und sie für die
gestiegenen Anforderungen im Logistikbereich zu
qualifizieren, führte die SICK AG eine sechs Module
umfassende Qualifizierungsmaßnahme durch. Lager-
und Transportmitarbeiter wurden acht Monate lang
jeden Freitag und Samstag zu IHK-geprüften "Logis-
tikern" qualifiziert. In langjähriger Arbeit erworbenes
Erfahrungswissen wurde damit gefordert, gefördert
und zu einer formalen, zertifizierten Qualifikation
ausgebaut, die Marktwert hat. Auf der Grundlage
dieses Abschlusses besteht die Möglichkeit der Wei-
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terqualifizierung zum IHK-geprüften Abschluss
"Meister/in der Lagerwirtschaft". Zudem spart sich
das Unternehmen durch die Investition in „lebens-
langes Lernen“ Vorruhestands und Abfindungskos-
ten ebenso wie Einarbeitungskosten für neue Mitar-
beiter. Das einmal erworbene Know-how bleibt dem
Unternehmen länger erhalten.

3.5. Altersgemischte Teams bilden

Die Einrichtung von altersgemischten Teams, wie sie
heute bei vielen KMUs, wie z.B. der Sick AG oder
der Fahrion Engineering GmbH & Co. KG bereits er-
folgreich praktiziert wird, ist ein wirksames Instru-
ment, um Erfahrungswissen im Unternehmen zu
bewahren, weiterzugeben und nachhaltig zu nutzen.
Gleichzeitig kann auf diesem Wege mit minimalem
Aufwand im Unternehmen eine Kultur der generati-
onsübergreifenden Zusammenarbeit gefördert wer-
den. Über Alumni-Netzwerke könnten sogar bereits
im Ruhestand befindliche Mitarbeiter in solche al-
tersgemischten Teams integriert werden, so dass der
Kontakt zu ehemaligen Mitarbeitern und deren
Know how nie ganz abreißen muß. Wenn Ältere und
Jüngere miteinander und voneinander lernen, profi-
tieren sie doppelt: Sie eigenen sich neues Wissen an
und erfahren, dass sie gebraucht werden und einen
wichtigen Beitrag leisten. Dies stärkt die Bindung
zum Unternehmen und wirkt sich positiv auf die
Mitarbeitermotivation aus.

3.6. Arbeitszeit und Rentenübergänge so gestalten,
dass Beruf und Familie besser miteinander verein-
bar sind

Je nach Lebenssituation haben die Menschen ganz
unterschiedliche Bedürfnisse, Möglichkeiten und
Notwendigkeiten, ihre Arbeitszeit beispielsweise mit
Elternzeit, Pflegezeit, Lernzeit oder Freizeit abzu-
stimmen. Auch beim Übergang in die Rente haben
manche die Möglichkeit, bis zum gesetzlichen Ren-
teneintrittsalter Vollzeit zu arbeiten, während andere
darauf angewiesen sind, in den letzten Berufsjahren
kürzer zu treten. Unternehmen haben verschiedene
Handlungsspielräume, sowohl die Wochenarbeits-
zeit als auch die Lebensarbeitszeit zu flexibilisieren.
Teilzeitarbeit, Jobsharing, Altersteilzeit, Gleitzeit,
Vertrauensarbeitszeit, Sabbaticals oder ein Arbeits-
zeitkonto, bei dem ein Guthaben auf- oder abgebaut
und innerhalb eines festgesetzten Zeitraums ausge-
glichen wird, sind nur einige Beispiele, wie eine
größere Flexibilisierung aussehen könnte.

Namhafte Unternehmen wie die SAP AG sowie die
BMW Group bietet ihren Mitarbeitern individuelle
Arbeitszeitmodelle, die ihnen helfen sollen, eine
„Work-Life-Balance“, oder besser eine „Lebensba-
lance“ zu erreichen. Zusätzlich zu ihrem Jahresur-
laub können Mitarbeiter der BMW Group bis zu 20
zusätzliche Tage Jahresurlaub bei entsprechender
Entgeltreduzierung wählen oder ein Sabbatical zwi-
schen einem und sechs Monaten einlegen. In beiden
Fällen bleiben sie Vollzeit–Mitarbeiter, ohne dass
ihnen Nachteile bei der Betriebsrente entstehen. Zu-
sätzlich bietet die BMW Group verschiedene andere
Teilzeitmodelle, wie Halbtagsarbeit, Jobsharing, be-
fristete und unbefristete Teilzeit, oder saisonale
Teilzeit an. Auch den Mitarbeitern der SAP AG ste-
hen vielfältige Möglichkeiten der Arbeitszeitauto-

nomie offen, die es jedem Mitarbeiter ermöglicht,
Arbeitsbeginn und Rhythmus weitgehend selbst zu
bestimmen.

3.7. Unternehmen können in Netzwerken vonei-
nander lernen

ddn bietet als erstes und bisher einziges Netzwerk
eine Plattform für den selbstgesteuerten Erfahrungs-
austausch von Unternehmen zur Gestaltung des de-
mographischen Wandels an. Anhand konkreter Pra-
xisbeispiele lernen Unternehmen von den Erfahrun-
gen anderer Unternehmen. Dazu hat das ddn zehn
bundesweite Arbeitskreise und fünfzehn regionale
Unternehmensnetzwerke aufgebaut, die Unterneh-
mern und Personalverantwortlichen einen Aus-
tausch aus der Praxis und für die Praxis bieten, um
den Auswirkungen des demographischen Wandels
aktiv zu begegnen und eine nachhaltige Versorgung
mit Fachkräften sicherzustellen. Von diesem ge-
meinsamen Lern-, Vergleichs- und Weiterentwick-
lungsprozess, der zugleich zu neuen Geschäftsmo-
dellen inspirieren soll, profitieren schon heute mehr
als 230 Unternehmen, Organisationen und Instituti-
onen. Gegenseitiger Know-how-Austausch durch
Unternehmensbesuche und wissenschaftlich unter-
stützte Kommunikation führen zu eigener Beteili-
gung am demographischen Bewältigungsprozess.
Bewährte Lösungen und vorbildliche Praxisbeispiele
fließen bilden einen Wissens- und Erfahrungspool,
der mit modernen Kommunikations- und Vernet-
zungsinstrumenten immer weiter verbreitet und in
Fläche getragen wird. Der Zugangsweg über Multi-
Stakeholder-Kooperationen verspricht einen beson-
ders breit angelegten Transfer und damit einen ho-
hen Implementierungsgrad entwickelter guter Pra-
xislösungen. Die Initiierung regionaler Lernprozesse
in den regionalen ddn Netzwerken generiert dabei
auch speziell für kleine und mittlere Unternehmen
einen hohen Nutzwert. Für sie kann es hilfreich
sein, mit einem guten Beispiel anzufangen und die-
ses zum Leuchtturmprojekt zu machen. Dann wer-
den auch weitere Maßnahmen Erfolg haben.

Die Erfahrung im ddn hat gezeigt, dass es in der Pra-
xis bereits viele gute und erprobte Lösungsansätze
gibt, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken:
Qualifizierung, die Schaffung gesundheitsfördernder
Bedingungen und eine Unternehmenskultur des Ver-
trauens und der Wertschätzung sind zentrale Ele-
mente, um die Beschäftigungsfähigkeit von Arbeit-
nehmern zu erhalten und ein gesundes Altern in Ar-
beit zu ermöglichen.

4. Was kann die Politik tun, um dem Fachkräfte-
mangel entgegenzuwirken?

4.1. Die Politik sollte den demographischen Wandel
zur Chefsache machen und koordinieren

Der demographische Wandel betrifft ganz unter-
schiedliche Politikbereiche wie z.B. die Bildungs-,
Familien-, Wirtschafts-, Gesundheits- sowie die So-
zial- und Arbeitsmarktpolitik, die sich somit heute
auf mindestens fünf Ministerien erstrecken. Es ist
Zeit, dass die Politik die Dimensionen dieser Her-
ausforderungen versteht und den demographischen
Wandel zur Chefsache macht. Eine ganzheitliche
Demographiepolitik, in der Maßnahmen verschiede-
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ner Ministerien so koordiniert werden, dass sie inei-
nandergreifen, ist dringend geboten.

Im Hinblick auf eine solche Koordination kann das
finnische Nationalprogramm „Älter werdende Ar-
beitnehmer“, als Vorbild gelten. Das Programm ist
eine Initiative der finnischen Regierung in Zusam-
menarbeit mit Sozialpartnern, Wissenschaft und
Verbänden. Hierdurch ist es Finnland gelungen, die
Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der 55- bis 64-
jährigen deutlich zu senken und die Arbeitsbedin-
gungen älterer Menschen nachhaltig zu verbessern.

4.2. Ermöglichendes Staatshandeln – Betroffene zu
Beteiligten machen

Die vorgenannte Forderung nach einer Koordinie-
rung der Demographiepolitik darf nicht mit einem
Ruf nach mehr staatlicher Regulierung verwechselt
werden. Die Politik muss einen Rahmen schaffen,
der aus Betroffenen – Unternehmen, Arbeitgebern
und (potentiellen) Arbeitnehmern – Beteiligte bei
der Lösungsfindung macht. Dieser Rahmen sollte in-
novativen Lösungsansätzen eine Chance geben, die
im Stadium des Experiments erprobt werden, um
sich jenseits von Marktmechanismen zu bewähren
und durchzusetzen. Ein Staat, der seine Bürger auf
die komplexen und dynamischen Herausforderun-
gen des demographischen Wandels in der Wissens-
gesellschaft vorbereiten will, sollte den selbstorgani-
sierten Wissenstransfer, die selbstgesteuerte Vernet-
zung und die Systemgrenzen überschreitende Kom-
munikation der Beteiligten ermöglichen und fördern.
Er sollte jedoch nicht die Regeln des Austausches
und seine Inhalte bestimmen. Entscheidend für den
Erfolg dieses Wissenstransfers durch Ermöglichung
sind Selbstmanagement und Selbstorganisation
durch die Beteiligten. Denn es zeigt sich, dass Lern-
prozesse immer dann besonders erfolgreich sind,
wenn die Beteiligten selbst Thema und Ziel ihres
Engagements bestimmen können und selbst die Lö-
sung mitgestalten. Die Politik sollte diesen Aus-
tausch fördern und unterstützen, ohne seine Inhalte
vorzuschreiben.

Hierzu gibt es bereits einige Beispiele, wie das
„TOP-Programm“ des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie, das den systematischen
Austausch von Unternehmens-Know-how ermög-
licht und zu ausgezeichneten Erfolgen geführt hat.
Auch das durch das BMAS geförderte und von sei-
nen Mitgliedsunternehmen finanzierte ddn ist ein
gutes Beispiel für ermöglichendes Staatshandeln.
ddn organisiert den Erfahrungsaustausch von Unter-
nehmen für Unternehmen in 10 bundesweiten Ar-
beitskreisen und 15 regionalen Netzwerken. Ziel
dieses Austauschs ist es u.a., vorbildliche Praxislö-
sungen zur betrieblichen Gestaltung des demogra-
phischen Wandels sowie die Sicherstellung des
Fachkräftebedarfs zu generieren und wirksam in
möglichst vielen Unternehmen umzusetzen. Von
diesem gemeinsamen Lern-, Vergleichs- und Weite-
rentwicklungsprozess profitieren schon heute mehr
als 230 Unternehmen und Institutionen.

4.3. Alterns- und salutogenetische Gestaltung von
Arbeitsbedingungen sowie das betrieblichen
Gesundheitsmanagement fördern

Nicht nur der Einzelne und die Unternehmen, auch
die Gesellschaft und ihre sozialen Vorsorgesysteme
profitieren davon, dass Arbeitnehmer in der Lage
sind, auch wirklich bis zum gesetzlichen Rentenein-
trittsalter zu arbeiten. In der Vergangenheit wurden
zum Teil falsche Anreize gesetzt, die auf eine geför-
derte Frühverrentung abzielten. Die Politik sollte
dort Anreize schaffen, wo Probleme effektiv und
nachhaltig gelöst werden können. Hier wird insbe-
sondere eine verstärkte (z.B. steuerliche) Förderung
des betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie
der alterns- und salutogenetischen Gestaltung von
Arbeitsbedingungen empfohlen.

4.4. Starre Altersgrenzen abschaffen, flexible Über-
gänge in die Rente

ermöglichen und Hinzuverdienstgrenzen erweitern

Starre Altersgrenzen können den sehr unterschiedli-
chen Belastungen, denen die Arbeitnehmer im Laufe
ihres Arbeitslebens auch zukünftig ausgesetzt sein
werden, nicht gerecht werden. Ein weiter Rentenein-
trittskorridor und gleitende Übergänge in die Rente
würden Unternehmen die Chance geben, den Wis-
senstransfer besser zu managen, das Know-how der
Älteren im Unternehmen zu halten und auf Bedürf-
nisse und Verpflichtungen ihrer Beschäftigten besser
eingehen zu können. Die Hinzuverdienstgrenzen in
der Rente sollten erweitert und der gleichzeitige Be-
zug von Teilrente und Arbeitslohn ermöglicht wer-
den. Das System der staatlichen Rentenversicherung
mit seiner starren Regelaltersgrenze muss grundsätz-
lich reformiert werden.

4.5. Rahmenbedingungen für familienfreundliche
Arbeitsbedingungen verbessern

Eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
Elternzeiten oder Pflegezeiten werden immer wich-
tiger. Hier sollten Maßnahmen, wie z.B. die Einrich-
tung von Betriebskindergärten gefördert werden, die
mehr Frauen in gut qualifizierte Jobs bringen.

4.6. Anerkennung von ausländischen Abschlüssen
vereinfachen und beschleunigen

Viele Menschen mit ausländischen Abschlüssen fin-
den keine angemessene Tätigkeit, weil ihre Qualifi-
kationen hier nicht anerkannt werden. Um die Integ-
ration der in Deutschland lebenden ausländischen
Fachkräfte in den deutschen Arbeitsmarkt zu verbes-
sern, sollte ein leicht zugängliches, transparentes
und bundeseinheitliches Verfahren zur Bewertung
und Anerkennung von im Ausland erworbenen Ab-
schlüssen eingeführt werden. Dieses Verfahren sollte
gleichzeitig Wege einer potentiellen Nachqualifizie-
rung aufzeigen und eine Verzahnung mit entspre-
chenden beruflichen Weiterbildungsmöglichkeiten
sicherstellen.
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Zusammenfassung

 Unbestritten ist, dass der Fachkräftebedarf in
Deutschland weiter deutlich steigen wird. Ob
aber bereits heute von einem (ggf. sogar allge-
meinen und flächendeckenden) „Fachkräfte-
mangel“ gesprochen werden kann oder dieser in
Kürze droht, erscheint demgegenüber fraglich.

 Hier ist zum einen nach Regionen, Branchen
und Tätigkeiten zu differenzieren und zum an-
deren spricht vieles dafür, dass einem Fachkräf-
temangel mit einem koordinierten und breit an-
gelegtem Spektrum von differenzierten und vo-
rausschauenden Maßnahmen entgegen gewirkt
werden kann.

 In den vorliegenden Anträgen werden zentrale
Handlungsfelder und Maßnahmen mehr oder
weniger breit und ausführlich angesprochen –
darunter die Bildungspolitik, eine bessere Aus-
schöpfung des vorhandenen Erwerbspersonen-
potentials sowie die Anerkennung von Ab-
schlüssen von Migrant/innen, die bereits in
Deutschland leben, sowie weitere Zuwanderung
insbesondere von gut Qualifizierten.

 Die erforderlichen Strategien sollten aber nicht
nur darauf abzielen, den künftigen Fachkräfte-
bedarf zu decken und zu vermeiden, dass es zu
gravierenden Engpässen bei Fachkräften kommt,
sondern müssen auch verhindern, dass es zu ei-
ner weiteren Polarisierung auf dem Arbeits-
markt kommt: Fachkräftemangel auf der einen

und eine sich verfestigende Langzeitarbeitslo-
sigkeit auf der anderen Seite.

 Es ist insbesondere also auch nach Ansatzpunk-
ten zu suchen, um den Arbeitsmarkt „zukunfts-
fest“ zu machen und hierbei bestehende Defizite
anzugehen. Dies betrifft sowohl die Integration
von gering Qualifizierten und Langzeitarbeitslo-
sen als auch die nachhaltige Verbesserung der
Aufstiegschancen von denjenigen, die heute in
prekären und gering bezahlten Jobs arbeiten.

Fachkräftemangel?

Offene Stellen sind an sich noch kein Indiz für einen
Mangel an Fachkräften. Zur Frage, wann von Stel-
lenbesetzungsproblemen die Rede sein kann und
wann von einem echten Fachkräftemangel, gehen
die Meinungen weit auseinander. Dies liegt sicher-
lich auch daran, dass es keine anerkannten Definiti-
onen oder Indikatoren hierfür gibt. Die Bundesagen-
tur für Arbeit sieht es als Anzeichen für Engpässe an,
wenn auf eine gemeldete offene Stelle drei oder we-
niger gemeldete Arbeitslose mit der entsprechenden
Qualifikation kommen. Besonders ungünstig war
dieses Verhältnis Ende 2010 bei Altenpfleger/innen
mit einer dreijährigen Berufsausbildung: Hier kamen
nur 0,4 gemeldete Arbeitslose auf eine offene Stelle.

Das Beispiel der Pflege verweist aber auch darauf,
dass Arbeitsbedingungen und Entlohnung mit in den
Blick genommen werden müssen. Knappheit müsste
nach grundlegenden ökonomischen Prinzipien zu
steigenden Preisen bzw. Löhnen (oder in diesem Fall
allgemeiner zu verbesserten Arbeitsbedingungen)
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führen. Deutschland war aber in den vergangenen
Jahren hinsichtlich der Lohnentwicklung insgesamt
das Schlusslicht in Europa – und von deutlich ver-
besserten Arbeitsbedingungen in der Pflege oder ei-
ner überdurchschnittlichen Lohnentwicklung in die-
sem Bereich kann nicht die Rede sein. Vielmehr
verweisen Analysen zur Entwicklung der Beschäftig-
tenstruktur in der Pflege darauf, dass der Anteil der
Vollzeitbeschäftigten zugunsten von Teilzeitarbeit
zurück gegangen ist. Dies reflektiert einerseits, dass
die Belastungen möglicherweise so hoch sind, dass
Pflege in Vollzeitarbeit zunehmend weniger zu leis-
ten ist, begrenzt aber andererseits die Chancen der
Beschäftigten auf eine eigenständige Existenzsiche-
rung.

Und auch bezogen auf den Arbeitsmarkt insgesamt
legen der ungebrochen hohe Anteil von befristeten
Arbeitsverträgen bei Neueinstellungen, die steigende
Nutzung der Leiharbeit, der hohe Anteil von Ar-
beitsplätzen mit Stundenlöhnen unterhalb der Nied-
riglohnschwelle und anderen Arten prekärer Be-
schäftigung nahe, dass die „Marktmacht“ der Arbeit-
geber in weiten Teilen des Arbeitsmarktes nach wie
vor beachtlich ist. Wenn es bereits heute in einem
breiten Maße Probleme gäbe, offene Stellen zu beset-
zen, dann wäre zu erwarten, dass sich nicht nur die
Bezahlung, sondern auch die Arbeitsbedingungen
verbessern müssten. Dies ist aber in der Breite bis-
lang nicht der Fall.

In den vorliegenden Anträgen werden zentrale
Handlungsfelder und Maßnahmen zur Vermeidung
von Fachkräfteengpässen angesprochen – darunter
richtiger Weise die Bildungspolitik, eine bessere
Ausschöpfung des vorhandenen Erwerbspersonen-
potentials sowie die Anerkennung von Abschlüssen
von Migrant/innen, die bereits in Deutschland leben,
sowie weitere Zuwanderung insbesondere von hoch
Qualifizierten. Unterschiede in den Anträgen sind
zum einen darin zu sehen, dass die in diesen Fel-
dern als erforderlich erachteten Maßnahmen mehr
oder weniger ausdifferenziert dargestellt werden.
Zum anderen unterscheiden sich die Anträge aber
auch a) in der Einschätzung, ob es aktuell bereits ei-
nen Fachkräftemangel gibt und b) darin, welche Rol-
le der Qualität der Arbeit bei der Problemanalyse
und bei den Lösungsansätzen beigemessen wird.

Statt einer Kommentierung der einzelnen Vorschläge
wird im Folgenden auf einige Aspekte eingegangen,
die aus meiner Sicht in den Anträgen nicht oder
nicht ausreichend detailliert berücksichtigt worden
sind.

Vorhandene Potentiale besser nutzen

Zu Recht wird in beiden Anträgen thematisiert, dass
es noch umfangreiche un- oder unterausgeschöpfte
Potentiale der vorhandenen Erwerbspersonen gibt.
Verwiesen wird hier insbesondere auf Frauen, Älte-
re, Behinderte und Personen mit Migrationshinter-
grund. Damit sind aber bei weitem noch nicht alle
vorhandenen Potentiale angesprochen, die besser
genutzt werden könnten.

Dass in Deutschland auch viele beruflich Qualifizier-
te im Niedriglohnsektor arbeiten – inzwischen han-
delt es sich bei rund 80% der gering Bezahlten um
Personen mit einem beruflichen oder sogar akademi-

schen Abschluss – spricht dafür, dass hier Qualifika-
tionen verschwendet werden, was man sich bei ei-
nem steigenden Bedarf an Fachkräften nicht mehr
leisten kann. Ähnliches gilt für die große Zahl von
Minijobber/innen: Von den insgesamt gut 7 Millio-
nen geringfügig Beschäftigten arbeiten knapp 5 Mil-
lionen ausschließlich in Minijobs – und bei diesen
handelt es sich keineswegs überwiegend um gering
Qualifizierte. Vielmehr haben von denjenigen ge-
ringfügig Beschäftigten, für die Angaben zur berufli-
chen Qualifikation vorliegen, etwa zwei Drittel eine
abgeschlossene Berufsausbildung oder einen akade-
mischen Abschluss.

Nach IAQ-Berechnungen auf der Basis des SOEP
wünschen sich die geringfügig Beschäftigten im
Durchschnitt eine fast doppelt so lange Arbeitszeit
(2008: statt 12 Stunden vereinbarter Arbeitszeit 20,8
Stunden pro Woche) wünschen. Und auch bei den
sozialversicherungspflichtig Teilzeitbeschäftigten
liegen die gewünschten Wochenarbeitszeiten im
Durchschnitt um mehr als drei Stunden pro Woche
über der vereinbarten Arbeitszeit. In Ostdeutschland
würde sogar ein Großteil der Teilzeitbeschäftigten
lieber Vollzeit arbeiten.

Niedriglohnbeschäftigte oder Minijobber/innen wird
man sicher nicht von heute auf morgen und mit ei-
nem vertretbaren Aufwand zu gefragten Fachkräften
qualifizieren können. Aber die Tatsache, dass im
Niedriglohnsektor, in Minijobs und im Bereich der
Einfacharbeit viele Personen mit einer abgeschlosse-
nen Berufsausbildung tätig sind, könnte ein guter
Ausgangspunkt für Maßnahmen zur Verringerung
von Engpässen bei Fachkräften sein. Wenn es gelän-
ge, zumindest einen Teil dieser Beschäftigten durch
Qualifizierungs- und andere Maßnahmen beim Auf-
stieg in höherwertige Arbeit gezielt zu unterstützen,
könnten inner- und überbetriebliche Mobilitätsket-
ten bzw. -prozesse angestoßen werden, die sich über
das gesamte Qualifikationsspektrum erstrecken und
am oberen Rand auch die Besetzung von Stellen für
Fachkräfte beitragen könnten. Gleichzeitig würden
am unteren Rand Beschäftigungsmöglichkeiten frei
für diejenigen, die derzeit oft in Dauerarbeitslosig-
keit verharren und häufig allenfalls eine Chance auf
kurze Episoden in instabiler Beschäftigung (z.B.
Leiharbeit) haben.

Gezielt die Aufstiegschancen von bislang unterwer-
tig eingesetzten formal beruflich Qualifizierten zu
verbessern, hätte noch einen weiteren wichtigen Ne-
beneffekt – nämlich den Wert beruflicher Qualifika-
tionen und Weiterbildungen wieder deutlicher her-
vor zu heben und damit auch die Motivation, sich zu
qualifizieren und weiterzubilden, zu erhöhen. Nicht
nur, aber insbesondere in Ostdeutschland hat sich in
den Jahren nach der Wiedervereinigung das „Image“
von Weiterbildungsmaßnahmen deutlich verschlech-
tert, weil diese in der schwierigen Umbruchsituation
häufig nicht zur Integration in Erwerbsarbeit oder in
besser bezahlte Beschäftigung beigetragen haben. Die
Haltung, dass „Bildung sich nicht lohne“, weil man
auch mit einem beruflichen oder akademischen Ab-
schluss in Niedriglohnjobs oder prekärer Beschäfti-
gung landen kann und daraus oft nicht mehr raus-
kommt, muss aber aufgebrochen werden, wenn der
künftige Fachkräftebedarf gedeckt werden soll.
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Keine Patentlösungen, sondern maßgeschneiderte
Problemanalysen und Strategien zur Deckung des
Fachkräftebedarfs

Jenseits genereller Maßnahmen zur Deckung des
Fachkräftebedarfs muss jeweils für einzelne Bran-
chen oder Tätigkeiten eine spezifische Problemana-
lyse vorgenommen werden, um passgenaue und
problemadäquate Strategien zur Deckung des Fach-
kräftebedarfs zu entwickeln. Bei Ingenieursberufen
wird die Problemanalyse z.B. auch die hohe Zahl der
Studierenden in den Blick nehmen müssen, die das
Studium vorzeitig abbrechen. Im Gastgewerbe müss-
ten z.B. einerseits die hohen Abbruchquoten von
Auszubildenden und andererseits die Arbeitsbedin-
gungen thematisiert werden, die viele Beschäftigte
veranlassen, in andere Branchen zu wechseln. Au-
ßerdem liegen hier die tatsächlichen und die ge-
wünschten Arbeitszeiten von Teilzeitbeschäftigten
und Minijobber/innen noch deutlich weiter ausei-
nander als in der Gesamtwirtschaft.

„Gute“ Arbeit und „faire“ Entlohnung

Ein steigender Fachkräftebedarf bietet grundsätzlich
die Chance, bestehende Machtungleichgewichte auf
dem Arbeitsmarkt zu beseitigen, prekäre Beschäfti-
gung und Niedriglöhne zurück zu drängen und statt
dessen (modernisierte) Normalarbeitsverhältnisse zu

stärken. Unternehmen und Betriebe müssen erken-
nen, dass Fachkräfte nur gewonnen und gehalten
werden können, wenn ihnen eine leistungsgerechte
Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen geboten
werden. Statt über Stellenbesetzungsprobleme bei
qualifizierten Stellen zu klagen, sollten Unterneh-
men und Betriebe auch über alternative Strategien
der Stellenbesetzung und Personalentwicklung
nachdenken – etwa im Sinne der bereits angespro-
chenen inner- bzw. überbetrieblichen Mobilitätsket-
ten, die sowohl am unteren als auch am oberen Rand
des Qualifikationsspektrums dazu beitragen könn-
ten, Probleme zu lösen bzw. zumindest zu verrin-
gern. Die Arbeitsmarktpolitik kann solche Prozesse
fördern und unterstützen, indem z.B. für KMU oder
bezogen auf bestimmte Zielgruppen von eher gering
qualifizierten Beschäftigten oder Arbeitslosen Quali-
fizierungsmaßnahmen finanziert werden. Die
Hauptverantwortung liegt allerdings bei den Unter-
nehmen und Betrieben.

Da ein möglicher Fachkräftemangel aktuell oder in
Zukunft keineswegs automatisch zu „guter“ Arbeit
und „fairer“ Entlohnung für alle Beschäftigten füh-
ren wird, erscheinen verbindliche Mindeststandards
unverzichtbar, um Lohndumping zu unterbinden
und den Wettbewerb über die Qualität von Gütern
und Dienstleistungen zu stärken.



129

DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 17(11)406
Ausschuss für
Arbeit und Soziales 14. Februar 2011
17. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen am 21. Februar 2011 zum

a) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann, Diana Golze, Agnes Alpers, weiterer Abgeordneter
und der Fraktion DIE LINKE.

Fachkräftepotential nutzen - Gute Arbeit schaffen, bessere Bildung ermöglichen, vorhandene
Qualifikationen anerkennen (BT-Drucksache 17/4615)

b) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Priska Hinz (Herborn), Fritz Kuhn, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Strategie statt Streit – Fachkräftemangel beseitigen (BT-Drucksache 17/3198)

Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer

Demographie und Fachkräftemangel

Bei aller Unsicherheit über Prognosen der Entwick-
lung von Bevölkerung und Erwerbstätigkeit ist fest-
zustellen: Bis 2025 wird das Potential an Erwerbs-
personen ohne Veränderung des Erwerbsverhaltens
sowie ohne Nettozuwanderungen von etwa 44,6 auf
38,1 Millionen sinken - mithin um 6,5 Millionen.

Prognoseszenarien bis 2050 und darüber hinaus ge-
hen von weiteren drastischen Abnahmen bei Bevöl-
kerung und Erwerbspersonen aus.

Von Teilen der Wirtschaft, Wissenschaft und Politik
wird in der Öffentlichkeit vor Fachkräftemangel und
daraus resultierenden Verlusten des Wirtschafts-
wachstums gewarnt. Diese vor allem mediale Debat-
te hat bereits vor den Finanz- und Wirtschaftskrisen
begonnen und nach der wirtschaftlichen Erholung
im vergangenen Jahr wieder an Fahrt gewonnen. Die
Vermutung ist nicht von der Hand zu weisen, dass
mit derartigen „Horrorszenarien“ einer Fachkräftelü-
cke die Einführung der höchst umstrittenen Rente
mit 67 ab 2012, die Durchsetzung längerer Arbeits-
zeiten und höherer Arbeitsverdichtung zu Lasten der
Arbeitnehmer sowie die Zuwanderung aus „Dritt-
ländern“ (außerhalb der Europäischen Union - EU)
erleichtert werden soll.

Einschlägige Untersuchungen und Erfahrungen zei-
gen:

 Es kann keinesfalls von einer generellen flächen-
deckenden Arbeits- und Fachkräftelücke ausge-
gangen werden. Im Gegenteil gibt es in der Bun-
desrepublik einen höheren Anteil nicht genutzter

Qualifikationspotentiale von verschiedenen Er-
werbspersonengruppen, die unzureichend genutzt
und verschwendet werden.

 Allerdings bestehen einzelne Engpässe beim An-
gebot an Arbeitskräften, die sich in den kommen-
den Jahren der demographischen Veränderung
verstärken werden. Genannt werden vor allem
spezielle Ingenieurs-, IT- und Pflegeberufe.

 In beiden Fällen gibt es dringenden und nachhal-
tigen Handlungsbedarf mit kurz-, mittel- und
langfristiger Ausrichtung. Erforderlich ist ein um-
fassender Mix verschiedener Instrumente und die
Zusammenarbeit aller Akteure auf dem Arbeits-
markt.

Handlungsalternativen

Die in dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen dargestellten folgenden vier Kategorien von
Maßnahmen kann ich voll unterstützen: Bildung
und Chancen für alle; Weiterbildung für Zukunftsbe-
rufe; Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen,
Älteren, Menschen mit Behinderungen und Migrati-
onshintergrund.

Hier gibt es überall erhebliche Defizite in der Bun-
desrepublik, die zum überwiegenden Teil hausge-
macht sind und daher auch durch geeignete Maß-
nahmen behoben werden können und müssen.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat einzelne die-
ser Handlungsfelder konkretisiert und jeweils Unter-
und Obergrenzen für die mögliche Steigerung des
Fachkräfteangebots in der Bundesrepublik bis 2025
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gemacht. Hieraus ergibt sich, dass selbst bei „kon-
servativer“ und damit realistischer Einschätzung
auch in den kommenden 15 Jahren die vielfach be-
schworene Fachkräftelücke weitgehend geschlossen
werden kann: durch die Reduzierung der Zahl von
Schul-, Ausbildungs- und Studienabbrechern; die
bessere Ausschöpfung des Potentials von Älteren
und Frauen sowie die Förderung der Weiterbildung;
die Fortführung der jahresdurchschnittlichen Netto-
zuwanderungen von 150 000 bis 200 000. Die in dem
Szenario der BA weiterhin vorgesehenen Handlungs-
felder -Steigerung der Arbeitszeit Vollbeschäftigter
und Zuwanderung von Fachkräften aus Drittländern-
sind m.E. nicht ohne Probleme.

Bereits heute zeigen Untersuchungen und Erfahrun-
gen, dass die Anforderungen an die Länge und die
Flexibilität der Arbeitszeiten im Zusammenhang mit
der ständigen Arbeitsverdichtung zu gesundheitli-
chen Schäden führen und familienfeindlich sind.
Sie stehen somit den übrigen Handlungsalternativen
zur besseren Ausschöpfung der Erwerbspersonenpo-
tentiale bei Älteren und Frauen entgegen.

Vor dem Hintergrund der vielfältigen Handlungs-
notwendigkeiten sowie der ab Mai diesen Jahres gel-
tenden vollen Freizügigkeit innerhalb der EU nach
Mittel- und Osteuropa ist es geboten, mit der zusätz-
lichen Förderung weiterer Zuwanderung aus „Dritt-
ländern“ abzuwarten.

Pflegenotstand hausgemacht

Besonders deutlich werden diese Zusammenhänge
bei dem gravierenden Mangel an Pflegekräften. Die
Fachkräftelücke wird bis 2025 auf 152 000 Beschäf-
tigte in Pflegeberufen geschätzt. Noch größer ist die
Lücke für ausgebildete Krankenschwestern, Kran-
kenpfleger, Hebammen, Altenpfleger und Helfer. Ge-
rade in diesen beruflichen Tätigkeiten sind die Löh-
ne und Arbeitsbedingungen vielfach skandalös.

Erst mit großer Verzögerung ist der von Verdi ausge-
handelte tarifliche Mindestlohn für die „Grundpfle-
getätigkeiten“ für allgemeinverbindlich erklärt wor-
den: 8,50 Euro im Westen und 7,50 Euro im Osten.
Die Bundesregierung ist dringend aufgerufen, die
Gewerkschaften sowie Betriebs- und Personalräte bei
der Durchsetzung dieser Mindestlöhne zu unterstüt-
zen. Häufig werden selbst diese kargen Mindestlöh-
ne unterwandert: Zusatzleistungen werden in die
Stundensätze eingerechnet und höhere Stundenleis-
tungen abgefordert.

Notwendig ist darüber hinaus eine nachhaltige
Kampagne zur Verbesserung des gesamten Lohnni-
veaus der Gesundheits- und Pflegeberufe. Nach An-
gaben einzelner Wohlfahrtsverbände liegen die Brut-
togehälter für Pflegefachkräfte im Durchschnitt zwi-
schen 2 100 und 2 400 Euro Brutto. Dies steht in
keinem Verhältnis zur der oft langjährigen Ausbil-
dung, den außergewöhnlichen Anforderungen an
Einsatz und Verantwortung, aber auch physischer
und psychischer Belastungen derartiger Tätigkeiten.
Ein Blick über die Grenzen in die skandinavischen
Länder kann hier erhebliche Aufschlüsse für eine ge-
rechte Bewertung derartiger personenbezogener Tä-
tigkeiten und Berufsgruppen geben.

Fazit: Paradigmenwechsel in der Arbeitsmarktpoli-
tik erforderlich

Es ist ein Treppenwitz der Geschichte: In der Bun-
desrepublik werden immer mehr Menschen -ob jung,
älter, weiblich oder mit Migrationshintergrund- mit
teilweise hohen beruflichen Qualifikationen in
unterwertige und prekäre Beschäftigung, Niedrig-
lohnsektoren oder Arbeitslosigkeit gedrängt. Gleich-
zeitig sollen die dadurch verschwendeten Qualifika-
tionen durch Zuwanderungen aus Drittländern aus-
geglichen werden.

Dabei ist die Vermutung nicht von der Hand zu wei-
sen, dass mit billigeren und gefügigeren Fachkräften
aus dem Ausland inländische tarifliche sowie ar-
beits- und sozialrechtliche Strukturen unterwandert
werden sollen. Dringend erforderlich ist ein erneuter
Paradigmenwechsel in der Arbeitsmarktpolitik.

 Die hausgemachte Öffnung der gesetzlichen
Schleusen für die prekäre Beschäftigung mit
Niedrig- und Armutslöhnen muss wieder ge-
schlossen werden. Dabei unterstütze ich die Vor-
schläge in dem Antrag der Bundestagsfraktion Die
Linke. Die Bundesregierung muss umgehend ihre
Blockadehaltung gegen die Allgemeinverbind-
lichkeit der vorliegenden tariflichen Mindestlöh-
ne der DGB Gewerkschaften -und hierbei insbe-
sondere bei der Leiharbeit- aufgeben. Darüber
hinaus ist endlich ein einheitlicher gesetzlicher
Mindestlohn nicht unter 8,50 Euro einzuführen.

 Durch Gesetzgebung und praktisches Verwal-
tungshandeln müssen die tariflichen und betrieb-
lichen Initiativen zur Humanisierung der Arbeit
unterstützt werden.

 Darüber hinaus gilt auch gerade für die Arbeits-
markt- und Weiterbildungpolitik: Im Rahmen der
UN Konvention für Behinderte ist die Inklusion
dieser Menschen in Bildung, Aus- und Weiterbil-
dung sowie humane qualifikationsgerechte Arbeit
zu fördern. Hier sind erhebliche
Qualfikationsreserven zu heben, die zur Deckung
des Fachkräftebedarfs der nächsten Jahre beitra-
gen kann und muss. Ähnliches gilt für die Men-
schen mit Migrationshintergrund in Deutschland.
Hier besteht dringender Handlungsbedarf: Abbau
ungerechtfertigter Hürden bei der Anerkennung
im Heimatland erworbener Bildungs- und Aus-
bildungsabschlüsse, das erhebliche Ausmaß an
Beschäftigung weit unterhalb des Qualifikations-
niveaus sowie Arbeitslosigkeit schnellstmöglich
zu beenden.

 Die von der Bundesregierung vorgesehenen Kür-
zungen der Arbeitsmarktpolitik von 16 Mrd. Euro
für die nächsten vier Jahre müssen wieder aufge-
hoben werden. Aufzugeben sind ebenfalls die
Pläne im Streit um die Hartz IV Reform, die fi-
nanziellen Angebote an die Kommunen zur Über-
nahme der Kinderpakete aus den Taschen der
Bundesagentur für Arbeit zu finanzieren. Hierbei
handelt es sich um Beträge zwischen 3,5 und 4
Mrd. Euro im Jahr. Dies würde einen weitgehen-
den Abbau der Arbeitsmarktpolitik und insbe-
sondere Qualifizierung bedeuten und die not-
wendigen Handlungsalternativen zur Deckung
des Fachkräftebedarfs gravierend einschränken.
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Strategie statt Streit – Fachkräftemangel beseitigen (BT-Drucksache 17/3198)

Karl Brenke

I. Zur Lage auf dem Arbeitsmarkt insbeson-
dere für Fachkräfte

In marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaften
ist der Begriff des Mangels unangebracht. Es können
nur mehr oder minder große Knappheiten bestehen,
und der Markt sorgt für einen Ausgleich von Ange-
bot und Nachfrage. Auf den Gütermärkten wird er
Ausgleich über die Preise erzielt, speziell auf dem
Arbeitsmarkt sind es die Löhne. Gäbe es eine ausge-
prägte Knappheit an Fachkräften, hätte es in den
letzten Jahren deutliche Lohnsteigerungen in
Deutschland geben müssen. Das war aber nicht der
Fall. Vielmehr wurden die Löhne nur wenig angeho-
ben; das gilt auch für Arbeitskräfte mit solchen Tä-
tigkeiten, die eine mittlere oder die eine hohe Quali-
fikation erfordern (vgl. Tabelle 1 im Anhang). Eben-
falls lässt bei Ingenieuren, die immer wieder als
Sinnbild für einen angeblichen Fachkräftemangel
herausgestellt werden, die Lohnentwicklung generell
keine wachsende Knappheit erkennen (Tabelle 2).
Preise bzw. Löhne sind aber ohne Zweifel der beste
Knappheitsindikator.

Die Zahl der Arbeitsplätze hat inzwischen wieder
deutlich angezogen und übertrifft das Niveau vor der
Krise. Sektoral zeigen sich aber zum Teil unter-
schiedliche Entwicklungen. Gestiegen ist vor allem
die Beschäftigung im Dienstleistungssektor. Bei der
Industrie dagegen war der Arbeitsplatzaufbau in
jüngster Zeit nur gering und scheint inzwischen
schon fast wieder zum Stillstand gekommen zu sein.
Hier ist die Zahl der Beschäftigten um knapp
300.000 oder 5% niedriger als vor der Krise. Aber
gerade seitens der Vertreter der Industrie wird über
einen vermeintlichen Fachkräftemangel geklagt. Die
Industrie setzt statt auf Neueinstellungen auf Leihar-
beit. Gäbe es jedoch eine ausgeprägte Fachkräfte-
knappheit, müssten die Industrieunternehmen be-

strebt sein, dass benötigte Personal fest an sich zu
binden, anstatt sich auf das Angebot von Leiharbeits-
firmen zu verlassen.

Über das mittelfristig zu erwartende Fachkräfteange-
bot geben die Ausbildungsstatistiken Auskunft. Bei
der beruflichen Erstausbildung ging zuletzt demogra-
fisch bedingt die Zahl der Lehrstellenbewerber zu-
rück. Ein geringer Teil der angebotenen Lehrstellen
konnte nicht besetzt werden, dabei handelte es sich
zu einem großen Teil Ausbildungsplätze in solchen
Berufsfeldern, in denen über den Bedarf ausgebildet
wird (beispielsweise Berufe der Gästebetreuung).
Andererseits sank in der Krise, wie auch in früheren
Rezessionen, die Zahl der neu abgeschlossenen Aus-
bildungsverträge deutlich – insbesondere in Ferti-
gungsberufen. Vermutlich dürften inzwischen wie-
der mehr Lehrverträge abgeschlossen werden; aktu-
elle Zahlen liegen aber nicht vor. Bemerkenswert ist,
dass immer noch in erheblichem Maße Jugendliche
nur mit staatlicher Hilfe zu einem Ausbildungsplatz
kommen (etwa in überbetrieblichen Ausbildungsein-
richtungen). Auffällig ist zudem, dass noch massen-
haft in solchen Berufen ausgebildet wird, die mit ei-
nem hohen Arbeitslosigkeitsrisiko verbunden sind
(Friseure, -innen, Kraftfahrzeuginstandsetzer, -
innen). Zum Teil wird für solche Berufe die Ausbil-
dung oder Berufsvorbereitung sogar noch subventio-
niert.

Bei der akademischen Ausbildung zeigt sich ein an-
deres Bild: Die Zahl der Studenten ist stark gestiegen
und wird alsbald ihren Höhepunkt erreichen. Ent-
sprechend sind die Ausbildungskapazitäten enorm
angespannt. Nicht zuletzt in den technisch-
naturwissenschaftlichen Fächern expandierte die
Nachfrage nach Studienplätzen; so ist nach der Be-
triebswirtschaftslehre das Maschinenbauingenieur-
wesen inzwischen das beliebteste Studienfach. Mitt-
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lerweile gibt es im Maschinenbau so viele Ingenieur-
studenten wie es sozialversicherungspflichtig be-
schäftigte Ingenieure gibt (Tabelle 3). Auch wenn
gewiss nicht jeder Student das Studium erfolgreich
abschließen oder manch einer nach dem Abschluss
berufsfremd tätig sein wird, sollte in den nächsten
Jahren für reichlich Nachschub auf dem Arbeits-
markt für Maschinenbauingenieure gesorgt sein.
Dasselbe gilt für andere Ingenieure und Akademiker
in technisch-naturwissenschaftlichen Fächern. Es
besteht sogar die Gefahr, dass der deutsche Arbeits-
markt die zu erwartenden Studienabsolventen in
den nächsten Jahren gar nicht aufnehmen kann, und
noch mehr Akademiker sich eine Beschäftigung im
Ausland suchen – insbesondere in solchen Ländern,
in denen höhere Einkommen zu erzielen sind.

Fazit: Es gibt keine Hinweise darauf, dass derzeit das
Angebot an Fachkräften in Deutschland sonderlich
knapp ist. In manchen Regionen besteht freilich eine
größere Knappheit als in anderen. Weil es keine Zu-
gangsbarrieren zwischen den regionalen Teilar-
beitsmärkten der Bundesrepublik gibt, dürfte wie
schon immer in der Vergangenheit der Markt für ei-
nen Ausgleich sorgen.

Auch für die nächsten Jahre ist keine deutliche Ver-
knappung zu erwarten. Demografisch bedingt sinkt
zwar die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter,
allerdings wächst die Erwerbsneigung. So hat in den
letzten zehn Jahren zwar die Zahl der Personen im
erwerbsfähigen Alter um 1,6 Mio. abgenommen, zu-
gleich stieg das Erwerbspotential (Erwerbstätige plus
Erwerbslose) um 1,1 Mio. Im internationalen Ver-
gleich liegt die Erwerbsbeteiligung in Deutschland
zwar über der in manch anderen Staaten (etwa
Frankreich, Griechenland), aber deutlich unter der
Erwerbsbeteilung etwa in der Schweiz oder in skan-
dinavischen Ländern. Bei der Fachkräftedebatte
nicht aus dem Auge zu verlieren sind auch die der-
zeit etwa 3,8 Mio. bei den Arbeitsagenturen gemel-
deten Erwerbslosen sowie die erhebliche Zahl derje-
nigen Erwerbstätigen, die einer Beschäftigung mit
einer unfreiwillig verkürzten Arbeitszeit nachgehen.

II. Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen im
einzelnen

II.1 Bildung

Es ist in der Bildungsforschung weitgehend unstrit-
tig, dass Investitionen in die frühkindliche Erzie-
hung relativ hohe Bildungsrenditen erwarten lassen.
Zudem muss sich angesichts erheblicher Defizite bei
der Erziehung in nicht wenigen Elternhäusern der
Staat bei der frühkindlichen Erziehung stärker enga-
gieren – etwa beim Spracherwerb. Deshalb ist ein
Ausbau des Angebots der öffentlichen Hand sinnvoll
und nötig.

Die betriebliche Ausbildung dagegen ist keinesfalls
Aufgabe des Staates; hier stehen die Unternehmen in
der Pflicht. Staatliche Interventionen waren in den
letzten Jahrzehnten nur deshalb erforderlich, weil
Angebot und Nachfrage nach Ausbildungsstellen
nicht in Einklang zu bringen waren. Der Staat hat al-
lerdings für die Befähigung der Jugendlichen zur Be-
rufsausbildung zu sorgen; bei bildungsschwachen
oder zeitweilig bildungsunwilligen Personen können
berufsvorbereitende Maßnahmen hilfreich sein.

Der Bildungsberatung junger Menschen muss in der
Zukunft ein höherer Stellenwert als gegenwärtig zu-
kommen. Denn bisher wird auf betrieblicher Ebene
noch in großem Umfang an den Erfordernissen des
Arbeitsmarktes vorbei ausgebildet. Das hängt auch
damit zusammen, dass zu viele Jugendliche eine
Ausbildung in einem „Mode-Beruf“ anstreben, von
denen allerdings nicht wenige Berufe eher schlechte
Chancen auf dem Arbeitsmarkt bieten.

Es ist strikt davon abzuraten, die Ausbildungskapa-
zitäten an den Hochschulen kräftig aufzustocken.
Derzeit gibt es zwar eine Welle an Studienplatzbe-
werbern, doch wird diese Welle nach allen Voraus-
schätzungen rasch abebben. Würde jetzt eine Aus-
weitung der Kapazitäten in Angriff genommen, stän-
de der Kapazitätsaufbau dann zur Verfügung, wenn
die Nachfrage nach Studienplätzen spürbar nachge-
lassen hat. Das Augenmerk ist vielmehr noch stärker
auf die Qualität der akademischen Ausbildung zu
legen.

II.2 Weiterbildung

Auch die berufliche Weiterbildung ist primär Aufga-
be der Unternehmen – sowie natürlich der Arbeit-
nehmer. Zudem engagieren sich die Tarifpartner in
verstärktem Maße bei der Weiterbildung, beispiels-
weise qua Tarifvertrag, und es gibt zahlreiche be-
triebliche Vereinbarungen zwischen Vertretungen
der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber. Über die
Steuergesetzgebung werden bereits Anreize zur Wei-
terbildung geboten. Die Politik sollte darauf vertrau-
en, dass sowohl die Unternehmen als auch die Ar-
beitnehmer auf Knappheiten und auf die Qualifika-
tionsanforderungen des Arbeitsmarktes reagieren.
Politische Interventionen bei der beruflichen Wei-
terbildung bedürfen deshalb des Augenmaßes, zumal
nicht auszuschließen ist, dass sich auch hier eine
Subventionsmentalität unter den Beteiligten heraus-
bildet oder bereits herausgebildet hat. Forderungen
nach spezifischen Regulierungen oder Quotierungen
können nur auf dem Misstrauen beruhen, dass Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer sowie Verbände und
Gewerkschaften nicht selbst in der Lage sind, sich
hinreichend auf sich verändernde Qualifikationsan-
forderungen einzustellen.

Ein solches Misstrauen scheint dem Forderungskata-
log der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zugrunde
zu liegen. Beispielsweise wird unterstellt, dass ohne
staatliche Interventionen kleine und mittlere Unter-
nehmen ihre Weiterbildungsaktivitäten vernachläs-
sigen würden – auch weil sie gar nicht in der Lage
seien, ihren Weiterbildungsbedarf zu erkennen. Es
könne deshalb nur ein Weiterbildungsbüro – ein
staatliches oder staatlich gefördertes – weiterhelfen.
Hier offenbart sich einmal mehr ein Helfersyndrom
der Politik im Hinblick auf das Kindchenschema der
Wirtschaftspolitik – den kleinen und mittleren Un-
ternehmen, die vermeintlich allseits umsorgt werden
müssen.

Im Falle eingetretener Arbeitslosigkeit kann die be-
rufliche Weiterbildung die Re-Integration in den Ar-
beitsmarkt unterstützen. Das haben die wissenschaft-
lichen Evaluierungen der arbeitsmarktpolitischen
Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit gezeigt.
Allerdings gilt das längst nicht für alle Teilnehmer
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an solchen Maßnahmen. Zudem besteht die Gefahr,
dass durch Weiterbildung zwar die Eingliederungs-
chancen einer Person verbessert werden, zugleich
aber eine andere Person – Nichtteilnehmer - bei der
Integration das Nachsehen hat (sog. Drehtüreffekt).
Viel spricht dafür, dass die von der rot-grünen Bun-
desregierung vorgenommene Reduzierung der über
die Arbeitsagenturen/Arbeitsämter geförderten
Weiterbildungsmaßnahmen sachgerecht war, weil
bei einem großen Teil der Maßnahmen wenig Aus-
sicht auf Erfolg bestand. Über die Effekte der Arbeit
der Transfergesellschaften ist wenig bekannt, weil
keine hinreichenden Daten zur Verfügung stehen.

II.3 Erhöhung der Erwerbsbeteiligung

Zentral für die Größe des künftigen Erwerbsperso-
nenpotentials ist das Ausmaß der Erwerbsbeteili-
gung. Insbesondere Frauen werden aufgrund der
traditionellen Rollenverteilung in der Familie und
wegen unzureichender Kinderbetreuungsmöglich-
keiten bei der Erwerbstätigkeit behindert. Deshalb ist
der Ausbau öffentlicher Kinderbetreuungsmöglich-
keiten dringend erforderlich. Allerdings können
auch die Unternehmen zu einer besseren Vereinbar-
keit von Beruf und Familie beitragen. Steuerliche
Regelungen, die Anreize setzen, dass Frauen dem
Arbeitsmarkt fernbleiben, sind nicht zeitgemäß.

Wie bei den Frauen hat auch generell bei den Älte-
ren die Erwerbsbeteiligung stark zugenommen.
Gleichwohl ist die Erwerbsquote Älterer in Deutsch-
land noch viel geringer als in manchen vergleichba-
ren Staaten. Strategien zum längeren Verbleib im
Erwerbsleben können vor allem auf betrieblicher
Ebene ansetzen. Bei einigen Unternehmen bedarf es
dazu noch des Abbaus von Vorurteilen (Abschied
vom „Jugendkult“), zu dem die Verbände und Kam-
mern bereits mit Kampagnen beitragen. Zudem kann
vermehrt über betriebliche Gesundheitsvorsorge so-
wie Weiterbildung die Beteiligung am Erwerbsleben
ausgeweitet werden.

II.4 Anerkennung im Ausland erworbener Berufs-
abschlüsse

Grundsätzlich ist es den Unternehmen freigestellt,
Arbeitnehmer gemäß ihrer Fähigkeiten einzustellen
und zu entlohnen, auch wenn deren formalen Befä-
higungsnachweise in der Bundesrepublik nicht an-
erkannt sind. Die arbeitsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen lassen zudem die Möglichkeit, Arbeitnehmer
für eine Probezeit zu verpflichten. Für die private
Wirtschaft müsste deshalb die fehlende Anerken-
nung von im Ausland ausgestellten Qualifikations-
nachweisen generell ein eher geringes Problem sein.

Gleichwohl sollte die Anerkennung solcher Qualifi-
kationsnachweise verbessert werden, wobei sich Lö-
sungen finden müssen, die ein Optimum zwischen
möglichst geringem bürokratischen Aufwand einer-
seits und der Vermeidung von Missbrauch anderer-
seits darstellen. Nicht Aufgabe primär des Staates ist
es allerdings, für Anschluss- oder Nachqualifizie-
rungen zu sorgen. Allenfalls wäre im Einzelfall zu
prüfen, ob solche Maßnahmen im Falle eingetretener
Erwerbslosigkeit oder verminderter Chancen auf
dem Arbeitsmarkt hilfreich sein können.

II.5 Fachkräfteeinwanderung

In der Debatte um den angeblichen Fachkräfteman-
gel in Deutschland wird weitgehend der Arbeits-
markt in der Europäischen Union ausgeblendet. Hier
steht ein um ein Vielfaches größeres Arbeitskräftepo-
tential als in der Bundesrepublik zur Verfügung, und
es gibt keine nennenswerte Hindernisse für Arbeit-
nehmer aus den Mitgliedsstaaten der EU 15, hierzu-
lande eine Beschäftigung aufzunehmen. Zudem öff-
net sich der deutsche Arbeitsmarkt in knapp drei
Monaten für die Arbeitnehmer aus den Ländern der
EU-Beitrittsrunde von 2004. Es ist deshalb erstaun-
lich, dass sich Forderungen nach vermehrten Zu-
wanderungen auf Personen aus Drittstaaten konzent-
rieren, aber nicht die Frage aufgeworfen wird, wa-
rum kaum Arbeitskräfte aus der EU nach Deutsch-
land zuwanderten.

Gewiss können Zuwanderungen qualifizierter Ar-
beitskräfte aus dem Ausland für eine Volkswirtschaft
hilfreich sein, und die deutsche Wirtschaft wird in
der Zukunft auch vermehrt auf Zuwanderungen an-
gewiesen sein. Zu vermehrten Zuwanderungen ins-
besondere von gut qualifizierten Personen wird es
aber nur bei einer attraktiven Entlohnung kommen.
Offenbar waren die Anreize nicht hinreichend, so
dass es nur wenige Arbeitskräfte aus der EU sowie
nur wenige Hochqualifizierte aus Drittstaaten in die
Bundesrepublik zog.

Wenn nun – wie von Bündnis 90/Die Grünen gefor-
dert – die Mindestlohngrenze für Arbeitskräfte aus
Drittstaaten auf 40.000 Euro brutto p. a. gesenkt
werden sollte, erhöht das für sich genommen nicht
die Attraktivität des Arbeitsortes Deutschland für gut
qualifizierte Zuwanderer. Durch die Herabsenkung
der Mindestlohngrenze wird allerdings ein anderer
Kreis von Zuwanderern als bisher angesprochen. Es
würden Zuwanderungen für ein Arbeitsmarktseg-
ment zugelassen, das den größten Teil der Arbeits-
plätze hierzulande umfasst – und etwa weit in den
Bereich der Facharbeiter hineinreicht. Denn im
Schnitt kommen in Deutschland vollzeitbeschäftigte
Arbeitnehmer auf einen Bruttolohn von 41.500 Euro
(2009).9

Unterstellt, dass es bei der geforderten Herabsetzung
der Mindestlohngrenze zu erheblichen Zuwande-
rungen kommen würde, bliebe das für den Arbeits-
markt hierzulande und deren Teilnehmer nicht ohne
Konsequenzen. Ein durch Zuwanderungen erhöhtes
Angebot an Arbeitskräften wirkt sich zwangsläufig
dämpfend auf die Höhe und die Entwicklung der
Löhne aus. Wenn vermehrt Arbeitskräfte verfügbar
sind, werden des Weiteren die Anreize bei den Un-
ternehmen gesenkt, in die Weiterbildung und in die
Gesundheitsvorsorge ihrer Mitarbeiter zu investie-
ren, und ebenfalls werden die Anreize vermindert,
für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie
zu sorgen. In den Entsendeländern der zuwandern-
den Fachkräfte könnte die wirtschaftliche Entwick-
lung gehemmt werden, so dass Bemühungen der
deutschen Entwicklungshilfe konterkariert werden.
Kurzum: Bei der Forderung nach verstärkten Zu-
wanderungen müssen auch deren Folgewirkungen
bedacht werden.

9 Statistisches Bundesamt; Fachserie 16, Reihe 2.3.
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Tabelle 1

Entwicklung der Bruttostundenlöhne der Arbeitnehmer nach Leistungsgruppen
Veränderung gegenüber entsprechenden Vorjahreszeitraum in %

darunter: darunter:

Arbeitnehmer
in leitender

Stellung

heraus-
gehobene
Fachkräfte

Fachkräfte
Arbeitnehmer

in leitender
Stellung

heraus-
gehobene
Fachkräfte

Fachkräfte

nominal preisbereinigt
1

Gesamte Wirtschaft

2008 2,7 3,9 2,9 2,5 0,1 1,3 0,3 -0,1
2009 2,1 1,3 1,7 1,5 1,7 0,9 1,3 1,1

1. Qu. 2010 1,7 2,2 1,7 0,9 0,7 1,2 0,6 -0,1
2. Qu. 2010 1,5 1,6 1,9 1,5 0,4 0,6 0,8 0,4

Verarbeitendes Gewerbe

2008 2,4 4,8 2,5 2,4 -0,2 2,1 -0,1 -0,2
2009 1,3 1,1 0,9 0,5 0,9 0,8 0,5 0,1

1. Qu. 2010 2,1 1,5 1,4 1,7 1,1 0,5 0,4 0,7
2. Qu. 2010 1,8 1,0 1,2 2,1 0,7 0,0 0,2 1,0

Investitionsgüterproduzenten

2008 2,8 5,2 2,7 2,9 0,2 2,6 0,1 0,3
2009 1,3 1,5 0,7 0,4 1,0 1,1 0,4 0,0

1. Qu. 2010 2,6 1,6 1,1 2,8 1,5 0,5 0,1 1,8
2. Qu. 2010 1,2 0,9 0,8 1,6 0,2 -0,1 -0,2 0,6

1 Bereinigt anhand des Index der Verbraucherpreise.

Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2010

Alle Arbeit-
nehmer

Alle Arbeit-
nehmer
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Tabelle 2

Jahresgehälter (Median) von Ingenieuren nach Branchen und Funktionen

Sachbearbeiter Projekt-Ing. Projekt- Manag. Gruppen-/ Team- Abteilg.- leiter

leiter

IT-Branche

2005 43.200 € 47.000 € 56.000 € 58.600 € 67.200 €
2008 53.600 € 50.000 € 64.700 € 68.000 € 83.700 €

2010 45.040 € 47.600 € 60.020 € 70.095 € 86.000 €
Jahresdurch. Veränderung in %

2005 bis 2008 7,5 2,1 4,9 5,1 7,6

2008 bis 2010 -8,3 -2,4 -3,7 1,5 1,4
2005 bis 2010 0,8 0,3 1,4 3,6 5,1

Chemie, Pharma

2005 - - - - -
2008 52.000 € 58.700 € 71.200 € 71.500 € 76.300 €
2010 52.690 € 51.850 € 70.867 € 69.660 € 76.223 €

Jahresdurch. Veränderung in %
2005 bis 2008 - - - - -

2008 bis 2010 0,7 -6,0 -0,2 -1,3 -0,1
2005 bis 2010 - - - - -

Fahrzeugbau

2005 45.300 € 47.300 € 60.400 € 62.700 € 70.700 €

2008 49.700 € 51.500 € 63.600 € 72.000 € 79.500 €
2010 48.725 € 50.000 € 65.000 € 73.200 € 84.200 €

Jahresdurch. Veränderung in %
2005 bis 2008 3,1 2,9 1,7 4,7 4,0
2008 bis 2010 -1,0 -1,5 1,1 0,8 2,9

2005 bis 2010 1,5 1,1 1,5 3,1 3,6

Maschinen- und Anlagenbau

2005 42.900 € 46.400 € 56.200 € 59.700 € 64.000 €

2008 48.200 € 48.800 € 60.000 € 66.400 € 73.300 €
2010 46.628 € 47.648 € 60.700 € 57.789 € 76.000 €

Jahresdurch. Veränderung in %

2005 bis 2008 4,0 1,7 2,2 3,6 4,6
2008 bis 2010 -1,6 -1,2 0,6 -6,7 1,8

2005 bis 2010 1,7 0,5 1,6 -0,6 3,5

Elektronik- u. Elektrotechnik

2005 44.600 € 45.500 € 58.800 € 63.000 € 68.500 €

2008 47.700 € 48.900 € 63.500 € 67.300 € 75.600 €
2010 48.200 € 48.700 € 62.760 € 72.000 € 77.958 €

Jahresdurch. Veränderung in %
2005 bis 2008 2,3 2,4 2,6 2,2 3,3
2008 bis 2010 0,5 -0,2 -0,6 3,4 1,5

2005 bis 2010 1,6 1,4 1,3 2,7 2,6

Quelle: VDI; eigene Berechnungen.
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Tabelle 3

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Studierende

Berufsklassifikation der Bundesagentur für Arbeit Anzahl Studienfachklassifikation der Studentenstatistik Anzahl

Ingenieure des Maschinen- und Fahrzeugbaus 153353 Maschinenbau/Verfahrenstechnik 149129

Übrige Fertigungsingenieure 25526 Fahrzeugtechnik 10773

Luft- und Raumfahrttechnik 4730

Schiffbau/Schiffstechnik 967

Lebensmitteltechnologie 3847
insgesamt 178879 insgesamt 169446

Elektroingenieure 151799 Elektrotechnik 67346

Bergbau-, Hütten-, Gießereiingenieure 5548 Bergbau, Hüttenwesen 2257

Architekten, Bauingenieure 124343 Architektur, Innenarchitektur 33757

Bauingenieurwesen 37116

Raumplanung 7864
insgesamt 78737

Vermessungsingenieure 9083 Vermessungswesen 4703

Sonstige Ingenieure 222401 Ingenieurwesen allgemein 27165

Nautik/Seefahrt 1774

Verkehrsingenieurwesen 2551

Wirtschaftsingenieurwesen mit
ingenieurwissenschaftlichem Schwerpunkt 19674

Wirtschaftsingenieurwesen mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt53626
insgesamt 104790

Chemiker, Chemieingenieure 41235 Chemie 38918

Chemie-Ingenieurwesen/Chemietechnik 7781
insgesamt 46699

Physiker, Physikingenieure, Mathematiker 24192 Physik 31075

Physikalische Technik 3242

Mathematik 36024
insgesamt 70341

Naturwissenschaftler, anderweitig nicht genannt 60813 Geowissenschaften 11604

Geographie 17906
Biologie 48577
insgesamt 78087

Datenverarbeitungsfachleute 535438 Informatik 128983

Nachrichtlich: Auszubildende in betrieblicher Lehre:
Rechnungskaufleute, Informatiker/innen 33699

1) Ohne Studenten mit Ausrichtung auf ein Lehrfach.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW Berlin.
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